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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, k't:- C. �� 4\. 

der Landtag hat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Was
serentnahmeentgeltgesetzes (WasEG) eine Entschließung gefasst. In 
Bezug auf das Wasserentnahmeentgeltgesetz fordert der Landtag die 
Landesregierung auf, dem Landtag eine Bewertung der Überprüfung 
der bestehenden Ausnahmetatbestände vorzulegen sowie eine Evalua
tion der Entgeltstruktur vorzunehmen. 

Ich übersende den erbetenen Bericht zusammen mit dem Gutachten 
von Herrn Univ. Prof. Dr. Erik Gawel "Das Wasserentnahmeentgeltge
setz; Bestandsaufnahme und Evaluierung" und bitte um Weiterleitung 
an die Mitglieder des Landtages. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmel 

25,JUIi 2014 
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Bericht der Landesregierung 

Der Landtag hat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Wasserentnahme
entgeltgesetzes (WasEG) eine Entschließung gefasst (vgl. L T -Drs. 16/2292). In Be
zug auf das Wasserentnahmeentgeltgesetz fordert der Landtag die Landesregierung 
auf, dem Landtag eine Überprüfung der bestehenden Ausnahmetatbestände vorzu-

\ 

legen sowie eine Evaluation der Entgeltstruktur vorzunehmen. 

Dieser Entschließung kommt die Landesregierung mit nachstehendem Bericht nach. 
Das beigefügte Gutachten von Prof. Gawel dient als Grundlage für die Evaluierung. 
Aufgrund der komplexen Regelungsmaterie und der gebotenen Vergleiche von Ent
geltgesetzen anderer Bundesländer konnte das Gutachten und seine inhaltliche Prü
fung erst jetzt abgeschlossen werden. 

I. Historie des Wasserentnahmeentgeltgesetzes (WasEG) 

1. Ausgangsgesetz - WasEG 2004 -
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Mit dem Wasserentnahmeentgeltgesetz vom 27.0 1.2004 hat NRW für die Entnahme 
von Wasser aus Gewässern die Entgeltpflicht eingeführt. Es ging von einer einheitli
chen Entgeltpflicht für die tatsächlich entnommene Wassermenge aus. Es sah keine 
Differenzierung zwischen den Entnahmen aus dem Grundwasser und denen aus 
oberirdischen Gewässern vor. Es galt ein Entgeltsatz von 4,5 Ctlcbm. Reduzierungen 
sah das Gesetz für Kühlwassernutzungen (3 Ctlcbm) bzw. Durchlaufkühlungen vor, 
bei denen das Wasser dem Entnahmegewässer wieder unmittelbar zugeführt wird 
(0,3 Ctlcbm). Daneben sah das WasEG 2004 nach § 1 Absatz 2 insgesamt elf Be
freiungstatbestände vor. 

Konkrete Verwendungszwecke waren durch § 9 erfasst Danach sind die aufkom
menden Mittel wie folgt zu verwenden: 

• zur Deckung des Vollzugsaufwands (§ 9 Absatz 1) 
• ab 2006 zur Deckung des Aufwands für die Umsetzung der EU

Wasserrahmen-RL (§ 9 Absatz 2) 
Das verbleibende Aufkommen steht dem Land zur Verfügung . 

2. WasEG 2009 

Mit dem "Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes" vom 8.12.2009 
wurde das ursprünglich bis Ende 2009 befristete Gesetz bis Ende 2018 verlängert, 
allerdings bei einer stufenweisen Abschmelzung der Abgabesätze um jährlich 10%, 
beginnend mit Veranlagungsjahr 20 10. 



3. WasEG 2011 
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Im Jahr 2011 wurde mit dem "Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltge
setzes" vom 25.07.2011 zunächst der mit dem WasEG 2009 verbundene Abschmel
zungsprozess rückgängig gemacht und statt dessen eine Berichtspflicht zum 
31.12.2018 eingeführt. Der Grundtarif wurde wie im WasEG 2004 auf 4,5 Ctlcbm 
festgelegt. Die ermäßigten Tarife für Kühlwasser wurden gegenüber dem WasEG 
2004 leicht angehoben und zwar auf 3,5 Ctlcbm und für die Durchlaufkühlung auf 
0,35 Ctlcbm. 

Die Veranlagung zu einem Wasserentnahmeentgelt war bis zur Änderung in 201.1 
daran geknüpft, dass das entnommene Wasser einer konkreten Nutzung zugeführt 
wird. Hierdurch wurden zahlreiche Wasserentnahmen privilegiert (beispielsweise die 
Sümpfungswässer bei der Gewinnung von Bodenschätzen), obwohl die Entnahmen 
einen Eingriffe in den Wasserhaushalt und unabdingbare Voraussetzung für die Ge
winnung des Bodenschatzes darstellen. Da diese Entnahmen ebenfalls einen Vor
teilsbezug . haben, ist diese Privilegierung mit der Gesetzesänderung in 2011 aufge
hoben worden. 

Mit dem WasEG 20 11 wurde auch die Regelung über den Verwendungszweck erwei
tert. In § 9 Absatz 3 ist festgelegt worden, dass aus dem Aufkommen künftig auch 
Mittel für "Aufgaben der Altlastensanierung und Altlastenaufbereitung" zur Verfügung 
gestellt werden können. 

4. WasEG 2013 

Mit dem "Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen" vom 21.03.20 13 wurpe - neben einer Anpassung der Voraus
zahlungsregelung in § 6 Absatz 3 Satz 2 - mit Wirkung vom 3.04.20 13 der Stan
dardabgabensatz in § 2 Absatz 2 Satz 1 WasEG 2013 auf 5 Ctlcbm angehoben. 

11. Grundlegende Rechtfertigung von Entnahmeentgelten 

Die Rechtfertigung von Entnahmeentgelten ist heute nicht mehr streitig. Die grund
sätzliche verfassungsrechtliche Zu lässigkeit ist durch die "Wasserpfennig"
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahr 1995 festge
stellt worden und bis heute nicht in Frage zu stellen. Der Sondervorteil, den Entneh
mer von Wasser gegenüber all denen haben, die das betreffende Gut nicht oder 
nicht in gleichem Umfang nutzen, darf durch den Staat als Gewässerbewirtschafter 



abgeschöpft werden. Das BVerfG räumt dem Gesetzgeber bei der Konkretisierung 
der Höhe einer vorteilsabschöpfenden Abgabe einen weiten Ermessensspielraum 
ein. 
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Das Gutachten von Prof. Gawel beleuchtet die grundlegende Rechtfertigung von 
Entnahmeentgelten insbesondere unter den Aspekten 

• qer Ressourcenlenkung 
• der Vorteilsabschöpfung 
• der verursachergerechten Kostendeckung für Preise von Wasserdienstleis

tungen (Art. 9 WRRL) und 
• der Finanzierung öffentlicher Haushalte. 

111. Weitere Länder mit Entgeltgesetzen 

Insgesamt 13 Bundesländer haben ein Wasserentnahmeentgeltgesetz. Nur Bayern 
und Thüringen haben bislang kein entsprechendes Gesetz erlassen. Hessen hat sein 
Gesetz 2003 ausgesetzt. Eine Länderübersicht enthält die Tabelle 9 des Gutachtens. 

IV. Grundkonzept des WasEG 

Das hiesige WasEG beinhaltet eine einfache Grundstruktur. Das Entgelt wird für die 
tatsächlich entnommene Wassermenge erhoben. Der Entgeltsatz ist für die Entnah
men aus dem Grundwasser und oberirdischen Gewässern gleich. Bei Entnahmen 
zum Zwecke der Kühlwassernutzung gibt es zwei Abweichungen. Es gibt insgesamt 
10 Befreiungstatbestände, die sich auf Nutzungen im Gemeinwohlinteresse, auf Nut
zungen mit Sondervorteil und auf eine Bagatellgrenze beziehen. 

Im Gutachten wird bestätigt, dass das WasEG NRW insgesamt sowohl ressourcen
und klimapolitisch als auch finanzpolitisch eine sinnvolle Maßnahme darstellt. Her
vorgehoben wird die einfache Grundstruktur des Gesetzes. Das Gesetz dient als 
ökonomischer Hebel zum vorsorgenden Schutz der natürlichen Wasserressourcen 
und ist zugleich ein Beitrag zur vorsorgenden Anpassung an künftige Klimaverände
rungen. 

Der Gutachter sieht keinen akuten Handlungsbedarf, und zwar weder unions- oder 
verfassungsrechtlich noch etwa zur Behebung konzeptioneller Friktionen. Der Gut
achter empfiehlt gleichwohl gleichzeitig, dass perspektivisch bestimmte konkrete 
Ausgestaltungen, überdacht und im Rahmen künftiger Novellen ggf. korrigiert wer
den sollten. 
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Eine unionsrechtliche Bewertung des WasEG in beihilferechtlicher Hinsicht enthält 
das Gutachten nicht. 

1. Gegenstand der Entgelterhebung 

Wie in den meisten anderen Erhebungsländern auch, wird das Entgelt in NRW für die 
tatsächlich entnommene Wassermenge erhoben. Dies entspricht der verfassungsge
richtlichen Konzeption einer zulässigen Sondervorteilsabgabe und steht sowohl in 
Rechtsprechung als auch im Schrifttum insoweit außer Streit. 

Teilweise wird im juristischen Schrifttum vorgetragen, dass eine Heranziehung zu 
einer Vorteilsabschöpfungsabgabe nach den Vorgaben des BVerfG nur dann in Be
tracht kommen kann, wenn der Entnehmer das entnommene Wasser anschließend 
einer Nutzung zuführe und daraus einen Vorteil ziehe. 

Diese Diskussion ist bereits im parlamentarischen Verfahren zum WasEG 20 11 ge
führt worden, weil dort die Streichung des Nutzungsvorbehalts in § 1 Absatz 1 
WasEG beschlossen wurde. Nachdem die ersten Veranlagungen erfolgt sind, hat 
das Verwaltungsgericht Köln in einem Urteil vom 25.03.2014 nochmals klargestellt, 
dass auch das BVerfG nicht davon ausgeht, dass das Entgelt nur im Fall eines bezif
ferbaren wirtschaftlichen Vorteils erhoben werden dürfe. 

Der Gutachter hält im Lichte des Art. 9 WRRL die Streichung des Nutzungsvorbe
halts für eine gebotene dogmatische Bereinigung des WasEG. Auf die ausführlichen 
Ausführungen hierzu im Gutachten (Seiten 61  bis 72) wird verwiesen. 

2. Ausnahmen und Befreiungen 

2.1 Bagatellgrenzen (§ 1 Absatz 2 Nr. 3) 

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 WasEG sind die Wasserentnahmen abgabefrei, wenn die 
geförderte Wassermenge nicht mehr als 3.000 m3 pro Kalenderjahr beträgt oder der 
im Veranlagungszeitraum zu entrichtende Entgeltbetrag 150 Euro nicht überschreitet. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind die Freigrenzen in NRW zurückhaltend 
festgelegt worden. Die Einführung einer Bagatellgrenze ist damit begründet worden, 
dass hiermit die Zahl der Erhebungsfälle begrenzt wird, um u.a. auch dem Erforder
nis der Verwaltungsvereinfachung und der Verwaltungsökonomie Rechnung zu tra
gen. 



Nach dem Gutachten ist die zurückhaltende Bemessung der Freigrenze im WasEG . 
ressourcenpolitisch zu begrüßen, da sehr hohe Freigrenzen die Rechtfertigung der 
"Geringfügigkeit" in Frage stellen und sie ggfs. als sachgrundlose Verschonungssub
ventionen angesehen werden könnten. 
Die konkreten Bagatellgrenzen sind aus Sicht der Landesregierung nicht in Frage zu 
stellen, da dadurch die Zahl der Erhebungsfälle tatsächlich begrenzt wird. 

2.2 Erlaubnisfreie Benutzungen (§ 1 Absatz 2 Nr. 2) 
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§ 1 Absatz 2 Nr. 2 WasEG stellt Entnahmevorgänge, die nach dem Wasserrecht er
laubnisfreie Gewässerbenutzungen sind, von der Abgabepflicht frei. Dies betrifft 

"erlaubnisfreie Benutzungen im Sinne der §§ 8 Absatz· 3, 25, 26 und 46 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie §§ 32, 33, 34 und 35 des Lan

deswassergesetzes (LWG)" 

Derartige Freistellungen sehen alle Länder mit einem Wasserentnahmeentgeltgesetz 
vor. Sie werden damit begründet, dass die Entnahmen entweder zur Wahrnehmung 
wichtiger Gemeinschaftsaufgaben vorgenommen werden oder im Rahmen des Ge
meingebrauchs liegen und deshalb kein zu regulierender wasserwirtschaftlicher Vor
gang erkennbar ist. 

Der Gutachter stellt hierzu fest, dass eine abgabenrechtliche Freistellung ordnungs
rechtlich zulassungsfreier Entnahmevorgänge weder rechtlich geboten noch ökono
misch zwingend ist. Das BVerfG habe dies offen gelassen. Vor diesem Hintergrund 
sei die Freistellung nach § 1 Absatz 2 Nr. 2 WasEG zwar vertretbar, aber keinesfalls 
zwingend. 

Die Landesregierung hält diese Befreiung weiterhin für geboten. Eine Aufhebung der 
Regelung wäre mit erheblichen Vollzugsproblemen behaftet, da geeignete Erhe
bungsdaten den Wasserbehörden wegen der wasserrechtlichen Erlaubnisfreiheit 
nicht vorliegen. 

3. Nutzungen im Gemeinwohlinteresse (§ 1 Absatz 2 Nrn. 1, 2, 7,8 und 9) 

In § 1 Absatz 2 Nr. 1, 2, 7, 8 und 9 WasEG werden Wasserentnahmen von der Ent
geltpflicht freigestellt, die im Gemeinwohlinteresse erfolgen. 



Hierzu gehören die 
• behördlich angeordneten Benutzungen (Nr. 1), 
• behördlich angeordneten Nutzungen des entnommen Wassers (Nr. 2), 
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• Entnahmen und Überleitungen von Wasser von einem Gewässersystem in ein 
anderes zur Aufrechterhaltung der Schiffbarkeit von Kanälen und zur Sicher
steIlung der Wasserführung (Nr. 7), 

• dauerhafte Grundwasserabsenkungen im Gemeinwohlinteresse (Nr. 8) und 
• Entnahmen von Wasser, die als Löschwasser verwendet werden (Nr. 9). 

Die Landesregierung stimmt mit dem Gutachter darüber ein, dass gegen die Beibe
haltung dieser Befreiungen grds. keine Bedenken bestehen, da bei diesen Sachver
halten kein individualisierbarer Entnahmevorteil vorhanden ist. 

Hinsichtlich der Nr. 8 ist zu beachten, dass die Befreiung von der Nichtnutzung des 
entnommenen Wassers abhängig ist. Hierzu wird auf die Ausführungen in Abschnitt 
4.5 dieses Berichts verwiesen. 

4. Nutzungen mit individuellem Sondervorteil (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 bis 8 und 

10) 

Einige Entnahmevorgänge, die durchaus Nutzungen mit partikularen Sondervorteilen 
darstellen, sind teils aus umweltpolitischen und teils aus wirtschaftspolitischen Grün
den freigestellt worden. Auch hierzu kann eingangs festgestellt werden, dass diese 
Freistellungen verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten sind, denn es fehlt in 
allen Fällen nicht an einem abschöpfbaren Sondervorteil. 

4.1 Heilquellen (§ 1 Absatz 2 Nr. 4) 

Nach Absatz 2 Nr. 4 sind Entnahmen aus staatlich anerkannten Heilquellen ausge
nommen, wenn sie nicht der Mineralwasserabfüllung dienen. Der damalige Gesetz
entwurf der Landesregierung (Drs. 13/4528, dort Art.7) enthält keine die Befreiung 
rechtfertigende Begründung. 

Der Gutachter hinterfragt diesen Befreiungstatbestand, weil hier nutzungs
/verwertungsbezogene Merkmale der Entgeltpflicht vorhanden sind, die auf einen 
Entnehmervorteil durch die Verwertung des Entnommenen hindeuten, nicht aber auf 
den eigentlichen Entnahmevorteil an der Ressource Bezug nehmen. 

Die Bedenken des Gutachters sind nachvollziehbar, wenn man alleine den mit der 
Inanspruchnahme der Ressource verbundenen Entnahmevorteil betrachtet. Im Hin-



blick darauf, dass Heilquellen im Zusammenhang mit dem Gemeinwohlzweck der 
qffentlichen Gesundheit stehen, sieht die Landesregierung gegenwärtig keine zwin
gende Notwendigkeit, die Entnahmen aus Heilquellen generell einer Entgeltpflicht zu 
unterwerfen. 

4.2 Fischerei (§ 1 Absatz 2 Nr. 5) 

Für die Befreiung der Entnahmen zum Zwecke der Fischerei enthält der damalige 
Gesetzentwurf der Landesregierung ebenfalls keine die Befreiung rechtfertigende 
Begründung. 

Auch hier hinterfragt der Gutachter die Schlüssigkeit der Befreiung, weil auch bei 
diesen Entnahmen grundsätzlich ein Sondervorteil erkennbar ist. Soweit man - wie 
im rhein land-pfälzischen Gesetz - auf unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
fehlende signifikante Umweltauswirkungen abstellt, schließt er nicht aus, dass es 
Fälle von wasserwirtschaftlicher Unbedeutsamkeit geben kann. Sein Vorschlag geht 
dahin, zur Vermeidung gleichheitsrechtlicher Probleme nicht kategorial eine Nut
zungsgruppe zu befreien, sondern den Aspekt der mangelnden wasserwirtschaftli
chen Signifikanz über die allgemeine Bagatellfreigrenze abzudecken. 

Der Landesregierung liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Frage der was
serwirtschaftlichen Signifikanz der Entnahmen vor. Entsprechend der Anregung des 
Gutachters hält die Landesregierung eine Überprüfung der Befreiungsregelung für 
sinnvoll. Diese kann im Zusammenhang mit dem nach § 12 WasEG bis zum 31. 
Dezember 2018 vorzulegenden Evaluierungsbericht vorgenommen werden. 

4.3 Energetische Nutzungen (§ 1 Absatz 2 Nr. 6) 
In § 1 Absatz 2 Nr. 6 sieht das WasEG NRW eine Freistellung von der Entgeltpflicht 
für "Entnahmen für die Wasserkraftnutzung und für den Betrieb von Wärmepumpen" 
vor, "soweit das entnommene Wasser dem Gewässer wieder zugeführt wird". Diese 
Privilegierung sehen die meisten anderen Landesgesetze analog vor. 
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Zur Begründung dieser Befreiung wurde auf die 7. Novelle des Wasserhaushaltsge
setzes verwiesen, mit der die Belange des Klimaschutzes Gegenstand der Bewirt
schaftungsgrundsätze des § 1a Abs. 1 WHG (a. F. ) geworden sind. 

Der Gutachter wirft hierzu kritische Fragen auf. Er stellt die Regelung aber nicht dem 
Grunde nach in Frage, sondern weist darauf hin, dass die Regelung im Rahmen des 
eröffneten Ermessens vertretbar und insbesondere durch Art. 9 Absatz 1 UAbsatz 3 
WRRL zu rechtfertigen ist. 
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Die Landesregierung ist wie der Gutachter der Meinung, dass Aspekt des Klima
schutzes über Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL die Befreiung rechtfertigen kann. Die 
Wasserkraft und die Erdwärme sind regenerative Energiequellen und tragen zu einer 
Verminderung des Ausstoßes von Treibhausgasen bei. Die Freistellung soll nach 
Auffassung der Landesregierung beibehalten werden. 

4.4 Schiffbarkeit (§ 1 Absatz 2 Nr. 7) 

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 7 WasEG werden auch "Entnahmen und Überleitung von 
Wasser von einem Gewässersystem in ein anderes zur Aufrechterhaltung der Schiff
barkeit von Kanälen" freigestellt. 

Dieser Befreiungstatbestand war nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs der Landes
regierung. Lt. Beschlussempfehlung und Bericht des Landtages (vgl. Drs. 13/4890 zu 
Artikel 7) ist die Ausnahme geboten, um den mit dem Abkommen über die Verbesse
rung der Lippewasserführung und die Speisung der westdeutschen Kanäle verfolgten 
Zielen, aber auch Überleitungssystemen gerecht zu werden. 

Der Gutachter stellt fest, dass bei diesem Befreiungssachverhalt ebenfalls ein ab
schöpfbarer Sondervorteil feststellbar ist. Allerdings sei auch zu beachten, dass die 
Entnahme durch die öffentliche Hand erfolge. Da die eigentliche Entnahmeentschei
dung aber nicht durch das Instrument einer Abgabe beeinflusst wird, sei die Befrei
ung nur konsequent. Diesem Standpunkt schließt sich die Landesregierung ebenfalls 
an. 

4.5 Bautätigkeit (§ 1 Absatz 2 Nr. 8) 

§ 1 Absatz 2 Nr. 8 WasEG nimmt auch "vorübergehende Grundwasserabsenkungen 
zum Zwecke der Errichtung baulicher Anlagen" von der Entgeltpflicht aus, "soweit 
das entnommene Wasser keiner Nutzung zugeführt wird" . 

Auch dieser Befreiungstatbestand ist erst aufgrund der zuvor angeführten Beschlus
sempfehlung des Landtages ins Gesetz aufgenommen worden. Zur Begründung 
wurde Folgendes ausgeführt: 

"Die Ausnahme in Nr. 8 stellt klar, dass zum einen vorübergehende Grundwasserab
senkungen unter den genannten Voraussetzungen aus Gründen der Vollzugsverein
fachung ausgenommen, zum anderen dauerhafte Grundwasserabsenkungen, die 



zum Schutze der Wohnbevölkerung und baulicher Anlagen notwendig sind, ausge
nommen werden. " 
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In Bezug auf die Befreiung nach Nr. 8 weist der Gutachter (siehe Seite 59 des Gut
achtens) auf einen gewissen Widerspruch in der Rechtssystematik des Gesetzes hin. 
Mit Blick auf die Streichung des allgemeinen Nutzungsvorbehaltes beim Abgabege
genstand im Rahmen der WasEG-Änderung in 2011 erstaune die gleichzeitige Ein
führung eines speziellen Nutzungsvorbehalts für Grundwasserabsenkungen für 
Baumaßnahmen bzw. im Gemeinwohlinteresse. Die Vermischung von Entnahme und 
Verwertung bei der Begründung der Entgeltpflicht erscheint nach seiner Ansicht 
problematisch, da erneut Entnahmevorteil und Verwertungsvorteil vermischt werden. 
Lenkende Auswirkungen habe diese Entgeltpflichtigkeit jedenfalls nur noch auf die 
Verwertung selbst, nicht mehr auf die eigentliche Entnahme, die ja bereits aus ande
ren Gründen, und zwar entgeltfrei, veranlasst wurde. 

Für die Landesregierung ist nicht erkennbar, dass man mit dieser Ausnahme in den 
Bereich von "sachgrundlosen Verschonungssubventionen" gelangt. Mit dem Merkmal 
der "vorübergehenden Grundwasserabsenkungen" werden nur zeitlich limitierte Ent
nahmen mit in aller Regel geringer Mengensignifikanz erfasst. 

Soweit es um die Ausnahme der dauerhaften Grundwasserabsenkung im Gemein
wohIinteresse geht, wird auf die Ausführungen in Abschnitt IV. 3 dieses Berichts ver
wiesen. 

Unter rechtssystematischen Aspekten sind die Bedenken des Gutachters allerdings 
nachvollziehbar. Im Hinblick darauf, dass die Streichung des Nutzungsvorbehaltes im 
WasEG beklagt wird und zu erwarten ist, dass es hierzu eine Befassung des Bun
desverfassungsgerichtes geben kann, empfiehlt die Landesregierung, zunächst die
ses Verfahren abzuwarten, um ggfs. dann die rechtssystematisch gebotenen 
Schlussfolgerungen zu treffen. 

4.6 Bewässerung (§ 1 Absatz 2 Nr. 10) 

Diese Regelung stellt Entnahmen von Wasser zum Zwecke der Bewässerung land
wirtschaftlich, gärtnerisch und forstwirtschaftlich genutzter Flächen frei. Auch diese 
Ausnahmeregelung war nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs der Landesregierung. 
Sie ist mit Beschlussempfehlung des Landtages ins WasEG 2004 aufgenommen 
worden. 



10 

Die Begründung der Beschlussempfehlung (damals war es noch die Ausnahme mit 
der Nr. 11) lautet wie folgt: 

"Die Ausnahme in Nr. 11 bedeutet ein Verzicht auf eine Veranlagung von Wasser
entnahmen zum Zwecke der Bewässerung (Berieselung, Beregnung, Tröpfchen- und 
Wurzelbewässerung) landwirtschaftlicher, gärtnerisch und forstwirtschaftlieh genütz-, 
ter Flächen. Dies ist vertretbar, da es sich um eine Vielzahl kleinerer zum Teil nicht 
zentral erfasster Entnahmen mit jeweils für den Wasserhaushalt nicht bedeutsamen' 
Entnahmemengen handelt, deren Veranlagung mit einem sehr hohen Verwaltungs
aufwand verbunden sein würde". 

Dem Befreiungstatbestand liegt damit die Annahme zugrunde, dass die ausgenom
menen Wasserentnahmen ohne signifikante mengenmäßige Auswirkungen in den 
Entnahmegewässern sind und zudem der Verwaltungsaufwand für die Einziehung 
bei den Entgeltpflichtigen und der Festsetzungsbehörde nicht angemessen erscheint. 

Ausgehend von verfügbaren Daten zum Ausmaß' der Wasserinanspruchnahme für 
Bewässerungszwecke (siehe Tabelle 5 auf Seite 55 des Gutachtens) stellt der Gut
achter fest, dass die landwirtschaftliche Bewässerung zwar keinen besonders hohen 
Anteil in Bezug auf die veranlagungsrelevanten Gesamtentnahmemengen besitzt, 
aber dass zugleich die zu ihrer Befreiung herangezogenen Argumente mangelnder 
Signifikanz oder unvertretbaren Verwaltungsaufwands zu hinterfragen sind. In die
sem Zusammenhang weist das Gutachten auch auf den steigenden Bedarf für Be
wässerungen hin, der voraussichtlich als Folge des regionalen Klimawandels eintre
ten kann. Der Gutachter schätzt die jährlichen Bewässerungsmengen auf ca. 20-25 
Mio. cbm, die bei entsprechender Veranlagung mit dem Grundtarif ein Aufkommen 
von 1 bis 1,25 Mio. Euro bedeuten würden. 

Auch vor dem Hintergrund, dass die Wassernutzungen der Landwirtschaft ausdrück
lich in Art. 9 Abs. 1 WRRL als zur Kostendeckung von Wasserdienstleistungen bei
tragspflichtiger Sektor erwähnt wird, geht er von einer "sachgrundlosen Verscho
nungssubvention" aus, die unions- und gleichheitsrechtliche Fragen aufwirft. Er emp
fiehlt daher, die Freistellung insoweit zu überprüfen. 

Zu den unionsrechtlichen Bedenken ist anzumerken, dass die hier betrachtete Be
freiungsregelung bereits Gegenstand der Notifizierung des WasEG 2004 war. Der 
Antrag auf Notifizierung ist seinerzeit zurückgezogen worden, da man die Regelung 
unter die "Oe minimis-Regelungen" subsumiert hat. Die Europäische Kommission hat 
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am 5.08.2008 mitgeteilt, dass sie diesen Fall beihilferechtlich als abgeschlossen be
trachtet. 

Aus der Sicht der Landesregierung ist mit der beihilferechtlichen Bewertung durch die 
Kommission noch nichts darüber ausgesagt, wie die Regelung im Lichte des Art. 9 
WRRL, unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und der künftigen Bewässe
rungsbedarfe zu werten ist. Die Landesregierung hält ebenfalls eine Überprüfung der 
Befreiungsregelung für sinnvoll. Ein dringender Handlungsbedarf ist derzeit jedoch 
nicht gegeben. Die Überprüfung kann die Landesregierung im Zusammenhang mit 
dem nach § 12 WasEG bis zum 31. Dezember 20 18 vorzulegenden Evaluierungsbe
richt durchführen. 

5. Entgeltsätze 

Im Gutachten werden die Abgabesätze der Länder verglichen und festgestellt, dass 
der seit 20 13 geltende Grundentgeltsatz von 5 Ctlcbm im Wesentlichen dem bisheri
gen Länderdurchschnitt entspricht. Relevante Wettbewerbsnachteile gegenüber an
deren Bundesländern hat der Gutachter nicht festgestellt. 

5.1 Höhe der Entgeltsätze 

Die Landesregierung stimmt mit dem Gutachter darin überein, dass weder aus den 
Vorgaben des Art. 9 WRRL, noch aus dem Gedanken der Vorteilsabschöpfung eine 
objektiv "richtige" Höhe des Entgeltsatzes ableitbar ist. Unter Hinweis auf die Recht
sprechung des BVerfG wird den Ländern zutreffend ein sehr weitgehendes gesetz
geberisches Ermessen zugestanden. Im Rahmen dieses Ermessens können res
sourcenpolitische Akzentsetzungen sowie der Aspekt einer Anpassung der Ent
geltsätze an die Kaufkraftentwicklung ohne weiteres von Bedeutung sein. 

5.2 Entgeltsatzdifferenzierung 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist festzustellen, dass das hiesige WasEG 
mit nur drei Entgeltsätzen auskommt; andere Bundesländer hingegen weitere Diffe
renzierungen vorsehen. Im Gutachten werden verschiedene Kriterien für eine Diffe
remzierung aufgezeigt und näher untersucht (Seiten 83 ff.). 

Ausgehend vom Lenkungszweck der Entnahmeentgelte sowie des Sondervorteils
gedankens des BVerfG hält der Gutachter es für sachgerecht, differente Immissi
onswirkungen gleicher mengenmäßiger Entnahme sowie eine nach Wasserkörpern 
differenzierte Entgeltstaffelung vorzusehen. Demgegenüber hält er eine Differenzie-
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rung nach Branchen und "Verwendungen" grds. für problematisch; eine immissions
bezogene Verwendungsdifferenzierung soll möglich sein, wenn eine bestimmte Ver
wendungsform typischerweise mit abgestuften Eingriffen in das Entnahmegewässer 
verbunden ist. 

5.2.1 Herkunftsdifferenzierung 

Das WasEG differenziert nicht nach den Herkunftsgewässern (Grundwas
ser/oberirdische Gewässer), aus denen das Wasser entnommen wird. Im Vergleich 
dazu sehen die meisten anderen Erhebungsländer Differenzierungen vor. 

Nach Auffassung der Landesregierung liegt in NRW keine wasserwirtschaftliche Si
tuation vor, die eine Differenzierung der Entgeltsätze gebietet. Die Nichtdifferenzie
Jung bewegt sich innerhalb der eröffneten rechtlichen Ermessensspielräume. Es ist 
jedoch möglich, dass sich aufgrund klimatischer Veränderungen auch hydrologische 
Veränderungen, insbesondere bei der Grundwasserneubildung und damit auch der 
verfügbaren Wasserressource einstellen werden, die in Kombination mit zunehmen
den Nutzungsansprüchen, z.B. künftig potenziell zunehmender Bewässerungsbedarf 
in der Landwirtschaft, einen differenzierten Entgeltsatz zwischen Grund- und Ober
flächenwasser notwendig werden lassen könnte. Die Überprüfung des Entgeltsatzes 
kann die Landesregierung im Zusammenhang mit dem nach § 12 WasEG bis zum 
31. Dezember 2018 vorzulegenden Evaluierungsbericht durchführen. 

5.2.2 Entgeltsatzprivilegierung von Entnahmen mit Wiederzuführung 

Der Gutachter betrachtet die Entgeltsatzprivilegierungen des aktuellen WasEG und 
führt drei diskussionswürdige Bereiche an: 

• die Ermäßigung für Entnahmen zum Zwecke der Kühlwassernutzung, 

• die noch weitergehende Begünstigung der Durchlaufkühlung und 

• andere Entnahmevorgänge mit Wiederzuführung des entnommenen Wassers 
in dasselbe Entnahmegewässer (Kies-/Sandwäsche). 

Kühlwasser: 

Das WasEG privilegiert Entnahmen zum Zwecke der Kühlwassernutzung in der Wei
se, dass für diese Entnahmen anstelle des Basisentgeltsatzes von 5,0 Ctlcbm nur 
3,5 Ctlcbm zu zahlen ist; für die Durchlaufkühlung beträgt er nur 0,35 Ctlcbm. Der 
damalige Gesetzentwurf der Landesregierung für das WasEG 2004 sah für Entnah
men zum Zwecke der Kühlwassernutzung anstelle von 5,0 Ctlcbm einen um den 
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Faktor 5 verminderten Entgeltsatz von 1,0 Ctlcbm vor, ohne zwischen Kühlwasserar
ten zu unterscheiden. 

Die weitere Differenzierung und damit weitere Privilegierung der Durchlaufkühlung 
war Gegenstand der Beschlussempfehlung und Bericht des Landtages (vgl. Drs. 
13/4890 zu Artikel 7). 

Die Privilegierung der Kühlwassernutzung sieht der Gutachter in Teilbereichen kri
tisch (Seiten 88 ff.). Dies gilt zunächst für die Verdunstungskühlung, namentlich also 
für die Kühlwässer, bei denen keine Wiederzuführung in das Entnahmegewässer 
vorliegt. Da in diesen Fällen das Wasser dem Entnahmegewässer dauerhaft entzo
gen wird, stehe diese Verwendungsform anderen Entnahmevorgängen in ihrer Met1-
gen-Signifikanz für das Entnahmegewässer nicht nach. Hieraus zieht der Gutachter 
den Schluss, dass eine Begünstigung hinsichtlich dieses Entnahmezweckes weder 
lenkungspolitisch, noch unter dem Aspekt der Umwelt- und Ressourcenkosten gebo
ten sei. 

In Bezug auf Entnahmen mit Wiedereinleitung in dasselbe Gewässer (Durchlaufküh
lung) hält der Gutachter eine Abgabenermäßigung zwar grds. für sachgerecht. Auch 
der Ermäßigungsfaktor von 10 für die Durchlaufkühlung bewegt sich nach seiner An
sicht noch im Rahmen des gesetzgeberischen Ermessens. Unter Hinweis auf die 
rhein land-pfälzische Regelung erscheint ihm dieser Faktor allerdings auch relativ 
groß bemessen zu sein. In Rheinland-Pfalz werden diese Kühlwässer mit einem ge
ringeren Faktor (0,9 Ctlcbm gegenüber 2,4 Ctlcbm als Regelsatz für Oberflächen
wasser) begünstigt. 

Da die gesetzgeberischen Spielräume für privilegierende Regelungen weit sind, gibt 
es aus der Sicht der Landesregierung keinen zwingenden Grund, die Entgeltsätze 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu überprüfen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
die beihilferechtliche Überprüfung des WasEG in diesem Punkt - anders als beim 
Thema Bewässerung -noch nicht abgeschlossen ist. 

Kies-/Sandwäsche 

Im Bereich der Baustoffindustrie finden im Zusammenhang mit Wasserentnahmen 
ebenfalls Wiederzuführungen von Wasser in dasselbe Entnahmegewässer statt. Das 
geltende WasEG sieht hierfür keine Ermäßigung des Entgeltsatzes vor. 
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Die Nicht-Privilegierung der sog. offenen Kreislaufführung wird seit längerer Zeit von 
der Kies- und Sandindustrie thematisiert. 

Nach Auffassung des Gutachters wäre eine Privilegierung der sog. offenen Kreislauf
führung lenkungspolitisch zu rechtfertigen, soweit das entnommene Wasser nach der 
Aufbereitung weder chemisch noch thermisch verändert wird und dem Abgrabungs
gewässer unmittelbar wieder zugeleitet wird. Insoweit verweist er auf die Regelung 
des rhein land-pfälzischen Entnahmeentgeltgesetzes, das für die Aufbereitung von 
Bodenschätzen und die Durchlaufkühlung einen einheitlichen Entgeltsatz vorsieht. 

Eine Änderung setzt allerdings voraus, dass diese Art der Kreislaufführung zum Ei
nen keine negativen ökologischen Auswirkungen auf das Abgrabungsgewässer hat; 
zum Anderen müssten die mit einer Privilegierung einhergehenden Mindereinnah
men kompensiert werden. Die Landesregierung sieht keinen akuten Änderungsbe
darf. 

6. Verrechnungen 

Nach § 8 WasEG können Wasserversorger ihre Zahlungen an die Landwirtschaft zur 
Schonung der Gewässerqualität im Rahmen der Kooperation mit der Landwirtschaft 
mit dem zu zahlenden Entgelt verrechnen. Mit dieser Verrechnungsmöglichkeit sollen 
Anreize für entsprechende Kooperationslösungen geschaffen werden. 

Nach Ansicht des Gutachters (vgl. Seiten 96 ff.) gibt es zwei Punkte, die eine Über
prüfung der Regelung in § 8 WasEG im Lichte des Art. 9 WRRL notwendig erschei
nen lassen: 

• Verrechnungen stellen konzeptionell Fremdkörper in einer Ressourcennut
zungsabgabe dar und schwächen den eigentlichen Lenkungsanreiz der Zahl
last, die nicht mehr als Anreizmasse für den eigentlichen mengen mäßigen 
Ressourcenschonungszweck zur Verfügung steht; 

• Wichtiger erscheint ihm noch: die Regelung widerspricht gleich zweifach den 
Kostendeckungsgrundsätzen aus Art. 9 Absatz 1 UAbsatz 2 WRRL und bleibt 
ohne ersichtliche Rechtfertigung aus UAbsatz 3. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Gutachter, die Regelung rechtspolitisch zu 
überdenken. 

Die Landesregierung nimmt die Feststellungen des Gutachters zur Kenntnis und 
spricht sich für eine Beibehaltung derRegelung aus, denn eine Streichung der Rege
lung würde das seit langem erfolgreich praktizierte Kooperationsmodell in Frage stel-
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len. Dieses Modell basiert auf dem 12-Punkte-Programm von 1989, das gemeinsam 
c mit der Landesregierung, den Vertretern der Wasserwirtschaft, der Landwirtschaft 

und des Gartenbaus vereinbart wurde. Durch kooperatives Handeln auf verschiede
nen Ebenen soll die Zusammenarbeit zwischen Land- und Wasserwirtschaft mit dem 
Ziel der Verringerung der Einträge von Nährstoffen und Pflanzen behandlungs- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln in Gewässern gestärkt werden. 

V. Gesamtfazit 

Aus der Sicht der Landesregierung besteht derzeit keine Notwendigkeit, das WasEG 
in seiner bestehenden Fassung bzw. in Teilbereichen zu ändern. Soweit bestimmte 
konkrete Ausgestaltungen überdacht und ggf. korrigiert werden sollten, wäre darauf 
zu achten, dass die Finanzierungsfunktion des Gesetzes zur Umsetzung der EU
WRRL und der Altlastensanierung in Umfang und Zielsetzung nicht in Frage gestellt 
wird. 
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I. Gegen stan d  un d Untersuchun gsauft rag 

1.  Das nordrhein-westfälische WasEG: Hintergrund und Gesetzeshistorie 

a) Rechtspolitischer Hintergrund 

1 .  Gegenwärtig erheben in Deutschland 1 3  Bundesländer1 Wasserentnahmeentgelte, 
d. h. Abgaben auf das "Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberi rdischen Ge
wässern" bzw. das "Entnehmen , Zutageförderni Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser" (§ 1 Abs. 1 WasEG NW) .2 In Hessen und Thüringen wurden d ie in den 
1 990er Jahren eingeführten Abgaben (in Thüringen : die gesetzliche Abgabenermäch
tigung) zwischenzeitl ich wieder abgeschafft. Das saarländ ische Wasserentnahmeent
gelt ist nach gegenwärtigem Rechtsstand bis Ende 2020 befristet ( §  1 1 Satz 1 
GrwEEG SL) .  

2 .  Nachdem auch NRW seine Wasserentnahmeabgabe bis 2009 befristet und dann 
mit dem IIGesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes" vom 8 . 1 2 .2009 
zunächst nur bis 20 1 8  unter schrittweiser Absenkung der Sätze verlöngert hatte, schien 
der Zen it jener Ära der Wasserentnahmeentgelte schon überschritten, d ie mit dem Ba
den-Württembergischen "Wasserpfennig" 1 988 unter reger Antei lnahme der umwelt
ökonomischen,3 finanz-4 und rechtswissenschaftl ichen Literatur5 begann und mit dem 

l Ohne Abgabe auf Wasserentnahmen sind derzeit Bayern, Hessen, u nd Thüringen. 

2 Dem entspricht im Wesentl ichen die Entnahme im Sinne des Art. 2 Nr. 38 l it al WRRL. Siehe auch die 
Benutzungstatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 1 ,  9 WHG. Hamburg, das Saarland und Berl in beschränken 
sich auf Entgelte auf Grundwasserentnahmen - siehe G a  w e I I K ö c k u. a . ,  Weiterentwicklung von 
Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe, 20 1 1 .  

3 Siehe nur die heftige Kontroverse um die Rolle des Verursacherprinzips beim baden-württembergischen 
"Wasserpfennig": B o n u s ,  Wirtschaftsdienst 1 986, 45 1 H.; d e r s . , Wirtschaftsdienst 1 986, 625 H.; 
d e r s . , Wirtschaftsdienst 1 987, 1 99 H.; a .  A. B r ö s s e ,  Wirtschaftsdienst 1 986, 566 H.; S c h e e 
I eiS e h  m i t t ,  1 986, 570 H.; d i e s . , Wirtschaftsdienst 1 987, 40 H. Zum Ganzen aus ökonomischer 
Sicht auch L i  n d  e , ZfU 1 988 ,  65 H.; ders., Allokations- und Vertei lungseHekte des Wasserpfennigs, 
1 99 1 ;  B I  a n k a r  t ,  Der Wasserpfennig aus ökonomischer Sicht, in: Schmidt, Öffentliche Finanzen und 
U mweltpolitik I , 1988, 5 1  H.; B e r g m a n n / K o r t e n k a m p ,  Ansatzpunkte zur Verbesserung der 
Al lokation knapper Grundwasserressourcen , 1 988; Ka r I ,  Aktuelle Probleme der Wasserreinhaltepoli
tik: Ökonomische Analyse des Wasserpfenn igs und der Ausgleichszahlungen gemäß § 1 9  Abs . 4 Was
serhaushaltsgesetz, in :  EI-Shagi, Umweltpolitik in der Marktwirtschaft, 1 991, 77 H.; N e u  m ü l l  e r ,  
Wirksamkeit von Grundwasserabgaben für den Grundwasserschutz. Am Beispiel des Bundeslandes 
Hessen, 2000. 

. 

4 Hierzu B e r g m a n n /W e r r y ,  Der Wasserpfennig, 1 989; H a n s m e y e r / E w r i n g m a n n ,  Der 
Wasserpfennig - Finanzwissenschaftliche Anmerkung zum baden-württembergischen Regierungsentwurf, 
1 988; B r 0 s s m a n  n I Der Wasserpfennig: Finanzwissenschaftl iehe Überlegungen zu einem neuen 
u mweltpolitischen Konzept, 1 987. 

5 Siehe nur F .  K i r  c h h o f ,  DVBI .  1 987, 554 H.; P i e  t z c k e r ,  DVB I .  1 987, 774 H.; H e  n d i e  r , NuR 
1 989, 22 H.; M u r  s w i e  k ,  NuR 1 994, 1 70 H.; M e  y e r ,  Gebühren für die Nutzung von Umweltres-
sourcen, 1 995; M u  t i  u si L ü  n e  n b u  r g  e r ,  DVBI. 1995, 1 205 ff. 

. 
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weith in beachteten und seinerseits umfangreich kommentierten6 IIWasserpfennigll-Urtei i 
des BVerfG7 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte. Mit analogen Abgabegeset
zen folgten zunächst 1 989 Hamburg, 1 992 die Länder Berl in , Bremen , Niedersachsen 
und Hessen (bis 2003) . 1 993 schlossen sich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 
an, 1 994 auch Brandenburg und Schleswig-Holste in . Als vorletztes Bundesland kam 
2004 Nordrhein-Westfalen h inzu. Das Saarland verfügt seit 2008 über ein (nunmehr 
bis 2020 befristetes) Entgelt. Thüringen hatte in den 1 990er Jahren gesetzl ich ein künf
tig zu erhebendes Wasserentnahmeentgelt vorgesehen, das jedoch n iemals erhoben 

, . 

und 1 999 aus dem Landes-Wassergesetz wieder gestrichen wurde. Die Wiedereinfüh-
rung war 20 1 2  in Planung; das zugehörige Gesetzgebungsverfahren wurde aber vor-
erst gestoppt. 8 

. 

3 .  Mit der E inführung von Wasserentnahmeabgaben in Sachsen-Anhalt (20 1 2) und 
Rheinland-Pfalz (20 1 3) sowie der perpetuierenden Novelle des WasEG 20 1 1 in NRW 
und der Diskussion in Thüringen ist die rechtspolitische Landschaft mit Bl ick auf Was
serentnahmeentgelte (WEE) in jüngster Zeit frei l ich wieder in Bewegung geraten:9 In 
Sachsen-Anhalt ist die Landesregierung gem. § 1 05 Abs. 3 WG LSA ermächtigt, ein 
entsprechendes Entgelt durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen .  Die Landesregie
rung hatte im Zuge der Haushaltsaufstel lung für den Doppelhaushalt 20 1 2/20 1 3 
erstmals beschlossen, eine entsprechende Abgabe einzuführen. 1 O  Seit 20 1 3  erhebt 
nunmehr auch Rhein land-Pfalz1 1 ein Wasserentnahmeentgelt. Zusammen mit der No
vel le des WasEG 20 1 1 in Nordrhein-Westfalen 1 2  erheben damit derzeit 1 3  der 1 6  

6 Zustim mend etwa M u r s w i e k ,  NVwZ 1 996, 4 1 7  H.; S a n d e n ,  UPR 1 996, 1 8 1 H.; Z u g m a i e r ,  
BayVBI. 1 996, 530 H. ; H e i m l i c h ,  DÖV 1 997, 996 H.; R a b e r ,  NVwZ 1 997, 2 1 9  H.; H e n d l e r , 
NuR 2000, 665 f. ; M e  y e r ,  NVwZ 2000, 1 003 f.; K 0 c h ,  Umweltabgaben in der Rechtsprechung 
des BVerfG, FS Seimer, 2004, 769, 787; zuletzt R e  i n h a r d t / LKV 2007, 245 f.; kritisch zur Wasser
pfennig-Entscheidung demgegenüber B i  r k ,  "Vorteilsabschöpfung" durch Abgaben. Eine neue Katego
rie n ichtsteuerlicher Umweltabgaben, in : Kley u. a . ,  Steuerrecht, Steuer- und Rechtspolitik, Wirtschafts
recht und Unternehmensverfassung, Umweltrecht, FS Ritter, 1 997, S .  4 1 , 46 H.; F .  K i r  c h h o f ,  Um
weitabgaben - die Regelungen in  der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgl iedsstaaten, in :  Ren
geling, Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht, Bd. 1 ,  2. Aufl . ,  2002, 1 247 H.; 
S a I z w e d e i ,  HStR IV, § 97 Rn. 4 1 ; S a n  d e r ,  DVBI .  1 990, 1 8  H. 

7 BVerfGE 93, 3 1 9  H. - Wasserpfennig. 

8 Siehe http://www.euwid-wasser.de/news/ politik/ei nzelansichtl Artikel/th ueringen-Iegt-plaene-fuer
wasserentnahmeentgelt-auf-eis.html 

9 Dazu im Überblick G a w e l / K ö c k  u .  a ., Weiterentwicklung . . .  , 20 1 1 UBA-Texte oder Infrastruk
turrecht?; siehe hierzu auch die ältere Übersichtsdarstellung G i n  z k y IB o t h e l  R i c h  t e  r / gwf
Wasser/Abwasser 2005, 945 H. 

1 0  Siehe http://www.wochenspiegel-web.de/scms_show_data .php?mode=detai l&category=3&entry= 
23 1 75 (abgerufen 1 6 .7.20 1 1 ) . 
11 G. v. 3 .7.20 1 2, GVBI. S. 202. Dazu G a w e l ,  LKRZ 201 2, 305; M ü l l e r ,  Wasser und Abfal l  
20 1 2, 2l. 

12 Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes vom 25 .07.20 1 1 ,  GV NRW 201 1 , 390. 
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Bundesländer ein WEE- der bisherige Höchststand in der Verbreitung des Instruments . 
Darüber h inaus wurden die Landesgesetze in Mecklenburg-Vorpommern , Baden
Württemberg und Brandenburg mit untersch iedl ichen Stoßrichtungen (Erhöhung der 
Sätze in Mecklenburg-Vorpommern, 1 3  zusätzliche Ermäßigungsregeln in Baden
Württemberg 14 und Abschmelzen des grundsätzlich fortgeführten Bergbau-Privilegs in 
Brandenburg 1 5) un längst novel l iert. 

4. Die Gesetzgebungskompetenz für die Erhebung nichtsteuerl icher Abgaben folgt aus 
den al lgemeinen Sachzuständigkeiten der Art. 70 H. GG: Gem. Art. 70 Abs. 1 GG 
haben die Länder das Recht zur Gesetzgebung, soweit das GG nicht dem Bund Ge
setzgebungsbefugnisse verleiht. Dem Bund steht aber seit 2006 nach Art. 74 Abs. 1 
Nr . 32 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für den Wasserhaushalt 
zu. Nimmt er die Kompetenz wahr, so verbleiben den Ländern gleichwohl d ie in Art. 
72 Abs. 3 Nr. 5 GG als Ausgleich eingeräumten umfangreiche Abweichungsmöglich
keiten 16, um landesspezifische Anpassungen vorzunehmen. Damit wäre nunmehr die 
Möglichkeit eines Bundes-Wasserentnahmeentgeltgesetzes eröffnet - frei l ich mit der 
Abweichungsoption der Länder, welche auch eine - freil ich europarechtl ich zweifelhaf
te 17 - Suspendierung der Abgabepfl icht einschl ießt. 1 8  Solange und soweit er von die
ser Gesetzgebungszuständ igkeit keinen Gebrauch macht, steht es aber den Ländern 
frei , d iesbezügl iche Regelungen zu treffen .  Da das WHG bislang keine Regelung zu 
Wasserentnahmeentgelten vorsieht, sind die Länder weder zur Einführung von Was
serentnahmeentgelten verpfl ichtet noch insoweit in ihrer Gesta ltungsfreiheit beschränkt. 
Gem. § 42 Abs. 2 WHG a. F .  hatten d ie Länder al lerdings d ie Umsetzung der un ions
rechtl ichen Vorschriften des Art. 9 WRRL sicherzustel len, also bis 20 1 0  für die Umset
zung des Kostendeckungsprinzips einschl ießlich Umwelt- und Ressourcenkosten zu sor
gen (dazu Abschn itt 1 1 . 3 ) .  

13 Erhöhung des Abgabesatzes nach § 16  LWaG MV für Grundwasser von 1 , 8 auf 5 Cent/cbm gemäß 
Art. 4 des Gesetzes v. 1 8 . 1 2 .2009 (GVOBI .  M-V S. 760, 76 1 ) . 

1 4 Neue Ermäßigungs- (Nachlässe für Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung und Gewässerrenaturie
rung) und Befreiungstatbestände, Abrundung des Abgabesatzes für öffentliche Wasserversorger auf 5, 1 
Cent/cbm - siehe Gesetz zur Änderung der Vorschriften über das Wasserentnahmeentgelt v. 
29.07.20 1 0  (GBI. Nr. 1 3  vom 1 3 .08.20 1 0 S .  565) . Dazu H o  I I  e n b a c h ,  VBIBW 20 1 1 , 259. 

15 Zweites Gesetz �ur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 1 9 . 1 2 .201 1 (GVBI. I N�. 33 ) .  

1 6 Ausgenommen sind lediglich stoff- und an lagenbezogene Regelungen. 

1 7  Dazu B r e  u e r ,  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeab
gabe, 2008, S. 47 ff. ; K ö c k ,  in :  Durner, Wasserrechtlicher Reformbedarf in Bund und Ländern . " , 
20 1 1 , 65 ff. 
18 Dazu S e i  I e r ,  in :  BeckOK GG, Art. 72 Rn. 23 ff. 
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b) Das WasEG 2004 und Änderungsgesetz 2009 
5 .  Nordrhei n-Westfalen hat sich im Ländervergleich relativ spät mit dem I/Gesetz über 
d ie Erhebung eines Entgelts fü r d ie Entnahme von Wasser aus Gewässern l/ vom 
27.0 1 .2004 (WasEG 2004) in die Gruppe der gegenwärtig 1 3  Erhebungsländer 
e ingereiht. 19 Entnahmen bei Grund- wie Oberflächengewässern wurden danach - jen
seits einer doppelten Bagatellgrenze20 - mit 4,5 Ct/ cbm veranlagt. Insgesamt elf Be
fre iungstatbestände nach § 1 Abs. 2 WasEG 2004 sowie Tarif-Reduzierungen für 
Küh lwassernutzungen (3 Ct/cbm) bzw. Durchlaufküh lungen, bei denen das Wasser 

' I/einem" Gewässer2 1 unmittelbar wieder zugeführt wi rd (0,3 Ct/cbm), gaben in der 
Folge Veran lassung, Ermäßigungs- und Befreiungsvoraussetzungen eingehend gericht
l ich klären zu lassen .22 Obwohl die Abgabesätze im Vergleich zu anderen erheben
den Bundesländern al lenfal ls im Mittelfeld platziert sind,23 brachte die Abgabe ein 
Aufkommen von 86 Mio. Euro im Änderungsjahr 2009, was mit rd . 23 % des bun
desweiten Aufkommens aus Wasserentnahmeentgelten einen beträchtl ichen Finanzie
rungsbeitrag bedeutet.24 Die Mittel flossen nach § 9 Abs. 3 WasEG 2004 in den Lan
deshaushalt; zuvor waren jedoch die Vollzugskosten (§ 9 Abs. 1 )  sowie ab 2006 Kos
ten aus der Umsetzung der WRRL (§ 9 Abs. 2) zu decken. 

6 .  Das ursprüngl ich bis Ende 2009 befristete Gesetz wurde durch das I/Gesetz zur 
Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes" vom 8 . 1 2 .2009 bis Ende 20 1 8  verlän
gert (WasEG 2009) ,  frei l ich unter stufenweiser Abschmelzung der Abgabesätze um 
jährl ich 1 0%, begin nend mit 20 1 0. Nach Hessen und Thüri ngen wäre NRW damit 
das dritte Bundesland gewesen, das sich von einem Wasserentnahmeentgelt wieder 
verabschiedet. 

1 9  Hierzu auch kritisch B r e  u e. r ,  NWVBI . 2007, 457 ff. 

20 Nach § 1 Abs . 2 Nr. 3 WasEG entfäl l t die Abgabepflicht unterhalb von 3 .000 cbm pro Jahr oder 
bei bis zu 1 50 EUR pro Veranlagungszeitraum.  
21 Zur Frage, inwieweit die Ermäßigung - entgegen dem Gesetzeswortlaut - nur in solchen Fällen zu 
gewähren sei, bei denen die Wiedereinleitung in dasselbe Gewässer, näml ich das Entnahmegewässer, 
erfolgt, u. a. B r e u e r ,  NWVBI .  2007, 463 f.; M e y e r / B r a n d ,  ZfW 2009, 1 3 , 23 f.; B a m b e r 
g e r ,  NWVBI. 20 1 0, 7, 1 0, jeweils mit Nachw. aus der Rechtspr. 
22 Einen aktuel len Überblick über die ergangene Rechtsprechung bieten M e  y e r  / B r a  n d , ZfW 2009, 
1 3  H., und B a  m b e  r g e r , NWVBI. 20 1 0, 7 H. Siehe dazu auch B r e  u e r ,  NWVBI. 2007, 457. 
23 Bundesweit schwankt die Höhe der Abgabesätze deutlich zwischen 0,25 (Bremen: Fischhaltung) und 
3 1  Cent pro Kubikmeter (Berl in : Grundwasserentnahmen) .  Es überwiegen jedoch eher niedrige Abga
besätze - siehe G a w e l / K ö c k  u. a . ,  Weiterentwicklung . . . , 20 1 1 ,  S. 1 05,  sowie Tab. 9 in Ab
schnitt 1 1 1 .6. 
24 G a  w e I ,  LKV 201 1 ,  529 H. 
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c) Die Novellen zum WasEG 20 1 1  und 20 1 3  

7. Mit dem "Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes" vom 
25.7.20 1 1 (WasEG 20 1 1 )25 wurde von der neuen politischen Landtagsmehrheit das 
schrittweise Auslaufen der Abgabenpfl icht gestoppt und das WEE auf eine neue, dau
erhafte Grundlage gestellt. Die wichtigste Änderung der Novelle von 20 1 1 betrifft da
m it die Aufhebung der Befristung bis 20 1 8 . Stattdessen sieht § 1 2  WasEG 20 1 1 
nunmehr eine neu eingeführte Berichtspfl icht über d ie Erfahrungen mit dem Gesetz bis 
20 1 8  vor. Zugleich wird die zeitl iche Staffelung der Abgabesätze mit i h rer Verminde
rung um jeweils 1 0  % pro Jahr beseitigt. Der neue Standardabgabesatz beträgt nun
mehr einheitlich wie bereits 2004-2009 4,5 Cent/cbm (§ 2 Abs. 2 S .  1 WasEG 
20 1 1 ) . Öie ermäßigten Abgabesätze für Küh lwasser (bzw. Wasser für Durchlaufküh
lungen) werden gegenüber dem Stand von 2004-2009 leicht angehoben von 3 (0,3 )  
Cent/cbm auf künftig 3 ,5 (0,35) Cent/cbm (§  2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 WasEG 20 1 1 ) . 

8 .  Ferner wird eine Erweiterung des Kreises der Abgabepfl ichtigen auf zweifache 
Weise vorgenommen : Zunächst entfä l lt die bisherige a l lgemeine T atbestandsvorausset
zung aus § 1 Abs. 1 WasEG 2004/2009, wonach eine Entgeltpfl icht auf Entnahmen 
nur dann besteht, soweit "das entnommene Wasser einer Nutzung zugeführt wird" .  
B leibt das entnommene Wasser ohne ansch l ießende wirtschaftl iche Nutzung, so be
stand bislang keine Entgeltpfl icht. Grundwasser ledigl ich ableitende Bergbaubetriebe 
standen somit bisher außerhalb des Pfl ichtigenkreises, werden nunmehr aber einbezo
gen . Das Ende des Bergbauprivi legs wird zudem auch durch Streichung des expliziten 
Ausnahmetatbestandes in § 1 Abs. 2 Nr. 9 WasEG 2004/2009 klargestel lt, wonach 
bisher Grundwasserentnahmen "bei der Gewinnung von Bodenschätzen" abgabefrei 
waren, sofern eine unmittelbare Wiederein leitung ohne anderweitige Nutzung gege
ben war. Entnahme und Nutzung fal len darüber h inaus u .  a. auch auseinander, soweit 
m ittels Leitung oder Ableitungsgraben entnommenes Wasser nur bedarfsabhängig von 
einem Nutzer abgezogen wird.26 

9 .  Während die Novelle 20 1 1 die Abgabepfl icht konsequent auf die Entnahme und 
n icht auf eine anschl ießende Nutzung des Entnommenen zu beziehen scheint, wird 
jedoch in § 1 Abs. 2 Nr. 8 WasEG ein Nutzungsvorbehalt fü r vorübergehende Grund
wasserabsenkungen für Baurnaßnahmen und dauerhafte Absenkungen im Gemein
woh l interesse neu eingeführt. Der Gesetzgeber reagiert h ier auf ein Urtei l  des OVG 
Münster,27 wonach auch eine anschl ießende Verwertung des zunächst im Gemein
woh l interesse nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 WasEG 2004 gehobenen Grundwassers keine 
Entgeltpfl icht mehr begründe. Der Gesetzgeber möchte offenbar das Privileg einer 

25 Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes vom 25.07.20 1 1 ,  GV NRW 201 1 , 390. 

26 Dazu M e y e r ,  Wasser und Abfal l  2004, 23, 25. 

27 OVG Münster, Urt. v. 1 6 . 1 0.2008 - 8 K 1 464/05 . 
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Freistel lung auf Fäl le begrenzen, in denen außer der Beseitigung des Grundwassers im 
öffentlichen I nteresse keine weitergehende individuelle Bereicherung durch anschl ie
ßende Verwendung stattfi ndet (dazu noch unten 1 I 1.3 .ce)) .  

1 O. I n § 9 Abs. 3 WasEG 20 1 1 wird bezüglich der Aufkommensverwendung ergänzt, 
dass neben dem Vol lzugsaufwand und den Maßnahmenkosten der WRRL künftig auch 
Kosten für ,Aufgaben der Altlastensanierung und Altlastenaufbereitungll gedeckt wer
den können. Im Übrigen bleibt es bei der residualen Haushaltsfinanzierung (§ 9 Abs. 
4 WasEG 20 1 1 ) . 

1 1 . Die weiteren Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen an das WHG 
20 1 0  (erlaubnisfreie Benutzungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG 20 1 1 )  oder Über
gangsregelungen zu Vorauszahlungen für bislang nicht entgeltpfl ichtige Entnahmen (§ 
6 Abs. 4 und § 8 Abs . 1 S .  1 WasEG 20 1 1 ) .  

1 2 . Mit dem /lGesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalenll vom 2 1 . 3 .20 1 328 wurde - neben einer Anpassung der Voraus
zahlungsregelung in § 6 Abs. 3 Satz 2 - mit Wirkung vom 3 .4 .20 1 3 der Stan
dardabgabensatz in § 2 Abs . 2 Satz 1 WasEG 20 1 3  auf 5 Cent/cbm angehoben. 

2. Untersuchungsauftrag 

1 3 . Am 20. März 20 1 3  hat der nordrhein-westfäl ische Landtag im Zusammenhang mit 
der Änderung des WasEG 20 1 3  (dazu oben 1 . 1 .c, Ziff. 1 2) eine Entschl ießung zur 
Evalu ierung dieses Gesetzes verabschiedet. Danach hat die Landesregierung dem 
Landtag bis zu den Beratungen des Haushaltes 20 1 4  u .  a. /leine Evaluation der Ent
geltstruktur unter Berücksichtigung des Prinzips der Vortei lsabschöpfung, der Wasser
d ienstleistung sowie ihrer ökologischen Wirkungll und eine Überprüfung der bestehen
den Ausnahmetatbestände des WasEG vorzulegen (LT-Drs. 1 6/2292) . 

1 4. Vor diesem Hintergrund hat das Min isterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfa len (MKULNV) die 
vorliegende Evaluations-Studie in Auftrag gegeben. Gegenstand der Evalu ierung soll 
d ie Grundstruktu r des Ausgangsgesetzes vom 27. 1 .2004 sowie der jeweil igen Ände
rungen sein. Die /lGrundstruktu rll der Abgabe wird dabei insbesondere durch den 
Veranlagungstatbestand des § 1 (Entgeltpfl icht, Ausnahmen und Befreiungen) , deren 
Anbindung an das Wasserrecht, die in § 2 festgelegten Bemessungsgrundlagen und 
d ie �ntgeltsätze, die Verrechnung nach § 8 sowie d ie Verwendung des Entgelts 
(Zweckbindungsklausel) gemäß § 9 WasEG bestimmt. Im Rahmen der Evalu ierung 
sol len auch die verfassungsrechtl ichen Anforderungen an die Erhebung nicht-

28 GY. NRW S. 1 53 .  
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steuerlicher Abgaben und die Vorgaben des Art. 9 WRRL betrachtet werden; dabei 
sollen die gesetzgeberischen Regelungsspielräume aufgezeigt werden. Bestandtei l der 
Evalu ierung ist zudem die Lenkungsfunktion des Gesetzes einsch l ießl ich der ökologi
schen Wirkungen der jeweil igen Regel,ungen . Die Wasserentnahmeentgelte anderer 
Bundesländer sollen h insichtlich der vorgenannten Grundstruktur im Vergleich darge
stellt werden . 

1 1 .  Grundlegende Rechtfertigungen von Wasserentnahme 

abgaben und ihre Implikationen für die Ausgestaltung 

1 .  Ressourcenlenkung 

a) Grundkonzept, Wirkungen und verfassungsrechtliche 
Anerkennung 

1 5 . Wasserentnahmeentgelte machen die (physische) Entnahme von Wasser aus 
Grund- und Oberflächengewässern für wirtschaftl iche Zwecke abgabepfl ichtig. Was
serentnahmeentgelte zielen dadurch auf die Reduzierung des mengen mäßigen Res
sourcendrucks auf aquatische Ökosysteme durch Extraktion von Wasser fü r anthropo
. gene Zwecke ab. H ierauf wollen sie lenkend einwirken, indem die Kosten fü r Entnah
mevorgänge um bislang n icht berücksichtigte ("externe") Umwelt- und Ressourcenkos-
ten korrigiert werden . D ies hält Entnehmer zu effizienten , also Nutzen und Kosten der 
Entnahme volkswirtschaftl ich korrekt abwägenden Entscheidungen an. 

1 6. Dies g i lt auch dann, wenn das ökonomische Interesse am entnommenen Wasser 
mit dem Entnahmeakt sofort erl ischt, die . Extraktion "ungewollt" erfolgt oder die Ent
nahme eines einzelnen Kubikmeters Wasser nur "kurz" andauert.29 Denn es ist die 
Entzugswirkung selbst sowie eine dauerhafte oder vorübergehende Minderung der 
Wasserführung auch bei raschem "Wasser-Umsch lag" in der Sphäre des Entnehmers, 
welche Umwelt- und Ressourcenkosten im Entnahmegewässer auslösen. Im Zentrum 
steht daher stets eine signifi kante Auswirkung durch Wasserentnahmen im Entnahme
gewässer selbst. Wasserentnahmeabgaben sind konzeptionell klar zu unterscheiden 
von Wasserverwertungsabgaben, welche ledigl ich die wirtschaftl iche Inwertsetzung 
von bereits entnommenem Wasser einer Abgabe unterziehen wollen. 

29 Dazu G a w e I ,  Der Sondervortei I der Wasserentnah me, DVBI .  201 1 ,  1 000 ff. ; ebenso B V e r  w G , 
Urt. v. 28.6.2007 - 7 C 3/07 - Spandauer Schleuse. A. A. M e y  e r ,  Abgaben auf Wasserentnahmen 
auf dem Prüfstand, Wasser und Abfall 2004, 23 H.; W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme von 
Wassernutzungsentgelten für Sümpfungswasser im Braunkoh lenbergbau, Gutachten, 20 1 0 .  Zum Gan
zen näher siehe die Abschnitte 1 1 .2  und 1 I 1 . 3 .cf) . 
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1 7. Der Lenkungszweck von Wasserentnahmeabgaben ist damit die vorsorgeorientier
te Reduzierung des mengenmäßigen Ressourcendrucks auf Wasserkörper zur Vermei
dung von quantitativ induzierten Gewäss!3rbeeinträchtigungen .3o Sie sind damit In
strument einer "nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung", wie es der Bundesgesetzge
ber nunmehr in § 1  WHG als Ziel der Gewässerschutzpol iti k formul iert. I h re Erhebung 
ist aus diesem Grunde gerade n icht an einen akuten "Wassernotstand" gekoppelt. In 
d ieser Funktion als Instrumente zur nachhaltigen, mengenmäßigen Entlastung von 
Wasserkörpern dienen Wasserentnahmeabgaben zugleich der Verwirkl ichung von 
guten mengenmäßigen und dadurch auch guten ökologischen Zuständen nach Art. 4 
WRRL. H inzu tritt ein Finanzierungszweck, Mittel für öffentl iche Zwecke aufzubringen. 
Wasserentnahmeentgelte sind damit typischerweise kombinierte Wirkungszweck
IVerwendungszweckabgaben .3 1 

1 8 . Dem in § 1 WHG geforderten Interessenausgleich bei der Gewässerbewirtschaf
tung, "Gewässer a ls Bestandtei l des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen" 
wird gerade dadurch entsprochen, dass die Gewässernutzung für menschliche Ent
nahmezwecke auch unter Berücks ichtigung der übrigen Funktionen des Wasserhaus
haltes (zurückhaltend) organisiert wird ;  dazu tragen Entnahmeentgelte in besonderer, 
nämlich marktwirtschaftl icher Weise bei, da sie den Ressourcenentscheidern ledigl ich 
die Alternativkosten der Entnahme anzeigen, ihnen aber die Letztentscheidung über 
den Entnahmeakt und die Entnahmemengen überlassen. 

1 9 . Ökonomische Anreize im Rahmen einer Ressourcenvorsorge dürften angesichts 
des Klimawandels auch in Deutschland noch an Bedeutung gewinnen: Für Nordrhein
Westfalen werden derzeit zwar keine überdurchschnittl ichen Vulnerabi l itäten im Was
sersektor ausgewiesen, dennoch zeigen sich auch hier z. T. regional negative klimati
sche Wasserbilanzen32 und pol itisch d ie Notwendigkeit zu wasserwirtschaftl ichen Vor
sorgemaßnahmen im Rahmen der Kl imaanpassung. Das WasEG fügt s ich vor diesem 
Hintergrund s innvol l in die Kl imaanpassungsstrategie des Landes ein.33 

20. Diesem aus dem Nachhaltigkeits- und aus dem Vorsorgeprinzip herzuleitenden 
Schonungsgedanken34 steht es n icht entgegen, dass in Deutsch land ein "ausreichen-

30 G a w e  I ,  Wasser und Abfal l 20 1 1 ,  H .  9, 47 H. 

3 1  Zu dieser Kategorie von Umweltabgaben E w r i n  g m  a n  n / S c  h a f h a u  s e n ,  Abgaben als ökono
m ischer Hebel in der Umweltpolitik, 1 985.  

32 U m  w e l  t b u n d  e s a m  t ,  Klimawandel in Deutschland - Vulnerabil ität und Anpassungsstrategien 
k l imasensitiver Systeme, 2005, S. 48. 

33 M U N L V ,  Anpassung an den Klimawandel . E ine Strategie für Nordrhein-Westfalen, o. J .  

3 4  Dazu auch B e r g m a n n / W e r r y ,  Der Wasserpfennig, 1 989; E w r i n g m a n n / V o r m a n n ,  
Ausgestaltungsoptionen für ein Wasserentnahmeentgelt in  Nordrhein-Westfalen, 2003 . 
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des" globales Wasserdargebot besteht und kein IIWassermangel" herrscht:35 Ökono
mische Knappheit im Sinne von Kostenträchtigkeit der Ressourcennutzung (Verdrän
gung von Alternativnutzungen) darf n icht m it physischem IIWassermangel" verwechselt 
werden . Auch an Brot oder Mobiltelefonen herrscht in Deutsch land gewiss kein Man
gel; gleichwohl sind d iese Güter im ökonomischen Sinne knapp und tragen daher in 
einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu Recht einen Preis. Dieser zeigt an, dass zur 
Nutzung d ieser Güter begrenzte und werthaltige Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, 
Naturdienste, Wissen) eingesetzt werden mussten, d ie nunmehr für a lternative Ver
wendungen n icht mehr zur Verfügung stehen . Auch besagt ein globales Dargebot noch 
n ichts über die regionale, zeitl iche und qual itative Verfügbarkeit von Wasserressour
cen . E in Wasserdargebot kann  aus ökologischen Gründen niemals zu 1 00% genutzt 
werden . Auch eine Anspannung von durchschn ittl ich 1 7  % des Dargebotes in Deutsch
land,36 regional deutl ich über 20%, etwa in den F lusseinzugsgebieten Rhein und We
. ser, bedeutet einen erheblichen Eingriff in den natürl ichen Wasserkreislauf und nach 
internationalen Konventionen bereits "Wasser-Stress", gemessen am "Water Exploita
tion Index" .37 Schl ießlich streiten auch aktuelle Auslastungsinteressen inflexibler I nfra
struktursysteme der Wasserversorgung n icht dafür, d ie Wasserentnahmepolitik von den 
langfristigen Erfordern issen einer nachhaltigen WasserhaushaltsbeWirtschaftung abzu
koppeln .38 Dies gi lt erst recht vor dem Hintergrund zu erwartender regionaler Klima
veränderungen:39 Veränderte regionale Dargebotsmuster, saisonale N iedrigwasser
stände und rückläufige Grundwasserneubildungen ·Iassen vermehrten Wasser-Stress, ja 
sogar lokale oder reg ionale Wasserklemmen denkbar erschienen. Im Rahmen einer 
vorsorgenden Gewässerschutzpolitik dürfte daher auch eine mengen bezogene, vor
sorgende Dämpfung von Entnahmevorgängen in al len Gewässerbereichen begründbar 

35 Dazu G a  w e l  / F ä I s e h ,  Wasserentnahmeentgelte zwischen Wassersparen und Wasserdargebot. 
Ist Ressourcenschonung eine sinnvolle Zielsetzung für Wasserentnahmeentgelte, gwf-Wasser/ Abwasser 
20 1 1 , 838 H. 

36 U m w e l t b u n d e s a m t :  Daten zur Umwelt. Wasserressourcen und ihre Nutzung, Dessau 2009. 
http://www. umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do? n ode I dent== 2303. 

37 E u  r 0 p e  a n E n v i r  0 n m e n t A g e n c y ,  Water resources across Europe - confronting water scar
city and drought, EEA Report 2/2009, S. 1 8 . 

38 Zu diesem Widerstreit instruktiv W i s s  e n ,  Wasser im Überfluss - zum Spannungsverhältnis von Inf
rastruktur- und Wasserhaushaltsproblemen, in :  Bernhardt u .  a . (Hrsg . ) ,  Im  Interesse des Gemeinwohls. 
Regionale Gemeinschaftsgüter in Geschichte, Politik und Planung, 2009, S. 1 1 5- 1 5 1 . Zum Nachhaltig
keitsprimat auch E w r i n 9 m a n  n / V o r m a n  n ,  Ausgesta ltungsoptionen für ein Wasserentnahmeent
gelt in Nordrhein-Westfalen . Kurzbericht für das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2003 

39 Siehe den Klimabericht des UBA: U m  w e I t b  u n d  e s  a m t :  Kl imaauswirkungen und Anpassung in 
Deutschland - Phase 1 : Erstel lung reg ionaler Klimaszenarien für Deutschland, 2008. 
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sein .4o In der F inanzwissenschaft wird diese Strategie als IIDemeritorisierung" bezeich
net. 

2 1 . Die Erhebung von Abgaben auf Wasserentnahmevorgänge zielt vor diesem Hin
tergrund konkret auf folgende ökonomische Funktionen ab: 

- eine eHiziente Strukturierung der Entnahmen durch Sichtbarmachen exter
ner Ressourcenkosten, u .  a .  im Bereich der Real lokation von Grund- und Oberflä
chenwasserentnahmen, der Allokation der Entnahmen versch iedener Sektoren mit 
unterschiedl ichen Grenzvermeidungskosten und der Nutzungskonkurrenz zwischen 
Wasserentnahmen und anderen Nutzungen (Senke für Schadstoffein leitungen, 
Sch ifffahrt, Erholung, ökolog ische Funktionen) (statische Lenkungsfunktion I ) ; 

- d ie globale Mindernutzung beanspruchter Wasserressourcen, die s ich durch 
ein zurückhaltendes Entnahmeverhalten bemerkbar macht und im Rahmen der Vor
sorge einer nachhaltigen Entlastung des Wasserhaushaltes dienl ich ist (statische 
Lenkungsfunktion 1 1 ) ;  

- die In iti ierung eines langfristigen Strukturwandels wasserbasierter Kon
sum- und Produktionsprozesse unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme 
knapper Umweltressourcen (dynamische Lenkungsfunktion durch sekundäre Markt
und Preiseffekte) ; 

- die kontinu ierliche Aktivierung von Innovationspotenzial bei der Ressourcen
nutzung (dynamische Lenkungsfunktion durch Innovation in Bezug auf Verfahren 
und Produkte, deren Kosten und Wasse�bedarfsmengen), 

- die Schaffung von Aufkommen für öffentliche Haushalte, das ggf. auch zur F i
nanzierung weiterer gewässerschutzpol itischer Maßnahmen eingesetzt werden 
kann (Finanzierungsfunktion) . 

22. Wasserentnahmeentgelte sind daher funktiona l  weit mehr als IIWassersparabga
benll oder rein fiska lisch motivierte Abschöpfungsinstrumente. Ökonomisch relevant ist 
vor allem die Zahl last auf verbleibende, n icht vermiedene Wassernutzungen : Sie ver
körpert einen administrierten Faktorpreis auf verbleibende Entnahmemengen (Restnut
zung) . Und sie sorgt über sekundäre Markt- und Preiseffekte (sog. E inkommenseffekte) 
für eine Anlastung volkswirtschaftl icher Kosten der Wasserinanspruchnahme in der 
gesamten wasserbezogenen Wertschöpfungskette, nicht nur beim Entnehmer selbst. 
H ierzu sind ordnungsrechtl iche Maßnahmen n icht in der Lage, da sie zulässige Nut
zungen grundsätzl ich entgeltfrei gestatten . Der Tei l  des Wirkungsmechanismus' einer 
Lenkungsabgabe, der zu einem Aufkommen führt (F inanzierungseffekt) , ist daher zu
g leich essenziel l fü r die ökonomische Lenkungswirkung (E inkommenseffekt) . Selbst oh-

40 G a  w e l  / K ö c k u .  a . :  Weiterentwicklung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelten 
zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe, 20 1 1 .  
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ne unmittelbare Substitutionseffekte beim �ntnehmer lenkt die Abgabe gleichwohl lang
fristig durch den spezifischen Kaufkraftentzug bei Wasserextraktion (Tab. 1 ) . 

Tab. 1: Abgabenfunktionen und intendierte Wirkungen der WEE 

Abgabenfunktionen 

Allgemeine Funktionen Besondere Funktionen im 

ordnungs rechtlichen Policy Mix 

Lenkung Finanzierung Vollzugshilfe Restnutzungs-
L,Wirkungszweck") ("Verwendungs- ordnungsrechtlicher belastung 

zweck") Normen 
Substitutionseffekte Ei nkom menseffekte 

(Markt- und 
Preiseffekte) 

Intendierte Wirkungen 
- Reduzierung des - Überwälzung der - Förderung von - Eindämmung der - über ordnungs-
gewerblichen Abgabenlast auf Entwicklung und über ordnungs- rechtl iche Vorga-
Wasserei nsatzes den Wasserpreis Einsatz wasser- rechtlich bewil l igte ben hinausgehen-

- Entwicklung und (öffentl . Wasser- sparsamer Pro- Wasser- de I nnovations-

Einsatz wasser- versorgung) und duktions-verfahren entnahmerechte und Substitutions-

sparsamer Pro- . den Preis wasser- - Förderung von hinaus genutzten anreize 

duktionsverfahren inten isver Produkte Gewässerschutz- Wasserkapazität - ergänzende Markt-
( Industrie) maßnahmen - Durchsetzung von und Preiseffekte - Ausweichen von 

Grund- auf Ober- - Rückgang der (allokativ) Sanktionen bei der - gerechtere Vertei-
flächenwasser Nachfrage bei der - Lastenausgleich la n dwi rtschaftl i- lung der Kostenlast 

öffentl . Wasserver- chen Flächennut-
- Reduzierung von sorgung und bei 

(distributiv) 
zung (Trinkwasser-

und Aufhebung 

. Wasserverlusten wasserintensiven schutz) 
von Wettbewerbs-

Produkten 
verzerrungen 

- gerechtere Vertei-
lung der Kostenlast 
und Aufhebung 
von Wettbewerbs-
verzerrungen 

- dauerhafter Inno-
vationsanreiz 

23 .  Die Umsetzung des zuvor skizzierten Lenkungsprinzips einer Umweltabgabe hat 
zwischenzeitlich eine gru�dsätzl iche fi nanzverfassungsrechtl iche Anerkennung gefun
den. Dies gi lt sowohl für lenkende Steuern, fü r lenkende (Benutzungs-) Gebühren, aber 
auch für lenkende Sonderabgaben .41 Das BVerfG hat es in der Wasserpfenn ig-

41 Siehe jüngst D u r  n e r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme . . . , 201 3 ,  S. 66 ff. 
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Entscheidung von 1 995 offen gelassen, inwieweit auch eine Lenkungsrechtfertigung 
von Wasserentnahmeentgelten finanzverfassungsrechtl ich tragfähig erscheint: Hier 
stünde die angestrebte Verhaltensänderung bei den Abgabepfl ichtigen (auch ohne 
Sondervortei l) für die finanzverfassungsrechtliche Legitimation im Vordergrund. 

"Die E rhebung von Wasserentnahmeentgelten ist gegenüber dem Prinzip  des Steuerstaates 
sachlich leg itim iert. Es kann  dahinstehen{ ob dies bereits aus der Lenkungsfunktion dieser Ab
gaben folgt. Jedenfalls ergibt sich die sachliche Legitimation aus ihrem Charakter als Vorteilsab
schöpfungsabgaben [ . . . ] . 1142 

Nachfolgend kann dies dahinstehen , da die verfassungsrechtl iche Rechtfertigung von 
Wasserentnahmeabgaben jedenfal ls aus dem Gegenleistungscharakter als Vortei lsab
schöpfungsabgabe möglich ist (dazu unten Abschn itt 1 1 .2) :  

b) Ausgestaltungsimplikationen 

24. Die zuvor genannten lenkenden Abgabenfunktionen setzen bestimmte Ausgestal
tungen der Grundstruktur einer Wasserentnahmeabgabe voraus. E ine ökonomisch un
verzerrte und kosteneffiziente Lenkungswirkung einer Wasserentnahmeabgabe setzt -
zugleich im Sinne von Art. 9 Abs . 1 UAbs. 2 Sp.str. 1 WRRL ("effiziente Ressourcen
nutzung" - dazu nachfolgend 1 1 . 3 .b)) - voraus, dass konsequent auf das Lenkungsziel 

"Mengenextraktion " abgestellt wird. Nach dem Verursacherprinzip muss gelten : 

"Gleiche Abgabe für gleiche Mengenwirkung" . Vermischungen mit anschließenden 
Verwertungsvorgängen sind zu vermeiden, denn die Abgabe kann die entnehmenden 
Zugriffe auf den Wasserhaushalt dann bestmöglich (effektiv, kostengünstig) steuern , 
wenn möglichst umfassend und mit Bl ick auf die jeweil igen Entzugswirkungen im Ent
nahmegewässer veran lagt wird .  Dies bedeutet einerseits eine stri kte Begrenzung von 
Ausnahmen auf konzeptionell tragfäh ige Begründungen (dazu unten 1 I 1 . 3 . b) ) . Zudem 
kommen Abgabesatzdifferenzierungen nur in Betracht, soweit sie sich aus Unterschie
den in der Mengen-Signifi kanz oder der daraus resu ltierenden Immissionswirkung im 
Gewässer ergeben .  So können im Abgabesatz konzeptionell durchaus stimmig Fä l le 
von defin itivem Wasserverlust aus Sicht des Entnahmegewässers von Vorgängen unter
schieden werden, die zu baldiger, weitgehend verlustfreier Wiederein leitung eigen
schaftsunveränderten Wassers führen (dazu 1 I 1 .6 .cb)(3)) . I nsbesondere die Art der an
schl ießenden Verwertung des entnommenen Wassers oder des dabei erzielten wirt
schaftl ichen Verwertungsvortei ls kann aber n icht s innvol l zur Grundlage einer effizient 
lenkenden Ressourcenextraktionsabgabe gemacht werden (siehe 1 1 .2b) ) .  Schließl ich 
s ind auch Verrechnungen von Maßnahmenkosten mit der Zahl last ein F remdkö'rper bei 
lenkenden Umweltabgaben; diese lenken gerade durch den Anreiz zur Vermeidung 
42 BVerfGE 93{ 3 1 9{ 345 - Wasserpfennig. 
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der Zahl last und honorieren entsprechende Maßnahmen der Abgabepfl ichtigen g leich
sam von selbst Verrechnungen schwächen daher systematisch d ie E inkommenseffekte 
der Lenkung (näher dazu Abschnitt 1 1 I .7.cb) ) .  

25. Dies bedeutet im rechtspolitischen Ergebnis keineswegs, dass sich der Gesetzge
ber n icht aus anderen als den genannten Gründen (z. B. wlrtschafts- oder sozialpol iti
scher Natur) von den zuvor skizzierten MaßgQben einer effizienten Lenkungsabgabe 
entfernen könnte. Diese Mögl ichkeit sieht auch Art. 9 Abs. 1 UAbs . 3 WRRL ausdrück
l ich vor (vgl .  Abschn itt 1 1 . 3a)) . Allerdings sol lte klar sein , wann und in welcher Form 
das Konzept einer effizient lenkenden Abgabe verlassen wird und aus welchem zu
reichenden Grunde. Diese Rechtfertigung fordert im Übrigen auch Art. 9 WRRL - n icht 
zuletzt im Rahmen der Berichtspfl icht nach Abs . 2 (dazu näher Abschnitt 1 1 .3 ) .  

2. Vorteilsabsch8pfung 

a) Grundkonzept und verfassungsrechtliche Anerkennung 

26. Mit der IIWasserpfennig"-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1 995 wur
de klargestel lt, dass Wasserentnahmeentgelte grundsätzlich verfassungskonform sind: 
Das BVerfG sieht einen hinreichenden rechtfertigenden Grund für die Erhebung einer 
Wasserentnahmeabgabe im Gedanken der Gegen leistung für eine individuell zure
chenbare staatliche Leistung, näml ich der Ermöglichung der Entnahme von Wasser aus 
dem der staatlichen Bewirtschaftung unterl iegenden Wasserhaushalt unter Verbrauch 
entsprechender Nutzungschancen für Dritte. Wird unter den Bedingungen von Knapp
heit und Nutzungskonkurrenz Einzelnen die Nutzung einer Ressource, die der öffentl i
chen Bewirtschaftung unterliegt, zugestanden, so wird ihnen "die Tei lhabe an einem 
Gut der Allgemeinheit verschafft [ . . .  ]. Sie erhalten einen Sondervortei l gegenüber all 
denen, die das betreffende Gut nicht oder nicht in gleichem Umfang nutzen" .43 Den 
Wert dieses Vorteils, soweit er durch tatsäch liche Wasserentnahmen in Anspruch ge
nommen worden ist,44 darf der bewirtschaftende Staat abschöpfen. 

27. Dabei steht laut BVerfG d ie Entnahmemenge als zulässiger Abgabetatbestand der 
E inräumung eines entsprechenden Entnahmerechts gleich. 

WEE A . . .  ] werden für eine individuell zurechenbare öffentl iche Leistung, die Eröffnung 
der Möglichkeit der Wasserentnahme, erhoben. Die Wasserentnahmeentgelte in Ba
den-Württemberg und Hessen werden allerdings nach der tatsäch lich entnommenen 
Wassermenge berechnet. Diese Konstruktion der Abgabe bewirkt aber für die rechtli-

43 BVerfGE 93, 3 1 9, 345 - Wasserpfennig. 

44 Siehe dazu BVerfGE 93, 3 1 9, 346 - Wasserpfennig. Zum SondervorJeil der Wasserentnahme im 
Überblick auch G a w e l ,  DVBI. 20 1 1 ,  1 000 ff., m .  w. Nachw. 
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che Beurtei lung keinen Unterschied: Abgeschöpft wird der in der Eröffnung der Nut
zungsmögl ichkeit hegende Vorteil n icht nach seinem rechtl ichen, sondern nach seinem 
tatsächl ichen Umfang."45 

Damit s ind sowohl Abgabentatbestände, d ie unmittelbar auf die Entnahmemenge refe
rieren (analog dem Modell der ßenutzungsgebühr"L als auch solche, d ie sich auf die 
bloße E inräumung eines entsprechenden Zugriffsrechtes beziehen (Modell einer IIVer
leihungsgebühr") ,  verfassungsrechtlich zulässig.46 Mit den beiden Kammer-Besch lüssen 
zum Landesgesetz Sch leswig-Holstein47 (2002) und Niedersachsen48 (20 1 0) wurde 
diese Rechtsprechung insgesamt bekräftigt. 

28 .  N icht übersehen werden darf sch l ießl ich auch d ie - vom BVerfG in der Wasser
pfenn ig-Entscheidung n icht näher geprüfte, aber erwähnte - Möglichkeit einer Len
kungsrechtfertigung der Wasserentnahmeentgelte: 

"Die Erhebung von Wasserentnahmeentgelten ist gegenüber dem Prinzip des Steuerstaates 
sachlich leg itimiert. Es kann dahinstehen, ob dies bereits aus der Lenkungsfunktion dieser Ab
gaben folgt. jedenfal ls ergibt sich die sachliche Legitimation aus ihrem Charakter als Vorteilsab
schöpfungsabgaben im Rahmen einer öffentlich-rechtl ichen Nutzungsregelung."49 

Selbst wenn sich im Rahmen einer Interpretation als Sondervorteilsabgabe je Grenzen 
der Rechtfertigung gegenüber konkreten Abgabeausgestaltungen ergäben, wie - frei
l ich wenig überzeugend - zum Tei l im Schrifttum vorgetragen wird (dazu unten 
1 I 1 . 3 . cfl l, so wäre immer noch zu prüfen, ob eine alternative Rechtfertigung der fragli
chen Ausgestaltung als Lenkungsabgabe tragfähig wäre. 

b) Bemessung des abzuschöpfenden Vorteils 

29. Das zur Rechtfertigung von Wasserentnahm'eentgelten herangezogene Sondervor
tei ls-Argument stellt auf den Gegenleistungscharakter der Abgabe ab und verweist auf 
eine abgeltungsfähige Leistung in Gestalt der E inräumung einer Nutzungsmöglichkeit 

45 BVerfG, Beschl .  v. 7. 1 1 . 1 995 - 2 BvR 4 1 3/88,  2 BvR 1 300/93, Rn. 1 65 .  

46 Die dagegen geäußerte Auffassung, eine "Verleihung" komme nicht als tragfähiger Gegenstand einer 
Abgabe in Betracht (D u r n  e r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme der Einführung . . .  , S. 1 27) , steht ersicht
lich im Widerspruch zur Judikatur des BVerfG. Siehe dazu nur H e  i m  I i c h ,  DÖV 1 997, 996. Die an
geführte Begründung bei D u r  n e  r / W a l  d h o f  f ,  ebda. ,  eine angeblich "nichtnutzungsakzessorische" 
Ausgestaltung als Verleihungsgebühr "mutiere" die Abgabe zur Gewinnsteuer, kann n icht ansatzweise 
überzeugen. 

47 Entscheidung der 3. Kammer des Zweiten Senates vom 1 8 . 1 2 .2002 - NVwZ 2003 , 467 (Schleswig
Holstein) . 

48 Entscheidung der 1 .  Kammer des Ersten Senates vom 20. 1 .20 1 0  - 1 BvR 1 80 1 /07, 1 BvR 1 878/07 
- NVwZ NVwZ 201 0, 83 1 (Niedersachsen) .  

49 BVerfGE 93 , 3 1 9, 345 - Wasserpfennig. 
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oder aber der tatsächlichen Nutzung. Diese Leistung eröffnet einen Vortei l und berech
tigt den Gesetzgeber zur Statu ierung einer Gegenleistungspfl icht. Über die Bewertung 
d ieser Leistung, d. h .  die konkrete Bemessung der zu entrichtenden Abgabe im E inzel
fal l ist damit noch nichts ausgesagt. Das Bemessungsprinzip einer Sondervorteilsabga
be ist daher gesondert zu betrachten . 

30. Der Vorte i l  einer individuell zugewendeten Leistung kann nach dem "doppelg l ied
rigen" verfassungsrechtli chen Gebührenbegriff50 entWeder nach dem individuellen 
Wert dieses Vorteils oder aber nach den individuell zu verantwortenden Kosten der 
I nanspruchnahme bemessen werden. Das Sondervortei ls-Argument ist in diesem Zu
sammenhang also zunächst nur als Begründung einer (abgeltungsfähigen) Leistung zu 
sehen, noch nicht zugleich als zwingender Bemessungsmaßstab (Bemessung nach in
d ividuellem Vorteil) - siehe dazu auch die Übers icht in Abb. 1 .  

3 1 .  Nach welchem Maßstab ist also der abzuschöpfende Sondervortei l eines Wasser
entnehmers konkret zu bemessen? Wenn das BVerfG davon spricht, dass der Sonder
vortei l beim WEE darin l iege, dass "Einzelnen die Nutzung einer [ . . .  ] der Bewirtschaf
tung unterl iegenden Ressource [ . . .  ] ,  eröffnet" werde, die dadurch "gegenüber al l de
nen, die das betreffende Gut nicht oder nicht in gleichem Umfang nutzen dürfen" 5 1  
e ine werthaltige Bevorzugung erfahren, so  scheinen hierbei gerade die Verdrängungs
kosten nicht realisierter anderweitiger Nutzungsmöglichkeiten auf (IIRessourcenkos
ten") ; soweit es sich um indirekte Nutzungsvorteile intakter Naturräume handelt, s ind 
auch IIUmweltkosten" �ngesprochen, denn das entnommene Wasser hätte als Bestand
teil des Wasserhaushaltes aquatische Ökosystemfunktionen ermögl icht, d ie als Folge 
e iner Entnahme insoweit unterbleiben .  Das Gericht spricht ausdrücklich von der zwecks 
Bemessung nötigen "Bestimmung des Wertes des öffentlichen Gutes [ . . .  ] ,  dessen Nut
zungsvorte i l  abgeschöpft werden soll". 52 Danach ist woh l  gerade nicht der Nutzen des 
Entnehmers, sondern der Wert der Ressource selbst der Bemessung zugrunde zu le
gen .53 

32. In der Wasserpfenn ig-Entscheidung spricht das BVerfG ferner davon, dass bei der 
Bemessung d ie Höhe der Gegenleistung (= das Entgelt) den "Wert der öffentl ichen 
Leistung" n icht übersteigen dürfe;54 d ieser Wert kann aber dem zweigliedrigen Ge-

50 Grundlegend V 0 g e l ,  Vorteil und Verantwortlichkeit: Der doppelgliedrige Gebührenbegriff des 
Grundgesetzes, in :  FS Willi Geiger, 1 989, S. 5 1 8 . 

5 1  BVerfGE 93, 3 1 9, 345 - Wasserpfennig. 

52 BVerfG, Beschl . v. 20. 1 . 20 1 0  = NVwZ 20 1 0, 83 1 , 832 - Wasserentnahmeentgelt Niedersachsen 
(Hervorh . d. Verf.) .  

5 3  G a w e l  ( F n  1 7) .  

54 BVerfGE 93, 3 1 9, 347 - Wasserpfennig. 
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bührenbegriff55 folgend gerade nach zugewendetem "Vortei l" oder aber nach res
sourcieller "Verantwortl ichkeit" bemessen werden . Der "Wert des Vorteils" für den 
Nutzer kann dabei durchaus von dem "Wert des Vortei ls" nach gesamtgesel lschaftli
chen Maßstäben abweichen : Dieser Ressourcen-Wert lässt sich aber gerade auch aus 
den Opportun itätskosten der Nutzung herleiten. D ies entspricht zumindest kategoria l 
den Umwelt- und Ressourcenkosten aus Art. 9 Abs. 1 UA 1 WRRL.56 Die Abgeltung der 
zu verantwortenden Kosten der Wasserentnahme kann sich insbesondere auf die 
"Umwelt- und Ressourcenkosten" stützen, die der Entnehmer der Gemeinschaft durch 
sein Entnahmehandeln auferlegt. E ine solche Bemessung wi rd in besonderem Maße 
der Lenkungszielsetzung von Wasserentnahmeentgelten gerecht, die den Ressour
cenentscheidern externe Kosten vor Augen halten und diese zu effizienten Abwägun
gen im Gemeinwohlinteresse befähigen wollen . Diese Bemessung dürfte im Übrigen 
auch nach Art. 9 Abs. 1 WRRL angezeigt sein ,  der für Wasserdienstleistungen, zu de
nen unstrittig auch d ie Wasserentnahme gehört,57 den Grundsatz der Kostendeckung 
einschl ießl ich Umwelt- und Ressourcenkosten zur Berücksichtigung vorschreibt (Abs. 1 

UAbs. 1 )  und "angemessene Anreize für die Benutzer" einfordert, IIWasserressourcen 
effizient zu nutzen" . Eine Bemessung von Wasserentnahmeabgaben am wirtschaftli
chen Vortei l der Entnahme kann weder die Kostendeckung sicherstellen noch werden 
so unverzerrte Anreize zur effizienten Indien�tnahme knapper Wasserressourcen ge
setzt: E ine Wasserextraktion kann näml ich von großer ökonomischer Bedeutung für 
den Entnehmer, aber geringer ökologischer Besorgnis oder mäßigen Opportun itätskos
ten für die Allgemeinheit sein und umgekehrt. 

33 .  Auch im kommunalen Beitragsrecht wird der Wert des Vorteils nach den Geste
hungskosten für die öffentl iche Einrichtung bemessen, nicht etwa nach dem Nutzwert 
desjenigen, dem der Vortei l zugewendet wird :  So werden Beiträge nach § 8 Abs. 2 
Satz 3 KAG NW zwar "als Gegenleistung dafür erhoben, dass [den Nutzern] durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der E inrichtungen [ . . .  ] wirtschaftl iche Vortei le 
geboten werden", bemessen werden d iese Entgelte frei l ich gemäß Satz 1 als "Ersatz 
des Aufwandes für die Herstel lung" d ieser E inrichtungen. H ier wird der Vorteil einer 
kommunalen Leistung abgeschöpft, indem die Kosten der zugehörigen Leistungsabga
be der Vortei lsbemessung zugrunde gelegt werden .58 Nichts anderes müsste wohl 
auch bei Vortei lsabschöpfungsabgaben im lichte des Kostendeckungsgebotes der 

55 Grundlegend V 0 g e l ,  Vortei l und Verantwortlichkeit: Der doppelgliedrige Gebührenbegriff des 
Grundgesetzes, in :  FS Willi Geiger, 1 989, S. 5 1 8 . 

56 Zu verfeinerten Auslegungen des Begriffs der Umwelt- und Ressourcenkosten jüngst P a  I m u .  a . ,  
Korrespondenz Abwasser 20 1 1 ,  362 ff. ,  m .  w. Nachw. 

57 Dazu statt vieler K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . .  , 2008, S. 57; D e s  e n s ,  Wasserpreisge
staltung nach Art. 9 EG-WRRL, 2008, S. 1 48 ;  U n n e  r s t a l l ,  ZUR 2009, 234 ff. 

58 So auch K ö c k ,  in Gawel/Köck u .  a . ,  Ausgestaltungsoptionen . . .  , 20 1 3 , Abschnitt 1 .  
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Wasserpreisgestaltung von Art. 9 WRRL gelten : So wie sich die Kostenorientierung der 
grundsätzl ich IIzweigliedrigen/1 Benutzungsgebühr erst durch das Kommunalabgaben
gesetz erg ibt, so stellt Art. 9 WRRL die vom BVerfG offen gelassene Bemessungsfra
ge59 in einen eindeutigen Kostenkontext. 

34. Demgegenüber wird im Schrifttum von Durner/Waldhoff vertreten, die Rechtferti
gung der Vortei lsabschöpfungs-Abgabe sei nur durch Bezugnahme auf den IIkonkreten 
und direkten Vortei l , den der Wassernutzer zieht/160 gegeben. Diese Auffassung ver
kennt a l lerdings die Unterscheidung zwischen der Rechtfertigung der Abgabe aus ihrer 
GegenleistungsnQtur (zugewendeter Vorteil als Rechtfertigungsgrund) und dem festzu
legenden Bemessungsmaßstab für den Wert des staatlich Geleisteten (Erm ittlung des 
Wertes des Vorteils als Bemessungsprinzip). 

35. Das BVerfG selbst referiert zwar vielfach auf den konkreten Sondervorte i l  des Ent
nehmers/' formul iert aber kein zwingendes Bemessungsprinzip nach Entnehmer
Vortei l .62 Stattdessen spricht das Gericht von der zwecks Bemessung nötigen IIBestim
mung des Wertes des öffentlichen Gutes [ . . . ] ,  dessen Nutzungsvortei l abgeschöpft 
werden 5011" .63 Demnach ist es wohl gerade n icht die Höhe des wirtschaftl ichen Vor
tei ls beim Entnehmer, d .  h .  der ökonomische Wert der Entnahme für den Entnehmen
den, sondern vielmehr der Wert der Ressource selbst, d. h .  der Wert der den übrigen 
potenziel len Nutzern entzogenen Nutzungsmöglichkeiten oder auferlegten Schäden, 
welche der Bemessung zugrunde zu legen ist. 64 Dies wären dann die Opportunitäts
kosten der Ressourcennutzung durch einen einzelnen Wasserentnehmer. In der Dogma
ti k der Gegen leistungsabgaben entspricht dies gerade einer Bemessung nach "Ver
antwortung" (in der Diktion von Voge� . 

Abb. 1 macht die Zusammenhänge nochmals im Überbl ick deutl ich . 

59 Dazu G a w e l ,  DVBI. 20 1 1 , 1 000 ff., m .  w. Nachw. 

60 D u r  n e r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme der Einführung . . . , 201 3 ,  S .  1 27. 

61 So ist von zwischen den Entnehmern differierender "Nutzungsintensität" und dem "Vermögensvorteil" 
durch Entnahme und anschließende Nutzung die Rede - Beschl . v. 1 8 . 1 2 .2002 = NVwZ 2003, 467 
(469 f. ) .  

62 Das OVG Bautzen, Urt. v. 28 .3 .2007 - 5 B 955/04, Rn. 29, führt hierzu aus: "Das Prinzip der Vor
teilsabschöpfung verlangt aber nicht, dass der Vortei l jeweils konkret und aufwandsabhängig festgestellt 
werden müsste. Er ist nicht konkret einzelfallbezogen. Es reicht, dass mit der Benutzung des Wassers 
generell Vorteile verbunden sind." 

63 BVerfG, Beschl .  v. 20. 1 .20 1 0  = NVwZ 20 1 0, 83 1 ,  832 - Wasserentnahmeentgelt Niedersachsen 
(Hervorh . d. Verf. ) .  

64 I n  der Wasserpfennig-Entscheidung spricht das BVerfG davon, dass bei der Bemessung die Höhe der 
Gegenleistung den "Wert der öffentlichen Leistung" nicht übersteigen dürfe (BVerfGE 93, 3 1 9, 347); 
dieser Wert kann aber gerade nach zugewendetem "Vortei l" oder ressourcieller "Verantwortl ichkeit" 
bemessen werden .  
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Rechtfertigung als I ndividueller Sondervorteil durch staatl iche Leistung 
Gegenleistungsabgabe (Entnahmevorteil) 

Bemessung Bemessung der Leistung Bemessung der Leistung nach 
der Abgabe nach dem nach dem Wert des wirtschaftlichem Vortei l beim Entnehmer 
Wert der öffentlichen Ressourcenzugriffs (Bemessungsprinzip "Vortei l") :  
Leistung (Bemessungsprinzip 

"Verantwortung" ) :  

Wert der verdrängten Gesamtvorteil des Entnehmers 
Alternativnutzungen 
und Umweltschäden Beseitigungsvortei l Verwertungsvorteil 
(= Umwelt- und Res- (Wegnahme des (anschl ießende Nut-
sourcenkosten) Wassers) zung des Wassers) 

Wertschöpfungsstufe Entnahmesphäre Verwertungssphäre 
der Wasseraneignung 

Abb. 1: Sondervorteil der Wasserentnahme nach Rechtfertigungsgrund, 
Bemessung und Wertschöpfungsstufe 

c) Höhe des abzuschöpfenden Vorteils 

36. Das BVerfG räumt dem Gesetzgeber bei der Konkretisierung der Höhe einer vor
teflsabschöpfenden Abgabe einen weiten Ermessensspielraum e in :  

"Sofern kein feststel l  barer Marktpreis und keine a l lgemein anerkannte Bewertungsme
thode für die Bestimmungen des Wertes des öffentlichen Gutes existieren, dessen Nut
zungsvortei l abgeschöpft werden soll, hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum bei 
der Festlegung der Gebührensätze, die sich al lerdings nicht an sachfremden Merkma
len orientieren und, gemessen an der vernünftigerweise in Betracht kommenden Hi lfskri
terien zur Bewertung des Vorteils, n icht in einem groben Missverhältn is stehen dür
fen" .65 

Vortei lsabschöpfung beinhaltet somit in der legislcitiven Praxis in Bezug auf die Was
serentnahme in al ler Regel d ie Inanspruchnahme eines weiten Regelungsermessens. Die 
Höhe der Gegen leistung bleibt aber grundsätzlich an den - frei l ich schwer quantifi
zierbaren - "Wert der öffentlichen Leistung" gebunden: 

"Die für die Abgrenzung zur Steuer unerläss l iche Abhängigkeit der Wasserentnahme
entgelte von einer Gegenleistung b leibt a l lerdings nur erhalten, wenn deren Höhe den 
Wert der öffentlichen Leistung n icht übersteigt. Andernfal ls würde die Abgabe insoweit 

65 Vgl .  BVerfG, Beschl .  v. 20. 1 .20 1 0  = NVwZ 20 1 0, 83 1 ,  832 - Wasserentnahmeentgelt Niedersach
sen . Hervorh. d. Verf. 
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- wie die Steuer - ,voraussetzungslos' erhoben . Sie diente dann n icht mehr nur der Ab
schöpfung eines dem Abgabeschu ldner zugewandten Vorteils, sondern griffe zugleich 
auf seine al lgemeine Leistungsfähigkeit im Blick auf die Finanzierung von Gemeinlasten 
zu. Das Heranziehen des E inzelnen zur Finanzierung von Gemeinlasten ist jedoch al
lein im Wege der Steuer zulässig. Dass die Höhe der Wasserentnahmeentgelte den 
Wert der öffentlichen Leistung übersteigen könnte, ist - selbst für den höchsten Satz der 
Grundwasserabgabe [ . . .  ] n icht behauptet worden; es ist auch nicht ersichtl ich. "66 

Faktisch bestehen damit erhebliche Spielräume zur Festlegung der Entgelthöhe. Dass 
die gegenwärtig von den Ländern erhobenen Entgelte die rechtl ichen Grenzen dieses 
Spielraums auch nur annähernd erreichen, wird nirgends vorgetragen und ist auch 
n icht ersichtl ich. 

d} Ausgestaltungsimplikationen 

37. Für die Ausgestaltung von Wasserentnahmeabgaben ergibt sich aus der verfas
sungsrechtl ichen Rechtfertigungslehre im Wesentl ichen, dass sowohl Abgabentatbe
stände, d ie auf die Entnahmemenge referieren (Modell der "Benutzungsgebühr") ,  als 
auch solche, d ie sich auf die bloße E inräumung eines entsprechenden Zugriffsrechtes 
beziehen (Modell einer "Verleihungsgebühr") ,  zulässig s ind. Die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung bezieht sich · auf die antei l ige Individualnutzung einer der staatl ichen 
Bewirtschaftung unterl iegenden Gemeinressource, nicht aber auf die Verwertung des 
dabei entnommenen Wassers und den dabei erzielten Entnahme- oder Verwertungs
vorte i l .  Wasserentnahmeabgaben bepreisen die Entnahme, n icht aber das Entnomme
ne. 

38 .  Wasserentnahmeabgaben s ind als Gegen leistungsabgaben am Wert der öffentl i
chen Leistung auszurichten . Dieser "Wert des öffentl ich Geleisteten" kann sich entwe
der anhand des empfangenen Vortei lswertes beim Entnehmer oder aber anhand der 
volkwirtschaftl ichen Gestehungskosten des gestatteten Individualzugriffs auf die knappe 
Gemeinressource bemessen lassen . 

39 .  Für die konkrete Höhe des Abgabensatzes ergibt sich verfassungsrechtl ich jenseits 
der al lgemeinen Bindung an den schwer bestimmbaren "Wert der öffentl ichen Leis
tung" und der generellen Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unmittelbar 
n ichts . 

66 BVerfG, Besch l .  v. 7. 1 1 . 1 995 - 2 BvR 4 1 3/88, 2 BvR '1 300/93, Rn. 1 66 .  
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3. Verursachergerechte Kostendeckung für Preise von 
Wasserdienstleistungen 

a} Art. 9 WRRL - normativer Gehalt und Implikationen 
für Wassernetnahmen 

40. Weitere Rechtfertigungsgründe für eine Wasserentnahmeabgabe hält seit 2000 
die EG-Wasserrahmenrichtl i n ie 2000/60/EG (WRRL) bereit, die in Art. 9 den Grund
satz der Deckung der Kosten von Wasserdienstleistungen, zu denen nach h .  A. auch 
die Wasserentnahme zäh lt/7 einschließlich der Umwelt- und Ressourcenkoste�, statu
iert. Bis 20 1 0  haben die Mitg l iedstaaten gem. Art. 9 Abs . 1 UAbs . 2 Sp.str. 1 WRRL 
dafür zu sorgen, dass ihre Preisgestaltung für Wasserdienstleistungen angemessene 
Anreize für die Benutzer setzt, Wasserressourcen effizient .zu nutzen. Auch wenn der 
konkrete Verpfl ichtungsgehalt des Art. 9 WRRL - insbesondere mit Blick auf einzelne 
Instrumentierungen - umstritten ist,68 steht doch außer Zweifel, dass Wasserentnahme
entgelte ein überaus geeignetes Mittel darstellen, die Umwelt- und Ressourcenkosten 
der Entnahme von Wasser aus dem natürlichen Wasserhaushalt im Sinne des verursa
cherbezogenen Kostendeckungsprinzips anzu lasten und dadurch Anreize zu effizienter 
Ressourcennutzung zu setzen .69 

67 Siehe D e s  e n s ,  Wasserpreisgestaltung nach Art. 9 EG-Wasserrahmenrichtlin ie, 2008; K 0 I c u ,  Der 
Kostendeckungsgrundsatz für Wasserdienstleistungen nach Art. 9 WRRL, 2008; U n n e  r s t a l l ,  NVwZ 
2006, 528 ff.; d e r  s .  UPR 2006, 29 ff. ; d e r  s . ZUR 2009, 234 H.; K ö c k ,  Die Vorgaben des Art. 9 
WRRL für die Erhebung von Wassernutzungsabgaben, in :  Durner, Wasserrechtlicher Reformbedarf in 
Bund und Ländern, 20 1 1 ,  65 ff. ; G a w e l ,  ZögU 20 1 2 , 243 ; d e r s . , KStZ 20 1 2 , 1 .  A. A. R e i n 
h a r d t ,  NuR 2006, 737 ff.;  C z y c h o w s k i / R e i n h a r d t ,  WHG, § 42 Rn.  3 ;  P o s 
s e r  / W i l l  b r a  n d ,  NWVBI .  2005, 4 1 0 ff.; K n 0 p p ,  Rechtl iche Umsetzung der WRRL in Deutsch
land, in :  LAWA, EU-WRRL -Program m  für die Zukunft im Gewässerschutz, 2000, 1 7, 1 9; W a l  d h o f f ,  
Stel l ungnahme zur Landtagsanhörung [NRW] a m  28 .06.20 1 1 ,  Stel lungnahme 1 5/7 1 3 ,  
www. landtag.nrw.de/portal/WWW / dokumentenarchiv/Dokument/MMST1 5-7 1 3 .pdf?von= 1 &bis=O, 
S. 4; B r e  u e r ,  NWVBI .  2007, 465, der aber in d e r  s . , Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen 
der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 2008, S. 47 ff. , offenbar keine Probleme einer Referenz auf 
Art 9 WRRL mehr sieht. 

68 Siehe zu dieser Kontroverse insbesondere S c  h m a l  h o l  z ,  ZfW 2001 , 69, 88 ff. ; K n 0 p p ,  ZfW 
2003, 1 ,  3 f. ; R e  i n h a r d t ,  NuR 2006, 737 ff. , einerseits, S c  h m u t z e r ,  DVBI .  2006, 228 ff. ; 
U n n e r s t a 1 1 ,  ZUR 2009, 234 ff. ; D e s  e n s ,  Wasserpreisgestaltung . . .  , 2008; K 0 I c u ,  Der Kosten
deckungsgrundsatz . . .  , 2008; d e r  s . , ZUR 20 1 0, 74 H.; B r e  u e r ,  E rhebungs- und Ermäßigungsvo
raussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 2008 , S .  47 ff.; K ö c k , in :  Durner, 201 1 ,  
andererseits . Siehe auch G i n  z k y / R e c h e n b e  r g , ZUR 2006, 348, die die Erhebung einer Abwas
serabgabe als liEG-rechtlich zwingend gebotenIl ansehen; ähnlich: Z ö I I  n e r ,  in :  Landmann/Rohmer, 
UmweltR, zu AbwAG Vorb, Rn. 5; L a s  k o w  s k i ,  Das Menschenrecht auf Wasser, 201 0, S. 728 .  

69 G a w e l / K ö c k  u .  a . ,  Weiterentwicklung . . .  , 20 1 1 ;  R e e s e ,  JEEPL 20 1 3 , 355. So  wohl auch 
B r e  u e r ,  Erhebungs- und E rmäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 
2008, S. 47 ff. A. A. R e  i m  e r ,  LKRZ 20 1 3 , 445, 449 f. , wenngleich mit äußerst zweifelhaften Be
gründungen [angebl ich keine Wasserknappheit in Deutschland - dazu bereits oben I l . l .a) , Ziff. 20; 
Beschädigung angeblicher intrinsischer Schonungsanreize durch extrin ische Signale, wozu im Übrigen 
ja auch das gesamte Wasserrecht zählt - dagegen bereits erschöpfend G a  w e I ,  ZfU 2000, 1 87) . 
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4 1 . Inwieweit d ie Ausnahmeregelungen insbesondere des Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 

WRRL, demzufolge den "sozialen, ökologischen und wirtschaftl ichen Auswirkungen 
der Kostendeckungl/ "dabeil/ (d. h .  bei der Umsetzung der Pfl ichten aus UAbs. 1 und 
2) Rechnung getragen werden darf, zu einem völ l igen Verzicht auf oder zu bestimmten 
Befreiungsregelungen bei Wasserentnahmeentgelten berechtigt, ist umstritten/o Breuer 

spricht vor) einem durch Art. 9 statu ierten "Verbot sachgrundloser Verschonungssub
ventionen l/ .7 1  Mindestens baut Art. 9 WRRL einen Rechtfertigungsdruck aue nach dem 
die Mitgl iedstaaten nachvol lziehbar begründen müssen, inwieweit sie durch Befreiun
gen oder völ l igen Verzicht dem Grundsatz der Vollkostendeckung gleichwohl ander
weitig entsprechen bzw. ledigl ich zur Wahrung der Verhä ltn ismäßigkeit auf "soziale, 
ökologische oder wirtschaftl iche Auswi rkungen der Kostendeckungl/ Rücks icht neh
men .72 Dieser Nachweis dürfte umso schwerer fal len, wenn gleichzeitig 1 3  Bundes-

. länder demonstrieren, dass es zur Wahrung der Verhältn ismäßigkeit eines solchen 
Verzichtes jedenfa lls n icht bedarf. Art. 9 WRRL macht insofern den zuvor im Ermessen 
des Landesgesetzgebers stehenden Verzicht auf Wasserentnahmeentgelte europarecht
l ieh mindestens rechtfertigungspflichtig. Breuer, der zunächst nur "vermeintl iche Zwän
ge des EG-Rechtsl/73 erkennen wol lte, stellt aber später klar, dass "die völ l ige Verwei
gerung eines Mitg l iedstaats gegenüber diesem umweltökonomischen Instrument [der 
Wasserentnahmeabgabe; d .  Verf.] [ . . .  ] als Verstoß gegen die finale Rechtsnorm des 
Art. 9 EG-WRRL und zugleich als Verletzung der Loyal i tätspflicht nach Art. 1 0  Abs. 1 

EGV angesehen werden [müsste] . Entsprechendes muss für eine sachgrundlose Ver
schonungssubvention gelten, d ie einen Kreis von Gewässerbenutzern von der Entrich
tung einer sach- und funktionsgerechten Wasserentnahmeabgaben ganz oder teilweise 
freistel lt. 1/74 

42. Die Gegenauffassung bestreitet einerseits die Dienstleistungseigenschaft der Was
serentnahme/5 andererseits einen konkretisierbaren Verpfl ichtungsgehalt der Gesamt-

70 So wird etwa von K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . . , 2008, S .  1 55 H., mit Bl ick auf die Frei
stel lung bestim mter Entnahmevorgänge von Abgabepflichten mangels Rechtfertigungsgrund ein Verstoß 
gegen Art. 9 WRRL angenommen. Ähnlich B r e  u e r ,  E rhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der 
sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 2008, S. 47 H. 

71 B r e  u e r / Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 
2008, S. 47 ff. 

72 Siehe K ö c k ,  i n :  Durner, 20 1 1 ;  G a  w e I / K ö c k u .  a . ,  Weiterentwicklung . . . .  , 20 1 1 .  

73 B r e  u e r ,  NWVBI .  2007, 465. 

74 B r e  u e r ,  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 
2008, S. 52 .  

75 Siehe die Nachweise in Fn .  67. 
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konstruktion des Art. 9/6 wobei sie sich auf d ie bloße Berücks ichtigungspfl icht in 
UAbs. 1 ,  die insgesamt semantisch wenig klare und stark auslegungsbedürftige Ge
samtkonstruktion des Art. 9 sowie d ie scheinbar weit gefassten Ausnahmetatbestände 
der Abs . 1 UAbs . 3 und Abs. 3 berufen?7 Dem ist aber im Schrifttum überzeugend 
entgegengetreten worden.78 Es erscheint daher verfehlt und überzogen/9 Art 9 WRRL 
mit Bl ick auf Wasserentnahmeentgelte "gar n ichts" 80 entnehmen zu wol len. Zwar ver
pfl ichtet Art. 9 WRRL nicht konkret zur E inführung oder Beibehaltung einer Abgabe auf 
Wasserentnahmen, schon gar n icht in einer bestimmten Ausgestaltung. Allerdings muss 
dann dargelegt werden, wie dem nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 verbindl ichen Kostende
ckungsgebot einsch l ießlich der Umwelt- und Ressourcenkosten als insoweit )mmanen
tem ungeschriebenen T atbestandsmerkmal"8 1 anderweitig Rechnung getragen wird 
bzw. inwieweit die Verhältn ismäßigkeitsregeln des Art. 9 Abs . 1 UAbs. 3 zu Abwei
chungen von dieser Verpfl ichtung tragfähig herangezogen werden können. Ein bloßer 
leg islativer Verzicht auf oder d ie sch l ichte Abschaffung von bestehenden WEE ohne 
jedwede argumentative Mühewaltung einer Rechtfertigung vor Art. 9 WRRL erscheint 
n icht angängig: Die biswei len al lzu leichtfertig verkündete völ l ige Ergebn is-I rrelevanz 
des Art. 9 WRRL bei der Diskussion um Wassernutzungsabgaben82 wird dem Auftrag 
der WRRL nicht gerecht.83 

43 . Mit der europarechtl ichen Statuierung des Kostendeckungsgrundsatzes fü r Was
serd ienstleistungen ist vielmehr eine Umkehrung der Darlegungs- und Beweislast einge-

76 So insbesondere R e  i n h a  r .d t ,  NuR 2006, 737 ("Worthülse", "überwiegend programmatische 
Vorgabe") ;  W a l  d h o f f ,  Stel lungnahme zur Landtagsanhörung [NRW] am 28 .06.20 1 1 ,  Stel lungnah
me 1 5/7 1 3, S .  4 ("Perplexität" des Regelungskonzeptes) sowie die weiteren Nachwe.ise in Fn. 68 . 

77 So exemplarisch W a l d h o f  f ,  Stel lungnahme . . .  , 201 1 ,  S. 3 H., der m it Blick auf den Bergbau sämt
liche Einreden des Schrifttums gegen die Relevanz des Art. 9 WRRL heranzieht. 
78 S c h m u t z e r ,  DVBI .  2006, 228; D e s e n s ,  Wasserpreisgestaltung . . .  , 2008; K o l c u ,  Der Kosten
deckungsgrundsatz . . . .  , 2008; d e r  s . , ZUR 20 1 0, 74; U n n e  r s t a l l ,  NVwZ 2006, 528; d e r  s . , UPR 
2006, 28; d e r  s . , ZUR 2009, 234; d e r  s . , Ökonomische Elemente in der WRRL· und ihre Umset
zung, in :  Lauterbach u .  a . ,  Handbuch zu den ökonomischen Anforderungen der europäischen Gewäs
serpolitik, 20 1 2, S. 87 H.; B r e  u e r , Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . . , 2008; K ö c k ,  
in :  Durner, 20 1 1 ,  S. 65 H. ; G a w e l / K ö c k  u .  a . , Weiterentwicklung . . .  , 20 1 1 ;  G a w e l ,  KStZ 
20 1 2, 1 ;  R e  e s e ,  JEEPL 20 1 3 ,  355; G a  w e  I / K ö c k u .  a . ,  Praktische Ausgestaltung . . .  , 20 1 3 .  

79 So auch vehement B r e  u e r ,  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  , 2008, S. 49, 5 1  
("verfehlt" , "Abwiegelung") .  
80 So aber W a l  d h o f  f ,  in :  Landtag NRW, Gemeinsame Sitzung von Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie vom 28 .6.20 1 1 ,  APr 1 5/239, S. 5 .  
81 K o l c u ,  ZUR 201 0, 74, 76 f. 
82 B r e  u e r ,  NWVBI . 2007, 465, spricht noch von "vermeintlichen Zwängen des EG-Rechts" , für 
W a l  d h o f f ,  i n :  Landtag NRW, APr 1 5/239, S .  5, gebiete Art. 9 WRRL "gar nichts", die gesamte 
WRRL sei gar "schlicht i rrelevant" , R e  i n h a r d t , NuR 2006, 737 H., kann nur "Worthülsen" erkennen. 
83 Ebenso K ö c k ,  in : Durner, 20 1 1 ,  S .  65 H. ; B r e  u e r E rhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen 
. . .  , 2008, S. 49 H.; sowie die in Fn. 67 genannte literatur. 
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treten :  Nunmehr ist darzutun, dass auch ohne Entgeltpfl ichten für Wasserentnahmen 
eine ausreichende Umsetzung des Kostendeckungsgrundsatzes für Wasserentnahmen 
gel ingt (etwa durch alternative Maßnahmen) bzw. dass die Verhä ltn ismäßigkeitserwä
gungsgründe des Art. 9 Abs . 1 UAbs . 3 WRRL zu einer Abweichung von diesem 
Grundsatz berechtigen . Ersteres dürfte frei l ich schwer fal len: Nur Abgabelösungen 
belasten auch und gerade die noch verbleibenden, n icht vermiedenen Wassernutzun
gen mit Bl ick auf deren "Umwelt- und Ressourcenkosten" . Instrumentelle Alternativen 
sind h ier n icht in Sicht. Und mit Bl ick auf die Ausnahmeregelung des Art. 9 Abs. 1 

UAbs. 3 WRRL ist zumindest nachvollziehbar zu argumentieren: E ine überzeugende 
Begründung etwa, weshalb ausgerechnet hoch leistungsfäh ige Unternehmen der Ener
gieWi rtschaft bei massiven Eingriffen in den Wasserhauhalt durch Grundwasserabsen
kungen im Tagebaubetrieb wegen "sozialer, ökologischer oder wirtschaftl icher Aus-! 
wirkungen der Kostendeckung" von einer al lgemeinen Entgeltpfl icht auszunehmen sei
en, wurde bisher n icht vorgetragen. Vielmehr muten derartige Ungleichbehandlungen 
vor dem H intergrund des Abgabezwecks und der europarechtl ich kodifizierten Abwei
chungsgründe auch in Ansehung des gesetzgeberischen E inschätzungsermessens als 
"sachgrundlose Verschonungssubventionen"84 und damit überdies gleichheitswidrig 
an . 85 Weder ein grundsätzliches legislatives Ermessen noch die durch Auslegung auf
zu lösende Unbestimmtheit des Kostendeckungsauftrages machen d ie Rechtfertigung 
der nationalen Wasserpreisgestaltung vor Art. 9 WRRL überflüssig . 86 

44. Eine Schlüsselrolle kommt dabei wohl der strikten "Erfü l lungspfl icht" ("sorgen da
für") aus Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Sp.str. 1 WRRL zu , die angemessene Anreize fordert, 
bei Wasserdienstleistungen zu "effizienten Ressourcenentscheidungen" anzuhalten. 
Nach woh l h .  A. schl ießt diese Erfü l lungspfl icht d ie An lastung von Umwelt- und Res
sourcenkosten mit ein, obwoh l d iese expl izit nur in UAbs. 1 erwähnt werden . 87 Wann 
genau wird aber über eine Ressource "effizient" verfügt? H ierzu kann d ie Wirtschafts
wissenschaft mit ihrer Al lokationstheorie88 aufklärend beitragen . Das Grundproblem 

84 B r e  u e r ,  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  , 2008, S. 58 .  

85 G a w e l ,  DVBI .  20 1 1 , 1 000, 1 008. 

86 Erst recht dürfte der Rückgriff auf die Opt-out-Klausel des Art. 9 Abs. 4 WRRL zur Rechtfertigung sekt
oraler Begünstigungsklauseln verwehrt sein (so aber W a l d h o f f ,  Stel lungnahme . . .  , 20 1 1 ,  S .  4) : Dort 
wird die : im Übrigen nach Satz 2 berichtspflichtige - Suspendierung der Kostendeckung für einzelne 
Wassernutzungen (nicht einzelne Sektoren von Wassernutzern ! )  zugestanden, soweit uin Übereinstim
mung mit eingeführten Praktiken" eine Verletzung der Ziele der WRRL ausgeschlossen ist. Derlei ist mit 
Blick auf den deutschen Bergbau tatbestandlich nicht im Ansatz einschlägig. Zu den restriktiven Legitima
tionsmöglichkeiten der Opt-out-Klausel auch K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . . , 2008, S. 1 1 8 
H.; G a  w e  I / K ö c k u .  a . ,  Weiterentwicklung . . .  , 201 1 ,  S. 40 ff. 

87 Siehe nur K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz " . , 2008; ders . ,  ZUR 2009; K ö c k ,  in :  Durner, 
20 1 1 ;  U n n e r s t a l l ,  NVwZ 2006; G a w e l ,  KStZ 20 1 2, 1 ff.; in abgeschwächter Form auch D e 
s e n  s ,  Wasserpreisgestaltung " ' "  2008, S .  1 89 ff. 

88 Siehe grundlegend etwa S o  h m e  n ,  Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik, 1 976. 
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besteht in der Knappheit a l ler von Menschen begehrten Ressourcen: Diese reichen 
n icht aus/ um sämtl iche an sie gerichteten Wünsche in mengen mäßiger/ qual itativer 
und zeitl icher H insicht zu befriedigen/ ohne an anderer Stelle wiederum knappe Res
sourcen einsetzen zu müssen . IIEffizienzll als Nutzungsregel sorgt nun für eine beson
dere Form der strukturel l unvermeidl ichen Rationierung knapper Ressourcen. Diese 
werden nämlich unter Effizienzgesichtspunkten so zugetei lt/ dass die dringlichsten 
Nachfragewünsche gerade zum Zuge kommen; weniger dringl iche Bedarfe bleiben 
unbefriedigt - es kommt zu einer speziel len Rationierung nach Ressourceneffizienz. Die 
knappe Ressource wird also dort genutzt/ wo sie den höchsten Netto-Nutzen erzeugt 
(ökonomischer Aspekt) . Zugleich komprimiert diese Regel den Ressourcengebrauch 
i nsgesamt/ beugt also Übernutzungen vor (ökologischer Aspekt) . Dies gesch ieht 
dadurch/ dass nur noch ökonomisch effiziente Nutzungen zugelassen werden. 

Ob/ inwieweit und wo genau gesel lschaftl iche Nettonutzen anfallen/ die noch zum 
Ressourcenzugriff berechtigen/ ist aber keine reine Marktangelegenheit/ sondern kann 
staatl ich bestimmt oder überformt werden. IIEffizienzll ist demnach politisch durchaus 
gestaltbar/ etwa indem die am Markt sichtbaren Kosten um Umwelt- und Ressourcen
kosten ergänzt oder nach pol itischen Wertungen korrig iert werden. IIEffizienzll als Ra
tionierungsprinzip ist damit zugleich ein ökologischer Vorsorgehebel und eine ökono
mische Klugheitsregel/ knappe Ressourcen n icht zu verschwenden/ indem IIZU teurell 
oder IIwenig nützl icheIl Verwendungen der knappen Ressource gerade mit H i lfe de
zentraler IIEntdeckungsverfahrenll (Hayek) ausgelesen und so vom Ressourcenzugriff 
abgeschn itten werden . 

45 . Mit diesem grundlegenden und noch sehr al lgemeinen Effizienzprinzip zur Bewäl
tigung von Ressourcenknappheit wäre aber eine Preisgestaltung unvereinbar/ 

- die wesentl iche/ durch die individuelle Ressourcenaneignung verursachte gesell
schaftl iche Werteverzehre unberücks ichtigt lässt und zu falschen Nutzen-Kosten
Abwägungen der Entscheider führen (Notwendigkeit der vol len KostendeckungL 

- insbesondere externe Werteverzehre außer Acht lässt/ d ie n icht beim Wasser
dienstleister/ sondern bei Dritten/ der Allgemeinheit oder in der Zukunft anfallen/ 
aber durch die heutige individuelle Ressourcenverfügung ausgelöst werden (Not
wendigkeit der ergänzenden An lastung auch von Umwelt- und Ressourcenkosten) 

- zwar im Preis volle Kosten (einsch ließlich URK) verarbeitet/ aber n icht die jewei l i
gen Ressourcenaneigner mit d ieser Knappheits information gezielt konfrontiert/ son
dern Dritte (Notwendigkeit der verursachergerechten Anlastung) . Durch feh lzuwei
sungen von Kosten (Haushaltsfinanzierung/ Abgabebefreiungen etc . )  könnten zwar 
noch eine Finanzierung von Maßnahmen/ nicht aber mehr effizientes Ressourcen
nutzungsverhalten der Entscheider selbst adressiert werden . 



Gawel: WasEG NRW - Bestandsaufnahme und Evaluierung 

Insbesondere vor diesem Hintergrund einer ökonomischen Wortlautauslegung von 
UAbs. 2 sind auch Umwelt- und Ressourcenkosten "ungeschriebenes T atbestandsmerk
mal" (Kolcu) von Art. 9 Abs. 1 UA 2 1 .  Sp. str . , m ith in Tei l  der stri kten Erfü l lungspfl icht. 

b} Ausgestaltungsimplikationen 

46. Eine zur Erfü l lung der Pflichten aus Art. 9 WRRL dienende Wasserentnahmeabga
be sol lte den "Grundsatz der Deckung der Kosten" einschl ießlich Umwelt- und Ressour
cenkosten "berücksichtigen" und "angemessene AnreizeJJ setzen, Wasserressourcen
nutzer zu "effizientenJJ Entscheidungen über knappe Wasserressourcen anzuhalten .  

47. Neben der Tatsache, dass überhaupt Wasserentnahmen aus dem natürlichen 
Wasserkreislauf durch ein WASSERENTNAHMEENTGELT mit einem administrierten 
Knappheitspreis belegt werden und auf diese Weise der Berücksichtigungspfl icht aus 
Art. 9 Abs . 1 UAbs . 1 bereits entsprochen werden kann, dürften sich weitergehende, 
konkretisierbare Anforderungen insbesondere aus dem Gebot ableiten lassen, Anreize 
zu effizienter Ressourcennutzung zu platzieren (UAbs. 2 Sp.str. 1 ) . 

48. Diesem Effizienzgebot widersprächen näml ich 

im Lichte von Art. 9 Abs. 1 UA 3 IIsachgrundlose VerschonungssubventionenJJ 
(Breuer) einzelner Nutzungstatbestände der Wasserentnahme, d .  h. sachgrund
lose Befreiungen, etwa durch generelle Freistellung, sachfremde Ermäßi
gungen oder Verrechnung von Umwelt- und Ressourcenkosten mit bestimmten 
Maßnahmenkosten, 
sowie unsachgemäße Differenzierungen des Entgeltsatzes zwischen den 
veranlagten Entnahmevorgängen . Ökonomische Effizienz ist nur dann gesichert, 
wenn gleiche Mengensignifikanz mit gleichem Abgabesatz belegt ist (dazu oben 
Abschnitt 1 1 . 1 ) . Dies erfordert im Übrigen auch der Verursachergrundsatz aus Art. 9 

Abs. 1 UAbs . 1 (" insbesondere unter Zugrundelegung des VerursacherprinzipsJJ), 
wonach gi lt: "gleiche Abgabe für gleiche UmweltwirkungJJ.89 

Entsprechende Abweichungen im Abgabengesetz müssten sich zumindest im Lichte des 
Verhältn ismäßigkeitsvorbehalts in Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 und der Berichtspfl icht in 
UAbs. 2 rechtfertigen . 

89 So auch B e  r e n  d e s ,  Das Abwasserabgabengesetz, 1 995, S .  1 38 f. 
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Mit dem Effizienzprinzip ebenfal ls klar unvereinbar wäre ein ersatzloser Wegfal l der 
Anlastung von Umwelt- und Ressourcenkosten bei Erreichen "guter Gewässerzustän
deli .  D ies gi lt aus gleich fünf guten Gründen :90 

1 .  Effiziente Strukturierung unmittelbarer Anstrengungen zur Minderinanspruchnahme: 

Die URK-Anlastung bezweckt nicht nur eine beliebige, globale Mindernutzung von 
Wasserressourcen bis zum Zielwert, sondern gerade eine effiziente Zusammensetzung 
der E inzel-Anstrengungen zur Zielerreichung. URK-An lastung trägt spezifisch dazu bei, 
einen Zielzustand zu min imalen volkswirtschaftlichen Kosten (u . a. bei Wasserentnah
men) zu erreichen. Bei Wegfall der URK-Anlastung veränderten sich erneut die Preisre
lationen , die Zusammensetzung der Verzichtsbeiträge erfolgte n icht mehr kostenorien
tiert, und der diesbezügl iche Effizienzauftrag könnte h infort n icht mehr erfül lt werden . 

2 .  Effizienter Strukturwandel der Volkswirtschaft über Markt- und Preiseffekte: Die URK
Anlastung bezweckt n icht nur unmittelbar (technische) gewässerbezogene Maßnahmen 
bei den d i rekt Belasteten,  sondern auch eine Weiterwälzung der Preiskorrektur in der 
Wertschöpfungskette: Spürbare URK bewirken eine Rentabi l itätsbelastung des in einer 
wasserintensiven Produktion eingesetzten Kapitals, möglicherweise auch - je nach 
Überwälzungsgrad - erhöhte Produktpreise. Diese Markt- und Preiseffekte sind wichti
ger Bestandtei l  der ökonomischen Funktionalität von URK und können n icht einfach ab
geschaltet werden, weil ei n Ziel erreicht sei : Ihre Anlastung sichert eine effiziente Rest
rukturierung a l ler wasserbezogenen Produktions- und Konsumprozesse unter Beachtung 
der wahren Faktorkosten der Wasserinanspruchnahme. Zwar kann ein ökologisches 
Ziel auch anderweitig (nämlich ineffizient) erreicht werden , die dauerhafte URK
Anlastung sichert aber gerade den Effizienz-Mehrwert bei der Zielerreichung. 

3 .  Beibehaltung des Zielzustandes: Bei Wegfa l l  der über URK bewirkten Preiskorrektur 
wird eine dauerhafte Zielerreichung gefährdet, die annahmegemäß nur deshalb er
reicht werden konnte, weil die relativen Preise zuungunsten der Wassernutzung ver
schoben wurden . Werden die alten Preisrelationen wieder hergestellt, dürfte das er
reichte Zielniveau mittel- und langfristig kaum zu halten sein .  Die URK-Anlastung muss 
ein erreichtes Zieln ivedu dauerhaft durch ihre Anreizwirkung zum neuen ökonomischen 
Optimum bei den Nutzern machen können und damit die Zielerreichung nachhaltig in 
das Eigeninteresse der Wassernutzer stel len . 

4. Automatische Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen (dynamische Effizi

enz): Dauerhaft angelastete U RK konfrontieren die Nutzer mit den verbleibenden Op
portun itätskosten ihrer Gewässerinanspruchnahme und halten sie zu einer permanenten 
Überprüfung an,  ob sich der individuel le Nutzen ihrer Wassernutzung angesichts der 
durch URK angezeigten gesel lschaftl ichen Kosten dieser Inanspruchnahme noch "ren
tiert" . Datenänderungen bei den Kosten , bei Technologien und Marktbedingungen, die 
eine veränderte ökonomisch rationale Nutzung nahelegen, werden dezentral transakti-

90 Dazu näher G a  w e  I ,  Wasser und Abfall 20 1 3, 4 1 , 45 . A. A. P a  I m  u .  a . , KA 20 1 1 , 362 ff. 
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onskostenarm durchgeführt, ohne auf gegendruckanfäl l ige und verzögerte ordnungs
rechtliche Implementation von "Stand der Techn ik" angewiesen zu sei n .  Auch Rejustie
rungen der Nutzungsansprüche durch Newcomer (z. B. neue Entnehmer) oder Struk
turwandel wi rd so geräuschlos und ohne Wettbewerbsverzerrung verarbeitet. 

5. Innovation: Das permanente Nachdenken über den angemessen Ressourcenver
brauch schließt auch den Anreiz zu Innovationen ein, die künftig (und n icht zu heutigen 
Bedingungen) zu einer Kostenminderung und zugleich zu einer Minderinanspruchnah
men der Gewässer beitragen können. 

4. Finanzierung 

49. Auch lenkende Abgaben führen immer gleichzeitig zu einem Aufkommen für den 
erhebenden Staat.9 1  Ziel einer Lenkungsabgabe ist es n icht etwa, d ie Ressourcennut
zung auf idealerweise Nul l zu reduzieren, wie häufig im juristischen Schrifttum irriger
weise angenommen wird .92 Vielmehr geht es darum, eine Überprüfung der Ressour
cennutzung durch die privaten Entscheider anzuregen, in deren Folge der Umfang der 
Ressourcennutzung gerade auf effiziente Nutzungen reduziert wird. Effizient sind sol� 
che Ressourceninanspruchnahmen, bei denen die Nützl ichkeitseinschätzung der Ent
scheider gerade noch oberhalb der - durch die Abgabe staatl ich ergänzten - Ressour
cenkosten l iegt. Die Nutzung nur dieser Ressourceneinheiten schafft also einen Mehr
wert für die Gesel /schaft, indem die Nutzen höher sind als die vol/ständigen Kosten. 
Für eine beabsichtigte Null-Inanspruchnahme einer Ressource wäre eine Abgabe oh
nehin gar kein geeignetes Instrument.93 Nul l-Nutzung wäre ökonomisch auch nur dann 
s innvol l ,  wenn keine einzige Ressourceneinheit -einen Netto-Nutzen für die Gesellschaft 
beitragen könnte - ein Verbot wäre h ier das transaktionskostenminimale Vorgehen des 
Umweltrechts . Indem auch bei lenkendem Ansatz einer Abgabe ein Aufkommen ver
bleibt, zeigt sich h ier n icht etwa IILenkungsversagen", sondern die Komprimierung der 
Ressourcennutzung gerade auf effiziente Nutzungen. Lenkung ist insoweit wen iger Jis
kalverdrängend" als vielmehr nFiska lgestaltend"94 insofern , als das Aufkommen nur 
noch aus effizienter Restinanspruchnahme gespeist wi rd ,  ineffiziente Nutzungen hin
gegen durch Verhaltensänderungen zur Zahl/ast-Vermeidung gerade substituiert wur
den; 

91 Siehe dazu G a w e l ,  StuW 200 1 ,  26; G a w e l /  E w r i  n g m  a n n ,  StuW 1 994, 295 . 

92 Statt vieler siehe nur  B e  r e n  d e s ,  Das Abwasserabgabengesetz . ' "  1 995, S. 1 2 ; dagegen G a 
w e l ,  StuW 200 1 , 26 H.,  m .  w .  Nachw. 

93 Dazu bereits G a w e  I / E w  r i n  9 m a n  n ,  StuW 1 994, 295; G a w e  I ,  StuW 2000, 26. 

94 G a w e  I ,  StuW 2000, 26. 
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50. Lenkung und Finanzierung sind daher bei Lenkungsabgaben keinerlei Wider
spruch, wie oft unzutreffend behauptet wird .95 Vielmehr entsteht aus der verbleibenden 
effizienten Restnutzung der Ressource stets ein Aufkommen für die Erhebungskörper
schaft; d ieses Aufkommen ist zugleich in seiner Entzugswirkung beim Zensiten len
kungsrelevant (E inkommenseffekt) . Im rechtswissenschaftl ichen Schrifttum wird dagegen 
das Aufkommen einer Lenkungsabgabe übl icherweise nur mit dem F inanzierungseffekt 
identifiziert, nicht aber zugleich mit dem spiegelbi ld lichen E inkommenseffekt beim Zah
ler (Kaufkraftentzug) .96 Lenkung und "F inanzierung" (im Sinne der Abschöpfung) gehö
ren daher n icht nur "notgedrungen" zusammen, sie stellen ein funktionales, wider
spruchsfreies System der Abschöpfung dar. Lenkungsabgaben wirken nämlich n icht nur 
durch die Vermeidung von Zahl lasten verhaltenssteuernd, indem die Abgabepfl ichtigen 
d ie Bemessungsgrundlage reduzieren; vielmehr entstehen erhebliche Lenkungseffekte 
gerade auch durch d ie Zahlung selbst, d .  h .  daraus, dass d ie nicht vermiedenen Be
messungseinheiten anschl ießend mit einer Kaufkraftabschöpfung belegt werden (Ent
zugswirkung) . Breuer spricht h ier zutreffend von "generel len und indirekten" Effekten, 
die erst durch Überwälzung vermittelt würden .97 Im ökonomischen Lenkungsmodell ist 
daher die Zahl last, die auf n icht vermiedene "Restnutzungen" anfä l lt, essentiel ler Be
standtei l der Abgabenlenkung: Nur sie vermittelt den nötigen vollständigen Kaufkraft
entzug, der die Rentabi l ität wasserintensiver Produktionsprozesse entsprechend den 
sozialen Kosten der Ressourcennutzung belastet, die Preise der hieraus hervorgegan
genen Produkte auf ihr ,,kostenwahres" Niveau anhebt, a lle Ressourcennutzer mith in 
anhand ßkologisch wahrheitsgetreuer" Preise entscheiden lässt und permanent zu 
I nnovationen behufs Kostenminderung und weiterer Ressourcenentlastung anhält. Das 
Aufkommen der Abgabe ist damit nicht )enkungsfremd" oder gar )enkungswidrig", 
es spiegelt auf Seiten der Nutzer vie lmehr den notwendigen Einkommensentzug zur 
Vervol lständigung der Lenkungswirkung wider; Ökonomen sprechen h ierbei vom IIE in
kommenseffekt" ( im Gegensatz zum IISUbstitutionseffekt" , der durch die unmittelbare 
Verminderung der Bemessungsgrundlage beschrieben wird) .98 Dass ein "scharfer" Ab
gabenzugriff das Aufkommen tendenziel l mindert, ändert nichts an der Tatsache, dass 

95 Siehe nur jüngst erneut G .  K i r  c h h o f ,  Die Verwaltung 201 3, 380 ("typischer Zielkonflikt") ;  dane
ben statt vieler B r e  u e r /  NWVBI .  2007 ("Zwiespältigkeiten" / "Chimäre't F . K i r  c h h o f  / DVBI .  2000/ 
99 L,Finanz- und Lenkungszwecke in derselben Abgabe konterkarieren sich und nötigen zu Systemwid
rigkeitenlI) . 

96 Ausnahme B r e  u e r I Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  / 2008, S. 26. Auch bei F .  
K i r  c h h o f ,  DVBI. 2000/ 1 1 72 /  wird der Einkommenseffekt zumindest tatbestandl ich erfasst, wenn  der 
Autor die "Doppeladresse lenkender Abgaben" ausmacht: "Der rechtl iche Befehl zum Zah len ble ibt 
beim Steuerschu ldner/ der ökonomische Verhaltensbefehl richtet sich jedoch gegen den Steuerträger.1I 

97 B r e  u e r /  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe/ 
2008/ S. 26. 

98 Im juristischen Schrifttum rezipiert bei B r e  u e r I Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  / 
2008, S .  26. 
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Lenkungslast und Zah llast gemeinsam die Kostenverantwortung des Ressourcennutzers 
verkörpern und die Zah l last konzeptkonform nur bei denjenigen Ressourcennutzungen 
anfäl lt, bei denen ein Verzicht gesellschaftl ich "teurer" wäre als d ie fortgesetzte Inan
spruchnahme. Die Finanzierungswi rkung einer Umweltlenkungsabgabe steht daher zu 
ihrem Lenkungsanl iegen n icht im Widerspruch . 

5 1 . F inanzverfassungsrechtl ich besteht eine Anerkennung der Finanzierungswi rkung 
nicht-steuerlicher Abgaben bei h inreichendem Steuerabstand .  Dieser wird fü r Wasser
entnahmeabgaben vom BVerfG klar bejaht. 99 

52. Eine Zweckbindung der so aufkommenden Mittel besteht nicht, soweit diese gera
de aus einer Gegenleistungsabgabe wie der Sondervortei lsabschöpfungsabgabe fl ie
ßen .  

53.  Der Gesetzgeber ist auch n icht gehi ndert, zur gezielten Hebung von Finanzie
rungspotenzialen auf eine Abschöpfungsabgabe nach Maßgabe der Rechtfertigung 
durch das BVerfG zurückzugreifen : Bekanntlich ist die Motivforschung beim Gesetzge
ber als rechtliches Kriterium obsolet; es kommt nur auf die objektivierte Betrachtung der 
eigentl ichen Abgabenausgestaltung an . 1 00 Das BVerwG hat hierzu unmissverständl ich 
klargestellt, dass "die gesetzgeberische Motivation für die Erhebung eines Wasserent
nahmeentgelts dann g leichgü ltig [istL wenn eine besondere sachl iche Rechtfertigung 
der Abgabe besteht. Es ist daher unerhebl ich, dass der Gesetzgeber d ie Abgabe, die 
sachl ich durch den Sondervortei l gerechtfertigt ist [ . . . ] gerade wegen der mit ihr er
zielbaren Einnahmen einführt. ,, 1 0 1 

54. Auch das BVerfG tritt einer Problematisierung der Fiskalmotivation des Gesetzge
bers entgegen .  So weist das Gericht darauf h in , dass der Vortrag, d ie Wasserentnah
meabgabe "diene in Wahrheit nicht der Vortei lsabschöpfung, sondern der Finanzie
rung [ . . .  L [ . . . ] d ie finanzverfassungsrechtl iche Rechtfertigung der Abgabe n icht entfal
len" lasse. "Dies mag ein pol itisches Motiv für die Erhebung der Abgabe gewesen 
sein .  Da die Abgabe rechtlich nicht zweckgebunden ist, kommt es auf die Motive für 
ihre Einführung nicht an . ,, 1 02 

55. Daher ist der Landes-Gesetzgeber ohne weiteres befugt, auch zum Zwecke der 
Finanzierung eine sachl ich gerechtfertigte Vortei lsabschöpfungsabgabe zu erheben. 

99 BVerfG, Beschl .  v. 7. 1 1 . 1 995 - 2 BvR 4 1 3/88, 2 BvR 1 300/93, Rn. 1 65 :  "Die Abgaben auf die 
Entnahme von Wasser unterscheiden sich daher klar von der Steuer und lassen deshalb die Finanzver
fassung unberührt ./I 
1 00 Statt vieler B r e  u e r ,  NWVBI .  2007, 459. 
101  BVerwG, B .  v. 1 3 .06.2009 - 9 B 2/09, Rn. 2 1 . 
1 02 BVerfG, Beschl .  v. 7. 1 1 . 1 995 - 2 BvR 4 1 3/88, 2 BvR 1 300/93, Rn. 1 67. 
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Die Motivlage des Gesetzgebers zur E inführung einer finanzierenden Gegenleistungs
abgabe spielt fü r die verfassungsrechtl iche Beurtei lung keine Rolle. Der bei Umwelt
und Ressourcenabgaben vielfach a ls i l leg itimer Treiber gerügte staatl iche "Finanzhun
ger,, 1 03 entpuppt sich daher als Scheinproblem: Soweit finanzierende Effekte systemge
rechte Begleiterscheinungen von legitimen Abschöpfungs- und Lenkungsabgaben dar
stel len, darf der Gesetzgeber ohne weiteres auf d ie Erzielung dieses Aufkommens ab
stellen . 

56.  Vor dem H intergrund einer sich verschärfenden Länderfinanzsituation im Lichte des 
schrittweisen Auslaufens der Transferzah lungen aus dem Solidarpakt 1 1 1 04 und der Ver
ringerung der Netto-Neuverschuldung bis zum völ l igen Neuverschu ldungsverbot fü r die 
Länder ab 2020 gem. Art. 1 09 Abs . 3 i. V. m. Art. 1 43d Abs . 1 S. 4 GG ergeben 
sich fi nanzpolitisch weitere, haushaltspolitische "Push-Faktoren", die eine I nanspruch
nahme der verfassungsrechtl ich eröffneten und europarechtlich gebotenen gewäs
sernutzerbezogenen Finanzierungsspielräume nahelegen. 

57. Insbesondere schafft die WRRL mit ihren ambition ierten gewässerwirtschaftl ichen 
Zielen des "guten Zustandes" aus Art. 4 einen erheblichen Maßnahmen bedarf, der zu 
anhaltenden F inanzierungsnotwendigkeiten im Dienste des Gewässerschutzes zwingt. 
Art. 9 WRRL statu iert in diesem Zusammenhang gerade das Prinzip einer verursacher
gerechten Lastentragung und schafft insofern auch von der F inanzierungsseite ein Prä 
zugunsten von Wassernutzungsabgaben anstelle einer F inanzierung aus dem al lge-
. meinen Haushalt. 1 05 

s. Zusammenhang und Konvergenz der Abgabenrechtfertigungen 

58 .  Die versch iedenen Abgabenrechtfertigungen über Lenkung, Vortei lsabschöpfung 
oder An lastung von Umwelt- und Ressourcenkosten stehen keineswegs unverbunden 
nebeneinander, sondern sind funktional eng miteinander verbunden . Zutreffend be
schreibt Breuer aus Sicht der Abgabenrechtfertigung eine "Funktionentrias" aus Vor
tei lsabschöpfung (AusgleichsfunktionL Ressourcenschonung (Lenkung) und (zweckge
bundener) Mittelverwendung (Finanzierung): 1 06 Im Bereich der Vortei lsabschöpfungs-

1 03 Siehe etwa im (rechts-)wissenschaftl ichen Schrifttum S a I z w  e d e i ,  HStR IV, § 97 Rn. 4 1 ; B r e  u e r ,  
NWVBI .  2007, 457; F .  K i r c h h o f ,  DVBI .  2000, 1 1 74 f.; jüngst R e i n h a r d t ,  LKV 20 1 3 , 52 .  In 
der politischen Debatte ist dieses Argument ohnehin Legion. 
1 04 Siehe insbesondere § 1 1  Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz [Gesetz über den Finanzausgleich zwi
schen Bund und Ländern] . 
1 05 Zu diesem Gedanken auch G r ü n e  b a u  m u .  a . ,  Gewässernutzer als Kostenträger: ein Umlage
modell z.ur verursacherbezogenen Finanzierung von Maßnahmen, in :  40. Essener Tagung für Wasser
und Abfal lwirtschaft vom 1 4.- 1 6.3 .2007, 2007, 29/ 1 -29/ 1 4. 
1 06 B r e  u e r , Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  , 2008, S. 23 ff. 
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abgaben bewirkt die güterbezogene Abschöpfung uno actu eine Verhaltensänderung 
(= LenkungL und zwar sowohl durch unmittelbare Vermeidungsreaktionen als auch 
durch mitte lbare Markt- ,und Preis- sowie dynamische Innovationseffekte, sowie schließ
l ich eine Finanzierungswi rkung zugunsten öffentlicher Haushalte (Tab. 2) .  

Tab. 2: Funktionentrias als innerer Systemzusammenhang 
bei Wasserentnahmeentgelten 

Abschöpfung eines Sondervorteils (bei Ressourceninanspruchnahme) 
durch eine güterbezogene Gegenleistungsabgabe . . .  

. . .  lenkt . . .  . . .  finanziert öff. Haushalte 

. . .  durch Vermeidung der . . .  durch Zahlung für nicht-
(ggf. zugunsten des Len-
kungszweckes) 

Bemessungsgrundlage vermiedene Bemessungsein-
(Substitutionseffekte) heiten (Einkommenseffekte: 

Weiterwälzung auf Kapital-, 
Faktor- und Gütermärkten, 
Korrektur von Wettbewerbs-
verzerrungen, I nnovationen) 

. . .  und lastet so zugleich Äquivalente für externe Umwelt- und 
Ressourcenkosten an. 

59. Grundsätzlich ist auch eine (freie) staatl iche Lenkung ohne Vortei lsabschöpfung 
denkbar; 1 07 bleibt man aber im Bereich der Vorteilsabschöpfungsabgaben, so fallen 
al le drei Funktionen durchaus konsistent in eins. Ein kategorialer Widerspruch zwi
schen )enkung" und "Finanzierung" oder zwischen ,Abschöpfung" und "Lenkung" 1 08 
besteht hier gerade nicht: Es sind verschiedene Dimensionen desselben Vorganges, 
nämlich des güterspezifisch angeordneten Kaufkrafttransfers von den Ressourcennut
zern zum öffentlichen Sektor. Dieser spezifische Kaufkraftentzug schöpft ab, lenkt und 
finanziert. 

1 07 Hierfür mag dann etwa das Gefäß einer Lenkungssonderabgabe einschlägig sein - dazu im Über
blick S a c k s o  f s k y , ' Umweltschutz durch n icht-steuerliche Abgaben, 2000, mit zahlreiche!) weiteren 
Nachweisen. 
1 08 So insbesondere S a I z w e  d e i ,  HStR IV, 2 .  Auf! . ,  2006, § 97 Rn. 4 1  (S. 1 1 33) ,  der beklagt, dass 
das BVerfG mit dem Wasserpfenn ig-Urtei l einer Abschöpfung durch Abgaben den Weg bereite, die 
womöglich a ls lIungezielte Verteuerung der Nutzung von Wasser" überhaupt n ichts steuere und dadurch 
die separat zu beachtenden Tatbestände der Lenkung und der Vorteilsabschöpfung ungeregelt nebenei
nander stelle. S a I z w e d e i  verkennt hier, dass auch Zahl lasten auf inerte Bemessungsgrundlagen len
ken: Rein fiskalische Abschöpfung ohne jede Verhaltenssteuerung gibt es in der Praxis ohnehin nicht -
dazu G a w e  I ,  StuW 200 1 , 26 H. 
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60. Auch die Umwelt- und Ressourcenkosten aus Art. 9 WRRL fügen sich durchaus 
bruch los in d iese Systematik ein: Wenn das BVerfG davon spricht, dass der Sondervor
tei l  beim WASSERENTNAHMEENTGELT darin l iege, dass "E inzelnen d ie Nutzung 
einer [ . . .  ] der Bewirtschaftung unterl iegenden Ressource [ . . .  ] ,  eröffnet" werde, die 
dadurch "gegenüber al l denen, die das betreffende Gut n icht oder nicht in gleichem 
Umfang nutzen dürfen" 1 09 eine werthaltige Bevorzugung erfahren, so scheinen hierbei 
gerade die Verdrängungskosten n icht rea l isierter anderweitiger Nutzungsmöglichkeiten 
auf ("Ressourcenkosten") ;  soweit es sich um indirekte Nutzungsvortei le intakter Natur
räume handelt, s ind auch "Umweltkosten" angesprochen, denn das entnommene Was
ser hätte als Bestandtei l des Wasserhaushaltes aquatische Ökosystemfunktionen er
mögl icht, die als Folge einer Entnahme insoweit unterbleiben . Das Gericht spricht aus
drücklich von der zwecks Bemessung nötigen "Bestimmung des Wertes des öffentlichen 
Gutes [ . . .  ], dessen Nutzungsvortei l  abgeschöpft werden soll" . l 1 O Danach ist wohl ge
rade nicht der Nutzen des Entnehmers, sondern der Wert der Ressource selbst der Be
messung zugrunde zu legen (dazu bereits oben 2 .b) ) . 1 1 1  

6 1 . Führt man die in der Finanzwissenschaft übl ichen Lenkungskonzepte 1 1 2  mit den 
Umwelt- und Ressourcenkosten zusammen, so ergibt sich das in Tab. 3 dargestel lte 
Bi ld . 

Tab. 3: Lenkungskonzepte, Abgabetypen und 
Umwelt- und Ressourcenkosten 

Lenkungskonzept Ressourcenpolitisches 
Ziel 

Internalisierungs- offen (wird dezentral als 
abgabe Ergebnis der Internalisie-

rung bestimmt) 

Standard-Preis-Abgabe politisch definiertes 
Punktziel 

Demeritorisierungs- Strukturwandel (allgemei-
abgabe ne Mindernutzung ohne 

Punktziel) 

1 09 BVerfGE 93, 3 1 9, 345 - Wasserpfennig. 

Bemessung der Rolle der Umwelt-
Abgabepflicht und Ressourcen-

kosten (URK) 

exakt nach externen Rechtfertigung der 
URK E rhebung + Anleitung 

der Bemessung + 

individuelle Zurech-
nung 

im Ausmaß wie (ergänzende) Recht-
gerade zur Zieler- fertigung der Erhe-
reichung nötig bung 

nach politischem 
Ermessen 

1 1 0 BVerfG, Beschl .  v. 20. 1 .20 1 0  = NVwZ 201 0, 83 1 , 832 - Wasserentnahmeentgelt Niedersachsen 
(Hervorh . d. Verf.) . 
1 1 1  G a w e l ,  DVBI . 20 1 1 ,  1 000; d e  r s . , NWVBI. 20 1 2, 90. 
1 1 2 Siehe hierzu allgemein E w r i n g m a n  n / S c h a  f h a u  s e n ,  Umweltabgaben als ökonomischer 
Hebel . " , 1 985; speziell für Wasserentnahmeentgelte B e r g m a n n / W e r r y ,  Der Wasserpfennig, 
1 989, S .  3 ff.; für Wassernutzungsabgaben G a w e l ,  ZfU 201 1 , 2 1 3  ff. 
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62. Die Vortei lsabschöpfungsabgabe verkörpert gegenüber den in Tab . 3 skizzierten 
Lenkungskonzepten keinen eigenständigen Typus: S ie klärt vielmehr unabhängig da
von das verfassungsrechtl iche Problem, ob und inwieweit es sich um eine Gegenleis
tungsabgabe handelt, bei der der Staat etwas " leistend veranstaltet,, 1 1 3 .  Der einge
räumte Sondervortei l beschreibt also die Leistung, welche im Gegenzug per "Abschöp
fung" eine Gegenleistung rechtfertigt. Was genau der abschöpfende Staat mit d ieser 
Konstruktion bezweckt, sei es eine Lenkung auf ein Punktziel h in (Standard-Preis
Ansatz), einen al lgemeinen Strukturwandel (sog. Demeritorisierung von öffentl ichen 
Übeln) oder die mögl ichst genaue Anlastung von Umwelt- und Ressourcenkosten ( Inter
nalisierung) ist Gegenstand des vom BVerfG eingeräumten weiten gesetzgeberischen 
Ermessens. Lenkung entfalten jedenfal ls al le genannten Konzepte; verfassungsrechtl ich 
relevant erscheint vielmehr, ob im Rahmen einer Gegenleistungsabgabe oder aber 
gegenleistungsfrei (als Sonderabgabe oder steuerl ich) gelenkt wird . Lenkungsfreie Ab
schöpfungen gibt es selbst bei reinen steuerl ichen Fiskalzwecknormen ohneh in n icht. 1 1 4 
Rolle und konzeptionelle Ausformung der Lenkung im Rahmen der verfassungsrechtli
chen Abgaberechtfertigung müssen daher mit Bl ick auf die ökonomischen Zusammen
hänge stärker berücksichtigt werden: 1 1 5 Wer unter der Lenkungswirkung nur den Sub
stitutionseffekt der Anpassung an ein Abgabensignal versteht und den konzeptionellen 
Lenkungsauftrag nur dort vermutet, wo fiska lzweck- und gegenleistungsfrei eine be
stimmte Verhaltensänderung nach staatl ichen Vorstel lungen induziert werden soll , wird 
die Zusammenhänge zwischen An lastung von Umwelt- und Ressourcenkosten (etwa als 
Internal isierung), Abschöpfung und F inanzierung kaum je zutreffend erfassen können. 

111. Grundkonstruktion des WasEG: 

Bestandsaufnahme und Eva luierung 

1 .  Bewertungsmaßstäbe 

63 . Die Regelungen über eine Wasserentnahmeabgabe lassen sich insgesamt danach 
beurtei len, ob und inwieweit 

- die Erfü l lung des ökologischen Lenkungszieles (mengenmäßige Entlastung der Ent
nahmegewässer, nachhaltige Ressourcenvorsorge im Wasserhaushalt) gelingt (Kri
terium der ökologischen Effektivität) , 

1 1 3 W e y r e u t h e r l UPR 1 988/ 1 6 1 / 1 64. 
1 1 4 Dazu G a  w e i l StuW 200 1 / 26; so auch F .  K i r  c h h o f ,  DVBI. 2000, 1 1 67. 
1 1 5 So bereits für die steuerliche Rechtfertigung G a  w e i l StuW 200 1 , 26 ff.; m it Blick auf Wasserent
nahmeabgaben d e r  5 . , NWVBI .  20 1 2, 90 ff. 
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- die Restrukturierung von Entnahmevorgängen dem Anspruch, einer lenkenden Ab
gabe auf Kosteneffizienz gerecht werden können (Kriterium der ökonomi
schen EffizienzL , und zwar sowohl in statischer als auch in dynamischer Hin
sicht, 

- eine tragfäh ige verfassungs- und unionsrechtliche Legitimation zur Erge
bung einer solchen Abgabe vorliegt. Zu den verfassungsrechtl ichen Anforderungen 
zählen ein tragfäh iger Erhebungskompetenztitel im Grundgesetz, die Beachtung 
der Grundrechte, insbesondere der Gleichbehandlung sowie eine finanzverfas
sungsrechtliche Rechtfertigung a ls n icht-steuerliche Abgabe . 1 1 6  Da soweit ersichtlich 
gegen Wasserentnahmeabgaben keine kompetenziellen oder prinzipiel len grund
rechtl ichen Einwendungen erhoben werden , 1 1 7  beschränkt sich d iese Studie auf die 
Fragen der materiellen finanzverfassungsrechtlichen Abgabe�rechtfertigung. Uni
onsrechtl ich muss sich eine Wasserentnahmeabgabe im Lichte von Art. 9 WRRL 
beurtei len lassen . 

- Sch l ießlich muss eine lenkende Abgabe auch die Verhältnismäßigkeit der 
dadurch ausgelösten Lenkungs- und . Zahl lasten bei den Abgabepflichtigen wahren 
und Zielkonflikte mit anderen umwelt- und wirtschaftspol itischen Zielstel lungen 
angemessen ausgleichen . Jenseits der verfassungsrechtl ichen Übermaßkontrolle 
handelt es sich hierbei a l lerdings um politische Zweckmäßigkeitserwägungen des 
Gesetzgebers . 

2. Abgabetatbestand 

a) Aktuelle Rechtslage 

64. Abgabegegenstand ist nach § 1 Abs. 1 WasEG einerseits das IIEntnehmen, Zuta
gefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser" (Nr. 1 L andererseits das 
IIEntnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern" (Nr. 2). Bemes
sungsgrund lage ist nach § 2 Abs. 1 die jeweil ige Entnahmemenge durch d ie Entgelt
pfl ichtigen nach § 3 Abs. 1 .  

65 . Damit real is iert NRW ein auf die Entnahmemenge bezogenes Abgabenkonzept, 
das untersch iedslos sowohl Grund- als auch Oberflächenwasser einbezieht. 

66. Mit dem Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes vom 
20.7.20 1 1 (GV NRW Nr. 1 8  S. 377) wurde der frühere Zusatz IIsofern das entnom
mene Wasser einer Nutzung zugeführt wird" gestrichen . Durch den Wegfa ll des Nut-

1 1 6 Siehe dazu statt vieler D u r  n e r / W a l d h o f f ,  Rechtsprobleme . . . .  , 20 1 3 ,  S. 66 H. 
1 1 7 Siehe auch ebenda. 
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zungsvorbehaltes wird klargestellt, dass die Entnahme selbst die Abgabepfl icht auslöst, 
und zwar unabhängig davon, ob anschließend mit dem Entnommenen eine nutzbrin
gende Verwertung erfolgt. 

b} Vergleichbare Regelungen anderer Länder 

67. In den übrigen Erhebungsländern werden nahezu wortgleiche Abgabegegenstän
de normiert - s iehe etwa § 1 LWEntG Rheinland-Pfalz. In drei der Erhebungsländer 
(Hamburg, Berl in und Saarland) beschränkt s ich die Abgabepflicht auf Grundwasser
entnahmen . I n  ein igen Ländern wird das Konzept einer ,,verleihungsgebühr" real isiert, 
das ausdrücklich a ls Gegenstand der Abgabepfl icht die E inräumung der Nutzungs
mögl ichkeit des Wasserhaushaltes durch Entnahmen (nicht aber die Entnahmemenge) 
benennt. 1 1 8  

68 .  Der i m  WasEG 2004 und 2009 in § 1 formu l ierte Nutzungsvorbehalt findet sich 
in dieser al lgemeinen, den Abgabegegenstand prägenden Form nur vereinzelt in an
deren Erhebungsländern (§ 1 Abs . 1 HmbGruwaG: "soweit die Grundwasserförde
rung der ,Wasserversorgung dient"; § 1 7c Abs. 1 BWWG: "soweit sie der Wasserver
sorgung d ienen") .  Allerdings finden sich sowohl im W�sEG als auch in den übrigen 
Erhebungsländern im Rahmen von konkreten Ausgestaltungsregelungen (BefreiungeQ, ' 

T arifgestaltungen) vereinzelt Referenzen auf die ansch l ießende Nutzung des entnom
menen Wassers (§  2 Nr. 8 WasEG) . Dazu wird aber im Rahmen dieses Gutachtens 
bei den jeweil igen E inzelregelungen Stel lung genommen (siehe für § 2 Nr. 8 Abschnitt 
1 1 1 . 3  . ce)) . 

c} Bewertung 

69. Der Abgabegegenstand entspricht der verfassungsgerichtl ichen Konzeption einer 
zulässigen Sondervorteilsabgabe in der Ausprägung als mengenbezogene Entnahme
abgabe, steht im E inklang mit den überwiegenden Regelungen der anderen Erhe
bungsländer und steht im Schrifttum insoweit auch außer Streit. 

70. Allerd ings wird im j uristischen Schrifttum vereinzelt vorgetragen, eine Heranzie
hung zu einer Vortei lsabschöpfungsabgabe nach den Vorgaben des BVerfG aus dem 

1 1 8 Siehe etwa die Regelung in Bremen in § 1 Abs. 1 BremWEGG: "Das Land erhebt für die Einräu
mung eines Rechts der Benutzung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
eine Gebühr./I Gleichwohl wird nach § 3 Abs . 2 BremWEGG als Bemessungsgrundlage "die tatsäch lich 
entnommene Wassermenge/l herangezogen. Ähnlich auch § 1 Abs. 1 HbgGruWaG: ,,Für die Einräu
mung der Befugnis zum Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser 
(Grundwasserförderung) wird [ . . .  ] eine Gebühr erhoben./I 
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Wasserpfennig-Urtei l 1 995 komme nur dann in Betracht, wenn der Entnehmer das 
Entnommenen anschl ießend einer Nutzung zuführe und da ra u s einen Vortei l  zie
he . 1 1 9 Der Sondervortei l wird danach auf den bloßen Verwertungsvortei l am entnom
menen Wasser reduziert (vgl . Abb. 1 ) . Nach dieser Auffassung würde die Streichung 
des Nutzungsvorbehalts in § 1 WasEG nunmehr auch verfassungsrechtlich unzulässige 
Abgabe-Heranziehungen zu Jln icht-nutzungsakzessorischem" 1 20 Vorteilsausgleich ge
statten und insoweit verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen können . 

7 1 . Diese Auffassung ist jedoch als unbegründet zurückzuweisen . Sie findet auch in 
der Judikatur des BVerfG (dazu bereits oben Abschnitt 1 1 . 2) keine Stütze. 

72. Wie in Abschn itt 1 1 . 1 dargestellt wurde, machen Wasserentnahmeentgelte die 
(physische) Entnahme von Wasser aus Grund- und Ober�lächengewässern für mensch
l iche Zwecke abgabepflichtig . Sie sind gerade keine Wasserverwertungsentgelte, die 
lediglich die wirtschaftl iche Inwertsetzung von bereits entnommenem Wasser einer 
Abgabe unterziehen wol len . Wasserentnahmeentgelte zielen vielmehr auf d ie Reduzie
rung des Ressourcendrucks auf aquatische Ökosysteme mittels Extraktion von Wasser 
für anthropogene Zwecke ab. Hierauf wol len sie lenkend einwi rken, indem die Preise 
für Entnahmevorgänge um bislang n icht berücksichtigte (Jlexterne") Umwelt- und Res
sourcenkosten korrigiert werden. Dies hält Entnehmer zu effizienten, a lso Nutzen und 
Kosten korrekt abwägenden Entscheidungen an, und zwar auch dann, wenn das öko
nomische Interesse am entnommenen Wasser mit dem Entnahmeakt sofort erlischt, d ie 
Extraktion lJungewollt" erfolgt oder die Entnahme eines einzelnen Liters Wasser nur 
JlkurzJl andauert . 1 2 l  Der Lenkungszweck von Wasserentnahmeabgaben ist damit die 
Reduzierung des mengenmäßigen Ressourcendrucks auf Wasserkörper zur Vermei
dung von durch Mindermengen in der Wasserführung induzierten Gewässerbeein
trächtigungen . 

73. Nutzungsvorbehalte widersprechen daher dem Lenkungszweck von Wasserent
nahmeabgaben und sind auch n icht durch die verfassungsrechtl ichen Anforderungen 
nach der Sondervorteils-Lehre des BVerfG geboten . Der Sondervortei l richtet sich nach 
dem BVerfG auf die Gewässerbenutzung, nicht aber auf die anschl ießende Wasser
verwertung: Die Entnahme selbst muss vortei lhaft sein, nicht das Entnommene. l 22 Die 
Nutzungsvorbehalte der Ländergesetze privi leg ieren daher ohne zureichenden Grund 

1 1 9  So wiederholt W a l d h o f f ,  DVBI .  201 1 ,653 ;  D u r n e r / W a l d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3, 
S .  9 1  H.; zuvor bereits M e  y e r ,  Wasser und Abfal l  2004, 22 .  

1 20 D u r n e r / W a l d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3 , S .  1 27. 

1 2 1 Dazu unlängst G a w e l ,  DVBI . 20 1 1 , 1 000; ebenso BVerwG, Urt. v. 28.6 .2007 - 7 C 3/07 -
Spandauer Sch leuse. A. A. M e  y e r ,  Wasser und Abfal l 2004, 23 H. ; W a l  d h o f f ,  DYBI .  201 1 ,  653 
H. 

1 22 Dazu G a  w e I ,  DVBI .  20 1 1 ,  1 000; d e r  s . , Wasser und Abfal l 201 1 ,  Heft 9, 47 H. 
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in gleicher Weise gewässerrelevante Wasserentnahmen ohne eine anschl ießende Res
sourcenverwertung. Die Lenkungswirkung wird so durch Verzerrungen beeinträchtigt. 

74. Die Befreiung kann auch nicht auf einen dann entfa l lenden oder auch nur geringe
ren Sondervortei l gestützt werden: Da ein Sondervortei l  der Entnahme in bel iebiger 
denkbarer Höhe auch ohne anschl ießende Nutzung des entnommenen Wassers reali
siert werden kann, erscheint die pauschale Freistel lung anhand des Kriteriums "an
schließende Nutzung" insoweit sogar möglicherweise gleichheitswidrig L,ungleiche 
Gebühr für gleiche Leistung") .  

75 . Auch bedeutet die Ungleichbehandlung im  Lichte des Kostendeckungsauftrages 
aus Art. 9 WRRL eine gewisse Problematik auf, da ökologisch gleichartige Naturdienst-

. leistungen des Wasserhaushaltes abweichend behandelt werden .  Da die Vortei lhaf
tigkeit des Entnahmevorgangs für den Entnehmer zudem n icht zwingend von anschl ie
ßenden Verwertungsakten abhängt, wie exemplarisch am Bergbau zu Tage deutl ich 
wird, kann wohl auch kaum pauschalierend mit "wirtschaftl ichen Auswirkungen" im 
Sinne der Verhältn ismäßigkeitsklausel aus Art. 9 Abs. 1 UAbs . 3 WRRL argumentiert 
werden . Die grundle�ende Differenzierung erscheint i nsoweit "sachgrundlos" und wirft 
damit auch unionsrechtl ich Fragen auf. 

76 . Die Streichung des Nutzungsvorbehalts in § 1 Abs. 1 WasEG 20 1 1 ist daher als 
dogmatische Berein igung zu begrüßen. Das Wasserentnahmeentgelt präsentierte sich 
bislang näml ich funktionswidrig als "Wasserverwertungsentgelt" . Verfassungsrechtliche 
Einwände dagegen sind nicht ersichtl ich; die dagegen geäußerte Kriti k kann sich je
denfal ls n icht auf das BVerfG berufen und unterliegt einem grundlegenden Missver
ständnis über die Art des abzuschöpfenden "Sondervortei ls" (dazu bereits oben Ab
schn itt 1 1 .2 ) .  Gegenleistungsbezogene Ressourcennutzungsabgaben im Sinne des 
BVerfG schöpfen einen Entnahmevortei l  an der Ressource "Gewässer" ab, keinen 
Verwertungsvortei l beim entnommenen Wasser. Entnahmevorteil und Verwertungsvor
tei l  s ind daher strikt zu trennen (vg l .  Abb. 1 ;  dazu auch unten Abschnitt 1 I 1 . 3 .d)) . 

3. Ausnahmen und Befreiungen 

a) Aktuelle Rechtslage und vergleichbare Regelungen 
anderer Länder 

77. Strukturel l vergleichbar mit den �brigen Länderregelungen sieht �lUch das WasEG 
in § 1 Abs. 2 ein ausgedehntes Ausnahmeregime vor, das neben Bagatellgrenzen und 
der Befreiung erlaubn isfreier Benutzungen vor al lem spezifische Freistel lungen bestimm
ter Verwendungen und Entnahmeursachen ausspricht: H ierzu zäh len Entnahmevorgän
ge im Gemeinwoh l interesse, d. h. ohne individuellen "SondervorteW (behördl ich an-

4 1  



Gawel: WasEG NRW - Bestandsaufnahme und Evaluierung 

geordnete Entnahmen, Sanierungsmaßnahmen, dauerhafte Grundwasserabsenkungen 
im Gemeinwoh li nteresse) , aber auch Nutzungen mit partiku laren Sondervorteilen, die 
aus wi rtschafts- oder sozialpol itischen Gründen freigestel lt . werden (Wasserkraft und 
Wärmepumpen bei Wiederzuführung des entnommenen Wassers, vorübergehende 
Grundwasserabsenkungen für Baumaßnahmen, F ischerei, Bewässerung und Heilquel
len) . 

78 . Tab . 4 gibt einen Überblick über die aktuellen Befreiungstatbestände des § 1 Abs. 
2 WasEG. 
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Tab. 4: Befreiungstatbestände nach § 1 Abs. 2 WasEG 

Entnahmevorgang 

Bagatellfreigrenzen 
(3 .000 cbm / 1 50 Euro] 

Erlaubnisfreie Benutzungen 

G) 
III 
III 
G) I.. 
G) 

C C 
G) = 
m ..c  
c � � 
.t! c � 0-

. G)  Z E 
G) 

C) 
05 

-0a> 
t 
� 
G) 

." 
C 
0 

U) 
.. 
oE 
C 
G) 
m 
c 
� 
N .. 
� 
Z 

Behördlich angeordnete Benut-
zungen / behördlich angeord-
neter Nutzung des entnomme-
nen Wassers 

Überleitung von Wasser von 
einem Gewässersystem in ein 
anderes (Zweck: Wasserfüh-
rung] 

Löschwasser 

Dauerhafte Grundwasserab-
senkungen im Gemeinwoh linte-
resse, soweit das Wasser kei-
ner Nutzung zugeführt wird . 

Wasserkraft/Wärmepumpen, 
sofern Wasser "dem" Gewäs-
ser wieder zugeführt wird. 

Vorübergehende Grundwas-
serabsenkungen zum Zwecke 
der Errichtung baulicher An la-
gen 

Überleitung von Wasser von 
einem Gewässersystem in ein 
anderes 
(Zweck: Sch iffbarkeit] 

Fischerei 

Land- oder forstwirtschaftliche 
Bewässerung 

Aus staatlich anerkannten Hei l-
quellen, sofern nicht für Mine-
ralwasserabfül lung. 

Rechts- Mögliche Be- Vergleichbare Rege-
quelle gründung lungen anderer Län-

der (Auswahl) 

Nr. 3 Geringfügigkeit al le 

Nr. 2 Signifikanzmangel alle 

Nr. 1 Gemeinwohl BadWürtt. , Berl . ,  Bbg . ,  NW, 
Nr. 2 Saarl ., SachsAnh . ,  RP 

Nr. 7 Nds. 

Nr. 9 RP 

Nr. 8 RP, SachsAnh . 

Nr. 6 Verzerrung / Wasserkraft: Brem . ,  MV, 
ökol . Zielkonflikt Nds . ,  RP, SachsAnh .  

Wärme: BadWürtt., Bbg . ,  
Hbg . ,  MV, Nds . ,  NW, 
Saorl . ,  Sachs., Sch lH, Sachs-
Anh. ,  RP, (Berl .] 

Nr. 8 Praktikabil ität Hbg. ,  RP, Sch lH, SachsAnh. 

Nr. 7 Öff. Hand a ls Bremen 
Ress.entscheider 

Nr. 5 Sign ifikanzmangel BadWürtt., Bbg . ,  Hbg . ,  MV, 
Nds. ,  RP, Saorl . ,  Sachs. ,  
SachsAnh . 

Nr. 1 0  Gleichbehandlung BadWürtt., RP 
von Verbands-
m itgliedern; Prak-
tikabilität; Gering-
fügigkeit 

Nr. 4 Gesundheit BadWürtt., Bbg . ,  MV, Nds. , 
("Gemeinwohl"] RP, Saorl . ,  Sachs., SchlH  
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79. Die im ursprüngl ichen Gesetzentwurf der Landesregierung im Jahre 2003 (LT-Drs. 
1 3/4528) vorgesehenen fünf Ausnahmetatbestände wurden im Gesetzgebungsverfah
ren (LT-Drs. 1 3/4890, S. 9 f . ) nochmals um weitere fünf Tatbestände der Nr. 7 bis 1 1  
a .  F .  (entspricht heute Nr. 7- 1 0) sowie um die zusätzliche zahl lastbezogene Bagatell
freigrenze ( 1 50 Euro) erweitert. 

80. Durch die WasEG-Novelle 20 1 1 wurde die frühere Nr. 9 ("Gewinnung von Bo
denschätzen") gestrichen und in die vorhandene Nr. 8 (Grundwasserabsenkungen für 
Bauten und im Gemein interesse) eine verwertungsbezogene Rückausnahme eingefügt 
(dazu unten Abschnitt 1 I 1 . 3 .ce) ) . 

8 1 . NRW realis iert damit einen umfangreichen Ausnahmekatalog, der mit den übrigen 
Landesregelungen zu Befreiungen in ihrem Umfang durchaus vergleichbar ist. In den 
Erhebungsländern Hamburg, Berl in und im Saarland werden zudem auch Freistel lun
gen nach Herkunftsgewässertyp vorgenommen, da dort Entnahmen aus Oberflächen
gewässern gänzlich abgabefrei bleiben. 

b) Mögliche Begründungen für Freistellungen 

82 .  Es fragt sich zunächst, welche Begründungen ganz grundsätzl ich eine konzeptkon
forme Freiste l lung von Entnahmevorgängen begründen könnten . Hierfür kommen recht 
unterschiedl iche Aspekte i n  Betracht: 

- Geringfügigkeit: Von einer Abgabenerhebung kann abge'sehen werden, wenn 
der Veranlagungsfal l derart geringfügig hinsichtlich Bemessungsgrundlage 
und/oder Zahl last ist, dass der Verwaltungsaufwand der E inziehung sowohl bei 
Abgabepfl ichtigen als auch bei Vollzugsbehörden im Rahmen einer Abwägung 
nieht mehr angemessen erscheint. 

- Praktikabilität: Des weiteren könnten Praktikabil itätserwägungen dazu führen, 
Vorgänge mit besonders aufwendiger Einzel-Veranlagung aus der Abgabepfl icht 
zu entlassen, etwa die Ableitung von Grundwasser bei Bauvorhaben, bei denen 
der konkrete Wasseranfall zunächst nicht bekannt, aufwendig veran lagt und bei 
einer großen Zahl ständ ig wechselnder Bauherren eingetrieben werden müsste. 

- Signifikanzmangel: Entnahmevorgänge, die ohne sign ifikante mengenmäßige 
Auswirkung im Entnahmegewässer bleiben, könnten mangels Gewässerwirkung 
außer Betracht bleiben . Dies würde zugleich bedeuten, dass kein wesentl icher Ver
brauch anderweitiger Nutzungschancen am Gewässer vorliegt und damit ein durch 
Umwelt- und Ressourcenkosten ausgedrückter individueller Sondervortei l des Ent-
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nehmers n icht gegeben wäre. Ökonomisch ausgedrückt: Die Entnahme wäre nicht 
knappheitsrelevant. 

- Gemeinwohl: Eine Heranziehung könnte unterbleiben , soweit die Entnahme im 
Gemeinwohl interesse erfolgt und dem Entnehmer insoweit entweder keinen indivi
dua lisierbaren Sondervortei l zueignet oder aber gar nicht auf seine Veranlassung 
hin erfolgt (Entnehmer als öffentlicher Erfü l lungsgeh i lfe). 

- Umweltpolitische Zielkonflikte: Die Abgabepfl icht könnte entfal len, wenn 
und soweit die daraus resu ltierende Belastung die Erfül lung anderer umweltpoliti
sche Ziele beeinträchtigt, insbesondere zu Wettbewerbsbeeinträchtigungen ansons
ten umweltfreundl icher Aktivitäten beiträgt (z. B. Veran lagung der klimafreundl i
chen Wasserkraft) ; d ies dürfte auch dem Rechtfertigungsgrund "ökologische Aus
wirkungen" aus Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL entsprechen. 

- Sonstige wirtschafts· und sozialpolitische Zielkonflikte: Die Belastungs
wirkung aus der Abgabeerhebung könnte auch andere wirtschafts- und sozia lpoliti
sche Ziele derart beeinträchtigen, dass in der Abwägung der "Kostendeckungs
grundsatz" und das Verursacherprinzip tei lweise oder vorübergehend zurücktreten. 
Diesen Fal l s ieht auch Art. 9 Abs . 1 UAbs . 3 WRRL ausdrückl ich vor ("wirtschaftli
che und soziale Auswirkungen der Kostendeckung") .  Allerd ings dürfte sich so we
der eine vollständige noch dauerhafte Suspendierung des unionsrechtl ichen Kos
tendeckungsgrundsatzes rechtfertigen lassen . 1 23 

83 .  Jenseits der zuvor beschriebenen Begründungen eröffnet sich darüber hinaus ein 
weites Feld "sachgrundloser Verschonungssubventionen" 1 24, die keine tragfähige ge
meinwohlbezogene Begründung für sich in Anspruch nehmen können , .  sondern ledig
l ich bestimmte Gruppe von zur Zahlung Verpfl ichteten verschonen sol len. 

84. Die Abgrenzung derartiger sachgrundloser Verschonungen von Maßnahmen zur 
Mi lderung wirtschafts- und sozialpolitischer Zielkonfl ikte ist zweifellos schwierig. Aller
d ings unterscheiden sich die - auch nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL rechtferti
gungsgeeigneten - ökologischen, wi rtsc.haftl ichen und sozialen Belange dadurch, dass 
sie zunächst als abwägungsrelevante Gemeinwohlbelange explizit zur Begründung 
angeführt und im Rahmen der Berichtspfl icht nach Art. 9 Abs . 2 WRRL in ihrer Abwä
gung mit dem Kostendeckungsgrundsatz auch transparent gemacht werden. Auf diese 

1 23 Dazu K ö c k ,  i n :  Durner, 20 1 1 .  
1 24 B r e  u e r ,  E rhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 
2008 . 

45 



Gawel: WasEG NRW - Bestandsaufnahme und Evaluierung
. 

Weise· sollte eine öffentlich nachvollziehbare politische Abwägung widerstreitender 
Gemeinwoh lbelange gelingen . 

85. Vor diesem H intergrund werden nachfolgend unter c) d ie in § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 
1 0  WasEG statu ierten Freistel lungen bewertet. Zudem wird die durch WasEG 20 1 1 
gestrichene Befreiung der Entnahmen im Zusammenhang mit der Gewinnung von Bo
denschätzen (Nr. 9 a. F . )  gewürdigt! an deren Wegfall sich verfassungsrechtl iche Kri
tik entzündet hat. 

c) Bewertung 

ca) Bagatellgrenzen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3) 

86. Entnahmevorgänge sind nach § 1 Abs . 2 Nr. 3 abgabefrei ! /Isofern die geförderte 
Wassermenge n icht mehr als 3 .000 m3 pro Kalenderjahr beträgt oder der im Veran
lagungszeitraum zu entrichtende Entgeltbetrag 1 50 EUR n icht überschreitet . Jenseits 
dieser beiden Schwellenwerte lebt die Abgabepfl icht vol lumfängl ich wieder auf; der 
Gesetzgeber statuiert m ith in keine Freibeträge! sondern sog. Freigrenzen! jenseits de
rer die Abgabepflichtigen so behandelt werden! als gäbe es diese Regelung gar nicht. 
Dies betont den Charakter als Abschneidegrenze für Kleinveranlagungsfäl le! ohne 
I/Großentnehmern ll insoweit ebenfC!lIs eine Vergünstigung zu gewähren! wie dies bei 
einem Freibetrag der Fal l wäre. 

87. Gegen eine solche doppelte Bagatellfreigrenze bestehen grundsätzl ich keine Be
denken . H ier dürfte dem Gesetzgeber auch ein weiter E inschätzungsspielraum zu
stehen . 

88 .  I n  den übrigen Erhebungsländern werden z. T. deutl ich höhere Freigrenzen etab
l iert. In Rheinland-Pfalz gewährt § 1 Abs. 2 Nr. 1 2  LWEntG eine Bagatel lfreigrenze in 
Höhe von 1 0.000 cbm bei Grund- bzw. 20.000 cbm bei Oberflächenwasserentnah
men pro Jahr und Entgeltpfl ichtigem. Ebenfalls hohe Bagatel lgrenzen gelten in Ham
burg ( 1 0.000 cbm - § 1 Abs. 2 HmbGruwaGL in Berl i n (6.000 cbm - § 1 3a Abs . 1 
BWG) und in Sch leswig-Holstein (2.500 EUR - § 1 Abs. 2 OWaG SLH) . 

89. Die zurückha ltendere Bemessung der Freigrenzen im WasEG ist ressourcenpoli
tisch zu begrüßen. Zwar verursacht d ies eine höhere Anzahl an Veranlagungsfällen 
und somit mehr Verwaltungsaufwand bei Vol lzugsbehörden und Abgabepflichtigen . 
Dafür wird der Anwendungsbereich des I/Grundsatzes der Kostendeckung" weiter ge
zogen. Sehr hohe Freigrenzen verunklaren die Rechtfertigung der I/Geringfügigkeit 
und geraten in die Nähe sachgrundloser Verschonungssubventionen. Zudem ist zu be
denken! dass bei hohen Freigrenzen abrupte Zahl lastsprünge bei ihrem Überschreiten 
eintreten! d ie auch zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen Entnehmern d iesseits und 
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jenseits der Freigrenze führen können oder im Zeitablauf zu einem wenig stimmigen 
Oszil l ieren eines Veranlagungsfal les in die Zahlungsverpfl ichtung hinein und wieder 
heraus führen kann . 

. 90. Vor diesem H intergrund kann die Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3 WasEG insgesamt 
n icht beanstandet werden. 

cb) Erlaubnisfreie Benutzungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) 

9 1 . § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG stellt zudem Entnahmevorgänge bei erlaubnisfreien 
Gewässerbenutzungen von der Abgabepfl icht frei . Dies betrifft 

lIeriaubn isfreie Benutzungen im Sinne der § §  8 Abs. 3 ,  25, 26 und 46 des Wasser
haushaltsgesetzes (WHG) sowie § §  32,  33 ,  34 und 35 des Landeswassergesetzes 
(LWG) 11 

Freistel lungen von Wasserentnahmen im Rahmen erlaubnis- oder bewil l igungsfreier 
Benutzungen im Sinne des Wasserrechts s ind in al len Erhebungsländern verankert. Die 
Länder sehen durchweg Befreiungen für erlaubn isfreie Nutzungen im Sinne von § §  8 
Abs. 2 und 3 ,  26, 27 und 46 WHG oder Landesrecht (u . a .  Gemeingebrauch, Eigen
tümer- und Anliegergebrauch) vor (z. B. § 40 Abs . 4 Nr. 1 BbgWG 2004; § 1 Abs. 2 
Nr. 1 WasEG NW 2004) . 1 25 

92. Gesetzgebungstechn isch ungewöhnlich erfolgt dies in Rhein land-Pfalz aber n icht 
etwa in der abschl ießenden Enumeration der Befreiungstatbestände in § 1 Abs . 2 
LWEntG, sondern vielmehr indirekt über d ie Defin ition der Entgeltpfl ichtigen in § 3 

. . 

Abs. 1 LWEntG, wo neben dem Innehaben einer zur Entnahme berechtigenden Gestat-
tung led igl ich eine Entnahme "ohne die erforderliche Zulassung" (Hervorh . d .  Verf . ) 
die individuelle Zahlungspflicht auslöst. 1 26 

93 .  E ine apriorische abgabenrechtl iche Freistel lung ordnungsrechtl ich zu lassungsfreier 
Entnahmevorgänge erscheint jedoch weder rechtl ich geboten 'noch ökonomisch zwin
gend :  1 27 Das BVerfG hat ausdrückl ich offen gelassen, ob auch erlaubnisfreie Nutzun-
gen entgeltpfl ichtig sein können . 1 28 

' 

94. Mit der Erlaubnisfreiheit bringt der Gesetzgeber zwar zum Ausdruck, dass d iese 
Nutzungen weder den Schutzzwecken des § 1 WHG noch dem al lgemeinen Bewirt
schaftungsermessen nach § 1 2  Abs. 2 WHG entgegenstehen . Dies hindert ihn frei l ich 

1 25 Zur Entgeltfreiheit erlaubn isfreien Eigentümergebrauchs auch S c  h u I t z /  K r ü g e r ,  NuR 2005, 1 
ff.; d i e  s ./ NuR 2007/ 732 ff. 
1 26 So auch die Gesetzesbegründung zu § 3 Abs. 1 /  RhPfLT-Drucks. 1 6/ 1 1 58/ S. 9 f. 
1 27 G a w e l /  Wasser und Abfal l 20 1 1 /  H .  9/ 47 ff. 
1 28 BVerfGE 93/ 3 1 9/ 345 - Wasserpfennig . 
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n icht, unterhalb dieser Schwelle auch ohne Eröffnungskontrolle lenkend auf die Nut
zung des Wasserhausha ltes einzuwirken . So hält es auch das BVerwG für "unerheb
l ich", dass eine streitgegenständl iche Grundwassernutzung dem Ausbau einer Bun
deswasserstraße diente und deshalb gemäß § 1 2  Abs. 6 WaStrG erlaubnisfrei zu läs
s ig war: 

/lE in Sondervorteil
, 

der durch ein Entgelt abgeschöpft werden darf, wird dem Entgelt
pflichtigen unabhängig davon eingeräumt, ob die Benutzung des Gewässers nach ei
ner Prüfung im Einzelfal l  durch die Behörde erlaubt wird oder ob der Gesetzgeber die 
Benutzung in bestimmten Fäl len von vornherein gestattet, wei l  er eine Prüfung im E inzel
fa l l für entbehrl ich hält. ,, 1 29 

. 
95. Für das Ein leiten von Abwasser ist ebenfal ls anerkannt, das s ich die Abwasserab-
gabenpflicht gerade auch auf wasserrechtlich erlaubte Gewässerbenutzungen richten 
darf. E ine Kongruenz ordnungs- und abgaben rechtl icher Wertungen ist keinesfal ls 
zwingend; im Gegentei l richtet sich eine "mi ldere" Abgabenlenkung gerade unter 
Wahrung von Freiheitsgraden der Nutzer verhaltenssteuernd auf zu lässige, aber 
gleichwohl gemeinrelevante Nutzungen und ergänzt insoweit das ordnungsrechtl iche 
Wasserrecht. 

96. Da es sich beim Wasserordnungsrecht und beim Abgabenrecht um grundsätzl ich 
unabhängige Wertungsregime handelt, ist der Gesetzgeber nicht gehindert, in Fällen, 
in denen Nutzungen weder den Schutzzwecken des § 1 WHG noch dem al lgemeinen 
Bewirtschaftungsermessen nach § 1 2  Abs. 2 WHG entgegenstehen, unterhalb dieser 
Schwelle lenkend auf die "entnehmende" I nanspruchnahme des Wasserhaushaltes 
einzuwirken. 1 30 

97. Vor diesem H intergrund ist d ie Freistel lung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG zwar 
vertretbar, aber keinesfal ls zwingend. 1 3 1  

ce) Nutzungen im Gemeinwohlinteresse (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 , 2, 7-9) 

98 .  I n  § 1 Abs . 2 Nr. 1 ,  2, 7, 8 und 9 WasEG werden zudem Wasserentnahmen von 
der Abgabepflicht freigestel lt, die im Gemeinwoh l i nteresse erfolgen, m ith in keinen in
dividuellen Sondervortei l begründen . H ierzu zählen Entnahmen bei "behördlich ange
ordnete[n] Benutzungen" (Nr. 1 ) , "behörd lich angeordnete[n] Nutzungen des entnom
men Wassers" (Nr. 2), "Entnahmen und Überleitung von Wasser von einem Gewäs
sersystem in ein anderes [ . . .  ] zur Sicherstel lung der Wasserführung", (Nr. 7), "dauer-

1 29 BVerwG, Urt. v. 28.06.2007 - 7  C 3/07 - Spandauer Schleuse (Rn. 26). 
1 30 So auch BVerwG, NVwZ-RR 2007, 750 ("Span dauer SchleuseN, Rn. 26) . 
1 3 1  Dazu G a  w e  I ,  LKRZ 20 1 2, 308 f.; d e r  s . , Wasser und Abfal l 20 1 1 ,  47 H. 
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hafte Grundwasserabsenkungen im Gemeinwohlinteressse" (Nr. 8) und Löschwasser
Entnahmen (Nr. 9) . 

99. Zur Begründung der Löschwasserentnahme führt der Gesetzgeber an, dass d ie 
Bereitstel lung von löschwasser im Gemeinwohlinteresse läge "und zudem gesetzlich 
für die zur Wasserversorgung Verpfl ichteten vorgegeben ist" . 1 32 

1 00. Gegen eine entsprechende Freistel lung von Entnahmevorgängen im Gemein
wohl i nteresse bestehen keinerlei Bedenken .  H ier ermangelt es regelmäßig an einem 
individual is ierbaren Entnahmevortei l durch entnehmende Zugriffe auf den Wasser
haushalt, auf die pretia l lenkend sinnvoll eingewirkt werden könnte. Dies gi lt insbeson
dere bei öffentlich-rechtl icher Entnahmepflicht. 

cd) Nutzungen mit individuellem Sondervorteil (§ 1 Abs. 2 Nr. 4-8, 10) 

( 1) Überblick 

1 0 1 .  Schl ießlich werden aber auch zahlreiche Entnahmevorgänge von der Abgabe
pfl icht freigestellt, welche Nutzungen mit partikularen Sondervortei len betreffen, d ie 
aus umwelt-, wirtschafts- oder sozialpolitischen Gründen freigestel lt werden (Wasser
kraft und Wärmepumpen bei Wiederzuführung des entnommenen Wassers, vorüber
gehende Grundwasserabsenkungen für Baumaßnahmen, Fischerei, Bewässerung und 
Heilquel len) . 

1 02 .  In diesen Fäl len ist aber rechtfertigungsbedürftig, warum die Nutznießer der je
wei ls freigestellten Gewässerinanspruchnahmen - anders als die übrigen Nutzer - d ie 
Umwelt- und Ressourcenkosten ihrer Entnahmen n icht tragen und damit ihre ökonomi
schen Entnahme- oder Nutzungsentscheidungen (z. B. in der Landwirtschaft) n icht auch 
unter dem Eindruck der dadurch bewirkten Gewäss,erkosten effizient treffen sollten. 
Unionsrechtl ich hat der nationale Gesetzgeber h ierbei nach Art. 9 Abs . 1 UA 3 WRRL 
durchaus einen Einschätzungsspielraum, vom Grundsatz der Kostendeckung einschließ
l ich Umwelt- und Ressourcenkosten und der Verpfl ichtung zu einer Preispolitik mit effi
zienter Anreizsetzung abzuweichen, soweit "soziale, ökologische und wirtschaftl iche 
Auswirkungen der Kostendeckung" berücksichtigt werden sol len. Es wurde bereits da
rauf h ingewiesen, dass dies aber kaum zu einer vol lständigen und dauerhaften Freistel
lung berechtigen dürfte (vgl . Abschn itt 1 1 .3 ) .  Zudem besteht eine Rechtfertigungs- und 
Berichtspfl icht hinsichtlich der dabei getroffenen Abwägungsentscheidungen. 

1 03 .  Verfassungsrechtlich geboten sind die genannten Ausnahmeregelungen jedenfal ls 
n icht, denn es ermangelt i n al len Fällen n icht eines abschöpfbaren Sondervortei ls . Be
gründet werden die Freistel lungen von Entnahmevorgängen mit individuel lem Sonder-

1 32 LT-Drs. 1 3/4890, Anhang 1 ,  S. 2 .  
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vortei l z. B. vom rhein land-pfälzischen Gesetzgeber1 33 mit feh lender Gewässer
Signifikanz (Fischerei) ,  Gemeinwoh lbelangen (Hei lquellen) sowie Praktikabi l itäts-, 
Gleichbehandlungs- und Geringfügigkeitsargumenten (Bewässerung); die Energiege
winnung bleibt unbehell igt, da ansonsten umwelt-, insbesondere klimaschonende T ech
n iken der Energieerzeugung im Wettbewerb der Energieträger untereinander auch in 
ökologischer Hinsicht einseitig belastet würden . 1 34 Insgesamt erscheint die apriorische 
Freistel lung der zahlreichen Nutzungen mit individuellem Sondervortei l fragwürd ig ,  
auch wenn NRW h ier ledigl ich d ie Vorgehensweise anderer Landesregelungen auf
greift und etwa in Rheinland-Pfalz mit vergl�ichbarem Ausnahmenkatalog lediglich ei
ne Erstreckung auf "schätzungsweise wen iger als 1 0  v. H .  der gesamten Wasserent
nahmen" 1 35 reklamiert wird .  

(2) Heilquellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4) 

1 04. § 1 Abs. 2 Nr. 4 stellt zunächst Wasserentnahmen "aus staatl ich anerkannten 
Heilquel len" frei , "sofern sie nicht der Mineralwasserabfü l lung dienen. " Die Gesetzes
begründung in LT-Drs. 1 3/4528 macht dazu keine erläuternden Angaben. 

1 05 .  Offenbar werden h ier kommerzielle Nutzungen (Mineralwasserabfü l lung) von 
der Freistel lung ausgenommen, obwohl der der Entnahmevorteil, d .  h .  der Vorzug, 
entnehmend in den Wasserhaushalt eingreifen zu können, unabhängig von der späte
ren Verwendung besteht. H ier scheinen abermals verwertungsbezogene Merkmale der 
Abgabepfl icht auf, die auf einen Entnehmervortei l durch die Verwertung des Entnom
menen, nicht aber auf den eigentl ichen Entnahmevortei l an der Ressource Bezug neh
men. 

1 06. In Rheinland-Pfalz begründet der Landesgesetzgeber die näml iche Freistel lung in 
§ 1 Abs . 2 Nr. 1 1  LWEntG mit dem Gemeinwohlzweck der öffentlichen Gesund
heit. 1 36 Eine . bedingte Freistel lung von Wasser aus anerkannten Heilquel len mit der 
öffentlichen Gesundheit zu begründen, überzeugt frei l ich nicht vollständig: Niemand 
käme auf die Idee, ärztl iche Dienstleistungen gratis erbringen zu lassen, da diese 
"ebenfal ls dem Gemeingut "öffentl iche Gesundheit" dienl ich sind und sie dieses Ge
meingut mögl ichst n icht verteuern sol len . Nur die Natur soll ihre Ökosystemdienstle is
tungen unentgeltlich erbringen, obwohl sie ökonomisch und ökologisch ebenso knapp 
und daher keineswegs "kostenlos" s ind. 

1 33 Siehe RhPfLT-Drucks. 1 6/ 1 1 58. 

1 34 Dazu auch G a  w e I ,  Energ iewirtschaftl iche Tagesfragen 201 1 ,  Heft 8 ,  S . 57 ff. 

1 35 RhPfLT-Drucks. 1 6/ 1 1 58 ,  S. 8 .  

1 36 RhIPf-LT-Drs. 1 6/ 1 1 58, S. 9: lIaufgrund ihrer Bedeutung für die al lgemeine (öffentliche) Gesundheit" . 
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1 07. Insbesondere überzeugt d ie Unterscheidung nach anschl ießender Verwendung 
des entnommenen Wassers im Rahmen einer Ressourcenextraktionsabgabe nicht recht. 
Denn es ist n icht der kommerziel le Verwertungsvortei l , sondern der Vortei l  des (andere 
Nutzungschancen verdrängenden) Ressourcenzugriffs, der die Abgaberechtfertigung 
trägt und dessen Abschöpfung geeignete Lenkungssignale zur Ressourcenschonung 
platziert. Diese Rückausnahme konfundiert i n durchaus fragwürdiger Weise Entnahme 
und Verwendung als Abgabegrund . 1 37 

(3) Fischerei (§ 1 Abs. 2 Nr. 5) 

1 08 .  Entnahmen )ür Zwecke der F ischerei" sind - ebenfal ls ohne Angabe von Grün
den im Gesetzentwurf1 38 - nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 von der Abgabepflicht ausgenom
men . 

1 09 . Den analogen Freistel lungstatbestand in § 1 Abs. 2 Nr. 1 1  LWEntG begründet 
der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber damit, dass "diese Entnahmen in Rhein
land-Pfalz unter wasserwi rtschaftlichen Gesichtspunkten keine signifikanten Auswi rkun
gen auf die Umwelt haben" . Hiervon werde "sowoh l die berufl iche als auch die frei
zeitmäßige F ischerei erfasst. 1 39 

1 1 0. Freistel lungen von einer Sondervorteilsabschöpfung mit fehlender Gewässersigni
fikanz zu begründen wie bei der Fischerei verweist nochmals auf das Nebeneinander 
von rechtfertigender Begründung der Gegenleistungsabgabe (Gewährung eines Son
dervorteils) einerseits und dem Verfahren ihrer konkreten Bemessung (Umwelt- und Res
sourcenkosten bzw. Signifikanz für mengen mäßigen Gewässerzustand) andererseits 
(dazu oben 1 1 .2b)) : Wassernutzungen in der Fischerei führen zum Ausschluss anderer 
Nutzungen, gewähren mith in einen Sondervortei l , mögen aber im E inzelfa ll ohne nen
nenswerte Mengen-Signifi kanz sein .  Ressourcenkosten im Ausmaß der n icht zum Zuge 
kommenden Alternativnutzungen bestehen h ier jedoch gleichwohl, denn wo Wasser 
für die Fischerei genutzt wird, können andere, konkurrierende Nutzungen des Was
serhaushaltes (Schifffahrt, Freizeitnutzungen, natürl iche Gewässerfauna) n icht mehr 
zum Zuge kommen. 

1 ,1 1 .  Mengen-Sign ifikanz wurde zuvor in Abschn itt 1 I 1 . 3 .b) als relevantes Aussch lusskri
terium für die Abgabepfl icht benannt; der d iesbezügl iche Einschätzungsspielraum des 
Gesetzgebers dürfte die Freistel lung insoweit ohne weiteres tragen . Bei der Freizeitfi-

1 37 So mit Blick auf den al lgemeinen Nutzungsvorbehalt der Entgeltpflicht in § 1 Abs. 1 WasEG 2004-
201 1 auch B r e  u e r ,  NWVBI. 2007, S .  460 H. 

. 

1 38 Siehe LT-Drs. 1 3/4528, S. 30. 

1 39 RhIPf-LT-Drs. 1 6/ 1 1 58 ,  S .  8. 
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scherei mag auch die Praktikabi l ität oder der Verfolg sozialer Zwecke legitimierend 
beistehen . 

1 1 2 .  Das zentrale Argumentum fehlender Mengen-Sign ifikanz wäre fre i l ich glaubwür
diger, wenn  es n icht kategorial fü r bestimmte Nutzungsformen herangezogen, sondern 
der al lgemeinen Bagatel lfreigrenze überantwortet bl iebe. Dann würden verzerrungsfrei 
und ohne gleichheitsrechtliche Probleme sämtliche, nach Einschätzung des Gesetzge
bers mengenmäßig "geringfügigen" Entnahmevorgänge mit Sondervorteil freigestellt 
und n icht etwa bestimmte Nutzungsformen oder Branchen, unabhängig von ihrer Ent
nahme- und Entzugsmenge von Wasser, in den Genuss der Freistel lung kommen. 

1 1 3 .  Da es bislang an einer Begründung des nordrhein-westfäl ischen Gesetzgebers 
ermangelt, sollte aber in erster li nie d ie Rechtfertigung und Abwägungsüberlegung 
einer entsprechenden Freistel lung von Entnahmen mit individuellem Sondervortei l  for
muliert werden. 

(4) Energetische Nutzungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 6) 

1 1 4 . In § 1 Abs. 2 Nr. 6 spricht der Landes-Gesetzgeber eine Freistel lung von der 
Abgabepfl icht fü r "Entnahmen für d ie Wasserkraftnutzung und für den Betrieb von 
Wärmepumpen" aus, "soweit das entnommene Wasser dem Gewässer wieder zuge
führt wird" . 

1 1 5 . Die Gesetzesbegründung" von 2003 führt dazu aus: 

"Da durch die 7. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes Belange des Klimaschutzes 
Gegenstand der Bewirtschaftungsgrundsätze des § 1 a Abs. 1 WHG geworden sind, 
sind i n  Absatz 2 Nr. 6 schließlich auch die Entnahmen für die Wasserkraftnutzung und 
die Wärmegewinnung privilegiert worden." 140 

Auf diese Weise werden energetische Nutzungen des Wassers, die im Rahmen erneu
erbarer Energieerzeugung d ie Nachtei le fossi l-nuklearer Energieerzeugung (Kl ima- und 
sonstige Umweltschäden, Strahlungsrisi ken) vermeiden, trotz individuellen Sondervor
tei ls eines entnehmenden oder ableitenden Ressourcenzugriffs auf den Wasserhaushalt 
von ihren Umwelt- und Ressourcenkosten freigestel lt. 

1 1 6 . Die Wasserkraft wi rd bis auf Sch leswig-Holstein und neuerdings (seit 20 1 3) auch 
Sachsen 1 41 in praktisch al len übrigen relevanten Erhebungsländern mit Oberflächen
wasserentgelt analog privi legiert. Gleiches gi lt für Wärmepumpen (vgl . Tab. 4). Aller-

1 40 LT-Drs. 1 3/4528, S. 30. 
1 4 1  Siehe dazu G a  w e I ,  SächsVBI. 20 1 3 , 1 53 H.; d e r  s ., Wasserwirtschaft 20 1 3, 1 55 .  
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dings werden in Bayern und Baden-Württemberg seit langem eigenständige Vortei ls
abschöpfungsabgaben auf Wasserkraft erhoben. 1 42 

1 1 7. Grundsätzlich bedeuten umweltpol itische Vorzüge bei der Energiebereitstel lung 
n icht, dass die g leichwohl bestehenden negativen Auswirkungen auf den Wasserhaus
halt unberücksichtigt zu bleiben haben. Idealerweise würden sämtliche Umweltauswir
kungen auf a l len relevanten Handlungsfeldern (Wasser, Energie, Luft, Kl ima usw.) zu 
berücksichtigen und den jewei l igen Entscheidungsträgern ihre diesbezüg lichen Umwelt
und ressourcen kosten anzulasten sei n .  Es ergeben sich aber Probleme und Wettbe
werbsverzerrungen, fal ls weith in eine solche Anlastung nicht besteht oder gel i ngt und 
nur im Wasserbereich eine sektorale Anlastung von Umwelt- und Ressourcenkosten 
vorgenommen würde. Dies ist zwar aus sich heraus legitimiert, muss aber Wertungs
widersprüche berücksichtigen, die sich gegenüber dem energiepol itischen Förder
zweck der erneuerbaren Energien ergeben . 1 43 In einer Abwägung der wasserwirt
schaftl ichen Vorzüge und energie-, kl ima- und umweltpolitischen Nachtei le sowie unter 
Berücksichtigung des Umstandes, dass die grundsätzlich ebenfal ls korrekturgeeigneten 
Förderregelungen (§ 23 EEG) in Bundeskompetenz liegen, kann sich der Landes
Gesetzgeber wohl im Rahmen seines Ermessensspielraum für eine N ichtanlastung von 
Umwelt- und Ressourcenkosten entscheiden. H ier l iegt mith in ein umweltpolitischer Ziel
konfl ikt vor (vgl .  Abschnitt 1 I 1 . 3 . b) ) .  

1 1 8 .  Der sächsische Landesgesetzgeber hat sich soeben im Rahmen der näml ichen 
Abwägung a l lerdings un längst für eine Abgabenpflicht ausgesprochen (§ 9 1  Abs. 6 
Sächs\A(G), was grundsätzl ich ebenfal ls n icht zu beanstanden ist. Auch Schleswig
Holstein mit a l lerdings naturräuml ich . begrenzten Wasserkraftpotenzia len kennt keine 
diesbezügliche Befreiung .  

1 1 9 . E ine weitere Rechtfertigung der Freiste l lung könnte sich aus geringer oder fehlen
der Mengen-Signifikanz ergeben, zumal d ie Befreiung an die Bedingung geknüpft ist, 
dass das Wasser dem Entnahmegewässer "wieder zugeführt wird" . Nach 
Czychowski/Reinhardt ist zunächst begriffl ich ein ,,Ableiten" auch dann anzunehmen, 
wenn das Wasser, ohne das Gewässergrundstück zu verlassen, durch Turbinen eines 
F lusskraftwerkes geleitet wird. 1 44 I nsofern mag eine Heranziehung der Wasserkraft zu 
einer Abgabe auf das "Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Ge
wässern" ( §  9 1  Abs. 1 Nr. 1 SächsWG) tatbestandlich durchaus sachgerecht anmu
ten .  Auch fehlt es h ier gewiss n icht am verfassungsrechtlich rechtfertigenden Sondervor-

1 42 Siehe dazu W y  e r ,  Die öffentlichen Abgaben der Wasserkraftnutzung . . .  , 2002; K e r n  / G a w e I ,  
Wasserwirtschaft 201 1 ,  28  ff. 

1 43 Dazu ausführlich G a w e l / K ö c k u .  a . ,  Weiterentwicklung . " , 20 1 1 ,  S. 26 1  ff.; G a w e l ,  Sächs
VB!. 201 3 ,  1 53 ff. 

1 44 C z y c h o w s k i / R e i n h a r d t ,  WHG, 1 0. Aufl . ,  201 0, § 9 Rn. 1 8 . 
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tei l des Zugriffs auf die bewirtschaftete Ressource 1I0berflächengewässer". Es fragt 
sich al lerdings, mit welcher mengenmäßigen Gewässers ignif ikanz (F l ieß-J Wasser
kraftwerke tatsäch l ich verbunden s ind. Letztl ich findet h ier wohl eine Begründungsver
m ischung statt, da die mit Wasserkraftnutzung verbundenen Effekte der "Wasserent
nahme" im Sinne eines mengen mäßigen Ressourcendrucks auf Wasserkörper eher ge
ringfügig erscheinen, d ie morphologischen und ökologischen Gewässereingriffe der 
Kraftwerksanlagen selbst dafür umso relevanter anmuten, 1 45 aber nicht eigentlich "Ent
nahmeeffekte" darstel len. 

1 20. Bei geothermischer Nutzung von Wärmepumpen in privaten Hausha lten könnten 
auch Bagatell- und Praktikabi l itätsgründe für eine Freistel lung sprechen. 

1 2 1 . Insgesamt erscheint die Regelung des § 1 Abs. 2 Nr. 6 WasEG im Rahmen des 
eröffneten Ermessens vertretbar und insbesondere durch Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL 
zu rechtfertigen, da h ier ein innerökologischer Zielkonfl ikt zwischen Gewässer- und 
Kl imaschutz bei gesplitteten föderalen Gesetzgebungskompetenzen zu lösen ist 

(5) Schiffbarkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 7) 

1 22 .  Nach § 1 Abs . 2 Nr. 7 WasEG werden auch "Entnahmen und Überleitung von 
Wasser von einem Gewässersystem in ein anderes zur Aufrechterhaltung der Schiff
barkeit von Kanälen" freigestel lt. H ier ermangelt es ebenfa l ls n icht an einem abschöpf
baren Sondervortei l , da das im Interesse der Binnenschifffahrt entnommene Wasser im 
Entnahmegewässer nicht mehr für andere Nutzungen zur Verfügung steht. 

1 23 .  Allerdings erfolgt die Entnahme durch die öffentliche Hand, die pol itisch und 
n icht ökonomisch entscheidet und insoweit nicht durch eine abschöpfende Abgabe in 
ihrem Entnahmeverhalten zu beeinflussen ist. Die eigentl iche Entnahmeentscheidung 
kann so nicht durch das Preissignal der Abgabe beeinflusst werden . 1 46 Die Freistel lung 
ist daher nur konsequent. 

1 24. Gleichwohl stellt sich grundsätzl ich die Frage nach einem verursachergerechten 
Beitrag der Schifffahrt zu den Umwelt- und Ressourcenkosten der vön ihr genutzten 
Wasserstraßen. 1 47 E ine Wasserentnahmeabgabe erscheint h ierfür aber nicht als ge
eignetes Gefäß. Die Befreiung ist demnach nicht zu beanstanden . 

1 45 Dazu näher G a w e l ,  SächsVBI .  20 1 3 , 1 53 H. 
1 46 Siehe zu dieser Lenkungs-Problematik bei der Herstellung von Sch iHbarkeit G a  w e l  / K ö c k u .  a . ,  
Weiterentwicklung . . .  , 20 1 1 ,  S .  294 H. 
1 47 Dazu ausführlich ebenda: 
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(6) Bautätigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 8) 

. 1 25 .  § 1 Abs. 2 Nr. 8 WasEG nimmt von der Abgabepfl icht auch IIvorübergehende 
Grundwasserabsenkungen zum Zwecke der Errichtung baul icher An lagen" aus, IISO
weit das entnommene Wasser keiner Nutzung zugeführt wirdll• Zur Rückausnahme in 
Gestalt eines spezifischen Nutzungsvorbehalts Lsofern keiner Nutzung zugeführt") sie
he den nachfolgenden Abschnitt ce) . 

1 26. Die Befreiung temporärer Grundwasserabsenkungen für Bautätigkeit lässt sich -
trotz existenten individuellen Entnahmevorteils - woh l z. T. mit geringer Mengen
Sign ifikanz (vorübergehend, geringe Mengen) ,  aber wohl auch mit Praktikabi l itätsar
gumenten rechtfertigen: Denn bei zah l losen Bauvorhaben müssten tendenziell eher ge
ringfügige E ingriffe in den Wasserhaushalt jeweils individuel l veran lagt werden, was 
erhebliche Prognose- und Messprobleme aufwi rft. I n  der Begründung des entsprechen
den Änderungsantrages ist auch ausdrücklich vom Motiv der Vol lzugsvereinfachung 
die Rede . 1 48 Bei privaten Haushalten könnten auch sozialpol itische Erwägungen hinzu
treten . 

1 27. Je nach Bauvolumen und Bauzeit kann al lerdings auch eine beträchtl iche Sign ifi
kanz nicht ausgeschlossen werden, die womöglich über die Bagatel lgrenzen angemes
sener und zudem gleichheitskonform erfasst werden könnten . 

1 28 .  Die Freistel lung ist daher nachvollziehbar und woh l  auch zu rechtfertigen, bedarf 
jedoch einer präziseren Abgrenzung hinsichtl ich der' Mengen-Signifikanz. Immerhin 
kann eine Entnahmeabgabe bei Bauvorhaben gewässerschonende Lenkungsbeiträge 
bereitstel len, die sich auf d ie gesamte Bauzeit oder aber geeignete Maßnahmen zur 
Begrenzung der Grundwassereinwirkung beziehen können. 

(7) Bewässerung (§ 1 Abs. 2 Nr. 10) 

1 29 .  Ebenfal ls erst im Gesetzgebungsverfahren wurde d ie Ausnahmeregelung des § 1 
Abs . 2 Nr. 8 WasEG eingefügt, wonach IIEntnahmen von Wasser zum Zwecke der 
Bewässerung landwirtschaftl ich, gärtnerisch und forstwirtschaftlich genutzter FlächenIl 
von der Abgabepfl icht freigestellt s ind. In der Begründung dazu wi rd ausgeführt: "Dies 
ist vertretbar, da es sich dabei um eine Vielzahl kle inerer zum Tei l  n icht zentral erfass
ter Entnahmen mit jeweils fü r den Wasserhaushalt nicht bedeutsamen Entnahmemen� 
gen handelt, deren Veranlagung mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbun
den sein würde.// 1 49 Die Begründung beruft sich damit sowohl auf Signifi kanzmangel 
Lkleinere Entnahmenll, )ür den Wasserhaushalt n icht bedeutsam//) als auch auf Prak-

1 48 LT-Drs. 1 3/4890, Anhang 1 (Änderungsantrag SPD/GRÜNEJ, S. 2 .  
1 49 LT-DRs. 1 3/4890, Anhang 1 ,  S .  2 f. 
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tikabi l itätserwägungen ("sehr hoher Verwaltungsaufwand" / IIVielzah l" / "zentral nicht 
erfasst) . Lenkungsgrenzen einer Bepreisung werden hingegen nicht vorgetragen. 1 50 

1 30. Betrachtet man d ie h ierzu verfügbaren Daten zum Ausmaß der Wasserinan
spruchnahme für Bewässerungszwecke (Berieselung/ Beregnung/ Tröpfchen- und Wur
zelbewässerung) a l lein im Sektor Landwirtschaft (ohne Gartenbau und Forstwirtschaft) 
i n Nordrhein-Westfalen/ so bietet sich frei l ich ein anderes Bi ld . Herangezogen werden 
können zum einen regional aufgelöste Daten des Statistischen Bundesamtes im Rahmen 
der Erhebung über landwirtschaftl iche Produktionsmethoden (ELPM) über )andwirt
schaftl iche Betriebe mit Bewässerungsmöglichkeit auf Fre i landflächen ohne Frost
schutzberegnung" hins ichtlich der verbrauchten Wassermenge im Kalenderjahr 
2009. 1 5 1  Zum anderen hat das MKULNV im Jahre 20 1 3  eine Abfrage bei den Unte
ren Wasserbehörden (UWB) des Landes durchgeführt/ 1 52 um die wasserrechtl ich ma
ximal zulässige Entnahmemenge im landwirtschaftlichen Bereich i�nseits der Bagatel l
grenze von 3 .000 cbm zu ermitteln/ die zumindest als grober Schätzwert für d ie tat
sächl ichen Bewässerungsmengen gelten kann .  Die Ergebn isse sind in Tab . 5 festgehal
ten .  

Tab. 5: Landwirtschaftliche Bewässerung in NRW 
(Quellen: Landwirtschaftskammer NRW 20 1 2; MKULNV) 

Regionale E inheit Angaben des Stat. Bundesamtes (ELMP) Erhebung des 
(Regierungsbezirke) für 2009 MKULNV bei den 

UWB 20 1 3  

Anzahl  Betriebe Verbrauchte Wasserrechtl ich 
Wassermenge max. zulässige 

(Mio. cbm) Verbrauchsmenge 
(Mio. cbm) 

Düsseldorf 1 .392 1 1 ,005 1 6,045 

Köln 409 4,065 9,86 1 

Münster 367 2,459 8,545 

Detmold 1 6 1  1 ,025 3,252 

Arnsberg 72 · 0, 1 95 0,627 

NRW gesamt 2.40 1 1 8,748 38,329 

1 50 Zu den diesbezüg l ichen empirischen Informationen über die Wirkung einer Bepre isung der Wasser
entnahme im landwirtschaftl ichen Bereich siehe im Überblick A m  m e  r m ü l l  e r ,  Assessing Cost 
Recovery: A new comparative Framework in li ne with WFD Article 9, 2009, 99 f. 
1 5 1  Landwirtschaftskam mer NRW, Zahlen zur Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 20 1 2, 20 1 2, S. 
1 2 1  ff. , basierend auf :  Statistisches Bundesamt (20 1 1 ) .  
1 52 Siehe schriftl iche Mitteilung des MKULNV vom 9 . 1 0.20 1 3 . 
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1 3 1 .  Naturgemäß werden d ie tatsäch l ichen Beregnungsmengen deutlich unterhalb der 
wasserrechtl ich maximal gestatteten Mengen für 20 1 3  ( letzte Spalte Tab. 5) l iegen. 
Die Untergrenze dürfte den Angaben des Statistischen Bundesamtes für 2009 zu ent
nehmen sein .  Eine konservative Schätzung des nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 0  freigestel lten 
und für 20 1 4  zu erwartenden Bewässerungsvolumens kann daher von 20-25 Mio. 
cbm ausgehen . 

Für diese Annahme spricht auch, dass der nach Angaben des Statistischen Bundesam
tes 2009 tatsächl ich bewässerten F läche von insgesamt 28 .252 ha eine weitaus grö
ßere Potenzial-Fläche mit der "Möglichkeit zur Bewässerung" von 6 1 .384 bei 2 .80 1 
landwirtschaftl ichen Betrieben gegenübersteht. Auch ist i n den Daten für 2009 die 
Frostschutzberegnung ebenso wen ig enthalten wie der Zusatzbedarf für Gartenbau 
und Forstwi rtschaft. 

1 32 .  Schl ießl ich muss angesichts der Prognosen für den regionalen Klimawandel in 
NRW153 auch von künftig steigenden Bedarfen fü r Bewässerungen gerechnet werden. 
Der entscheidende Parameter bei der Frage, wie eine Kl imaerwärmung, die auch für 
NRW prognostiziert wird, auf Nutzpflanzen wirkt, ist die Wasserverfügbarkeit: Steht 
genug Wasser zur Verfügung, profitieren Pflanzen eher vom Klimawandel, bei einer 
sch lechten Wasserversorgung kommt es zu Produktionseinbußen und Ertragsrückgän
gen. 1 54 Nach einer reg iona len Kl imastudie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor
schung (P IK) wird "eine Verschiebung der Niederschläge h in zu vermehrten Spätsom
mer- und Winterniederschlägen" erwartet; )m Frühsommer nehmen d ie N iedersch läge 
jedoch geringfügig ab." 1 55 Mittelfristig (2035-2050) sind aber Rückgänge bis zu 28% 
in den Monaten Mai-Ju l i zu erwarten. 1 56 Zwar gi lt dies wegen des insgesamt hohen 
Niederschlagsn iveaus in NRW - anders als z. B. auf den wasserl imitierten Standorten 
N iedersachsens oder in großen Tei len Ostdeutsch lands - ohne wesentl ichen E influss 
auf die jahresdurchschnittl iche Ertragsentwicklung. Dennoch sind regional und je nach 
Anbauku ltur Ertragseinbußen mög l ich , 1 57 d ie wiederum du

·
rch Beregnung aufgefangen 

werden könnten . 

1 53 Siehe etwa K r  0 p p u . a . ,  Kl imawandel in Nordrhein-Westfalen . Reg ionale Abschätzung der 
Anfällig keit ausgewählter Sektoren, 2009, S. 25 H. 

1 54 MUNLV, Anpassung an den Kl i mawandel. Eine Strateg ie für Nordrhein-Westfalen, o. L S. 5 1 .  
www.umwelt.nrw.de/umwelt/ pdf/kli mawandel/Kli mawandeLAnpassungsstrategie_ Gesamt. pdf 

1 55 K r o p p  u .  a . ,  Kl imawandel in Nordrhein-Westfalen . . .  , 2009, S. 37. 

1 56 Siehe etwa MUNLV, Anpassung an den Klimawandel. Eine Strateg ie für Nordrhein-Westfalen, o. J . ,  
S . 52. 

1 57 Siehe etwa MUNLV, Anpassung an den Klimawandel. Eine Strategie für Nordrhein-Westfalen, o. J . ,  
S .  52, mit langfristigen Rückgängen beim Winterweizen. 
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1 33 .  Die aktuellen Daten des I/regionalen Kl imaatlasJ// 1 58 weisen jedoch unter Auswer
tung einer breiten Palette aktuel ler Kl imamodel lrechnungen für NRW künftig auch eine 
Zunahme von Trockenperioden aus, die temporär zusätzliche Bewässerungen erforder
l ich machen könnte. Die eher moderate Prognose h insichtlich der künftigen Verfügbar
keit von Niederschlägen auf der Grundlage von Jahres-Durchschnittsbetrachtungen 
darf nicht darüber h inwegtäuschen , dass künftig verstärkt mit Trockenheiten zu rechnen 
ist, die den Bewässerungsbedarf ansteigen lassen . 

1 34. Die für 20 1 4  im Rahmen d ieser ' Studie konservativ geschätzte Bewässerungs
menge von 20-25 Mio. cbm für 20 1 4, d ie nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 0  WasEG jenseits 
der Bagatel lmenge von 3 .000 cbm zusätzlich abgabefrei ist, macht zwar gegenüber 
den übrigen veranlagten Entnahmemengen (ohne Kühlwasser) ledigl ich einen Antei l 
von rund 1 % aus (Tab. 6), würde aber insoweit noch den Trink- und Brauchwasserbe
darf der n icht befreiten Sektoren l,Energieversorgung" (Klass ifikation D35) und I/Her
stel lung von Nahrungs-/Futtermitteln und Getränken" (C 1 0+ 1 1 ) mit je ca . 20 Mio. 
cbm (20 1 2) klar übertreffen . 1 59 Zudem würde diese Entnahmemenge - bei Heranzie
hung zum Standardsatz von 5 Ct/cbm - zu einem zusätzlichen Aufkommen in Höhe 
von 1 - 1 ,25 Mio. Euro führen. 

Tab. 6: Veranlagte Entnahmemengen in NRW im Jahre 20 1 2  
(Quelle: MKULNV) 

Entnahmezweck Entnahmemenge (in Mio. cbm) 

Trink- und Brauchwasser 1 .765,9 

nachrichtlich: nicht veranlagte Bewässe- 20-25 
rungsmenge (20 14; geschätzt) 

Kühlwasser (ohne Durchlaufküh lung) 488,2 

Kühlwasser bei Durchlaufkühlung 2.684,9 

Summe 4.938,9 

1 35 .  Die Daten machen deutl ich, dass d ie landwirtschaftl iche Bewässerung zwar kei
nen besonders hohen Antei l am Entnahmegeschehen besitzt, aber dass zugleich die zu 
ihrer Befreiung herangezogenen Argumente mangelnder Signifikanz oder unvertretba-

1 58 Siehe http://www. reg ionaler-kl imaatlas.de. 
1 59 Quelle: MKULNV. 
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ren Verwaltungsaufwands kaum durchgreifen. Weder gleichheitsrechtlich noch res
sourcenpolitisch ist nachvol lziehbarr dass Sektoren mit noch geringerer Entnahmemen
ge wie die Energieversorger oder Betriebe der Nahrungs- und Futtermittel industrie 
bzw. Getränkehersteller wie selbstverständl ich zu ihren Umwelt- und Ressourcenkosten 
über das WasEG herangezogen werdenr n icht aber bewässernde Betrieber soweit sie 
die Bagatel lgrenzen überschreiten . Zudem ist langfristig aufgrund der Klimaverände
rungen mit einem Ansteigen des Bewässerungsbedarfs in der Zukunft zu rechnenr was 
unter langfristigen Nachhaltigkeits- und Vorsorgegesichtspunkten ebenfal ls Veranlas
sung zu einer Heranziehung zu den Umwelt- und Ressourcenkosten der Wasserent
nahme1 60 Veranlassung gäbe. 

1 36. Auch eine Ausnahmerechtfertigung nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 WRRL l iegt je
denfal ls n icht auf der Hand - abgesehen davonr dass d ies bisher nicht vorgetragen 
wurde. Dagegen spricht schon der Umstandr dass zahlreiche anderer insbesondere 
agrarisch geprägte Erhebungsländer Bewässerungen umstandslos zum (tei lweise er
mäßigten) Wasserentnahmeentgelt heranziehen (z. B. N iedersachenr Mecklenburg
Vorpommern r Schleswig-Holsteinr Sachsen) und so offenbarenr dass es zur Wahrung 
von Verhältnismäßigkeit oder der Berücksichtigung IIwirtschaftl icher Auswi rkungen der 
Kostendeckungll jedenfal ls keiner vollständigen Befreiung bedarf. Auch scheinen dort 
Probleme des Vol lzugsaufwandes durchaus lösbar zu sein .  

1 37. In Rheinland-Pfalzr das in § 1 Abs. 2 Nr. 9 LWEntG ebenfal ls )and- und forst
wirtschaftl iche Bewässerungll von der Abgabepfl icht ausnimmtr wird die Freistel lung 
neben angeblicher Geringfügigkeit (Ilunter 1 %11 der Entnahmen in Rheinland-Pfalz) mit 
den Ungleichbehandlungseffekten der selbst gewählten großzügigen Freigrenzenrege
lung begründet. 1 6 1  So h inge es wegen der gewährten hohen Freigrenzen von der Or
ganisation der Beschaffung ab (direkte individuelle Entnahme oder indirekte Entnahme 
über Wasser- und BodenverbändeJr ob eine Entgeltpfl icht bestehe. Dies trifft zwar ZUr 
l iegt aber wohl doch in der Natur einer Freigrenze und gi lt für sämtl iche Entnahmevor
gänge: Wo 1 0.00 1 cbm Grundwasser jährl ich entnommen werdenr sind rund 600 
Euro fäl l igr bei nur einem Kubikmeter weniger h ingegen entfällt die Zahlung. Bei Ober
flächenwasser macht der Tarifsprung nur 480 Euro aus. Warum al lein land- und forst
wirtschaftl iche Betriebe vor dieser vom Landesgesetzgeber selbst geschaffenen �rUh
g leichbehandlungll infolge der Freigrenze und ausgerechnet durch vorso'rgl iche Befrei
ung aller Betriebe geschützt werden sollen r lässt sich wohl nur als sektorspezifische 
IIVerschonungssubventionll 1 62 erklären . 1 63 

1 60 Zu den übrigen Umwelt- und Ressourcenkosten der landwirtschaftlichen Bewässerung im Überblick 
A m  m e  r m ü l l  e r } Assessing Cost Recovery " ' } 2009} S. 77 ff.} 1 1 0. 
1 6 1  RhPfLT-Drucks. 1 6/ 1 1 58 }  S .  8 .  
1 62 B r e  u e r }  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen " ' } 2008} S. 47 ff. 
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1 38 .  Die völ l ige Freistel lung von Bewässerungsmaßnahmen der Landwirtschaft - trotz 
ausdrücklicher Erwähnung in Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Sp.str. 2 WRRL als zur Kostende
ckung von Wasserdienstleistungen "angemessen" beitragspflichtiger Sektor - erscheint 
daher insgesamt unzureichend begründet. 1 64 Da keine Begründungen einer Abwä
gung mit "wirtschaftl ichen Auswirkungen der Kostendeckung" vorgetragen werden und 
die Geringfügigkeits- und Bürokratieargumente kaum durchgreifen, könnte von einer 
"sachgrundlosen Verschonungssubvention" auszugehen sein , die un ions- und g leich
heitsrechtliche Fragen aufwirft. Die Freistel lung sol lte insoweit erneut überprüft werden . 

1 39 .  Der Wegfa l l  stel lte zudem ein zusätzliches verursachergerecht aufgebrachtes 
Aufkommen von ca. 1 - 1 ,25 Mio. Euro bereit. Pro bewässerndem Betrieb wären dies 
im Durchschn itt voraussichtlich weniger als 500 Euro (vgl .  Tab. 5), was kaum als un
vertretbar bezeichnet werden kann . Die gegenzurechnenden Verwaltungsmehrkosten 
dürften sich nach einmal igem Rüstaufwand der Erfassung der neuen Veran lagungsfäl le 
in der Zukunft i n Grenzen halten. 

ce) Spezifischer Nutzungsvorbehalt in § 1 Abs. 2 Nr. 8 

1 40. I n  Abschn itt I I 1 . 2c) wwrde ausgeführt, dass die im Zuge der Novel le 20 1 1 erfolg
te Streichung des allgemeinen Nutzungsvorbehaltes beim Abgabegegenstand 
in § 1 Abs . 1 a ls dogmatische Bereinigung zu begrüßen ist, da sie k lar zwischen dem 
Entnahmevorteil am Gewässer und dem Verwertungsvortei l am entnommenen Wasser 
unterscheidet. 

1 4 1 . Umso erstaun l icher mutet die gleichzeitige Einführung eines speziellen Nut
zungsvorbehalts fü r Grundwasserabsenkungen für Baumaßnahmen bzw. im Ge
meinwohl interesse im Rahmen der WasEG-Novel ie 20 1 1  an (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 
WasEG 20 1 1 ) .  Anstel le der gewässerökologischen Auswirkung wird hier abermals auf 
die Bereicherung vermittels der einer Entnahme folgenden Verwertungsvorgänge abge
stel lt, und dies auch nur in diesem speziel len Fal l der Nr. 8 .  E ine Vermischung von 
Entnahme und Verwertung bei der Begründung der Abgabepflicht erscheint jedoch 
n icht unproblematisch. 1 65 

142 Die Neuregelung sol l der Rechtsprechung des OVG Münster1 66 entgegentreten, 
das bis lang Folgenutzungen von gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 WasEG 2004 gehobenem 

1 63 Dazu bereits G a  w e I ,  LKRZ 20 1 2 , 3 1 0  H. 
1 64 Zur analogen Regelung in Rheinland-Pfalz kritisch G a  w e I ,  LKRZ 20 1 2, S. 3 1 0  f. 
1 65 So mit Blick auf die bisherige Rechtslage mit Nutzungsvorbehalt der Entgeltpflicht auch B r e  u e r ,  
NWVBI . 2007, 460 H. 
1 66 Siehe OVG Münster, U. v. 1 6.08.2008 - 8 K 1 464/05 - dazu auch die Begründung im (ange
nommenen) Änderungsantrag von SPD/GRÜNEN (Anlage zu Apr 1 5/239), S. 30. 
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Wasser mangels Rechtsgrundlage von der Entgeltpfl icht frei gesehen hat. 1 67 Die im 
Gesetzentwurf der Landesregierung 1 68 noch nicht vorgesehene Änderung wurde erst 
im Gesetzgebungsverfah ren ergänzt. Dort wird zur Begründung ausgeführt: 

liMit der Änderung wird klargestel lt, dass mit der Nutzung eine Wasserdienstleistung 
einhergeht und zudem ein Sondervorteil für den Entnehmer verbunden ist. Auch unter 
dem Aspekt der Gleichbehandlung sol l die Folgenutzung in ihrem jewei l igen Umfang 
entgeltpfl ichtig sein .  1/169 

1 43 .  Ziel der jetzt verabsch iedeten Fassung ist es, die genutzten Anteile des zunächst 
zu Gemeinwoh lzwecken gehobenen Wassers wiederum der Entgeltpflicht zu unterwer
fen (Rückausnahme) . Dabei werden n icht nur erneut Entnahmevortei l und Verwertungs
vortei l konfundiert; Gleichbehandlung sol lte sich nach dem Gesetzeszweck und der 
verfassungsrechtl ichen Rechtfertigung durch das BVerfG daher auf den Entnahmevortei l 
richten . Zugleich werden aber u. U .  auch kontraproduktive Lenkungsanreize gesetzt: 
Zwar würde die Entgeltpfl icht auch ausgelöst, falls der genutzte Tei l des Wassers vom 
Nutzer selbst für seine Zwecke entnommen würde; ein Wiederaufleben der Entgelt
pfl icht bei Verwertung von im Gemeinwoh l i nteresse entnommenem Wasser muss sich 
a l lerdings fragen lassen, was h iermit bezweckt werden sol l :  Lenkende Auswi rkungen 
hat d iese Entgeltpfl ichtigkeit jedenfal ls nur noch auf die Verwertung selbst, n icht mehr 
auf d ie eigentl iche Entnahme, die ja bereits aus anderen Gründen, und zwar entgelt
frei , veranlasst wurde. 1 70 Die IIWeiternutzung des im Gemeinwohl interesse bereits ent
nommenen Wassers als Trink- oder Brauchwasser" entspricht sogar )n besonderem 
Maße den Anforderungen an einen sparsamen und überlegten Umgang mit der Res
source Wasser, wei l andernfal ls erneut Wasser zu diesem Zweck entnommen werden 
müsste. ,, 1 7 1 Wenn und soweit der eigentl iche Entnahmevortei/ von der Abgabepfl icht 
freigestellt ist, ergibt eine nachgelagerte Abschöpfung des Verwertungsvortei/s ressour
cenpol itisch wenig Sinn: Zur Entlastung des Wasserhaushaltes tr,ägt d iese Zahlungs
verpfl ichtung jedenfalls typischerweise n icht mehr bei .  Im Gegentei l könnte sogar eine 
Steigerung der gesamten Entnahmemenge die Folge sein .  Es spricht daher viel dafür, 
Wasserentnahmeentgelte konsequent am Vorl iegen eines Entnahmevortei ls auszurich
ten und Verschränkungen mit anschl ießenden Verwertungen strikt zu vermeiden . 1 72 

1 67 LT-Drs. 1 5/2387. 
1 68 LT-Drs. 1 5/977. 
1 69 LT-Drs. 1 5/2387, S. 6 f. 
1 70 Ebenso B a m b e r g e r ,  NWVBI .  20 1 0, 1 0. 
1 7 1  Ebenda unter Verweis auf OVG NRW, IR 2008, 358 .  
1 72 K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . . . , 2008, S. 1 64 f., hält zudem pauschale Freistel lungen 
von dauerhaften Grundwasserabsenkungen im Gemeinwohlinteresse mangels Rechtfertigung vor Art. 9 
WRRL für europarechtswidrig. 
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Dies sichert die Gleichbehandlung am Entnahmevortei l  am Gewässer a ls dem auch 
verfassungsrechtl ich relevanten tertium comparationis. 

1 44. Das Trennungsgebot von Entnahme- und Verwertungsvortei l g ilt sowohl beim ge
nerellen Nutzungsvorbehalt aus § 1 Abs. 1 WasEG 2004-20 1 1 , der zu Recht beseitigt 
wurde (dazu oben 1 I 1 .2 .c) ) , aber in gleichem Maße für spezielle Nutzungsvorbehalte 
bzw. verWertungsbezogene Rückausnahmen einer Freistellung (dazu im Übrigen auch 
schon bei Hei lquellen in Abschn itt 1 I 1 .2 .cd) (2)) . 

cf) Wegfall des Bergbau-Privilegs (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 a. F.) 

( 1) Überblick 

1 45 .  In al len anderen derzeit Wasserentnahmeentgelte erhebenden Ländern mit 
(Braunkoh le-) Bergbau sind die Bergbauunternehmen bisher grundsätzlich vom Was
serentnahmeentgelt befreit. 1 73 

1 46. Brandenbu rg als weiterer wichtiger Standort fü r Braunkohlebergbau, dessen Lan
desregierung im Koa l itionsvertrag 2009 im Dienste des Gewässerschutzes noch eine 
Überprüfung angekündigt hatte, )nwieweit für die Entnahme von Oberflächen- und 
Grundwasser zum Zwecke der Freimachung und Freihaltung von Lagerstätten, Erdgas
speichern sowie zur Wasserhaltung von Tagebaulöchern ein Nutzungsentgelt erhoben 
werden soll" , 1 74 geht h ier zwischenzeitl ich einen anderen Weg :  In Brandenburg er
folgt grundsätzl ich eine Befreiung vom WASSERENTNAHMEENTGELT für Grundwas
serentnahmen im Rahmen des Bergbaus (,Jreimachung und Freihaltung von Lagerstät
ten, Erdgasspeichern und anderem sowie zur Wasserhaltung von Tagebaulöchern") .  
Nu r  für den IIwasserrechtl ich verbrauchten oder kommerziell genutzten Antei l" ist nach 
§ 40 Abs. 4 Nr. 7 BbgWG ein WASSERENTNAHMEENTGELT zu entrichten, al ler
dings bis zur Novelle 20 1 1  n icht in Höhe des Grundwasser-Basissatzes ( 1 0  
Cent/cbm), sondern nur in Höhe der Oberflächenwassersätze (also 0,5 Ct/cbm bei 
Kühlwasserverwendung und 2 Ct/cbm bei Produktionszweckverwendung) . Durch die 
Novelle 20 1 1 1 75 wurde für die Zeit von zunächst 1 . 1 .20 1 2  bis zum 3 1 . 1 2 .20 1 3 ein 

1 73 § 40 Abs. 4 Nr. 7 BbgWG; § 2 1  Abs . 2 Nr. 1 2  NdsWG; § 1 Abs. 2 Nr. 9 WasEG 2004/2009; 
§ 23 Abs. 4 Nr. 6 SächsWG. Im Saarland bleibt nach § 1 Abs . 2 Nr. 9 GruWaG SL "gehobenes Gru
benwasser" umgekehrt nur dann entgeltfrei, "soweit es zur Energiegewinnung genutzt wird" . Dazu 
W a  I d h o f f ,  DVBI .  201 1 ,  653 ;  S c  h m i t z /  M a  u s c h / Kurzgutachten zu Nr. 29 des Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung wasserrechtl icher Vorschriften [Brandenburg], abgedruckt in :  Stel l ung
nahme Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e.V., Stel lungnahme 1 5/72 1 [Landtag NRW], 201 1 ,  S. 8 1  
H. 

1 74 Koalitionsvertrag 2009, S. 47 (www. brandenburg.de/media/lbm 1 .a .4868.de/koalitionsver
trag .pdf) . 

1 75 Zweites Gesetz zur Änderung wasserrechtl icher Vorschriften vom 1 9 . 1 2 .20 1 1 (GVBI . I Nr. 33 ) .  
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leicht erhöhtes Wassernutzungsentgelt in Höhe von 6 Ct/ cbm festgelegt. "Mittelfristig" 

soll für den verwerteten Tei l des Sümpfungswassers eine Angleichung an den für 
Grundwasserentnahmen übl ichen Satz erfolgen . 1 76 Die ursprüngl ich anvisierte umfas
sende Entgeltpfl ichtigkeit aller Ableitungsmengen unabhängig von der ansch l ießenden 
Wasserriutzung/ gegen die gleichfa l ls verfassungsrechtl iche Bedenken vorgetragen 
wurden/ 1 77 blieb hingegen mit der Novelle 20 1 1 unreal isiert. 

1 47. NRW hat hingegen das seit 2004 in § 1 Abs. 2 Nr.9 WasEG statuierte Berg
bauprivi leg/ das allgemein bei der "Gewinnung von Bodenschätzen" galt/ "sofern das 
entnommene Wasser unmittelbar in ein Gewässer eingeleitet und nicht anderweitig 
genutz( wurde (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 Was EG 2004/2009) 1 78/ im Rahmen der WasEG
Novell ierung 20 1 1 komplett gestrichen. 

1 48 .  Dies erscheint sachgerecht/ denn sog . Sümpfungswässer/ d ie bei der Wasserhal
tung von Tagebaubetrieben anfal len/ beeinträchtigen in ganz erheblichem Ausmaße 
den natürlichen Grundwasserhaushalt. E ine verursachergerechte Anlastung d ieser 
Umweltkosten ist angezeigt und hält den Bergbaubetrieb zu einer effizienten Abwä
gung von Kosten und Nutzen an . Angesichts von Ausmaß/ Qual ität und Dauer des 
Eingriffs in den Wasserhaushalt ist eine generelle und dauerhafte Fre istel lung des 
Bergbaus auch im Lichte von Art. 9 WRRL n icht zu vertreten. 1 79 

1 49 . Auch l iegt ersichtlich ein abschöpfbarer individueller Sondervortei l darin/ dass 
dem Bergbauunternehmen ein "ableitender" Zugriff auf den Wasserhaushalt eröffnet 
wird/ der anderweitige diesbezügliche Nutzungsmöglichkeiten Dritter ausschl ießt. Es 
l iegt mith in ein Verbrauch von Verfügungschancen einer bewirtschafteten Pool
Ressource im Interesse eines Einzelnutzers vor/ der verfassungsrechtl ich zulässigerweise 
eine Abschöpfung des Zugriffsvortei ls ermögl icht. 

1 50. Gegen diesen Tei l  der WasEG-Novelie 20 1 1 hat sich jedoch starker Widerstand 
gezeigt; ihm a llein wurde eine zweite Anhörungsrunde vor dem nordrhein-

1 76 BbgLT-Drs. 5/302 1 ,  S. 2 .  

1 77 S iehe dazu d ie Gutachten von W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme von Wassernutzungs
entgelten für Sümpfungswasser im Braunkohlenbergbau, Gutachten, 20 1 0, und S c  h m i t  z /  M a u  s c h , 
Kurzgutachten . . .  , 20 1 1  . 

1 78 Hervorh . d .  Verf. Dass die Wiedereinleitung in irgendein Gewässer erfolgen durfte, um Befreiung zu 
erwirken, ist gewässerökologisch kaum nachvollziehbar, denn dem Grundwasser entzogenes, aber 
oberirdisch eingeleitetes Wasser greift erheblich in den Wasserhaushalt ein - siehe GRÜNE LIGA, Das 
Wassernutzungsentgelf in Braunkohlebergbau . und Energiewirtschaft in Brandenburg, 20 1 0, S. 9 f. 
S iehe auch § 2 Abs . 2 Satz 3 WasEG, wo der Gesetzgeber durchaus die Anforderung an eine Wie
dereinleitung in dasselbe Gewässer zur Gewährung einer Abgabesatzermäßigung für Durchlaufkühlung 
stellt. 

1 79 Siehe auch die Novelle des § 40 BbgWG, LT-Drs . 5/302 1 .  
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westfäl ischen Landtag gewidmet. 1 80 Neben dem erwartbaren Verweis auf die angeb
l ich wi rtschaftl ich problematische Beschwer durch die künftige Abgabebelastung wurde 
aber auch einer angeblichen Verfassungswidrigkeit vorgetragen. 1 8 1  Im Schrifttum wur
de bereits seit längerem die Meinung vertreten, eine Heranziehung zu Entnahmeentgel
ten in Fäl len einer bloßen Ableitung anschl ießend n icht weiter genutzten Wassers 
komme mangels Sondervortei ls zugunsten des Entnehmers

' 
n icht in Frage. 1 82 Dabei 

zeigen sich d ie Kritiker derartiger Abgabepflichten bemüht, die Vortei lhaftigkeit der 
Wasserentnahme aus dem natürlichen Wasserkreislauf für den Entnehmer sogar in 
eine Art Belastung a l s Folge des n icht weiter verwertbaren und damit unter Kosten ab
zuleitenden Wassers umzusti l isieren . 1 83 Aus dem Sondervortei l der Entnahme wird so 
unversehens eine Sonderlast durch das Entnommene. Damit stünden derartige Vorgän
ge außerhalb des vom BVerfG legitimierten Abschöpfungsbereichs. 

1 5 1 . Die bisherige Begünstigung des Bergbaus als verfassungsrechtl iches Gebot aus 
der )nneren Logik der Wassernutzungsentgelte" darzustellen , 1 84 überzeugt jedoch 
n icht. Es handelt sich vielmehr um einen schl ichten Subventionstatbestand, der sich 
n icht zuletzt vor Art. 9 Abs . 1 WRRL rechtfertigen muss . 1 8S Zwar dürfte es zu weitge
hend sein, h ier mangels Rechtfertigung unmittelbar einen Verstoß gegen Art. 9 anzu
nehmen, 1 86 da dieser n icht zu konkreten Abgaben lösungen verpfl ichtet und zudem die 

180 Siehe Auss�huss-Potokoll APr 1 5/239 vom 28 .06.201 1 und die zugehörigen Stel lungnahmen . 
181 W a l  d h o f f ,  Stel lungnahme . . .  , 201 1 ;  m it Blick auf Brandenburg auch W a l  d h o f f  / Verfassungs
rechtliche Probleme von Wassernutzungsentgelten für Sümpfungswasser im Braunkohlenbergbau, Gut
achten, 201 0, abgedruckt in :  Stel lungnahme Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e .Y., Stellungnahme 
1 5/72 1 [Landtag NRWL S. 9 H.; S c h m i t z / M a u s c h ,  Kurzgutachten . . .  , 201 1 ;  allgemein 
W a  I d h o f f ,  DVBI. 20 1 1 ,  653, M e y e  r ,  Wasser und Abfall 2004, 23 .  
182 So schon M e y e r ,  Wasser und Abfal l 2004, 22 H.; in neuerer Zeit W a l d h o f f ,  DVBI .  20 1 1 ,  
653 .  K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . .  , 2008, S. 1 64, verneint aus diesem Grund für die 
Wasserhaltung eine Kostendeckungspflicht aus Art. 9 WRRL. 
1 83 So etwa W a l d h o f f ,  DVBI. 20 1 1 ,  658 f.; d e r s . , Verfassungsrechtliche Probleme . . .  , 201 0, S .  
27 H . ;  ähnl ich bereits M e  y e r ,  Wasser und  Abfal l 2004, 23 f. Aus Abb. 1 wird leicht ersichtlich, dass 
h ier einem sehr hohen Beseitigungsvortei l ein Verwertungsnachteil gegenübersteht. An der Werthaltig
keit des Entnahmevortei ls insgesamt ändert d ies natürlich nichts - diese wird schlicht durch die Durchfüh
rung der Entnahme durch den Entnehmer zuverlässig angezeigt, sonst würde die Entnahme schlicht un
terbleiben. 
184 So jedenfalls W a l  d h o f f ,  DVBI .  20 1 1 ,  653 H.; erneut D u r  n e  r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme 
. . . .  , . 20 1 3 , S. 9 1  H.; ähnl ich bereits M e y e r ,  Wasser und Abfal l 2004, 22 H. Dagegen G a w e l ,  
DVBI .  201 1 ,  1 000; ebenso klar BVerwG, Urt. v. 28 .6 .2007 - 7 C 3/07 - Spandauer Schleuse. 
185 So auch allgemein B r e  u e r ,  Erhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen . . .  , 2008, S. 47 H. 
186 So K 0 I c u ,  Der Kostendeckungsgrundsatz . . . , 2008, S. 1 55 H., der jedoch die Befreiung von 
Grundwasserabsenkungen zur Gewinnung von Bodenschätzen dann für unbedenklich hält, wenn das 
entnommene Wasser keiner weiteren Nutzung zugeführt wird (S. 1 64) . Dies überzeugt frei l ich n icht und 
erscheint widersprüchl ich : K 0 I c u sieht in Entnahmevorgängen einschl ießlich E igenvornahme m it signi
fikantem E influss auf den Gewässerzustand eine Wasserdienstleistung (S. 37) .  Weshalb beim Bergbau 
neben die (für den Entnehmer höchst vortei lhafte !) Nutzung der Grundwasserressource durch Entnahme 
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Ausnahmeregelungen des Art. 9 Abs. 1 UAbs . 3 WRRL beachtet werden müssen; eine 
Sonderstel lung des Bergbaus als gleichsam natürlicher Ausnahmebereich für Entgelte 
auf Wasserentnahmen geht jedoch feh l .  Denn die gegen d ie Einbeziehung der Was
serhaltung durch Bergbaubetriebe in die Abgabepfl icht vorgebrachten grundsätzl ichen 
verfassungsrechtl ichen Bedenken 1 87 greifen n icht durch (dazu nachfolgend (2)) . 

1 52 .  Auch mangelt es n icht an Lenkungswi rkungen , wie immer wieder behauptet 
wird :  1 88 Der Betreiber kann durch Verwendung von Dichtwänden oder durch Ver�ür
zung der Absenkungsperiode, also besch leun igten Abbau, den gesamten Wasseran
fall selbsttätig (erheblich) reduzieren und so den Wasserhaushalt entlasten. Ein Was
serentnahmeentgelt könnte gerade hierzu Veran lassung geben, da der Umfang des 
abgeleiteten Wassers nunmehr entgeltpfl ichtig gestellt wird .  Im Übrigen gi lt: Unver
meidbar ist grundsätzlich keine Ressourceninanspruchnahme. 1 89 Auch durch Verzicht 
auf oder Beschränkung des Umfangs des Tagebaubetriebs kann der Abgabe ausgewi
chen werden. SoI�he Effekte mögen wirtschafts-, energie- oder regionalpolitisch uner
wünscht sein ; ressourcen- und auch ordnungspolitisch zeigen sie jedenfalls berechtig
terweise an, dass sich bestimmte Aktivitäten unter voller Berücksichtigung der der Ge
sellschaft zugemuteten Lasten in dieser Form offensichtlich n icht lohnen, wei l  die sozia
len Kosten die real is ierbaren Nutzen übersteigen. Setzt man sich über diesen Kosten
"Hinweis" mit Bl ick auf die energie-, regional- oder Wirtschaftspol itischen Nutzen be
stimmter Aktivitäten h inweg, so wirtschaftet man in Bezug auf den Wasserhaushalt ge
rade n icht nachhaltig: Naturkapital wird dann ohne vernünftigen Gegenwert zu Lasten 
künftiger Generationen aufgezehrt. 

1 53 .  Beim Braunkoh letagebau lassen sich woh l  auch kaum die energie-, kl ima- und 
umweltpol itischen Wertungswidersprüche anführen, d ie im Fal le einer erneuerbaren 
energetischen Wassernutzung (Geothermie, Wasserkraft) in der Abwägung dafür strei
ten könnten, auf d ie selektive Anlastung von wasserbezogenen Umwelt- und Ressour
cenkosten nur bei diesen Energieträgern zu verzichten, um die erst herzustellende 
marktl iche Wettbewerbsfähigkeit der zu fördernden erneuerbaren Energien nicht zu 
gefährden . 

auch noch eine anschließende Verwertung des Entnommenen treten soll, um die Dienstleistungseigen
schaft der Entnahme zu bejahen, bleibt unerfindl ich und ist auch nicht durch die Legaldefinition der 
Wasserdienstleistung in Art. 2 Nr. 38 WRRL gedeckt. Entnahmen sind eben nicht nur im Hinbl ick auf 
den Vorteil des Entnommenen werthaltig, sondern auch in Bezug auf dessen räuml iche IIBeseitigung" . 
1 87 Dazu W a l d h o ff ,  DVBI. 20 1 1 ,  653; M e y e r ,  Wasser und Abfall 2004, 23; 
S c  h m i t z/  M a  u s c  h , Kurzgutachten . . . , 20 1 l .  
1 88 W a l d h o f f ,  DVBI .  20 1 1 ,  660; d e r s ., Verfassungsrechtliche Probleme . . .  , 20 1 0, S. 36 ff., der 
gar von "vorgetäuschter" sowie lIunmöglicherll Lenkung spricht; ähnl ich S c  h m i t  z / M a u  s c h , Kurz
gutachten . . .  , 201 1 ,  S .  1 1  f. 
1 89 G a w e l ,  ZfU 201 1 , 2 1 3  H.; G a w e l / E w r  i n  9 m a n  n ,  StuW 1 994, 295 H. 
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1 54. Zwar l ieße sich nach Art. 9 Abs . 1 UAbs . 3 WRRL woh l eine Begünstigungsrecht
fertigung für abgeleitetes Sümpfungswasser aus anderen wirtschaftspol itischen Motiven 
herleiten; der Landesgesetzgeber hat darauf jedoch verzichtet, so dass sich al lein die 
Frage stel lt, ob er dalT1it den verfassungsrechtl ich eröffneten Spielraum einer Abgaben
erhebung unzulässig überschritten haben könnte. 

(2) Verfassungswidrigkeit von Abschöpfungen auf entnommenes, aber 
nicht verwertetes Wasser? 

1 55 .  Im Schrifttum wird gerügt, dass in NRW nunmehr in verfassungswidriger Weise 
Abschöpfungen auf sondervortei lsfreie Entnahmen mögl ich würden. 1 90 Mangels Vor
tei lsrealisierung seien jedenfal ls Entnahmevorgänge, denen keine weitere ökonomische 
Verwertung der entnommenen Wassermengen nachfolge, von Abgabepfl ichten weiter
h in freizustel len, da diese insoweit einer tragfähigen verfassungsrechtlichen Veranla
gungsgrundlage entrieten. Angeführt werden in diesem Zusammenhang insbesondere 
im Tagebau anfal lendes Sümpfungswasser1 9 1  sowie sonstige Vorgänge, bei denen 
Wasser "ungenutzt" wieder dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt wi rd . 1 92 

1 56 . Zunächst ist grundsätzl ich der wirtschaftl iche Vortei l aus der Gewässerbenutzung 
durch Entnahmen (Entnahmevortei l) von der ansch l ießenden (gesonderten) Nutzung 
des dabei entnommenen Wassers (Verwertungsvortei l ) zu unterscheiden (vgl . auch 
Abb. 1 in Abschn itt 1 1 .2 ) .  Konzeptionell relevant für ein Wasserentnahmeentgelt ist 
aber gerade die Indienstnahme von Gewässern durch einen Entnahmevorgang: 1 93 Die 
Entnahme selbst muss einen Wert besitzen, n icht zwingend das jeweils Entnommene. 
Dies ergibt sich aus der Sondervortei ls-Anknüpfung des BVerfG an den individuellen 
Zugriff auf eine knappe Ressource unter staatlicher BeWirtschaftung. Damit ist als Res
sourcennutzung ein gezielter ("entnehmender") Eingriff in den natürlichen Ressourcen
haushalt zur Erzielung eines wi rtschaftl ichen Vorteils zu verstehen, der Alternatiwer
wendungen des entnommenen Wassers gerade verdrängt. 1 94 Ob die auf einen Ent-

1 90 Die Argumentation wurde im Wesentlichen anhand verschiedener Industrie-Gutachten entwickelt -
siehe W a l  d h o f f ,  Stel lungnahme . . . , 20 1 1 ;  d e r  s . ,  DVBI .  201 1 ,  653 ;  d e r  s . , Verfassungsrechtliche 
Probleme . . .  , 20 1 0; S c  h m i t z / M a u  s c h ,  Kurzgutachten . . . , 20 1 1 ;  D u r  n e  r / W a l  d h o f f  , 
Rechtsprobleme . . . , 20 1 3 ,  S. 9 1  H. So aber auch grundsätzlich bereits M e y e r ,  Wasser und Abfal l 
2004, 22 H. 

1 9 1 W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtl iche Probleme . . .  , 201 0, S. 27 H. 
1 92 M e  y e r ,  Wasser und Abfall 2004, 2 2  H.; eine ökonomische Rechtfertigung verneinen analog aller
dings auch E w r i n  g m a n  n / V o  r m a n  n ,  Ausgestaltungsoptionen . . .  , 2003 . 

1 93 So auch B r e  u e r ,  NWVBI .  2007, 460. 

1 94 Eine "Benutzung" l iegt im wasserrechtlichen Sinne stets in der unmittelbaren zweckbestimmten E in
wirkung auf e in  Gewässer - dazu BVerwG, Urt. v. 1 6. 1 1 . 1 973 - IV C 44.69; K n 0 p p ,  i n :  Sie-
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nahmevorgang gestützte Vortei lsreal is ierung bereits durch die mit der Entnahme ver
bundene "Ortsveränderung" der Ressource selbst oder aber erst im späteren Verlauf 
einer dadurch in Gang gesetzten Wertschöpfungskette durch Veräußerung (Trinkwas
ser) oder Einsatz als Produktionsfaktor (Brauch- oder Küh lwasser) erfolgt, spielt hißrfür 
ersichtlich gar keine Rolle. Zu den nutzdien l ichen 0üterverfügungen über Ressourcen 
zäh lt fraglos auch deren Beseitigung aus einer individuellen Wirtschaftssphäre, soweit 
nämlich der Ressourcenverbleib Vortei lsminderungen zur Folge hätte, weil etwa eine 
Produktion ansonsten gar n icht möglich wäre. 

1 57. Zweck eines Wasserentnahmeentgeltes ist gerade eine im Anreizwege vermittelte 
Minderung des Ressourcendrucks auf den natürl ichen Wasserhaushalt durch Entnah
mevorgänge. Was mit dem Entnommenen anschließend konkret geschieht, ist für die 
eigentl iche ökologische Wirkung der Ressourcenextraktion zunächst unbeachtl ich, 
kann aber seinerseits Gegenstand weiterer Abgabepflichten werden (etwa als Abwas
serein leitung) oder wegen Wiederein leitung in das Entnahmegewässer geringere öko
logische Auswirkungen zeitigen und daher zu Abgabesatzdifferenzierungen Anlass 
geben . 1 95 

1 58 .  Diese von anschl ießenden Wasserverwertungsvorgängen abstrahierende Sicht
weise ziehe wurde mit dem Hinweis kritisiert, sie ziehe den Vortei l llentgrenzend" )ns 
Al lgemeine" . 1 96 Abgesehen davon, dass sich d iese Sichtweise unmittelbar aus der Ar
gumentation des BVerfG selbst ergibt, wi l l diese Kriti k auch das Argument des Len
kungszweckes n icht anerkennen , 1 97 aus dem sich ebenfal ls der Entnahme-, n icht aber 
ein Verwertungsbezug ergibt: Wer mit H ilfe eines Preissignals die entnehmenden Zu
griffe auf den 'Wasserhaushalt vorsorgend begrenzen wil l , wie es der nordrhein
westfä lische Gesetzgeber in der Begründung zum WasEG 2003 anführt, 1 98 der tut gut 
daran, exakt diese Entnahmen, nicht ·aber eine eventuelle ansch ließende Wasserver
wertung mit einer Abgabe zu belegen, da beide Vorgänge mengen- und wertmäßig 
bel iebig stark auseinanderfal len können. 

der/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG, § 3 ,  Rn. 3 ;  C z y c h o w s k i / R e i n h a r d t ,  WHG, § 3 ,  Rn. 5, m. 
w. N .  
1 95 Zu  einer solchen differenzierten Abgabepflicht nach heterogenen ökologischen Auswirkungen der 
Entnahme G a  w e l ,  Wasser und Abfall 20 1 1 . 
1 96 50 D u r n e r / W a l d h o ff , Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3 , 5. 9 1 . 
1 97 Ebenda. 
1 98 "Es entspricht dem Vorsorgeprinzip, dpss Maßnahmen des Gewässerschutzes zur Erhaltung oder 
Wiederherstel lung eines guten Gewässerzustands getroffen werden . Dies schließt eine auf Schonung 
des vorhandenen Wasservorkommens angelegte Bewirtschaftungspolitik mit ein .  Ein wesentliches Ziel ist 
es dabei, auf einen gemeinwohlverträglichen und sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser hin
zuwirken . Dieses soll nicht nur mit den Mitteln des Wasserrechts, sondern auch durch ein Wasserent
nahmeentgelt als ökologischer Kostenfaktor geschehen./I LT-Drs. 1 3/4528,  S. 29. 
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1 59 .  Dass d ie Entnahme, wo sie erfolgt, für den Entnehmer stets "werterhöhend" ist, 
ergibt sich bereits daraus, dass die Wasserentnahme " ja freiwi l l ig erfolgt und unterlas
sen würde, wäre sie nicht vortei lhaft", wie das OVG Lüneburg zutreffend feststel lt. 1 99 
Wer unter Kosten eine Entnahme von Wasser aus dem natürl ichen Wasserhaushalt 
betreibt, verspricht sich hiervon eine individuelle ökonomische Zustandsverbesserung. 

1 60. Beim · sog . Sümpfungswasser, das im Bergbau zu Tage durch einströmendes 
Grundwasser anfäl lt, l iegt der Vorteil offensichtl ich darin, dass ohne den Zugang zu 
Grundwasserressourcen durch Heben von Sümpfungswasser die lukrative Ausbeutung 
von Rohstoffvorräten im Tagebaubetrieb techn isch gar n icht möglich wäre. Der Vortei l 
der Ableitung von Sümpfungswasser l iegt mithin sch l icht im gesamten Ertragswert der 
auf den jeweil igen Standort bezogenen bergwirtschaftl ichen Produktion . Daraus ist 
irrigerweise der Schluss gezogen worden, h ier schiene eine Gewinnbesteuerung 
auf.20o Dies ist frei l ich haltlos, da es zunächst nur um die Gegenleistungs
Rechtfertigung der Abgabe durch Nachweis einer Vorteilsposition des Entnehmers 
geht. Abgabegegenstand ist nach § 1 Abs. 1 WasEG bekanntlich die entnommene 
Wassermenge, kein Unternehmensertrag. Das Wasserentnahmeentgelt ist eine gegen
leistungsbezogene Ressourcenabgabe, keine insoweit voraussetzungslose Gewinnsteu
er.20 1 

1 6 1 . Das BVerfG s ieht so lange kein Abgrenzungsproblem zur Steuer, wie die Ab
schöpfung als Gegen leistung den Wert der öffentl ichen Leistung n icht übersteigt: 

"Die für die Abgrenzung zur Steuer unerlässl iche Abhängigkeit der Wasserentnahme
entgelte von einer Gegenleistung bleibt al lerdings nur erhalten, wenn deren Höhe den 
Wert der öffentlichen Leistung n icht übersteigt. Andernfal ls würde die Abgabe insoweit 
- wie die Steuer - ,voraussetzungslos' erhoben . Sie diente dann n icht mehr nur der Ab
schöpfung eines dem Abgabeschuldner zugewandten Vorteils, sondern griffe zugleich 
auf seine al lgemeine Leistungsfähigkeit im Blick auf die Finanzierung von Gemeinlasten 
zu. [ . . . ] Dass die Höhe der Wasserentnahmeentgelte den Wert der öffentl ichen Leis'
tung übersteigen könnte, ist - selbst für den höchsten Satz der Grundwasserabgabe [ . . . ] 
n icht behauptet worden; es ist auch n icht ersichtl ich."202 

1 99 OVG Lüneburg ,  Urt. v. 29.6.2006 - 1 3  LB 75/03 . 
200 Siehe D u r  n e r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3 ,  S .  97 ff. 
201 Der abzuschöpfende Entnahme-Vorteil besteht deswegen auch nicht ansatzweise im ßkonomischen 
Erfolg des Wasserentnehmenden Unternehmens" , wie D u r  n e  r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 
20 1 3 , S. 95, mutmaßen, um einen nicht ersichtlichen Gewinnbezug herzustel len, sondern im individuell 
werthaitigen Verbrauch anderweitiger Ressourcenverfügungschancen anlässlich einer Entnahme, wie es 
das BVerfG ja selbst charakterisiert. 

. 

202 BVerfG, Beschl . v. 7. 1 1 . 1 99:S - 2 BvR 4 1 3/88, 2 BvR 1 300/93 ,  Rn .  1 66 .  
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1 62 .  Daher mag das im Zuge von Entnahme- oder Ableitungsvorgängen anfal lende 
Wasser selbst "ungewollt"203 sein und ein "zu beseitigendes Hindern is,,204 darstellen, 
der zugrunde l iegende Entnahmeakt ist es natürl ich mitnichten: Er wird gezielt und 
wohlbedacht, nämlich unter Kosten und Nutzen abwägender Inkaufnahme von Res
sourcenverzehr, betrieben , um die Voraussetzungen des betrieblichen Erwerbs über
haupt erst zu schaffen . Damit ist die Entnahme, auf welche ein Wasserentnahmeentgelt 
gerichtet ist, fraglos vortei lhaft, selbst wenn dies für das entnommene Wasser selbst 
ansch l ießend n icht mehr g ilt. 

1 63 .  Der durch Entnahme bewirkte individuelle Vortei l geht andererseits typischer
weise einher mit ökolog ischen Lasten und zugleich mit dem Verzehr alternativer Nut
zungen der näml ichen Ressourcenmenge durch andere potenzielle Gewässerbenutzer. 
E in solcher individueller Entzug von Nutzungsmöglk:hkeiten aus einem unter staatl icher 
Bewirtschaftung stehenden ressourciel len Nutzungsvorrat ist nach der Rechtsprechung 
des BVerfG aber gerade abgeltungsfähig . Es kann daher keinem Zweifel unterl iegen, 
dass auch nach Entnahme lediglich abgeleitetes Sümpfungswasser oder über Leitungs
gräben ungenutzt wiedere ingeleitetes Wasser als individual isierte Verfügbarmachung 
von Wassernutzungsmög lichkeiten aus einem Ressourcenpool in staatlicher Bewirt
schaftung anzusehen s ind. Insofern dürfen sie einem auf Ressourcenschut� angelegten 
Entgeltregime für die Wasserentnahme unter dem Gesichtspunkt der Vorteilsabschöp
fung unterworfen werden. 

1 64. Dass das BVerfG im Rahmen seiner Sondervorteilslehre "auf die ,Nutzung' des 
Wassers und nicht etwa auf die Entnahme als Nutzung des Gewässers als maßgebli
chen Vortei l" 205 abstelle, ist gerade unzutreffend. Das Gegentei l ist richtig : I n  der 
Wasserpfenn ig-Entscheidung von 1 995 führt das Gericht aus: 

"Knappe natürliche Ressourcen, wie etwa das Wasser, sind Güter der A"gemeinheit. 
Wird Einzelnen die Nutzung einer solchen , der Bewirtschaftung unterliegenden Res
source [ . . . L eröffnet, wird ihnen die Tei lhabe an einem Gut der A"gemeinheit verschafft 
[ . . .  ] .  Sie erhalten einen Sondervorteil gegenüber 0" denen, die das betreffende Gut n icht 
oder n icht in gleichem Umfang nutzen dürfen .//206 

Das BVerfG stellt hier auf die Exklusionswirkung eines individuellen Zugriffs auf eine im 
bewirtschafteten Gemeingebrauch stehende Pool-Ressource ab: Der Wasserhaushalt 
hält einen vielfä ltigen, aber knappen Nutzungsvorrat bereit, der durch individuelle In
anspruchnahme insoweit verbraucht wird und anderen potenziellen Nutzern n icht mehr 

203 M e  y e r ,  Wasser und Abfall 2004, 24. 
204 W a l  d h o f  f , Verfassungsrechtliche Probleme . . . , 20 1 0, S. 30. 
205 M e  y e r , Wasser und Abfal l 2004, 23 ;  ähnl ich wohl W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme 
. . .  , 20 1 0, S. 9 H. 
206 BVerfGE 93, 3 1 9, 345 - Wasserpfennig. 
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oder nI,Jr noch in geminderter Wertigkeit zur Verfügung steht (Nutzungs-Rival ität) . 207 
S ich diese knappen, rival is ierenden Nutzungen individuell zu sichern, bedeutet einen 
abschöpfungsfähigen IISondervorteil" . Dieser Vortei l wird bereits mit dem Zugriff auf 
das Gewässer durch Entnahmeakte wirksam; d ie ansch l ießende I nwertsetzung des 
Entnommenen hat h ierauf keinen Einfluss. 

1 65 .  Diese Lesart ist im Übrigen durch die verwaltungsgerichtl iche Folge
Rechtsprechung bestätigt: Das BVerwG hat in seiner Entscheidung zur sog .. IISpandau
er Sch leuse"208 darauf h ingewiesen, dass es zur Bejahung eines Sondervortei ls auf 
eine wirtschaftliche Verwertung entnommenen Wassers nicht ankomme: 

"Der Sondervorteil l iegt schon darin ,  dass die Möglichkeit der Grundwasserentnahme 
eröffnet wird [ . . .  ] . Unerheblich ist deshalb, dass die Klägerin das von ihr geförderte 
Grundwasser nicht wirtschaftl ich verwertet, sondern ungenutzt abgeleitet hat. ,,209 . 

Ebenso judizieren im Übrigen auch das OVG Bautzen2 1 0 sowie das OVG Lüne
burg .2 1 1 Auch das VG Arnsberg, das unlängst d ie Heranziehung von Sümpfungswäs
sern zum Standardentgeltsatz für unzulässig erachtet hat (dazu unten (3)) , zweifelt 
aber die materielle Rechtfertigung durch einen Sondervortei l ausdrücklich n icht an .2 1 2  

1 66 .  Für die gegen die Veranlagung von Sümpfungswässern vorgetragenen Bedenken 
gibt es daher in der gesamten, bisher verfügbaren Rechtsprechung nicht den gerings
ten Beleg. Explizite Grundsatzentscheidungen dazu stehen frei l ich gegenwärtig noch 
aus. 

207 I n  der Finanzwissenschaft wird in der Theorie öffentlicher Güter eine Klassifikation von Ressourcen 
nach der Ausschließbarkeit über Preise und die "Rival ität im Konsum" vorgenommen. Gewässerdienst
leistungen können dabei weith in als "rival" gelten, d .  h .  ihre individuelle I nanspruchnahme IIverbraucht" 

die Nutzungsmöglichkeiten gegenüber anderen potenziel len Zugriffen; dies ist etwa bei Entnahmen der 
Fal l .  Zum Ganzen statt vieler B r ü m m e  r h o  f f  , Finanzwissenschaft, 9. Aufl . ,  2007, S. 79 ff. 
208 BVerwG, Urt. v. 28 .6.2007 - 7 C 3/07 = NVwZ-RR 2007, 750. In .dem Fall ging es um die Frage, 
ob das Wasserentnahmeentgelt auch dann zu zahlen ist, wenn  das Wasser ungenutzt abgeleitet wird, 
um Straßenbauarbeiten durchführen zu können (temporäre Grundwasserabsenkung) . 
209 BVerwG, Urt. v. 28 .6.2007 - 7 C 3/07 = NVwZ-RR 2007, 750, 752 - Spandauer Schleuse. 
2 1 0  OVG Bautzen, Urt. v. 28 .3 .2007 - 5 B 955/04 (Wasserentnahmeabgabe für das Ableiten von 
Flutungswasser aus einer Uranbergbaugrube) : IIE ine einschränkende Auslegung dahingehend, dass das 
Wasser selbst genutzt werden muss oder zumindest im konkreten Fal l eine Nutzungsmöglichkeit oder ein 
m it der Wassernutzung verbundener Sondervortei l bestehen muss, ist von Verfassungs wegen nicht ge
boten." 

2 1 1 OVG Lüneburg, Urt. v. 29.6.2006 - 1 3  LB 75/03 (Wasserentnahmegebühren für das Abpumpen 
von Grundwasser zur Freihaltung einer Baugrube) : IIUnbeachtlich ist, dass die Klägerin das abgepumpte 
Grundwasser n icht zum Zweck des Verbrauchs oder Gebrauchs zutagegefördert hat." (Rn . 39) .  
2 1 2  VG Arnsberg, U. v. 8. 1 0.20 1 3  - 1 1  K 28 1 3/ 1 1 ,  Rn .  27: IIVoriiegend spricht [ . . .  ] vieles dafür, dass 
die Klägerin bei der Entnahme des Grundwassers den in § 1 Abs. 1 Ziffer 1 .  WasEG 201 1 aufgeführ
ten E ntgelttatbestand erfüllt und ihr dadurch ein abschöpfbarer Sondervorteil vermittelt wird, der die 
E rhebung eines Wasserentnahmeentgeltes dem Grunde nach rechtfertigt. " 
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1 67. Zwar waren in der Judikatur des BVerfG bislang aussch ließl ich Fallgestaltungen 
entscheidungserheblich, bei denen der Entnahme weitere Nutzbarmachungen des ent
nommenen Wassers folgten; auch trifft es zu, dass das BVerfG in den Kammer
Entscheidungen bezüglich des Sondervortei ls stark auf die "Nutzungsintensität" des 
entnommenen Wassers abstellt (Vermögensvorteile durch Veräußerung des Wassers 
oder Einsatz als Produktionsfaktor2 1 3) .  E inen Beitrag zur Verunklarung der Kontui-ierung 
des Sondervortei ls durch Referenz auf die weitere Verwertung entnommenen Wassers 
ist h ierin jedoch n icht zu erbl icken :2 14 Der Vortei l durch Entnahme realisiert sich im 
Zugriff auf e ine staatl ich bewirtschaftete Ressource mit Bl ick auf die dadurch bewirkte 
Raumveränderung und/öder mit Bl ick auf anschl ießende eigenständige Verwertungs
chancen des entnommenen Wassers. Was diesen Entnahme- und Zugriffs-Vortei l im 
Einzelnen vermittelt, steht für die Rechtfertigung der Abgabe dahin . 

1 68 .  Nachgerade abwegig erscheinen vor diesem H intergrund Überlegungen einer 
"umgekehrten Korrelation,,2 1 5  aus Wassermenge und wi rtschaftl ichem Vortei l  für den 
Fall des Sümpfungswassers: Zwar steigt bei höherer Sümpfungswassermenge als "zu 
beseitigendem Hindernis" die Belastung der ableitenden E inheit an, die insoweit einen 
umso geringeren Vortei l  hat, je mehr Wasser abzuleiten ist. An der Vorteil haftigkeit 
des Entnahmevorgangs selbst ändert d ies aber n ichts : Die Entnahme würde ganz oder 
teilweise unterlassen, verspräche sich der Entnehmer hiervon nicht gerade insgesamt . 
einen (Netto-) Vortei l . Dieser (Netto-) Vortei l ist umso größer, je mehr Wasser entnom
men wird, denn umso mehr wasserfreier Raum wird für Erwerbszwecke gewonnen. 
Dass durch größere Ableitungsmengen auch die Ableitungskosten ansteigen , spielt 
keine Rol le, da durch die Entnahme (einsch l ießlich Ableitung) per Saldo ein Wertstei
gerungsbeitrag geleistet werden kann. Insofern besteht h ier auch kein unzuläss iger 
Zugriff auf die wirtschaftl iche Leistungsfähigkeit anstelle einer Vorteilsabschöpfung.2 16 
D ie Heranziehung von Bergbaubetrieben zu einem Wasserentnahmeentgelt auf Sümp
fungswasser scheitert daher sicherlich nicht an der "Unmöglichkeit einer sachgerechten 
Vortei lsabschöpfung" . 2 1 7  

1 69 . E ine mangelnde wirtschaftl iche Verwertbarkeit des entnommenen Wassers h in
dert deshalb keineswegs die Abschöpfung des aus der eigentl ichen Entnahme erwach
senden Vorteils. Auch eine insgesamt wertsteigernde Entnahme ohne eine anschl ie
ßende vortei lhafte Verwertung des Entnommenen bleibt im Ergebnis fraglos eine Was-

2 1 3  BVerfG, Besch l .  v. 1 8 . 1 2 .2002 = NVwZ 2003 , 467 [469 f.) .  
2 1 4  So aber W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme . . . , 201 0, S. 9 H., 1 4, der klärungsbedürftige 
"Unabgestimmtheit" und "Ungereimtheiten" in der diesbezüglichen Judikatur des BVerfG ausmacht. 
2 1 5  W a l  d h o f f ,  Verfassungs rechtliche Probleme . . .  , 201 0, S. 33;  d e r  s . , DVBI .  201 1 ,  653, 659. 
2 1 6  So aber W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme . . . , 201 0, S. 33 .  
2 1 7  W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtliche Probleme . . .  , 201 0,  S. 33 .  
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serverfügung im Interesse des Entnehmers und damit abgeltungsfäh ig im Rahmen der 
Sondervortei ls lehre des BVerfG. Da der abschöpfbare Sondervortei l  bereits aus der 
Nutzung des Wasserhaushaltes, n icht aber erst aus der wirtschaftl ichen Verwertung 
des entnommenen Wassers resultiert, sind auch bloße Ableitungsvorgänge ohne an
schließende Wassernutzung entgeltfähig im Rahmen der Sondervortei lslehre des 
BVerfG.2 1 8  Der Entnahmevortei l ist als Beseitigungsvortei l zudem auch beim Sümp
fungswasser ersichtl ich mit der Ableitungsmenge positiv korrel iert.2 1 9  Dass es daher 
einer ausdrückl ich verwertungsabstrakt an die bloße Wasserentnahme geknüpften 
Ausgestaltung einer Entnahmeeabgabe an der finanzverfassungsrechtl ich gebotenen 
Abbildung des rechtfertigenden Vortei lsausgleichs im Abgabetatbestand selbst erman
geln würde, wie vereinzelt behauptet wird,220 ist nicht im Ansatz ersichtlich : Im Gegen
tei l  würde gerade eine ledigl ich an Verwertungsvorteile anknüpfende Abgabe den in
d ividuellen Sondervorteil des Zugriffs auf den bewirtschafteten Wasserhaushalt, den 
das BVerfG zugrunde legt, nur sehr verzerrt widerspiegeln können. 

1 70. Dass im Übrigen beim Abstellen auf den Vortei l  der Entnahme selbst (anstel le 
eines Vortei ls aus dem Entnommenen) "die Abgrenzung zur Steuer undeutl ich" werde, 
der IIgebührenähnl iche Charakter des Wasserentnahmeentgelts [verloren] ginge" und 
"die Wassermenge als Maßstab einer solchen Bemessung letztl ich ungeeignet" sei ,22 1 
erscheint im lichte der "Wasserpfennig"-Entscheidung des BVerfG kaum nachvollzieh
bar. Einen angeblichen "Übergriff in den Bereich der Steuer,,222 lässt sich dem nicht 
entnehmen : Vielmehr hat· das BVerfG die Grenze zur Besteuerung selbst thematisiert 
und auf Fäl le begrenzt, bei denen die Abgabeschuld den individuellen Sondervortei l 
evident überstiege und sich insoweit ihrer Gegenleistungsrechtfertigung entkleidet sähe 
(siehe Abschn itt 1 1 .2 .c) ) .  Der vor diesem Hintergrund untaugl iche Versuch, die Abschöp
fung des Sondervorteils einer bloßen Wasserentnahme ohne ansch l ießende Wasser
verwertung bereits kategorial als Zugriff auf die wi rtschaftl iche Leistungsfähigkeit des 
Entnehmers und damit als verdeckte und gleichsam formenmissbräuch l iche Ertragsbe-

2 1 8 Dazu G a w e l l DVBI .  20 1 1 / 1 000; ebenso BVerwGI Ur!. v. 28 .6 .2007 - 7  C 3/07 - Spandauer 
Schleuse. Dass das strikte Abstel len quf den Sondervorteil durch die Entnahme von Wasser (anstelle 
seiner anschließenden Verwertung) nur einen lIäußerst lockerenl regelmäßig nur mittelbaren Vorteilszu
sammenhangll  beschreibel wie D u r  n e r / W  a l  d h o f f  I Rechtsprobleme " ' 1  20 1 31 S. 881 meinenl 
verkennt gerade den Individualvorteil l der aus der ZugriHsmöglichkeit auf eine rivale Pool-Ressource 
erwächst. Das dringende I nteresse von Bauherren und Tagebaubetreibern an der Beseitigung des die 
jeweiligen Vorhaben IIstörendenll Grundwassers verdeutlicht den individuel len Vorteili der darin bestehtl 
dieses der wirtschaftlichen Betätigung entgegenstehende Wasser entnehmen bzw. ableiten zu dürfen .  

219 Dass es auf die Unerwünschtheit und Kostenträchtigkeit des Entnommenen nicht mehr ankommtl be
tont auch OVG lüneburgl Urt. v. 29.6 .2006 - 1 3  lB 75/031 Rn. 38 .  

220 D u r n e r / W a l d h o f f l Rechtsprobleme ' ' ' 1 20 1 3 1 S .  9 1  H'I insbes . 95 . 

22 1 W a l  d h o f f  I Stel lungnahme " ' 1  20 1 1 ,  S. 2 .  

222 D u r n e r / W a l d h o f f l Rechtsprobleme ' ' ' 1 20 1 3 1 S .  95 . 
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steuerung zu sti l is ieren,223 geht ersichtlich an der Sache vol lkommen vorbei :  Wer für 
den Sondervortei l eines entnehmenden Zugriffs auf den natürl ichen Wasserhaushalt im 
Wege einer Abgabe angemessen abschöpfend herangezogen wird, sieht sich mitnich
ten einer verdeckten Gewinnbesteuerung gegenüber, sondern unverändert einer vom 
BVerfG für zulässig erachteten Gegen leistungsabgabe - sei es über die Entnahme
menge oder die darüber abgebildete E inräumung des entsprechenden Zugriffsrechtes 
(dazu oben 1 1 .2 .b) ) . Auch kann insoweit nicht von einer interpretatorischen "Auswei
tung des ,Wasserpfennigs"'224 oder einer "Entgrenzung" des Vortei lsbegriffs225 ge
sprochen werden : Wie zuvor ausgeführt wurde, hat das Gericht 1 995 die Inanspruch
nahme von Gewässern durch Entnahmevorgänge ("Nutzung einer der Bewirtschaftung 
unterliegenden Ressource"; "Wert des öffentl ichen Gutesl dessen Nutzungsvortei l ab
geschöpft werden soll") als Gegenstand einer Entgeltpfl icht mit dem Bemessungsmaß
stab "Wassermenge" n icht beanstandet. Die Eröffnung des einzelwirtschaftl ichen Zu
griffs auf eine rivale Pool-Ressource stellt gerade jene Steuerdistanz wahrende, indivi
dual isierbare Leistung dar, deren Vortei l abschöpfbar sein sol l .  Am Gegenleistungs
charakter einer auf die Entnahme selbst gerichteten Abgabe besteht mith in kein ver
nünftiger Zweifel . 226 

1 7 1 . Die Sondervorteilsrechtfertigung eines Wasserentnahmeentgelts wird überd ies 
auch n icht dadurch in F rage gestellt, dass dem gehobenen Grundwasser jedenfal ls 
"beim Abbau von Lagerstätten in großer Tiefe" die Ressourceneigenschaft abgespro
chen werden könnte, wei l  es sich "um ein nutzloses Gut" handele.227 Auf den an
schl ießenden Nutzwert des Entnommenen "über Tage" kommt es - wie dargelegt -
ohneh in nicht an .  "Unter Tage" aber ist das Wasser Bestandteil des natürlichen Was
serhaushaltes und insofern bereits einer werthaitigen Alternativnutzung zugeordnet. 
Dass der dortige Verbleib des angeblich "nutzlosen" Wassers durchaus praktischen 
Wert besitzt, wird n icht zuletzt daran deutl ich, dass Vornahme und Beendigung der 
Wasserhaltung mit Bergschäden einhergehen können. 

223 So D u r n e r / W a l d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3 , S. 95 ff. 
224 Ebenda. 
225 D u r  n e r / W a l  d h o f f ,  Rechtsprobleme . . .  , 20 1 3 , S .  1 27. An anderer Stelle ist davon die Rede, 
der Vorteil werde " ins Allgemeine gezogen" (ebenda, S. 93) . 
226 So quch B a  m b e  r g e r , NWVBI .  201 0, 8 .  Das BVerfG führt im Wasserpfennig-Urtei l  dazu aus: 
"Die Wasserentnahmeentgelte in Baden-Württemberg und Hessen werden [ . . .  ] nach der tatsächlich 
entnommenen Wassermenge berechnet. Diese Konstruktion der Abgabe bewirkt aber für die rechtliche 
Beurtei lung keinen Untersch ied: Abgeschöpft wird der in der Eröffnung der Nutzungsmöglichkeit l iegen
de Vortei l nicht nach seinem rechtl ichen, sondern nach seinem tatsächlichen Umfang. [ . . .  ] Der Gegen
leistungsbezug der Wasserentnahmeentgelte ergibt sich auch eindeutig aus dem Abgabetatbestand.  Die 
Abgaben auf die Entnahme von Wasser unterscheiden sich daher klar von der Steuer und lassen des
halb die F inanzverfassung unberührt. " (BVerfG, U. v. 07. 1 1 . 1 995 - 2 BvR 4 1 3/88, 2 BvR 1 300/93, 
Rn. 1 65) .  
227 S c h  m i t z /  M a  u s c h ,  Kurzgutachten . . .  , 20 1 1 ,  S .  5 .  
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1 72. Auch eine angebliche Ingerenz mit bergrechtl ichen Vorschriften des § 48 Abs. 1 
S . 2 BbergG228 streitet vor dem H intergrund des vom BVerfG entwickelten rechtsstaat
l ichen Gebotes der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung229 sicher n icht für eine 
Freistel lung des Bergbaus von Wasserentnahmeentgeltpflichten: Die Sicherung der na
tionalen Rohstoffversorgung nach dem BBergG schl ießt offens ichtl ich weder einen er
tragsteuerlichen Zugriff auf Bergbauunternehmen aus noch d ie Erhebung der bergrecht
l ichen Förderabgabe nach § 3 1  BBergG230 . Dies gilt erst recht für die europarechtl iche 
Vorgabe der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen. Nach § 48 Abs . 1 S. 2 
BbergG soll nämlich d ie IIAufsuchung und Gewinnung" von Rohstoffen auch lediglich 

"bei Anwendung [von] Vorschriften" , d ie nach Satz 1 gerade zulässigerweise Ein
schränkungen im Interesse des Gemeinwoh ls vorsehen, "so wenig wie möglich beein
trächtigt werden" . Eine unbedingte Priorität gegenüber anderen Gemeinwohlbelangen 
ist dem ohnehin gar n icht zu entnehmen . Waldhoff will h ier einen verfas?ungsrechtl ich 
relevanten Widerspruch jedenfal ls fü r den Fal l von "unvermeidbaren" und "reziprok" 
zum Vortei l ausgestalteten WASSERENTNAHMEENTGELT erblicken .23 1 Wie zuvor 
dargestellt wurde, sind aber auch Wasserentnahmeabgaben auf Sümpfungswasser 
weder unvermeidbar noch existiert hier ei�e umgekehrte Proportionalität zum Entnah
me-Vortei l .  

1 73 .  D ie auf den wirtschaftl ichen Vortei l der Rohstoffgewinnung gerichtete bergrechtli
eher Förderabgabe nach § 3 1  BBergG entfaltet sch ließl ich auch keine Sperrwirkung 
gegen eine Vorteilsabschöpfung aus der Nutzung von Wasserressourcen wegen Dop
pelbelastung.232 Ersichtlich handelt es sich hier um zwei kategorial verschiedene Vor
tei lskategorien, nämlich der Vortei l der Marktverwertung von Bodenschätzen einerseits 
und der Vortei l  des Eingriffs i n den Wasserhaushalt, um den Abbau dieser Rohstoffe 
erst zu ermögl ichen, andererseits . Das Bergrecht gibt für eine Sonderstel lung bei Was
serentnahmeabgaben damit insgesamt n ichts her. 

228 Dazu W a l  d h o f f ,  Verfassungsrechtl iche Probleme . . .  , 20 1 0, S. 38  H.; d e r  s . ,  DVBI .  201 1 ,  660 f. 

229 BVerfGE 98,  1 06, 1 1 8  f. 

230 Dies räumt W a l  d h o f f ,  Stel lungnahme . . .  , '  201 1 ,  S. 3, selbst e in .  

23 1 Ebenda, S. 3 .  

232 So aber S c  h m i t z /  M a u  s e h ,  Kurzgutachten . . . , 20 1 1 ,  S. 5 .  
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4. Verknüpfung mit dem Wasserordnungsrecht 

a) Aktuelle Rechtslage und vergleichbare Regelungen 
anderer Länder 

1 74. Lenkende Umweltabgaben s ind als ökonomische Hebel zur Verhaltenssteuerung 
zunächst ein eigenständiges Instrument mit wichtigen ökonomischen Funktionen der 
Bepreisung von Umweltgütern . In der Praxis werden sie jedoch regelmäßig in ein Steu
erungsumfeld implementiert, in dem bereits das Umweltordnungsrecht umfangreiche 
Allokationsvorgaben macht. Dieser "policy m ix" kann einerseits das Wasserordnungs
recht in seinem struktu rel l  gefährdeten Vollzug wirkungsvoll unterstützen, indem die 
Ressourcennutzer ein ökonomisches Eigeninteresse an der Erfül lung ordnungsrechtli
cher Vorgaben erhalten (Zangenwi rkung233 ) .  Andererseits kann diese Konstruktion eine 
Schwächung des spezifischen Lenkungsauftrages eines durch die Abgabe statuierten 
administrierten Ressourcennutzungspreises bedeuten . 234 

1 75 .  Auch Wasserentnahmeabgaben sind in ein wasserordnungsrechtl ich umfassend 
vorstrukturiertes Steuerungssystem eingebettet. Anders als bei der insoweit problemati
schen Abwasserabgabe235 beschränken sich die Bezugnahmen des WasEG auf das 
Wasserordnungsrecht auf wenige Aspekte der Abgabenkonstruktion : 

- Bemessungsgrundlage: Nach § 3 Abs . 2 Satz 4 WasEG kommt bei hi lfswei
ser Schätzung der Bemessungsgrundlage )m Regelfall die in dem Recht oder der 
Befugnis zugelassene Entnahmemenge" zum E insatz; die Regelveran lagung erfolgt 
jedoch aufgrund der tatsäch l ichen Entnahmemenge (Satz 1 )  - vgl .  dazu Abschn itt 
1 1 1 .5 .  

- Befreiungen: Nach § 1 Abs. 2 WasEG knüpfen zahlreiche Abgabe-Befreiungen 
an ordnungsrechtliche Wertungen an - sei es die Erlaubn isfreiheit einer Gewässer
benutzung nach Nr. 2 (vgl .  Abschnitt 1 I 1 . 3 .cb)L ·  sei es für behördlich angeordnete 
Benutzungen oder Wassernutzungen nach Nr. 1 ,  2 (vg l . Abschnitt 1 1 1 .3 .cc)) oder 
hins ichtl ich des Hei lquellenbegriffs in Nr. 4, zu dessen Legaldefin ition auf § 1 6  
LWG verwiesen wird . 

1 76. Anders als beim AbwAG erfolgt aber weder eine Regelveran lagung nach der im 
Z�lassungsbescheid h interlegten, maximal zulässigen Ressourceninanspruchnahme 
(sog . "Bescheidlösung" nach § 4 Abs . 1 AbwAG) noch eine T arifermäßigung bei E in-

233 E w r i n  g m  a n n / S c h a f h a u  s e n ,  Umweltabgaben als ökonomischer Hebel . " , 1 985; rezipiert 
bei B e  r e n  d e s ,  Das Abwasserabgabengesetz . . . , 1 995, S .  2 l . 

234 Zum Ganzen siehe G a w e l / K ö c k  u .  a . ,  Weiterentwicklung . . .  , 20 1 1 ,  S. 80 H. 

235 Siehe G a  w e l  / K ö c k u .  a . ,  Praktische Ausgestaltung einer fortzuentwickelnden Abwasserab
gabe . . .  , 20 1 3 . 
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holtung ordnungsrechtl icher Vorgaben (§ 9 Abs. 5, 6 AbwAG) oder eine Abgaben
Sanktion bei Nichteinhaltung der behörd l ichen Überwachungswerte (§ 4 Abs. 4 Ab
wAG) . 

1 77. Anders auch als in anderen Erhebungs ländern von Wasserentnahmeabgaben 
wird zudem die Verrechnungsregelung nicht mit ordnungsrechtl ichen Wertungen 
durchsetzt, wie z. B. in § 9 1  Abs. 1 1  SächsWG. In anderen Ländern findet z. T. auch 
eine dem § 9 Abs. 5, 6 AbwAG nachgebi ldete, zweifelhafte Tarifermäßigung bei E in
haltung ordnungsrechtl icher Vorgaben Anwendung, z. B. § 9 1  Abs . 1 2  SächsWG 
("Anwendung Stand der Techn ik") .  236 

b) Bewertung 

1 78 .  Die Ausrichtung des WasEG auf das Wasserordnungsrecht ist insgesamt sehr 
zurückha ltend ausgelegt. Insbesondere werden problematische Verschränkungen wir 
im Abwasserabgabenrecht oder in einzelnen Entgeltgesetzen anderer Erhebungsländer 
vermieden . Es bestehen insgesamt keine Bedenken. Die pauschale Freistel lung sämtli
cher erlaubnisfreien Gewässerbenutzungen von der Abgabepflicht sollte geprüft wer
den (dazu näher Abschnitt 1 I 1 . 3 . cb)) . 

1 79 . I nsgesamt kann aber die Verschränkung des WasEG mit dem Wasserordnungs
recht als sachgerecht bewertet werden . Beide Instrumente wi rken komplementär auf 
eine Schonung des Wasserhaushaltes ein, ohne sich funktional unangemessen zu be
einträchtigen . 

S. Bemessungsgrundlage 

a) Aktuelle Rechtslage 

1 80. Nach § 2 Abs. 1 WasEG bemisst sich das Wasserentnahmeentgelt nach der 
vom jewei l igen Entgeltpfl ichtigen "entnommenen Wassermenge" auf der Grundlage 
von E igenerklärungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 WasEG. Zugrunde gelegt wird mith in 
die tatsächl iche Entnahmemenge. Nur h i lfsweise kommt nach § 3 Abs. 2 Satz 3 eine 
behördliche Schätzung in Betracht, sofern keine E igenerklärung vorliegt. Dabei ist ge
mäß § 3 Abs. 2 Satz 4 "im Regelfal l die in dem Recht oder der Befugnis zugelassene 
Entnahmemenge" zugrunde zu legen (Bescheidlösung) .  

236 Dazu im Einzelnen G a  w e I ,  in :  Kloepfer, Umweltschutz als Rechtsprivileg, 20 1 3 , im Druck. 
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b) Vergleichbare Regelungen anderer Länder 

1 8 1 .  Die Regelung in § 2 Abs. 1 WasEG über die Entnahmemenge a ls Bemessungs
grundlage entspricht jener der Mehrzahl der übrigen Erhebungsländer (vg l .  z. B. § 2 
Abs. 1 Satz 1 LWEntG Rheinland-Pfalz) . 

1 82 .  Vereinzelt wird auch ledigl ich d ie zugelassene Entnahmemenge a ls Bemessungs
grundlage verwendet (§ 1 Abs. 3 Satz 1 HbgGruWaG: "Die Gebühr bemisst sich 
nach der insgesamt zulässigen Jahresfördermenge auf Grund des d ie Grundwasserför
derung zu lassenden Bescheides") ,  ähn l ich der sog: "Bescheidlösungll im Rahmen der 
Abwasserabgabe (§ 4 AbwAG) . 

c) Bewertung 

1 83 .  Wasserentnahmeentgelte sind grundsätzlich reine Mengenabgaben. Ih re Bemes
sungsgrundlage ist - unabhängig vom rechtl ichen Abgabegrund (Nutzungsrechtein
räumung oder "entnehmende Benutzungll des Wasserhaushaltes) - typischerweise die 
Menge aus Grund- und Oberflächengewässern entnommenen (bzw. abgeleiteten) 
Wassers . Qual itative Aspekte sind nur in Bezug auf die durch die (mengenmäßige) 
Wasserextraktion bewirkten qualitativen Umweltwirkungen für die Bemessung maßgeb
l ich, die ggf. zu differenzieren ist (Abschn itt 1 1 . 1 ) ; die nach Entnahme erfolgenden Ei
genschaftsveränderungen sind dagegen systematisch im Regelungsbereich der Abwas
serabgabe zu verorten. 237 

1 84. Als Bemessungsgrundlage ist dabei aus den zuvor genannten Gründen die je
weils entnommene, n icht aber die anschließend genutzte Wassermenge zugrunde zu 
legen. Beide Größen fal len auseinander, soweit es entweder an einer eigenständigen 
Verwertung des entnommenen Wassers gänzl ich feh lt (Beispiel Sümpfungswasser) oder 
aber mittels Leitung oder Ableitungsgraben entnommenes Wasser nur bedarfsabhän
gig abgezogen wird .  In bei den Fäl len ist evident, dass der gewässerbezogene Son
dervortei l  (und ökolog ische Nachteil) im Extraktionsvorgang begründet l iegt, unabhän
gig davon, was anschl ießend mit dem gewonnenen Wasser geschieht (dazu bereits 
oben Abschn itt 1 1 . ) .  

237 Das wiedereingeleitete Kühlwasser ist zunächst begrifflich "Abwasser". Jedoch ist es nach § 1 0  Abs. 
1 Nr. 1 AbwAG gegenwärtig von der dortigen Veranlagung freigestellt, da es vor Gebrauch einem 
Gewässer entnommen worden ist und über die bei der Entnahme vorhandene Schädlichkeit hinaus keine 
weitere Schädlichkeit nach Maßgabe der derzeit zu berücksichtigenden Schadparameter aufweist. Die 
dem wiedereingeleiteten Wasser beigebrachte Wärmelast m üsste erst de lege ferenda bei der Abwas
serabgabe berücksichtigt werden - zu entsprechenden Vorschlägen G a  w e I / K ö c k u. a . ,  Praktische 
Ausgestaltung . . .  , 20 1 3 . 
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1 85 .  E ine Regel-Bemessung nach tatsächlicher Entnahmemenge (anstelle der wasser
rechtlich zugelassenen Entnahmemengen) entspricht in besonderer Weise dem Verur
sachergedanken und dem Gebot aus Art. 9 Abs. 1 UAbs . 2 Sp.str. 1 WRRL, Anreize 
zu "effizienter" Gewässerbenutzung zu platzieren. Denn nur so zahlt sich für den Ent
nehmer eine Reduzierung der Entnahmemenge unmittelbar aus. Eine entsprechende 
Veranlagung ist daher dem Lenkungsansatz der Abgabe besonders Die ersatzweise 
Veran lagung nach wasserrechtlichem Zulassungsbescheid bei fehlenden Bemessungs
daten bleibt h ier unschädlich . angemessen .  Verfassungsrechtl iche Probleme sind eben
fa lls n icht ersichtlich und werden auch nicht vorgetragen . 

6. Abgabesätze 

a) Aktuelle Rechtslage 

1 86 .  Nach § 2 Abs. 2 WasEG beträgt der Standard-Entgeltsatz 5 Ct/cbm. Für Ent
nahmen zum Zwecke der Kühlwassernutzung beträgt der Satz 3,5 Ct/cbm. Für Ent
nahmen, "die ausschl ießlich der Küh lwassernutzung dienen, bei denen das Wasser 
dem Gewässer unmittelbar wieder zugeführt wird (Durchlaufkühlung)" , beträgt der 
Entgeltsatz 0,35 Ct/cbm. 

1 87. Bei Einführung des Wasserentnahmeentgelts in Nordrhein-Westfalen 2004 wur
den Entnahmen von Grund- wie Oberflächengewässern - jenseits einer doppelten Ba
gatel lgrenze238 und bei elf Befreiungstatbeständen sowie Tarif-Reduzierungen für 
Kühlwassernutzungen (3 Cent/cbm) bzw. Durchlaufküh lungen (0,3 Ct/cbm) - mit 
standardmäßig 4,5 Ct/cbm veran lagt. Das ursprüngl ich bis Ende 2009 befristete Ge
setz wurde durch das "Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes" vom 
8 . 1 2 .2009 bis Ende 20 1 8 verlängert (WasEG 2009L jedoch unter stufenweiser Ab
schmelzung der Abgabesätze um jährl ich 1 0 %, beginnend mit 20 1 0. Mit Gesetz vom 
25 .7.20 1 1 wurden Abschaffung und jährl iche Satzreduzierung rückgängig gemacht 
und die ermäßigten Sätze leicht auf 3,5 bzw. 0,35 Ct/cbm angehoben. 

1 88 .  Lässt man die Interims-Phase des Abschaffungsgesetzes 20 1 0/20 1 1 einmal au
ßer Betracht, so stellt sich die Historie der Abgabesätze wie in Tab. 7 zusammenge
stellt dar. 

238 Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 WasEG entfällt die Abgabepflicht unterhalb von 3 .000 cbm pro Jahr oder 
bei bis zu 1 50 EUR pro Veranlagungszeitraum. 
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Tab. 7: Abgabesätze des WasEG im Zeitablauf (in Cent/cbm) 
- ohne Reduzierungen des Abschaffungsgesetzes 20 1 0/20 1 1 

2004-2009 20 1 1 -20 1 3  Seit 20 1 3  

Standardsatz 4,5 4,5 5,0 

Küh lwasser 3,0 3 ,5 3,5 

Durchlaufkühlung 0,3 0,35 0,35 

1 89 .  Hinsichtl ich der Differenzierung der Abgabensätze real isiert § 2 Abs. 2Was EG 
im Ländervergleich eine außerordentlich schlanke Tariflandschaft, die aus nur drei ver
schi�denen Abgabesätzen besteht. Dabei werden lediglich Wasserentnahmen für Küh
lungszwecke begünstigt, i nsbesondere die Durchlaufküh lung, d ie nur ein Zehntel des 
ohnehin ermäßigten Satzes für Küh lwasserentnahmen zu tragen hat. 

b) Vergleichbare Regelungen anderer Länder 

1 90 .  Die Abgabesätze in NRW sind hins ichtlich ihrer Höhe im Vergleich zu anderen 
. erhebenden Bundesländern al lenfal ls im Mittelfeld platziert (Tab. 8) .  Bundesweit 
schwankt d ie Höhe der Abgabesätze deutlich zwischen 0,25 (Bremen : Fischhaltung) 
und 3 1  Cent pro Kubikmeter (Berl in :  Grundwasserentnahmen) . Es überwiegen jedoch 
insgesamt eher n iedrige Abgabesätze dm unteren Ende dieses Spektrums.239 

239 Siehe die Zusammenstel lung bei G a  w e I / K ö c k u .  a., Weiterentwicklung . . . , 20 1 1 ,  S .  1 05 .  
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Tab. 8: Abgabesätze in NRW und im Länderdurchschnitt 
(in Cent/cbm) 

Entnahmezweck Abgabesätze 

NRW Übriger 
Länderdurchschnitt 

und Spannweite 

Kühlwasser 3 ,5 Ca. 3 ,5 [0 bis 3 1 ]  

Durchlaufkühlung 0,35 

Standard- Oberflächenwasser 5 ,0 Ca. 4,0 [0 bis 8] 
satz Grundwasser Ca. 5,0 [0 bis 3 1 ]  

Quel le: Nach G a  w e I ,  LKRZ 20 1 2 , S. 307. 

1 9 1 . Der seit 20 1 3  in NRW geltende Standardsatz entspricht im Wesentlichen dem 
bisherigen Länderdurchschnitt. 

1 92 .  Was die TarifdiHerenzierung angeht, so stellt sich die Regelung in NRW als 
außerordentlich "schlank" dar. Sie verzichtet m.it nur drei verschiedenen Abgabesätzen 
auf die zum Tei l  unübersichtl ichen Tarifregelungen anderer Erhebungslänger, bei der 
eine mitunter stark differenzierte Abgabesatzlandschaft ausgeformt wird (Tab. 9) . 

1 93 .  Eine Begünstigung von Kühlwasser wird in einigen Bundesländern ebenfal ls vor
genommen (Sachsen bei Oberflächenwasser, Bremen, Niedersachsen), in anderen 
h ingegen nicht (z. B. Berl i n ,  Baden-Württemberg, Sch leswig-Holstein) . 
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Tab. 9: Abgabesätze der Wasserentnahmeabgaben in den Erhebungsländern (Stand: Oktober 20 1 3) 
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c) Bewertung 

ca) Höhe der Abgabesätze 

1 94. Eine objektiv "richtige" Höhe des Abgabensatzes zu bestimmen, ist angesichts 
des verfassungsrechtl ich e ingeräumten weiten gesetzgeberischen Ermessens rechtl ich 
kaum mögl ich . Verfassungsrechtl ich ist lediglich offensichtl iche Unverhä ltnismäßigkeit 
gegenüber dem - frei l ich schwer bestimmbaren - Wert der öffentlichen Leistung zu 
vermeiden, der gegenüber das Wasserentnahmeentgelt a ls Gegenleistung fungiert 
(vgl .  Abschnitt 1 1 . 2) .  Weder aus Art. 9 WRRL noch aus den Konzepten einer den Struk
turwandel befördernden Lenkungsabgabe (sog . "Demeritorisierungsabgabe"240) oder 
eine den Sondervortei l abschöpfenden Abgabe (nach BVerfG) lässt sich die genaue 
Höhe herleiten . Auch wenn der Abgabensatz als Gegenleistung grundsätzlich auf den 
- kaum quantifizierbaren - Wert der öffentl ichen Leistung begrenzt bleibt, stellt die Ent
gelthöhe letztlich eine politische Gestaltungsvariable dar. Das BVerfG hat im Wasser
pfennig-Urtei l selbst Abgabesätze von ca . 5 1  Ct/cbm ( 1  DM/cbm) als noch unprob
lematisch eingeschätzt.24 1 

1 95 .  Die Entgeltsätze in § 3 WasEG begegnen hinsichtlich ihrer Höhe insgesamt kei
nen Bedenken . E ine Unverhä ltn ismäßigkeit, Unzumutbarkeit oder durch den auf be
stimmte Ein le itungen beschränkten Erhöhungsschritt eintretende Ungleichbehandlung ist 
n icht im Ansatz erkennbar. Im Entgeltsatz darf im Rahmen des zugestandenen Ermes
sens neben der legitimen Finanzierungsfunktion des Wasserentnahmeentgelts zugleich 
dessen ressourcenpol itischer erwünschter Lenkungsbeitrag zum Ausdruck kommen. 

1 96. Der seit 20 1 3  geltende Standardsatz von 5 Ct/cbm entspricht im Wesentl ichen 
dem bisherigen Länderdurchschnitt. Die Abgabesätze in NRW sind im Vergleich zu 
anderen erhebenden Bundesländern weiterh in al lenfal ls im Mittelfeld platziert. Auch 
insoweit erweisen s ich die Abgabensätze aus § 3 WasEG als moderat und in jeder 
H insicht vertretbar. Relevante WeHbewerbsnachteiie gegenüber anderen Bun
desländern sind daher nicht zu befürchten. Es besteht 'auch kein relevanter Wett
bewerbsnachtei l mit Bl ick auf das benachbarte europäische Ausland. Die Zusammen
stel lung wasserrelevanter Abgaben der OECD von 20 1 0242 weist aus, dass Wasser-

240 Darunter wird eine punktzielfreie Abgabe verstanden, die ein öffentliches Übel ledigl ich generell 
nach politischen Maßstäben verteuert - siehe G a  w e I / K ö c k u. a . ,  Weiterentwicklung . . . , 201 1 ,  S. 
72 ff. 
241 'Ygl .  Fn .  66. 
242 0 E C D ,  Pricing Water Resources and Water and Sanitation Services, Paris 20 1 0, S .  2 1  ff. Siehe 
auch die Zusammenstel lung von Instrumenten zur Wasserbepreisung in den EU-Mitgl iedstaaten bei E E 
A ,  Assessment of cost recovery through water pricing, 20 1 3 , S. 1 1 2  ff. 
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entnahmeabgaben auch in Belgien, Frankreich und den Niederlanden - wenngleich in 
untersch iedl icher Ausgestaltung - erhoben werden. 

1 97. Vielmehr macht der Vergleich in Tab. 9 deutl ich, dass für ressourcenpoliti
sche Akzentsetzungen in NRW noch deutl icher Spielraum nach oben gegeben 
wäre. Immerh in reicht der im Ländervergleich maximal verwendete Standardsatz für 
Oberflächengewässer bis 77 Ct/cbm (Sch ieswig-Hoistein) und für Grundwasser bis 
3 1  Ct/cbm (Berl in) . Mit Blick auf Art. 9 WRRL wäre insbesondere eine Festsetzung im 
Ausmaß der "Umwelt- und Ressourcenkosten" legitim. Hierbei wäre zu beachten, dass 
die ökologischen Kosten im Bereich der Wasserentnahme u. a . durch den sog "Was
serstress" indiziert werden, der nach al lgemeiner Konvention über den "Water Exploi
tation Index" bei Entnahmen jenseits von 20% des jeweil igen Wasser-Dargebotes an
setzt und in Deutschland insgesamt sowie in ein igen Flusseinzugsgebieten (u . a . Rhein 
und Weser) immer noch überschritten ist.243 

1 98 .  Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der nominalen Abgabensätze 
i n  NRW (Abb. 2L so zeigt sich, dass die 20 1 1 unterlassene Anpassung beim Stan
dardsatz bei der Novelle 20 1 3  lediglich nachgeholt wurde. Seinerzeit wurde näml ich 
auf die paral lele Anhebung des al lgemeinen Abgabesatzes von 4,5 auf 5 Ct/ cbm im 
Gesetzgebungsverfahren verzichtet, den d ie Landesregierung in ihrem Entwurf noch 
vorgesehen hatte.244 Alle Sätze sind folgl ich nach dem Änderungsgesetz 20 1 3  ledig
l ich moderat gegenüber dem Stand von 2004 nominal angehoben . 

1 99 .  Dies ist ökonomisch vor allem vor dem H intergrund der Tatsache zu würdigen,' 
dass Wasserentnahmeentgelte Me n g e n  a b g a b  e n darsteIlen, also auf reine Men
gengrößen als Bemessungsgrundlage erhoben werden und sich daher bei unveränder
ten Abgabesätzen in einer wachsenden und inflatorischen Wirtschaft im Zeitablauf 
selbst fortlaufenden entwerten. Anreiz- und Belastungswi rkung, aber auch das Auf
kommen verlieren ständig an Kaufkraftwert, wenn die Abgabesätze n icht angepasst 
werden. So wird gegenwärtig in Schieswig-Hoistein eine Gesetzgebungsin itiative zur 
moderaten Anhebung des Abgabesatzes zutreffend mit einem Inflationsausgleich be
gründet.245 

200. Geht man von der allgemeinen Teuerungsrate seit 2004 aus, so müsste der 
Standardsatz im Jahre 20 1 4  rund 5,5 Ct/cbm betragen, um auch nur ein Kaufkraft
äquivalent gegenüber dem 2004 für richtig erachteten Satz von 4,5 Cent/ cbm zu s i
chern; eine Kaufkraftsicherung gegenüber 2004 unter Berücksichtigung der nomi-

243 E u  r 0 p e  a n  E n v i r  0 n m  e n t A g e n c y ,  Water resources across Europe - confronting water 
scarcity and drought, EEA Report 2/2009, S. 1 8 . 

244 Siehe LT-Drs. 1 5/977. 

245 SH-LT-Drs . 1 8/ 1 286. 
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nalen Anhebung 20 1 3  erforderte 20 1 4  sogar einen Abgabesatz von 6,04 0/ cbm 
(Abb. 2) . Allein der Inflationsausg leich rechtfertigt daher die bisher vorgenommenen 
Anpassungss�hritte und erfordert darüber hinaus weitere, laufende Kompensations
maßnahmen . Angesichts der seit E inführung der Abgabe 2004 eingetretenen Inflation 
kann d ie Anhebung des Standardsatzes im Jahre 20 1 3  daher n icht einmal den zwi
schenzeitl ichen Kaufkraftschwund des Lenkungssignals ausgleichen. Der allgemeine 
Abgabesatz wird - ohne Anpassung und bei 2% jährl icher Inflationsrate - im Jahre 
20 1 8  nur noch knapp 70 % seiner ursprünglichen realen Anreizwirkung von 2004 
besitzen. Regelmäßige Anhebungen der Abgabesätze sind daher bei sog. Mengen
abgaben schon zur Aufrechterhaltung der realen Anreizwirkung unerlässl ich .246 
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Abb. 2: Entwicklung der nominalen und kaufkraftäquivalenten 
Abgabesätze des WasEG 

20 1 .  Auch eine weitere Anhebung mit der Begründung eines zusätzl ichen Finanzbe
darfs, z. B. im Bereich der Umsetzung der Wasserrahmenrichtl i n ie, wäre rechtlich oh
ne weiteres möglich. Wie in Abschn itt 1 1 .2 ausgeführt wurde, delegitimieren Fiskalmoti
ve bei der Abgabegestaltung nicht den lenkenden Erhebungszweck des Gesetzes und . 
stehen auch n icht in Spannung zur verfassungsrechtl ichen Begründung der Abschöp
fung eines durch die Entnahmegestattung eingeräumten Sondervortei ls an einer Ge
meinressource, solange dabei der Wert der öffentlichen Leistung n icht überschritten 
wird, was n icht annähernd ers ichtl ich ist. 

246 Dazu auch G a  w e l  / K ö c k u. a . : Weiterentwicklung . . . , 20 1 1 ,  S. 1 26 f. 
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202. Als Fazit lässt sich festhalten : Insgesamt bleiben die Abgabesätze nominal wie 
real (sowie in ihrer Systematik hinsichtl ich der differenzierten Erfassung sämtlicher re
levanten Entnahmevorgänge - dazu nachfolgend (2)) weiterhin unter den ressourcen
pol itischen Möglichkeiten von Wasserentnahmeabgaben.247 Eine im Konzert 1 3  erhe
bender Länder im Mittelfeld platzierte Abgabelast stel lt weder eine Gefahr für den 
Wirtschaftsstandort NRW dar noch fa l len die moderaten Anhebungen 20 1 1 und 
20 1 3  "völ l ig aus dem Rahmen üblicher Gebühren- und Steuererhöhungen". 248 Die 
nachvollziehbare Reaktion der zur Zahlung Verpflichteten und ihrer Verbände sollten 
n icht den nüchternen Bl ick auf d ie ökonomischen und sozialen Auswirkungen des Ent
geltes trüben . Die öffentl iche Kritik gefäl lt sich hier ohnehin i n  der widersprüchlichen 
Gleichzeitigkeit aus angebl ich völ l ig fehlender Lenkungswi rkung wegen Geringfügig
keit249 und gleichwohl schmerzl ichen Beeinträchtigungen der auf Wasserentnahmen 
gerichteten Produktions- und Konsumprozesse. 250 Dass auch Zahl lasten auf nicht ver
miedene Wasserentnahmen sehr wohl lenkend wirken (sog. Markt- und Preiseffekte) ,25 1  
wird ebenfal ls von der Kritik weith in übersehen . 

cb) Differenzierung der Abgabesätze 

203 . Die Regelung des § 2 Abs . 2Was EG statu iert im Ländervergleich eine außeror
dentl ich schlanke T ariflandschaftr d ie mit nur drei Abgabensätzen auskommt. Dadurch 
werden sachgrundlose Unterscheidungen nach Branchen und Verwertungen vermie
den . Allerdings verzichtet das WasEG zugleich auch auf Nachhaltigkeitsakzente: 
Denn es wird einerseits auf Differenzierungen verzichtetr die sich aus einer ökologi
schen Bewertung der Mengen-Sign ifikanz von Entnahmemengenr etwa bei Oberflä
chen- und Grundwasserkörpernr ergeben könnenr von der fast a l le Erhebungsländer 
Gebrauch machen und die in besonderer Weise dem Verursachergedanken und einer 
Lenkungszielsetzung der Abgabe angesichts untersch iedl icher Knappheiten von Ge
wässern entsprechen würde (2) . Andererseits werden Entnahmen zu Kühlwasserzwe
cken durch Abgabesatzermäßigungen stark begünstigt (3) . Zuvor sollen jedoch a l lge
meine konzeptionelle Überlegungen zur Abgabesatzdifferenzierung vorangestellt wer
den ( 1 ) . 

247 Auch R e  e s e ,  JEEPL 20 1 3 , 373 f., sieht angesichts zurückhaltender Abgabesätze deutscher Was
serentnahmeabgaben L,set at a rather low level") ungenutzte Effektivitäts- und EHizienzspielräume. 

248 W i r  t s c  h a f t s r  a t ,  Pressemittei lung vom 1 1 .4.20 1 1 ,  www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/ 
CB8FAF546FF8 E06BC 1 257870004561 1 4. 

249 So jüngst M e  r k e  I ,  gwf-Wasser/ Abwasser 201 1 ,  Heft 9, S. 846. 

250 Siehe nur die Stel lungnahmen der Verbände zur Anhörung des Landtages NRW am 28 .06.20 1 1 
(Stel lungnahmen 1 5/3 1 2  H.) sowie das Sitzungsprotokoll APr 1 5/239 vom 28 .06.201 1 .  

251 Siehe G a  w e l ,  NWVBI .  20 1 2, S. 97 f.; d e r  s . , ZfU 201 1 ,  S .  2'1 3 H. 
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( 1 )  Konzeptionelle Grundlagen einer Abgabesatzdifferenzierung 

204.  I n den Wasserentnahmeentgeltgesetzen der Länder ist die Höhe der Abgabesät
ze oftmals abhängig von der Herkunft des Wassers (Grund-, Oberflächenwasser) 
und/oder seinem Nutzungszweck. Die Differenzierung einer Abgabe auf die Wasser
entnahme nach dem späteren Verwendungszweck des Entnommenen erscheint aber 
bei einer IIverantwortungsbezogenen" Bemessung, also einer Bemessung nach den 
Auswirkungen in der Leistungssphäre, hier: des Gewässers, rechtfertigungsbedürftig, 
denn in der quantitativen E{<traktion stehen die Entnahmevorgänge einander zunächst 
gleich: Ein Kubikmeter entnommenen Wassers zeitigt im Entnahmegewässer zum Zeit
punkt der Entnahme dieselben Wirkungen (Umweltkosten) und stellt insoweit einen 
g leichartigen ressourcen bezogenen Entnahmevortei l dar, völ l ig unabhängig davon, ob 
diese Wassermenge ansch ließend der Trinkwasserversorgung zugeführt, als i ndustriel
les Brauchwasser genutzt oder im Wesentl ichen ungenutzt später wieder zugeführt 
wird .  Allerd ings vari ieren die gewässerbezogenen Auswirkungen qual itativ danach, 
ob, in welchem Ausmaß und nach welcher Verweildauer die entnommene Wasser
menge demselben oder einem anderen Wasserkörper wieder zugeführt wird .  Es er
scheint mit Bl ick auf den Lenkungszweck der Abgaben (Reduzierung des mengenmä
ßigen Ressourcendrucks auf Wasserkörper zur Vermeidung von quantitativ induzierten 
Gewässerbeeinträchtigungen je nach Knappheitssituation) sachgerecht, differente Im
missionswi rkungen gleicher mengenmäßiger Entnahme (wegen unterschiedl icher Ver
wei ldauern , Auseinanderfal len von Entnahme- und Ein leitungspunkt, Verlust- und Ver
schiebequote zwischen Gewässern) durch differenzierte Abgabensätze zu erfassen 
( Immissionsdifferenzierung der Wasserentnahmeentgelte) . Auch eine nach Wasserkör
per differenzierte Abgabenstaffelung erscheint grundsätzlich konzeptionell sachge
recht. 

205 . Grundsätzl ich lassen sich folgende differenzierte Bemessungsregelungen unter
scheiden : 

- Differenzierung nach Entnahmegewässerart - Herkunftsdifferenzierung, 

- Differenzierung nach individuellem Wasserkörper, a llgemeiner: nach Bewirtschaf-
tungskonzept - regionale (ggf. zeitl iche) Zustands- bzw. Knappheitsdiffe
renzierung, 

- Differenzierung nach Immissionskoeffizient einer Wasserverwendung -

(immissionsbezogene) Verwendungsdifferenzierung, 

- Differenzierung- nach Vermeidungskosten - Kostendifferenzierung, 

- Differenzierung nach individueller Höhe des Entnehmervortei ls - Entnehmervor-
teilsdifferenzieru ng. 

11 86 
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206. Die Differenzierung nach Entnehmervortei l (im Sinne des wirtschaftl ichen Zuge
winns beim Entnehmer - vgl . Abb. 1 )  dürfte nach der Sondervortei ls-Rechtfertigung 
durch das BVerfG ohne weiteres zulässig sein , wurde aber konzeptionell bereits als 
weniger lenkungstaugl ich und im Widerspruch zu Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 1 .  Sp.str. 
WRRL stehend ausgeschieden. Eine regionale Zustands- oder Knappheitsdifferenzie
rung erscheint sachgerecht, aber pol itisch gegendruckempfindl ich, da die Rechtferti
gung der Entgelterhebung zusätzl ich an d ie E inschätzung des Zustandes des Gewäs
serkörpers und d ie wirtschaftl iche Analyse nach WRRL geknüpft werden muss; eine von 
der Sache her gerechtfertigte zeitl iche Differenzierung dürfte verwaltungspraktisch 
kaum zu leisten sein . Entscheidend für das Ausmaß der Gewässer-Belastung sind aber 
grundsätzl ich auch die zeitl iche Vertei lung der Entnahmen, deren Umfc:lng und Häufig
keit sowie die insgesamt für das Gewässersystem resu ltierenden Wasserverluste.252 

207. Eine Kostendifferenzierung (nach Branchen und "Verwendungen") hingegen ver
fehlt d ie volkswirtschaftl iche Kosteneffizienzregel, wonach gleichartige Umweltnutzun
gen mit dem exakt gleichen "Abgabepreis" belegt werden müssen . Nur dies sichert 
min ima le Gesamtkosten zur Erreichung des ,Umweltziels. Denn zur Minimierung der 
Kosten, die insgesamt zur Erzielung eines gegebenen Ressourcenschonungsbeitrages 
(= Minderentnahmen) erforderlich sind, wird (bei homogenen Gewässernutzungen) 
gerade ein Ausgleich der individuellen Grenzvermeidungskosten benötigt: Erhalten die 
Entnehmer, z. B . i n versch iedenen Entnahm-ebranchen, aber stattdessen differenzierte 
Preissignale, so könnten d ie aus der globalen Entnahmeminderung resu ltierenden ge
samtwirtschaftl ichen Belastungen bei den Abgabepfl ichtigen bei gleicher Minderungs
menge noch weiter abgesenkt werden, indem diese Unterschiede beseitigt werden.253 
Anders formul iert: Die Differenzierung sorgt n icht für min imale Kosten bei der Realisie
rung einer bestimmten Mindernutzungsmenge bei allen Entnehmern . Mit Bl ick auf die 
Vermeidungskosten sol l daher der Abgabesatz für al le (ökologisch gleichartigen) Ent
nahmevorgänge aus volkswirtschaftl ichen Gründen der Kosteneffizienz gerade iden
tisch sein . Branchenrabatte ohne Bezug zur Umweltwirkung verzerren daher die Len
kungswirkung der, Abgabe und stören die gesamtwirtschaftl iche Effizienzleistung des 
ökonomischen Hebels . 

208. E ine ( immissionsbezogene) Verwendungsdifferenzierung wäre s innvol l , soweit 
dargelegt werden kann, dass eine bestimmte Verwendungsform typischerweise mit 
abgestuften Eingriffen in das Entnahmegewässer verbunden ist.254 Dies könnte etwa 

252 Ministerium  für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW, Leitfaden zur 
Umsetzung der Europäischen WRRL in NRW, 2003. 

253 Zu diesem Prinzip G a  w e I ,  Umweltpolitik durch gemischten Instrumenteneinsatz, 1 99 1 ; K e m p e r ,  
Das Umweltproblem in  der Marktwirtschaft, 2 .  Auf! . ,  1 993 . 

254 Dies könnte etwa auch für F l ießgewässer-Wasserkraftwerke zutreffen ,  wobei h ier gerade n icht die 
bedeutenden gewässermorphologischen Eingriffe zu bewerten sind, sondern nur die mengenbezogenen 
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der Fal l sein / wenn Entnahmemengen nach kurzer Zeit im Wesentlichen unverändert 
wieder demselben Entnahmegewässer zugeführt werden . Die Entnahmewirkung ist 
dann keineswegs nul l / aber jedenfal ls geringer/ als wenn die entnommenen Mengen 
dauerhaft dem Entnahmegewässer entzogen bl ieben . I nsofern könnten etwa kreislauf
geführten Wassernutzungen (Durchlaufkühlung/ Kies-/Sandwäschen) mit Rückführung 
des entnommenen Wassers durchaus lenkungskonform Ermäßigungen im Abgabesatz 
zugesprochen werden (dazu näher Abschn itt 1 1 1 .6.cb) (3) (B) ) . H ier greift der Grundsatz 
der immissionsbezogenen Abgabesatzd ifferenzierung nach gestuften ökologischen 
Nachteilen (I/gleiche Abgabe für gleiche Entnahmewirkungl/) . 

88 ," 

209. I n zahlreichen Wasserentgeltgesetzen der Länder s ind Privilegierungen vorgese
hen für Wasserentnahmemengen/ die ohne I/nachtei l ige Veränderungll und I/unter E in
haltung der behörd l ichen Zulassung für die E in leitung Gewässern vom Benutzer unmit
telbar wieder zugeführ( werden (§ 40 Abs . 1 Satz 4 BbgWG). Ein Wasserentnahme
entgelt setzt aber keine nachtei l ige Veränderung des entnommenen Wassers voraus 
(d ies wäre systematisch dem Regul ierungsbereich der Abwasserabgabe zuzuordnen) , 
und hängt auch nicht von der I/Mittelbarkeitll der Wiederzuführung ab/ sondern syste
matisch al lein vom gezielten Entzug von Wasser aus dem Wasserkreislauf und von 
dessen nachtei l igen Wirkungen. 

2 1 0. Auch zu Kühlzwecken entnommenes und I/raschll wiedereingeleitetes Wasser 
bedeutet eine dauerhafte Entnahmewirkung von Wassermengen aus dem Gewässer. 
Die Verwei ldauer des entnommenen Wassers außerhalb des Gewässers ist kein h inrei
chendes Kriterium zur Annahme eines fehlenden ökologischen Nachteils/ der z. B. von 
der Gesamtmenge abhängt. Mit Bl ick auf das Lenkungsziel (aber auch auf die Um
weltkosten) käme aber eine Freistel lung für n icht zu besorgende ökologische Nachtei le 
durch die Entnahme im Entnahmegewässer in Betracht. Die E igenschaftsveränderung 
hat hierfür gar kei ne/ die IIUnmittelbarkeitll der Wiederzuführung nur gewisse I nd i
katorqual ität. Eine Freistel lung I/n icht nachtei l ig verändertenlI , und dem Gewässer vom 
Benutzer unmittelbar wieder zugeführten Wassers/ wie sie in Brandenburg (§ 40 Abs. 
1 Satz 4 BbgWG) und Berl in (§ 1 3a Abs. '2 Satz 2 BWG) vorgesehen ist/ erscheint 
daher n icht sachgerecht.255 Stattdessen sollte auf d ie feh lende Besorgnis sign ifikanter 
nachtei l iger E inwirkung auf das Entnahmegewässer abgestellt werden/ soweit eine 
Referenz auf feh lende oder nur geringfügige ökologische Nachtei le angestrebt wird .  

2 1 1 .  Soweit die bestehende Abwasserabgabe d ie hier in Rede stehenden I/nachtei l i
gen Veränderungen// n icht erfasst/ z. B. die Wärmelast wiedereingeleiteten Kühlwas-

Eingriffseffekte, die eher geringfügig erscheinen . Zu diesem KonsiStenzproblem einer Wasserkraftveran
lagung mit Hi lfe von WEE :  G a  w e I ,  SächsVBI . 20 1 3 , 1 53 .  Zu eigenständigen Abgaben auf Wasser
kraft unter Referenz auf morphologische Wirkungen K e r n  / G a  w e I ,  Wasserwirtschaft 20 1 1 ,  28'. 

255 A. A. M e y e  r ,  Wasser und Abfall 2004, 24. 
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sers, würde eine entsprechende Zurückhaltung bei Wasserentnahmeentgelten freil ich in 
der Praxis eine Regelungslücke eröffnen; anzustreben ist daher eine systematische 
Neuordnung beider Abgabearten .256 

2 1 2 . Es erscheint insgesamt sehr fragl ich, ob d ie in den Entgeltgesetzen der Länder 
n iedergelegten Staffelungen für unterschiedliche Verwendungen den hier skizzierten 
konzeptionellen Anforderungen an Abgabesatzdifferenzierungen genügen können. 
E inzig d ie in den Erhebungsländern weith in (n icht aber in NRW) praktizierte Her
kunftsd ifferenzierung (nach Grund- oder Oberflächenwasser) erscheint unter Knapp
heitsgesichtspunkten ohne weiteres gerechtfertigt und zugleich auch lenkungstauglich; 

2 1 3 . Mit Bl ick auf das rechtl iche Gebotensein von Differenzierungen stellt das BVerwG 
darauf ab, "ob diese Fälle sich schon regelmäßig so deutlich von anderen Fäl len der 
[ . . . ] Entnahme unterscheiden, dass sie unter den für die Entgelterhebung maßgeblichen 
Gesichtspunkten gesondert erfasst und bei der Höhe des Entgelts privi legiert werden 
müssten. "257 I n  Bezug worauf eine solche Unterscheidbarkeit gegeben sein sol lte, 
bleibt indes gerade unklar ("unter den für die Entgelterhebung maßgebl ichen Ge
sichtspunkten") .  

(2) HerkunftsdiHerenzierung 

2 1 4. Das WasEG d ifferenziert bisher nicht nach Herkunftsgewässer und verzichtet 
insoweit auf spezifische Lenkungssignale, die sich etwa aus typisiert unterschiedlichen 
Knappheiten von Grund- und Oberflächenwasser258 ergeben. Soweit ersichtl ich, ist 
NRW damit das einzige Bundesland, das vol lständig auf eine entsprechende Differen
zierungsoption beim Abgabesatz verzichtet. Dies bewegt sich zwar zweifelsfrei inner
halb der eröffneten rechtlichen Ermessensspielräume, sol lte aber gewässerpol itisch 
überprüft werden. 

2 1 5 . Der brandenburgische Gesetzgeber begründet etwa in der Novelle des Wasser
gesetzes 20 1 1 ,  i n  dem in § 40 auch das Landes-Wasserentnahmeentgelt geregelt ist, 
die Abgabesatzdifferenzierung zwischen Grund- und Oberflächenwasser nachvol l
ziehbar wie folgt: 

256 Siehe zur Berücksichtigung der Wärmelast im Rahmen des AbwAG G a  w e l  / K ö c k u .  a., Ausge
staltungsoptionen . . .  , Gutachten für das Umweltbundesamt, 20 1 3 .  

257 BVerwG, Ur!. v. 28 .6.2007 - 7 C 3/07 - Spandauer Schleuse (Rn. 27) = NVwZ-RR 2007, 750 
(Hervorh. d. Verf. ) .  

258 Hierzu insbesondere B e  r g m  a n n / W e r  r y ,  Der Wasserpfennig, 1 989, die sogar die Abgaben
erhebung auf Ob�rflächenwasserentnahmen insgesamt mangels Knappheit in Zweifel ziehen, was je
doch nicht überzeugt. 
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"Der höhere Tarif für das Grundwasser erkl,ärt sich aus der besonderen Schutzbedürf
tigkeit und den höheren Kosten bei notwendigen Ausgleichs- und San ierungsmaßnah
men .,,259 

(3) Abgabesatzprivilegierung von Entnc:ihmen mit Wiederzuführung 

2 1 6. Bei geringerer Besorgn is nachteil iger E inwi rkung auf das Entnahmegewässer, d .  
h .  sign ifikant geringeren ökologischen Nachteilen gleicher Entnahmemengen kommt 
auch eine konzeptkonforme Differenzierung des Abgabesatzes in Betracht. Bei gerin
geren ökolog ischen Nachteilen im Entnahmegewässer sprechen sowohl die anzulas
tenden Umweltkosten aus Art. 9 WRRL als auch der Lenkungszweck dafür, über eine 
Entnahmeabgabe gestufte IIKnappheitspreise" zu setzen .  

2 1 7. Hierfür kommen insbesondere Wasserentnahmevorgänge in Betracht, d ie typ i
scherweise die entnommenen Wassermengen zeit- und ortsnah sowie im Wesentlichen 
eigenschaftsunverändert wieder in dasselbe Entnahmegewässer ein leiten. 

2 1 8 . Es wurde bereits darauf h ingewiesen, dass derartige Vorgänge weder der Men
gen-Signifikanz in Bezug auf das Entnahmegewässer vollständig entraten noch inso
weit eines abzuschöpfenden Sondervortei ls ermangeln, der d iese Vorgänge außerhalb 
der vom BVerfG gerechtfertigten Abschöpfungstatbestände platzieren würde (Abschn itt 
1 1 . 2 . ) :  Selbst bei zeit- und ortsnaher Wiederein leitung in das nämliche Gewässer ohne 
jede E igenschaftsveränderung erleidet das Entnahmegewässer dadurch fortlaufend 
eine Minderung der Wasserführung um jene�Mengen, die jeweils außerhalb des Ge
wässers in der Nutzungssphäre des Entnehmers zirkul ieren . Erst recht gi lt dies, wenn 
d ie Wiederzuführung über ein gänzlich anderes Gewässer erfolgt und d ie fragl ichen 
. Mengen dem Entnahmegewässer dauerhaft entzogen bleiben. Auch Eigenschaftsver
änderungen (Wärmelast) setzen einen abschöpfungsfähigen Sondervortei l , auch wenn 
systematisch eine Entnahmeabgabe auf den mengenmäßigen Entzug fokussiert bleiben 
sollte. 

2 1 9 . Gleichwohl könnte eine zeit- und ortsnahe Wiedereinleitung in dasselbe Gewäs
ser eine abgaberelevante D ifferenzierung im Abgabesatz gebieten, da d ie ökologi
schen Nachteile im Gewässer insoweit geringer ausfa l len als bei einer endgültigen 
Entnahme. Es könnte daher eine immissionsbezogene Verwendungsdifferenzierung im 
Abgabensatz geboten sein .  

259 BbgLT-Drs. 5/302 1 ,  S . 2 .  
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(A) Kühlwasser 

220. Bei einer sog . Ablauf- oder Umlaufküh lung werden unter Verwendung von Küh l
türmen wesentl iche Teile des entnommenen Wassers über Verdunstung an die Atmo
sphäre abgegeben (Verdunstungsküh lung) und dem Entnahmegewässer dauerhaft ent
zogen . I nsoweit steht d iese Verwendungsform anderen Entnahmevorgängen in ihrer 
Mengen-Sign ifikanz für das Entnahmegewässer nicht nach . 

22 1 .  Bei der sog. Durchlaufkühlung wird das entnommene Küh lwasser im Wesentli
chen vol lumfänglich und unbehandelt, aber erwärmt in das Entnahmegewässer zu
rückgeführt. Dadurch ist eine zweifache Sign ifikanz für den Gewässerzustand gege
ben :  

- Mengen-Signifikanz aufgrund der dauerhaft im Kühlsystem zirkulierenden und dem 
Gewässer insoweit entzogenen Mengen. Im Rahmen der Durchlaufkühlung werden 
ständig große Mengen Wassers dem an liegenden Fl ießgewässer entnommen und 
nach einer gewissen Verweildauer wieder zugeführt. Auch soweit dem Fl ießgewäs
ser dadurch schlussendlich kein Kubikmeter lIverIoren" geht (kumul ierte Entnahmen 
= kumul ierte E in leitungenL handelt es sich doch um eine dauerhafte Entzugswir
kung im Umfang der jeweils im Kühlsystem zirkul ierenden Wassermengen (Netto
Entzug) . In d iesem Umfang ist näml ich die Abflussmenge des Fl ießgewässers dau
erhaft herabgesetzt. Dem steht nicht entgegen, dass die Verweildauer jedes einzel
nen Kubikmeters "kurz" ausfä l lt oder die Entnahmemengen im Wesentl ichen um
fangsgleich nahe der Entnahmestel le wieder zugeführt werden . Fakt ist, dass dem 
Fl ießgewässer auch auf diese Weise dauerhaft die Menge des im System zirkulie
renden Wassers entzogen ist. Dies bedeutet eine mengenmäßige Signifikanz, auf 
die das Wasserentnahmeentgelt sachgerecht zuzugreifen hat. Mutatis mutandis gi lt 
dies auch für Aufbereitungsvorgänge bei der Rohstoffgewinnung (dazu nachfol
gend (B)) . 

- Ökologische Signifikanz durch die Wärmelast, bei der frei l ich systematisch argu
mentiert werden könnte, dass sie n icht im Aufgabenbereich einer Entnahmeabgabe 
l iege, sondern vielmehr bei der Abwasserabgabe zu berücksichtigen sei260 und im 
Übrigen ordnungsrechtlich beschränkt werden kann .  

222. I m  Falle einer Entnahme mit Wiederein leitung in das Entnahmegewässer ist da
her eine Abgaben-Ermäßigung sachgerecht, um insoweit den Netto-Entzug im Gewäs
ser zu veranlagen, nicht jedoch die Brutto-Entnahme von Wasser. Bei ,defin itiven Ent
nahmen (z. B .  für Trinkwasserversorgung) stimmen beide Größen überein; bei Entnah
mevorgängen mit Wiederzuführung ist diese Unterscheidung sach lich geboten . Dies 
g i lt jedoch nur insoweit, als es sich um eine zeit- und ortsnahen Wiederzuführung in 
das Entnahmegewässer selbst handelt. Auch d ie für eine Ermäßigung gestel lten Ne-

260 Ebd., 47. 
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ben bed ingungen einer fehlenden E igenschaftsveränderung oder Beachtung wasser
rechtl icher Vorgaben für die Wiederzuführung erscheinen im Rahmen des gesetzgebe
rischen Ermessens für Abgabensatzdifferenzierungen durchaus sachgerecht, auch 
wenn h ier n icht unmittelbar die Mengen-Signifikanz berührt wird, sondern die Eigen
schaftsveränderung im Gewässer. 

223 . Ob diesen konzeptionellen Anforderungen vorliegend in § 2 Abs. 2 WasEG ent
sprochen werden kann, erscheint jedoch zweifelhaft. Kühlwassernutzungen werden 
pauschal mit einem ermäßigten Satz von 3 ,5 Ct/cbm belegt, Entnahmen, die "aus
schl ießlich der Kühlwassernutzung dienen, bei denen das Wasser dem Gewässer un
mittelbar wieder zugeführt wird (Durchlaufkühlung)" mit einer nochmaligen Ermäßi
gung auf ein Zehntel des ermäßigten Küh lwassersatzes belegt. 

224. Die - wie unter Abschn itt 1 I 1 .6 .b) erläutert - in anderen Erhebungsländern zum 
Teil gänzlich unbekannte Privileg ierung von Kühlwasser, soweit keine Wiederzufüh
rung vorl iegt, erscheint n icht sachgerecht. In ihrer Entnahmewirkung steht die Verwen
dung als Küh lwasser mit Verdunstungskühlung anderen Formen der Entnahme ohne 
Wiederzuführung gleich. E ine Begünstigung ist daher weder len,kungspolitisch noch 
unter dem Aspekt von Umwelt- und Ressourcenkosten geboten, ja sogar zweckwidrig. 

225 . Zwar dürfte der verfassungsrechtl iche Ermessensspielraum insoweit nicht über
schritten sein .  Auch unionsrechtlich könnte eine Ausnahmerechtfertigung über Art. 9 
Abs. 1 UAbs. 3 i n  Betracht kommen, um den "wirtschaftl ichen Auswirkungen" der Kos
tendeckungsvorschriften aus den UAbs . 1 und 2 "Rechnung zu tragen", insbesondere 
da vielfach - je nach Kühltechnologie - durchaus große Mengen Küh lwassers benötigt 
werden und entsprechend hohe Zah l lasten die Folge wären, würde hier eine Veranla
gung zum Standardsatz erfölgen . 

226. E ine beih i lferechtl iche Würd igung kann im Rahmen d ieses Gutachtens a llerdings 
n icht erfolgen .26 1  

227. Ein ' bloßer "Mengenrabatt" für mutmaßl iche Großentnehmer ist aber n icht nur 
lenkungspol itisch zweifelhaft, sondern auch in seiner Verhä ltn ismäßigkeitsrechtferti
gung fragwürdig : 

- Zunächst zeigen andere Erhebungsländer, d ie ohne generel le Begünstigung von 
Kühlwasser auskommen (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-HolsteinL 
dass es zur Wahrung der Verhä ltn ismäßigkeit und zur Vermeidung unvertretbarer 
wi rtschaftl icher Belastungen einer entsprechenden Privi legierung n icht bedarf. 

26 1 Das WasEG ist gegenwärtig Gegenstand eines Notifizierungsverfahrens, bei dem auch die beihi lfe
rechtl iche Bewertung der Küh lwasserermäßigungen eine Rolle spielt. 
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- Zudem gi lt, dass Kühlwassernutzungen in nahezu a llen Wirtschaftszweigen und m it 
unterschiedlichster Technologie und entsprechendem Wasserbedarf stattfinden; es 
handelt sich daher - je nach Bedarf und Kühltechnologie - keineswegs in al len Fäl
len um "Großentnehmer" mit entsprechenden Zahl lasten . Bei Umlaufkühlungen zir
ku l iert etwa die entnommene Wassermenge, und es werden ausschl ießl ich die Ver
luste aus Verdampfung und Abflut ergänzt, was den Wasserbedarf stark reduziert. 
Eine generelle Begünstigung von Küh lwasser trifft daher keineswegs nur Großent
nehmer mit hohen Zah llasten . 

228 . I n  der Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 2 Satz 2 WasEG wird dazu ausgeführt, 
dass das zu Kühlwasserzwecken entnommene Wasser "dem Naturhaushalt wieder 
zugeführt wird . "262 Im Übrigen resu ltierten die Differenzierungen aus dem Prinzip des 
Sondervortei ls .263 Beide Begründungen sind schwer· nachvol lziehbar. Physikal isch wi rd 
jedes entnommene Wasser dem Naturhaushalt "wieder zugeführt", da es dem Was
serkreislauf i nsgesamt ja nicht verloren geht; entscheidend ist aber wohl die Entnah
mewirkung im Entnahmegewässer. Inwieweit eine partielle Begünstigung nur des 
Kühlwassers einem wie auch immer verstandenen Sondervortei lsprinzip entsprechen 
sol l , ist ebenfal ls unklar. Möglicherweise ist der wirtschaftl iche Vortei l beim Entnehmer 
gemeint; warum d ieser aber bei Küh lwassernutzungen geringer l iegen sol lte a ls bei 
anderen Entnehmern, bleibt unerfindl ich. 

229. I nsgesamt bleibt die generelle Begünstigung von Kühlwasserentnahmen ohne zu
reichende Begrü ndung; sie ist ressourcenpol itisch zu überdenken . 

230. Solange die Abwasserabgabe die Wärmelast von Kühlwasserein leitungen nicht 
berücksichtigt, spricht gegen eine generelle Ermäßigung auch der Umstand, dass das 
Wasser in seinen E igenschaften insoweit sign ifikant verändert wird .  

23 1 .  Hinsichtlich der nochmaligen Begünstigung der Durchlaufküh lung um den Faktor 
1 0  wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt: 

)m Rahmen des Expertengespräches des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Ausschus
ses für Umwelt und Raumordnung ist deutlich geworden, dass eine weitere Differenzierung der 
Entgeltsätze angezeigt ist. 

Dies g i lt namentlich für die Entnahmen zum ZwecRe der Kühlwassernutzung, die in Abhängigkeit 
von der eingesetzten Kühltechnologie, denn Kühlsysteme mit sog . Durchlaufkühlung benötigen für 
das Erreichen der g leichen Kühl leistung etwa die 75-fache Wassermenge gegenüber Kreislauf
kühlsystemen. Um eine ausgewogenere Belastung insbesondere innerha lb der Kraftwerksindustrie 
herzustellen, ist die Differenzierung der Entgeltsätze sachgerecht. "264 

262 LT-Drs. 1 3/4528, S .  30. 
263 Ebenda. 
264 Anhang 1 zu LT-Drs . 1 3/4890, S. 3 .  
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Das Motiv, eine "ausgewogene Belastung innerhalb der Kraftwerksindustrie" herzustel
len, steht zunächst im Widerspruch zu den Anforderungen einer verursachergerechten 
Heranziehung zu einer Entnahmeabgabe (Prinzip "gleiche Abgabe für gleiche Men
gen-Signifikanz") und zum Kostendeckungsgrundsatz. Die Differenzierung ist näml ich 
bestrebt, auf der Ebene der Zahllast die Unterschiede in der eigentlichen Gewässerin
anspruchnahme sachwidrig auszugleichen. Es ist n icht Sinn einer Ressourcennutzungs
abgabe, bei jedem Betrieb einer bestimmten Branche in etwa eine gleiche Zahl last zu 
gewährleisten, sondern die jewei lige Ressourcennutzung zu bepreisen und insoweit 
den Nutzern über differente Zahl lasten gerade ihre unterschiedliches Ausmaß der tat
säch l ichen Ressourcennutzung zu signal is ieren . Genau durch d iese Differenzierung 
wird erst ökonomische Wettbewerbsgleichheit unter Berücksichtigung der Naturinan
spruchnahme hergestel lt. 

232.  Das BVerwG wil l demgegenüber aber in der "Vermeidung von den Wettbewerb 
beeinträchtigenden Belastungsuntersch ieden bei wasserintensiven Industrieunternehmen 
[ . . .  ] einen sachl ichen Grund für e ine D ifferenzierung bei der Höhe des Wasserent
nahmeentgelts" erkennen .265 Dies kann nicht überzeugen, denn das Wasserentnahme
entgelt korrigiert gerade eine ökonomische Wettbewerbsverzerrung, die darin besteht, 
dass zuvor "entgeltfreie" , aber gerade n icht gesel lschaftl ich "kosten lose" Ökosystem
leistungen gratis i n  Anspruch genommen und dabei die wahren Kosten der Produktion 
verschleiert werden konnte. Un ionsrechtl ich kommt ohnehin nur noch eine Ausnahme
rechtfertigung über "wirtschaftl iche Auswirkungen der Kostendeckung" (Art. 9 Abs. 
UAbs. 3 WRRL) in Betracht. 

233 .  Allerd ings wurde zuvor bereits dargelegt, dass eine Ermäßigung der Durchlauf� 
kühlung aus der Gewässer-S ign ifikanz konzeptkonform hergeleitet werden kann .  Der 
Ermäßigungs-Faktor 1 0  dürfte sich im Rahmen des diesbezügl ichen gesetzgeberischen 
Ermessens bewegen. Er erscheint al lerd ings auch besonders großzügig bemessen .  
Rhein land-Pfalz etwa belegt Durchlaufküh lungen mit einer Begünstigung um den Faktor 
3 (0,9 Ct/cbm gegenüber 2,4 Ct/cbm als Regelsatz für Oberflächenwasser) ( §  2 Abs. 
3 LWEntG) . 

234. Allerdings ist ebenfal ls zu beachten, dass die erhebl iche Begünstigung der Durch
laufküh lung um Faktor 1 0  in Bezug auf die bislang abgaberechtl ich n icht erfasste 
Wärmelast der Gewässer zweifelhafte Anreize zugunsten einer Kühltechnologie 
setzen könnte, d ie einen um Faktor 75 höheren Wasserbedarf hat und d iese sehr gro
ßen Wassermengen regelmäßig erwärmt wieder in das Gewässer zurückleitet. Ob
g leich die Berücksichtigung der Wärmelast systematisch nicht bei Entnahmeabgaben 
anzusiedeln ist, müssen doch entsprechende, von Mengenabgaben ausgehende An-

265 BVerwG, B. v. 1 3 .6.2009 - 9 B 2/09, Rn. 1 7. 
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reize beachtet werden . Dies könnte im Sinne der in Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL er
wähnten "ökologischen Auswirkungen der Kostendeckungll Veranlassung geben, der 
Durchlaufkühlung nicht ihren gesamten Mengenvortei l zugutekommen zu lassen . Die 
insoweit auf Faktor 3 reduzierte Begünstigung in Rheinland-Pfalz scheint h ier einen 
gangbaren Weg zu weisen. 

(8) Kies-/Sandwäsche 

235.  In ähn licher Weise stellt sich d ie Frage, ob nicht auch andere Entnahmevorgänge 
. m it Wiederein leitung systematisch gleichgestellt werden müssten. D ies trifft etwa auf 
Kies-/Sandwäschen sowie auf vergleichbare Rohstoffaufbereitungen zu . Unternehmen 
der Kies- und Sandindustrie waschen das geförderte Rohmaterial in der Regel mit 
Wasser, das sie aus dem durch d ie Gewinnungstätigkeit entstehenden Abgrabungs
gewässer entnehmen und nach Gebrauch wieder einleiten . 

-

236.  Im Schrifttum wurde zunächst eine Befreiung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG als 
erlaubn isfreier E igentümergebrauch nach § 24 Abs. 1 Satz 1 WHG a.F .  gefordert.266 
Dem ist das OVG Münster aber entgegengetreten mit dem Hinweis auf dabei auftre
tende "nachtei l ige Veränderungenll des wiedereingeleiteten Wassers.267 

237. Allerd ings könnte eine Abgabesatzermäßigung mit der für Durchlaufkühlungen 
herangezogenen Begründung einer verringerten Mengen-Signifikanz für das Entnah
megewässer ressourcenpol itisch angezeigt sein .  So veranlagt etwa auch Rheinland
Pfalz sowohl Durchlaufkühlungen a ls auch Entnahmen für die ,,Aufbereitung von Bo
denschätzen Il m it dem ermäßigten Satz von 0,9 0/ cbm, "wenn das Wasser dem 
Gewässerunmittelbar wieder zugeführt wirdll (§ 2 Abs. 3 LWEntG) . 

238 .  I n diesem Sinne wäre eine Privilegierung der sog. offenen Kreislaufführung len
kungspol itisch durchaus angezeigt. E ine offene Kreislaufführung findet statt, wenn aus 
einem Abgrabungsgewässer Wasser entnommen wird und damit das gewonnene Pro
dukt (Kies und Sand) in Anlagen in Form von Fraktionierung und Waschung aufbereitet 
wird . Dabei sol lte vorausgesetzt werden können, dass das entnommene Wasser nach 
der Aufbereitung weder chemisch noch thermisch verändert und dem Abgrabungsge
wässer unmittelbar wieder zugeleitet wird, um die Privi legierung zu rechtfertigen. 

239.  Tei lweise findet diese Kreislaufführung aber auch ledigl ich über wasserwi rtschaft
I ich in Verbindung zueinander stehende Abgrabungsgewässer statt. Eine Privi leg ierung 
könnte insoweit auf Kreislaufführungen an demselben Oberflächengewässer sowie auf 

266 S c  h u I t z l  K r ü  9 e r ,  NuR 2005, 1 ;  d i e s .  NuR 2007, 732 .  
267 OVG Münster, B .  v: 30.6.20 1 1 - 9 A 1 947/1 0. 
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Wiederzuführungen ohne sign ifikante Eigenschaftsveränderung bzw. E inhaltung ord
nungsrechtlicher E in leitungsanforderungen beschränkt werden . Danach wäre es z. B. 
sachl ich begründet ausgeschlossen , dass Grundwasserentnahmen, die anschl ießend 
ledigl ich einem anderen (Oberflächen-) Gewässer zugeführt werden, ebenfal ls begüns
tigt werden - trotz signifi kanter Entzugswirkungen im Entnahmegewässer. 

240. Aus Konsistenzgründen ist n icht unbedingt ein übereinstimmender Ermäßigungs
faktor wie bei der Durchlaufkühlung anzusetzen . Die laufende Entzugswirkung im Ent
nahmegewässer könnte typischerweise größer oder kleiner ausfal len - ja nach Umfang 
der aufgrund der je branchentypischen Nutzung im Gewässer ständig feh lenden Was
sermenge, z. B. aufgrund abweichender Verweildauer des entnommenen Wassers im 
Nutzungssystem. Auch könnte d ie Überlegung, wegen der Wärmelast keine zu starken 
Anreize zur Durchlaufkühlung zu platzieren, zu Abweichungen beim Abgabesatz Ver
anlassung geben . 

24 1 .  Zur Vereinfachung könnte jedoch eine übereinstimmende Ermäßigung für beide 
Entnahmetypen realisiert werden. Wegen der mangelnden Rechtfertigung der generel
len Küh lwasserermäßigung (siehe oben (A)) bedeutete dies auch zugleich einen abso
lut übereinstimmenden Abgabensatz - wie auch im Modell des rheinland-pfä lzischen 
LWEntG, das für Aufbereitung von Bodenschätzen und Durchlaufkühlung denselben 
Satz vorsieht. Dabei ist der Ermäßigungsfaktor 1 0  ressourcen politisch zu überprüfen 
(dazu bereits oben unter (Al ) .  

cc) Anwendbarkeit des Standard-Entgeltsatzes für Sümpfungswässer? 

242. I n  jüngster Zeit ist durch das VG .Arnsberg268 entschieden worden, dass der al l-

. gemeine (unermäßigte) Entgeltsatz gem . § 2 Abs. 1 WasEG auf Sümpfungswässer 
n icht anwendbar sei .  Zur Begründung beruft sich d ie Kammer auf d ie Gesetzesmateria
l ien zum WasEG 2004. Danach habe der Gesetzgeber deutl ich gemacht, dass Was
serentnahmen zur Küh lwassernutzung sowie zur landwirtschaftl ichen Berieselung und 
Beregnung mit der 'Begründung privi legiert werden sol lten, dass das zu diesem Zweck 
entnommene Wasser "dem Naturhaushalt" wieder zugeführt werde. Entnahmen zum 
Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung sowie zum Zwecke der Produktion und 
sonstiger betrieblicher Nutzungen sollen h ingegen mit dem vol len Entgeltsatz veranlagt 
werden . Hieraus zieht das Gericht den Schluss, dass der volle Entgeltsatz led igl ich für 
Wassermengen in Anwendung gebracht werden soll, die dem Wasserhaushalt nicht 
wieder zugeführt werden, sondern ihn "dauerhaft" verl ießen. Denn auch der sparsame 
Umgang mit der Ressource Wasser sei wesentl iches Ziel des Wasserentnahmeentgel-

268 VG Arnsberg, U. v. 8 . 1 1 .20 1 3  - 1 1  K 28 1 3/1 1 .  
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tes. Nach Auffassung' des Gerichts dürfe der Gesetzgeber bei der Gestaltung der Ent
geltsätze diese Zielsetzung n icht völ l ig aus dem Bl ick verl ieren. 

243 . Die Entscheidung des VG Arnsberg kann jedoch nicht im Ansatz überzeugen. Sie 
steht im Übrigen woh l bereits im Widerspruch zur Rechtsprechung des OVG Münster 
und des BVerwG, die u .  a. im Zusammenhang mit der Sand- und Kieswäsche bereits 
entsch ieden haben, dass es Art. 3 Abs. 1 GG n icht in jedem Falle gebietet, geminder
te Entgeltsätze oder Befreiungen für andere T atbestän'de einzuführen, selbst wenn das 
entnommene Wasser einem Gewässer (wieder-) zugeführt wird .269 Dem Gesetzgeber 
kommt insoweit ein weiter Ermessensspielraum zu . 

244. Auch muss beachtet werden, dass der Gesetzgeber beim Kühlwasser auch dann 
eine Ermäßigung ausspricht, wenn das Küh lwasser ansch l ießend über Verdunstungs
kühlung an die Atmosphäre abgegeben wird .  Von einer Tarifgestaltung, die strikt an 
Wiederzuführungen an "ein" Gewässer anknüpfe, kann im WasEG gar keine Rede 
sein .  

245 . Zudem l iegt die Begründung der Kammer auch inhaltl ich neben der Sache: Phy
s ikal isch geht ohnehin kein entnommenes Wasser dem Wasserkreislauf verloren; e inen 
"endgültigen Verbrauch" und damit einen defin itiven Entzug "aus dem Naturhaus
halt" ,270 den die Kammer als Grundlage einer Voll-Veran lagung sieht, gibt es daher 
bereits tatbestandl ich gar nicht. Zwar verwendet auch der Gesetzgeber in LT-Drs. 
1 3/4528, S. 30, vergleichbar irritierende Formul ierungen ("dem Natu rhaushalt wie
der zuführen") ;  ers ichtl ich geht es in der Sache aber um die in den Abschnitten 1 1 . 1 
und 1 I 1 .6.cb) ( 1 )  beschriebenen Untersch iede in der Mengen-Sign ifikanz von Entnah
men, wenn anschl ießend Wieder-Zuführungen in das Entnahme- oder zumindest ein 
anderes Gewässer erfolgen . 

246. Ganz offensichtlich unterscheiden sich nämlich Wiederzuführungsvorgänge in 
ihrer mengenmäßigen und ökologischen Konsequenz für ein Entnahmegewässer ganz 
erheblich danach, ob etwa abgeleitetes Grundwasser anschl ießend ledigl ich einem 
völ l ig anderen (Oberflächen-) Gewässer zugeführt wird,271 Kühlwasser in erwärmter 

269 OVG Münster, U. v, 24. 1 1 . 2009 - 9 A 1 580/08 :  "nachtei l ige Veränderung" des Wassers zur 

"Sandkorntrennung" führt zulässigerweise zum Ausschluss der Entgeltbefreiung. Siehe auch BVerwG, U .  
v. 1 3 .6.2009 - 9 B 2/09 ("keine g leichheitswidrige Ungleichbehandlung, wenn der Gesetzgeber den 
Eigentümergebrauch, nicht aber den Gewässerausbau von der Entrichtung eines Wasserentnahmeent
gelts freistel lt) . 
270 VG Arnsberg, U .  v. 8 . 1 0.20 1 3 - 1 1  K 28 1 3/ 1 1 ,  Rn. 34. 
271 Das OVG Lüneburg spricht hier ' zutreffend davon, dass "eine Beeinträchtigung der Ressource 
,Grundwasser' durch seine Umwandlung in  die weniger schützenswerte Ressource ,Oberflächenwasser' 
[erfolgt]" - OVG Lüneburg, U. v. 29.6.2006 - 1 3  LB 75/03 - zur Entgeltpflicht der Wasserhaltung nach 
§ §  4 Abs. 1 Nr. 7, 47 Abs. 1 NWG und § 47a NWG i .V.m .  der Anlage "Verzeichn is der Gebühren 
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Form und schwal lartig an einer abweichenden E in leitungsstelle wiedereingeleitet wird 
und dem Entnahmegewässer zwischenzeitl ich fü r die Dauer der Systemführung entzo
gen ist oder aber Entnahmemengen aus Oberflächengewässern über Bewässerungs
vorgänge mit hohem Verdunstungsantei l i n nur geringem Umfange und mit Verzöge
rung wieder ins Grundwasser (also n icht ins Entnahmegewässer) eingehen. 

247. Eine Dichotomie derart, dass Vorgänge mit Wiederzuführungen einerseits und 
mit "endgültigem Verbrauch" andererseits kategoria l zu unterscheiden wären mi t ent
sprechender Konsequenz für d ie Abgabenheranziehung, l iegt ers ichtl ich vol lkommen 
neben der Sache. Dem Gesetzgeber kommt hier ein weiter Ermessensspielraum zur 
Bewertung des jewei l igen ressourcen bezogenen Entnahmevortei ls und der Umwelt- und 
Ressourcenkosten zu, bei dem gestuft s icherl ich die Signifikanz für das Entnahmege
wässer in erster Lin ie zu berücksichtigen ist. 

248 . In Abschnitt 1 I 1 .6 .cb) wurde dargelegt, dass die Ermäßigung konzeptionell eine 
Wiederzuführung in dasselbe Entnahmegewässer voraussetzt und sich nach dem Aus
maß bemessen sol lte, in dem die Wasserführung zwischenzeitl ich herabgesetzt wird . 
Bewässerungsmaßnahmen mit hohem Verdunstungsantei l oder Ableitungen von 
Grundwasser in Oberflächengewässer erfü llen d iese Voraussetzungen ohnehin nicht, 
auch wenn andere Nutzungsformen zu noch "gewässerfernerem" Verbleib des Was- . 

sers führen mögen (Verdunstung, Abwasserentstehung usw.) .  H ier ist für Ermäßigungen 
konzeptionell kein Raum. Der Gesetzgeber kann die Grenze daher aus gutem Grün
den gerade dort ziehen, wo Wasserengen das Entnahmegewässer selbst dauerhaft 
verlassen, und er kann sachl ich gerechtfertigt für lediglich temporären Entzug eine E r
mäßigung aussprechen. 

249. Auch ist n icht ers ichtl ich, warum der Gesetzgeber, der im Änderungsgesetz 
20 1 1 eine klare Wertung h insichtlich der Veran lagung zum Standardentgeltsatz vor
genommen hat, diesbezügl ich an eine - noch dazu fragwürdige - Auslegung eines 
Teils der h istorischen Gesetzesbegründung von 2003 gebunden wäre .  D ie Kammer 
erhebt hier bislang unbekannte Ansprüche an eine vermeintliche "Widerspruchsfrei
heit" gesetzlicher Normen gegenüber den vom Gesetzgeber früher einmal gegebenen 
Begründungen. Das Urtei l kann daher insgesamt n icht im Ansatz überzeugen. 

der Wasserentnahme", dort unter Nr. 3 . 1  (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser zur Wasserhaltung) . 
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7. Verrechnungen 

a} Aktuelle Rechtslage 

250. § 8 Abs. 1 WasEG sieht die Möglichkeit einer Verrechnung der Abgabeschuld 
mit bestimmten Aufwendungen vor: 

"Leistet ein Entgeltpfl ichtiger als öffentl ich-rechtl iche Körperschaft oder Unternehmen der 
öffentl icHen Wasserversorgung auf Grund einer vertraglich vereinbarten Kooperation 
mit der Landwirtschaft oder einer Landwirtschaftskammer Zahlungen für Maßnahmen 
zum Schutze des entnommenen Rohwassers, können die im Veran lagungsjahr h ierfür 
entstandenen Aufwendungen mit der Vorauszahlung oder der Festsetzung des Wasser
entnahmeentgelts für dieses Veranlagungsjahr verrechnet werden . Verrechnungsfähig 
sind die personellen Aufwendungen für die Gewässerschutzberatung der landwirt
schaftl ichen Betriebe sowie Aufwendungen für Maßnahmen . " 

25 1 .  Die Verrechnung ist damit auf bestimmte Abgabepflichtige (ßffentlich-rechtl iche 
Körperschaft oder Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung") und bestimmte 
Aufwendungen (Personal- und Maßnahmenaufwand zur Beratung und zum Rohwasser
schutz im Bereich der Landwirtschaft aufgrund vertragl icher Kooperation) begrenzt 

252 .  Damit werden Anreize für entsprechende Kooperationslösungen gesetzt, .durch 
die landwirtschaftliche Einträge in Gewässer, welche die Rohwassergewinnung der 
Trinkwasserversorger beeinträchtigen, reduziert werden sol len . Die Gesetzesbegrün
dung spricht vom Ziel einer IIgewässerschonenden Landbewirtschaftung" . 272 

253 . Die auf diese Weise verrechneten Beträge sind n icht unerhebl ich; sie bewegen 
sich seit 2004 durchgehend bei rd . 20-25% der ursprüngl ichen Zahl last der Trinkwas
serversorger (vgl .  Tabelle 1 1  im nachfolgenden Abschnitt 1 1 1 . 8 . ) .  

b}  Vergleichbare Regelungen anderer Länder 

254. Ausgleichszah lungen an die Landwirtschaft aus Mitteln der Wasserentnahmeent
gelte sind bereits aus der ersten landesrechtl ichen Regelung des baden
württembergischen Wasserpfenn igs bekannt. Hier war vorgesehen, aus den Mitteln 
der Abgabe die Finanzierung von Entschädigungszahlungen an die Landwirte wegen 
Düngemittelbeschränkungen in Wasserschutzgebieten nach § 1 9  Abs . 4 WHG a .  F .  
Auch wenn im Gesetz keine diesbezügl iche Zweckbindung verankert wurde, war d ies 
entstehungsgeschichtlich ein politisches Motiv der E inführung. 

272 LT-Drs. 1 3/4528,  S. 3 1 . 
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255 . Verrechnungen als Instrument zur Zahl laststeuerung und als Anreizinstrument sind 
in ein igen anderen Erhebungsländern ebenfal ls verankert: 

- I n  Baden-Württemberg "kann" d ie Wasserbehörde nach § 1 7f WG BW für die 
Verwendung von Wasser aus oberirdischen Gewässern das Entgelt auf Antrag um 
bis zu 25 % durch die Verrechnung mit Aufwendungen nach Abs. 2 ermäßigen; 
dazu zäh len Maßnahmen zur Wärmefrachtreduzierungt zur Substitution von 
Grund- durch Oberflächenwassert d ie Errichtung von KWK-Anlagen und ordnungs
rechtlich n icht geschu ldete Maßnahmen zur IIHerstel lung der gewässerökologischen 
Funktionsfäh igkeit von oberird ischen Gewässern" . 

- In Sachsen können bei Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur Kreislaufnut
zung oder Wiederverwendung von Wassert deren Betrieb eine Minderung der 
Entnahmemenge um ' mindestens 1 0  Prozent erwarten lässtl l gem. § 9 1  Abs. 1 0  
SächsWG die Aufwendungen dafür mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet 
werden. Dies g i lt gem .  § 9 1  Abs. 1 1 SächsWG auch für Aufwendungen für Maß
nahmen zur Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologi
schen ZustandeSt zu deren Durchfüh rung keine gesetzl iche Pflicht besteht. 

- In Sch leswig-Holstein ist gem. § 4 GruWAG SLH eine Verrechnung von Aufwen
dungen für die Ersetzung der Grundwasserentnahme durch Oberflächenwasserent
nahme und für Maßnahment d ie den Wasserverbrauch um mind. 1 0 % senkent mit 
dem Entgelt möglich . 

- In Rheinland-Pfalz sieht § 4 LWEntG die Verrechnung der Abgabeschu ld mit be
stimmten ressou rcenwirksamen Ausgaben des Entgeltpfl ichtigen desselben Veran la
gungsjah res vor. Förderungswürdig sind - in unterschiedlicher Ausgestaltung -
Ausgaben für Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmelast sowie Kooperations
vereinbarungen mit landwirtschaftl ichen Betrieben zum Gewässerschutz (Tab. 1 0) . 

1 00 
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Tab. 1 0: Verrechnungsoptionen nach § 4 LWEntG Rheinland-pfali: 

Begünstigter Maßnahmen Verrechnungsquoten FundsteI le 
(Ausgaben für . . .  ) Anteil an der Anteil an den 

Abgabeschuld Ausgaben 

Alle Entgeltpflichti- 1 .  Behördlich abgestimmte 25 % 1 00 %  § 4 Ab�. 1 Nr. 
gen Effizienzanalyse zur (maximal 3 1 und 2 

Minderung der Wärme- Jahre) LWEntG 
last 

2 .  Errichtung oder Erweite-
rung (nicht: Betrieb) von 
verrechnungsfähigen 
An lagen zur Minderung 
der Wärmelast 

Träger der öff. Vertragliche Kooperations- 1 00 % 50 % § 4 Abs. 2 Nr. 
Wasserversorg u ng maßnahmen mit landwirt- 1 LWEntG 

Geträn keherstel ler 
schaftlichen Betrieben zum § 4 Abs. 2 Nr. 
Gewässerschutz 2 LWEntG 

Die rhein land-pfälzische Regelung in § 4 Abs . 2 Nr. 1 LWEntG kommt der Norm in 
§ 8 WasEG am nächsten. Allerdings findet in Rheinland-Pfalz zugleich eine Deckelung 
auf 50% der d iesbezügl ichen Ausgaben statt (Selbstbehalt) . 

c} Bewertung 

ca} "Polluter paysl.l vs. "polluter profitsl.l: 
Ökonomische Reziprozität des Verursacherprinzips 

256. Umweltökonomisch ist anerkannt, dass bei Ressourcenknappheit alle auf die Res
source zugreifenden potenziellen Nutzer für die Knappheit gemeinsam Verantwortung 
tragen und insofern jeweils "verursachergerecht" zur Lastentragung herangezogen 
werden können, um das Knappheitsproblem effizient zu lösen (sog . Coase-Theorem 
nach dem Nobelpreisträger Ronald H. Coase) .273 Dies bedeutet, dass ein Knappheits
konfl ikt um Grundwasser, bei dem eine Partei ("Landwirtschaft") den Grundwasserkör
per durch diffuse Belastung für Senkendienste nutzt, eine andere Partei h ingegen 
(Wasserversorger) auf die Entnahme sauberen Rohwassers zur Trinkwasserversorgung 
angewiesen ist, sowohl durch Anlastung von Umwelt- und Ressourcenkosten auf Seiten 
der Landwirtschaft als auch auf Seiten der Wasserversorger ökonomisch verursacher
gerecht gelöst werden kann .  Dies spricht also noch n icht gegen Entschädigungen der 

273 Dazu insbesondere klar B o n  u s ,  Wirtschaftsdienst 1 986a, 45 1 ;  d e r  s ., Wirtschafts dienst 1 986b, 
625; d e r s . , Wirtschaftsdienst 1 987, 1 99. 

. 
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Landwirtschaft für Zurückhaltung bei Grundwassereinträgen. Diese Konstruktion ist 
auch a ls IINutzn ießerprinzip" bezeichnet worden, bei dem n icht die techn ischen Urhe
ber einer Gewässerbeeinträchtigung (llpolluter pays") , sondern die Nutznießer einer 
vermiedenen Beeinträchtigung in die Zahlungsverantwortung genommen werden ("pol
luter profits") .  274 

257. üb und inwieweit diese sog . ökonomische "Reziprozität" von Knappheitskonfl i k
ten auch dem rechtlichen Verständnis des Verursacherprinzips entspricht, kann h ier 
dahinstehen, da ein "Verstoß" im Rahmen des legislativen Ermessens über Abgaben
regelungen mangels verbindl icher Kodifizierung des Verursachergedankens im Was
serrecht kaum beachtlich wäre. 

258. Es verbleiben aber gleichwohl zwei Aspekte, die eine Überprüfung der Regelung 
in § 8 WasEG im lichte des Art. 9 WRRL notwendig erscheinen lassen : 

- Verrechnungen stel len konzeptionell Fremdkörper in einer Ressourcennutzungsab
gabe dar und schwächen den eigentl ichen Lenkungsanreiz der Zahl last (dazu 
nachfolgend cb) ) ; 

- die Regelung widerspricht konzeptionell gleich zweifach den Kostendeckungs
grundsätzen Art. 9 Abs . 1 UAbs. 2 Sp.str. 1 und 2 und bleibt ohne eine ers ichtl i
che diesbezügl iche Rechtfertigung aus UAbs. 3 (dazu nachfolgend ce) ) . 

cb) Verrechnungen als Fremdkörper einer Ressourcennutzungsabgabe 

259. Verrechnungsklauseln, die es einem Ressourcennutzer gestatten ,  die Gewässerbe
lastung durch Maßnahmenkosten ganz oder tei lweise gegen die verbleibende Zah llast 
aufzurechnen, sind systematisch gesehen Fremdkörper bei einer Lenkungsabgabe:275 
E in Ressourcennutzer hat ökonomisch sowohl d ie Lenkungslast (Anpassung an ein neu
es Optimum durch Vermeidung) a ls auch die Zahl last a ls Ressourcenverantwortung für 
die verbleibende Nutzung zu schu ltern . Anders als im Schrifttum gelegentlich behaup
tet,276 handelt es s ich hierbei aus diesem Grunde auch nicht um eine "Doppelbelas
tung". In der ökonomischen Konzeption einer Lenkungsabgabe wird ein E in le iter zu 
Maßnahmen angereizt, indem er sich durch insoweit verminderte Ressourceninan
spruchnahmen künftige Zahl lasten erspart, n icht aber, indem ihm (zusätzlich) gestattet 
wird, die I nvestitionssumme durch Wegfal l einer g leich hohen Abgabenschuld günstig 

274 Siehe etwa K u  c k s h i n  r i c h  s ,  Zur ökonomischen Theorie der Grundwassernutzung . . . .  , 1 990. 

275 So auch zutreffend, wenngleich mit Blick auf die Abwasserabgabe: B e  r e n  d e s ,  Das Abwasserab
gabengesetz . . .  , 1 995, S. 1 68 .  

276 So etwa R i t t e  r ( 1 992) ,  S. 1 60 ff.; S t e  i n e  r ( 1 992), S. 2 1 0. 
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zu refinanzieren . Der eigentliche, effizienzorientierte lenkungsanreiz, der ja in der 
Minderung der Nutzungsmenge infolge von solchen Vermeidungsanstrengungen be
steht, die günstiger sind als das Tragen der Abgabe, wird so durch eine ineffiziente 
Investitionsprämie ausgehöhlt. 

260. Durch d ie Verrechnungsmög/ichkeiten der Abgabenbelastung mit bestimmten 
Ausgaben kommt es aus verschiedenen Gründen zu einer Verzerrung im Hinblick auf 
die Umsetzung der effizientesten Optionen: 

- Maßnahmen, die besonders teuer und ineffizient s ind, lohnen sich am ehesten für 
eine Durchführung, da d iese die Abgabeschuld am meisten reduzieren können . 
Das individuelle Optim ierungskalkül wird dadurch ungünstig beeinflusst. Denn 
durch d iese Möglichkeit erhält letztl ich jener Verursacher den stärksten Impu ls, des
sen Optionen ökonomisch am wen igsten effizient s ind.277 

- Als Investitionen zur Verrechnung der Abgabenlast s ind zudem Ausgaben für 
landwirtschaftl iche Kooperationslösungen vor anderen Maßnahmen zur Verringe
rung der Gewässerinanspruchnahme, die "nur" die Bemessungsgrundlage beein
flussen, bevorzugt und verzerren damit das ökonomische Entscheidungskalkü l des 
öffentl ichen Entnehmers. 

- Sch l ießlich werden durch die Verrechnungsmöglichkeiten nach § 8 WAsEG len
kungsfremde Maßnahmen gefördert, die zwar noch indirekt dem Gewässerschutz 
dienl ich sein mögen, jedoch nicht an der Entnahmemenge als Bemessungsgrundla
ge der Abgabe oder an der Mengen-Sign ifi kanz im Gewässer ansetzen .278 Die 
Verrechnung versetzt damit die nur einmal vorhandene Anreizmasse der Zah l last 
für andere als d ie eigentl ichen Zwecke des Entnahmeentgelts 

26 1 .  Die in § 8 WasEG gewählte Konstruktion ist dabei auch anders konzipiert als 
etwa die Verrechnungsklausel in § 1 0  AbwAG, d ie vorrangig die Minderung der ei
gentl ichen Bemessungsgrundlage nochmals -bezuschusst. Mit der in § 8 WasEG ge
wäh lten Konstruktion wird die nur einmal verfügbare Anreizfunktion der Zah l last statt
dessen für "sonstige" Zwecke außerhalb der eigentl ichen Wasserentnahmesphäre ein
gesetzt. Dies schwächt nicht nur den eigentl ichen Mengen-lenkungszweck; darüber 
h inaus wird auch die volle Kostenverantwortlichkeit für Wasserentnahmen nach Art. 9 
WRRl weiter perforiert (dazu unten ( i i }L da ein Tei l  dieser Entnahme
Kostenverantwortung dafür eingesetzt wird, die an sich gebotene Kostenverantwortung 
etwa des Sektors landwirtschaft wiederum über Kooperationsarrangements zu vermei
den. So kommt ein Entlastungs-Karussell in Gang, das zwar pragmatisch für das Ge
wässermanagement durchaus nützlich sein mag, den Grundsätzen der Kostenverant-

277 E w r i n  9 m a n  n (2002) , S. 29 1 f. ; DIW /FiFo ( 1 999), S. 280 ff. 
278 K a r  1 /  R a n  n e ( 1 995), S. 35-39; DIW /FiFo ( 1 999), S. 280-282 .  
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wortl ichkeit und der damit beabsichtigten effizienten Ressourcennutzung jedoch gerade 
nicht entspricht. 

262. Dabei ist die in § 8 WasEG gewählte Verrechnungslösung aus Sicht des Gesetz
gebers zugleich noch unnötig einschränkend, denn das fü r die I/sonstigen" Zwecke 
(hier: Schutz vorrangig der Grundwasserqual ität durch d iffuse E inträge) mobi l is ierbare 
Anreizvolumen wird jeweils durch die (sachfremde) individuelle Abgabeschuld für 
Wasserentnahmen begrenzt, was sich als wenig zweckmäßig erweisen kann , wenn es 
darum geht, diffuse Stoffeinträge wirksam zu begrenzen. Um diese Ziele durch För
deranreize zu erreichen, ist eine Verrechnung im Rahmen des WasEG ohnehin gar 
n icht nötig. Hierzu könnte auch eine entsprechende Aufkommensverwendung einge-
setzt werden . 

-

ce) Vereinbarkeit mit den Kostendeckungsgrundsätzen 
aus Art. 9 WRRL? 

263 . Art. 9 Abs. 1 WRRL gebietet nicht nur für Wasserdienstleistungen die Berücksich
tigung des Grundsatzes der Kostendeckung einsch l ießlich Umwelt- und Ressourcenkos
ten (UAbs. 1 )  bzw. eine Platzierung von angemessenen Anreizen, um Nutzer von 
Wasserdienstleistungen zu effizienten Ressourcenentscheidungen anzuhalten (UAbs. 2 
Spstr. 1 ) . Ferner statu iert UAbs. 2 Sp.str. 2 ausdrücklich fü r den namentlich genannten 
Sektor der Wasser ledigl ich I/nutzenden" Landwirtschaft die Pflicht, I/unter Berücksich
tigung des Verursacherprinzips einen angemessenen Beitrag" zu )eisten zur Deckung 
der Kosten der Wasserdienstleistungen" . Zwar stehen al le drei Gebote unter dem Vor
behalt der Verhä ltn ismäßigkeitsklausel des UAbs . 3, dennoch kann Art. 9 Abs. 1 
WRRL insgesamt n icht entnommen werden, dass die Landwirtschaft, soweit sie I/was
sernutzend" zur Verteuerung der Trinkwasserversorgung beiträgt, dauerhaft und voll
ständig sowie begründungslos nicht nur von Kostendeckungslasten vollständig freige
stellt wird, sondern auch noch durch Verrechnungslösungen staatl ich geförderte Be
günstigungen erfährt. 

264. § 8 WasEG etabl iert h ier eine Entlastungskette, i ndem zunächst die Trinkwasser
versorger - entgegen Art. 9 Abs. 1 UABs. 1 und 2 Sp.str. 1 WRRL - n icht ihre vol len 
Umwelt- und Ressourcenkosten ( in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Höhe) für die 
D ienstleistung der Wasserentnahme zu übernehmen haben - und sodann auch der 
lediglich I/wassernutzende" Sektor Landwirtschaft seinen Beitrag zur Verteuerung der 
Wasserd ienstleistung "Wasserentnahme" wiederum nicht zu tragen hat, sondern viel
mehr im Gegentei l eine über das Verrechnungsinstitut staatl ich geförderte Entlastung 
erfährt. 
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265. Es steht außer Zweifel, dass auf diese Weise ein pragmatischer Beitrag zur Ver
besserung der Gewässersituation gel ingen mag; den Grundsätzen der Kostenverant
wortlichkeit und der damit beabsichtigten effizienten Ressourcennutzung wird so je
doch gerade nicht entsprochen. Demnach müssten die Trinkwasserversorger zunächst 
ihre vollen (vom Gesetzgeber vorgesehenen) volkswirtschaftl ichen Entnahmekosten 
schu ltern; zugleich erführen sie dadurch eine Entlastung, dass ein Tei l der Kosten der 
Trinkwasserbereitstel lung verursachergerecht an die Landwirtschaft weitergereicht wür
de, d ie ursächlich einen Tei l der Kosten der Wasserdienstleistung IIWasserversorgung" 
(höhere Trinkwasser-Aufbereitungskosten, Fernwasserversorgung usw.) zu verantworten 
hat. Die Entlastung müsste Art. 9 WRRL zufolge mithin in umgekehrter Richtung organi
siert werden und von der Landwirtschaft i n Richtung der T rinkwasserversorger veran
lasst sein . 

266. § 8 WasEG steht damit grundsätzlich im Widerspruch zu den Geboten aus Art. 
9 Abs. 1 UAbs. 1 und 2 WRRL.279 Dies könnte frei l ich un ionsrechtl ich nach UAbs . 3 
gerechtfertigt erscheinen, soweit der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die IIsozialen, 
ökologischen und wirtschaftl ichen Auswirkungen der Kostendeckung" eine solche Ab
weichung gebietet. Dies ist al lerdings bislang soweit ersichtl ich gar nicht vorgetragen 
worden und wäre auch sachl ich kaum nachvollziehbar. Ein entsprechender Vortrag 
würde im Übrigen auch deshalb kaum überzeugen können, wei l die übrigen Erhe
bungsländer - mit Ausnahme von Rhein land-Pfalz - mit ihren Regelungen aufzeigen, 
dass es zur Wahrung der Verhältn ismäßigkeit gegenüber der Landwirtschaft einer ent
sprechenden Ausnahme von den Kostendeckungsgeboten des Art. 9 WRRL gar n icht 
bedarf. 

267. H inzu treten die zuvor unter ca) erläuterten lenkungspol itischen Bedenken, einer 
Ressourcennutzungsabgabe als ökonomischem Vorsorgehebel bei der Wasserentnah
me die Anreizwirkung der Zah l last dadurch zu nehmen, dass "andere" Zwecke durch 
Verrechnung begünstigt werden. 

268. Die Regelung sol lte daher insgesamt rechtspol itisch überdacht werden . Dies er
scheint auch vor dem H intergrund des Umstandes geboten, dass seit E inführung des 
WasEG 2004 regelmäßig rund 20-25 % des Aufkommens aus der Trinkwasserversor
gung als Folge entsprechende Verrechnungen ausfal len (vgl . Tab. 1 1 ) . 

279 So auch jüngst R e  e s e ,  JEEPL 20 1 3 , 370, mit Blick auf die Freistel lung der Landwirtschaft bei Was
serentnahmeabgaben im lichte von Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Sp.str. 2 WRRL: IIA clear shortcoming in 
terms of 'adequate contribution' is to be stated with respect to the agricultural sector. " 
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8. Aufkommen und Aufkommensverwendung 

a) Aktuelle Rechtslage und Aufkommensergebnisse 

269. § 9 WasEG trifft Maßgaben für die Verwendung des Abgabeaufkommens. Da
nach gi lt, dass gem. Abs. 1 "vorweg der durch den Vollzug d ieses Gesetzes entste
hende Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) gedeckt" wird .  Zudem ist 
nach Abs. 2 "der Aufwand, der aus der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtl in ie 
resu ltiert, [ . . .  ] ab 2006 aus dem Aufkommen gedeckt. ". Nach Abs. 3 gi lt aufgrund des 
WasEG 20 1 1 seit dem 30.7.20 1 1 zusätzl ich, dass "aus dem Aufkommen [ . . .  ] Mittel 
für Aufgaben der Altlastensanierung und Altlastenaufbereitung zur Verfügung gestellt 
werden ." Das verbleibende Aufkommen steht nach Abs. 4 "dem Land zur Verfügung", 
fl ießt also zweckbindungsfrei i n den al lgemeinen Haushalt. 

270. Tabel le 1 1  zeigt die Entwicklung des Aufkommens aus dem Wasserentnahme
entgelt i n Nordrhein-Westfalen seit 2004 in sektoraler Gliederung. 

! 1 06 

I 



Tabelle 1 1: 

Wirtschaftszweig 

A Land- u. Forstwirt-
schaft, Fischerei 

B Bergbau u. Gewin-
nung von Steinen u. 
Erden 

C Verarbeitendes 
Gewerbe 

Entwicklung des Aufkommens aus dem Wasserentnahmeentgelt in Nordrhein-Westfalen 
seit 2004 in vollen TEUR (Festsetzungsbeträge je Veran lagungsjahr - Quelle: MKULNV NRW) 

Abteilung WasEG WasEG WasEG WasEG WasEG WasEG WasEG WasEG 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Standardsatz: 4,5 Ctlm' 4,05 3,6 / 4,5 
Küh lwasser: 3,0 Ctlm' 2,7 2,4 / 3,5 

Durchlaufkühlung: 0,3 Ct/m' 0,27 0,24 / 0,35 
01 Landwirtschaft, Jagd u. 1,567 1,597 1,569 2,192 2,187 2,539 2,655 3,076 

damit verb. Tätigkeiten 

05 + 07 Kohlenbergbau, sonst. 6.573,574 6.502,855 6.216,970 6.313,511 5.892,880 5.922,029 5.398,630 10.865,276 
Bergbau 

08 Gewinnung von Steinen u. 4.471,903 4.353,603 4.604,468 4.619,245 4.600,176 4.334,366 3.631,162 4.302,425 
Erden 

10 + 11 Herstellung von Nahrungs- 1.132,518 1.167,976 1.113,651 1.147,432 1.118,990 1.098,366 1.001,357 1.014,528 
u. Futtermitteln u. Geträn-
ken 

13 - 16 Herstellung von Textilien, 216,622 207,222 229,642 224,565 205,492 188,784 171,398 156,011 
Bekleidung, Lederwaren u. 
H olzwaren 

17 H erstellung von Papier, 1.318,415 1.344,074 1.374,771 1.350,038 1.330,754 1.224,528 1.173,115 1.186,405 
Pappe u. Waren daraus 

18 Herstellung von Drucker- 1,290 1,129 1,155 1,192 1,067 1,049 0,808 0,693 
zeugnissen; Vervielfältigung 

. von bespielten Ton-, Bild- u .  
Datenträgern 

19 - 22 Kokerei u. Mineralölverar- 3.610,382 3.580,935 3.638,811 3.507,792 3.247,836 2.967,087 2.925,396 2.944,688 
beitung, Herstellung von 
chemischen u. pharmazeu-
tischen Erzeugnissen, 
Gummi- u. Kunststoffwa ren 

23 H erstellung v. Glas u. 104,844 98,559 102,221 103,505 93,839 78,792 68,342 73,569 
Glaswaren, Keramik, Verar-
beitung v. Steinen u. Erden 

24 + 25 Metallerzeugung u. - 2.739,024 2.890,703 2.941,215 2.920,912 2.582,952 2.024,277 2.470,712 2.426,487 
bearbeitung, H erstellung 
von Metallerzeugnissen 

26 + 27 H erstellung v. DV-Geräten, 68,485 64,482 67,627 68,806 65,407 54,163 58,846 59,087 
elektronischen u. optischen 

WasEG 
2012 
4,5 

3,5 

0,35 

3,359 

19.740,137 

5.016,990 

1.142,077 

164,425 

1.296,088 

0,296 

3.442,006 

78,598 

3 .083,509 

62,584 
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Erzeugn. u. elektrischen 
Ausrüstungen 

28 Maschinenbau 465,474 441,354 458,854 435,047 448,177 429,782 370,299 362,816 402,552 

29 + 30 Herstellung von Kraftwagen 213,072 217,135 226,230 245,565 182,490 128,844 132,163 131,022 139,546 
u. Kraftwagenteilen, sonst. 
Fahrzeugbau 

31 - 33 Herstellung v. Möbeln u. 2,714 2,935 2,798 3,353 3,504 2,822 3,724 4,152 4,412 
sonstigen Waren, Reparatur 
u. Installation v. Maschinen 
u. Ausrüstungen 

D Energieversorgung 8.859,595 8.850,115 9.017,002 9.313,547 8.435,273 8.303,779 7.307,731 6.644,934 8.011,654 

E Wasserversorgung; 36.1 Wasserversorgung (öffentl. 41.092,897 54.211,931 54.025,374 53.473,924 53.036,130 51.996,466 47.583,388 47.300,651 53.102,904 
Abwasser- u. Ab- Trinkwasserversorgung) 
fallentsorgung u. 
Beseitigu ng von abzgl. Kooperations- - 8.982,892 -9.898,702 -10.571,903 -11. 603,340 -12.610,141 -12. 760,645 -13.237,397 -11. 742,975 -13.528,400 
Umweltverschmut- aufwendungen 
zungen gern. § 8 WasEG 

Verbleiben: 32.110,004 44.313,229 43.453,471 41.870,583 40.425,988 39.235,820 34.345,991 35.557,675 39.574,504 

36.2 + 36.3 Wasserversorgung (Privatw. 5.984,569 6.224,735 6.345,303 6ß75,287 5.698,288 4.909,274 4.767,549 4.828,200 6.604,467 
Wasserversorgung, Liefe-
rung an gewerbl. Verbrau-
cher) 

37 Abwasserentsorgung 2.329,958 2.167,741 2.196,097 2.115,924 2.059,516 2.110,664 1.937,060 2.023,076 2.556,398 

38 + 39 Sammlung, Behandlung u. 121,353 114,049 116,157 119,528 110,948 119,910 109,905 128,963 130,995 
Beseitigung v. Abfällen; 
Rückgewinnung, Beseiti-
gung v. Umweltverschm. u.  
sonstige Entsorgung 

F - N  Baugewerbe; Handel; Verkehr u. Lagerei; Gastgewerbe; Information u. 142,783 151,547 152,044 153,773 175,181 208,930 242,935 326,694 343,773 
Kommunikation; Erbringung von Finanz- u. VersicherungsDL 

0 äff. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 159,366 159,927 167,282 167,802 177,115 179,837 165,845 171,170 189,282 

P -U Erziehung und Unterricht; Gesundheits- u. Sozialwesen; Kunst, Unter- 137,580 135,724 147,034 138,656 133,420 172,053 208,711 377,181 430,869 
haltung u. Erholung; Private Haushalte; Exterritoriale Organisationen 
uno Körperschaften 

Gesamt 70.765,103 82.991,633 82.574,384 80.898,266 76.991,491 73.697.704 66.494,343 73.588,137 92.418,530 
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b) Vergleichbare Regelungen anderer Länder 

27 1 .  Die übrigen Erhebungsländer treffen untersch iedliche Regelungen hinsichtl ich der 
Aufkommensverwendung (Tab. 1 2) .  Verbreitet treffen die Landesgesetzgeber ebenfal ls 
Zweckbindungsregelungen; led igl ich in Hamburg und in Baden-Württemberg, in 
Sch leswig-Holstein zur Hälfte, werden die Mittel ohne Zweckbindung dem Landes
haushalt zugeführt. Alle anderen Länder weisen h insichtlich . der Verwendung des Auf
kommens eine Zweckbindung auf, die in untersch iedlicher Spezifizierung auf den Ge
wässerschutz ausgerichtet ist (vgl . Tab. 1 2) .  Auch die neueren Entnahmeabgaben in 
Sachsen-Anhalt (§ 1 05 Abs. 2 WG LSA) und Rheinland-Pfalz (§ 5 LWEntG) verwirkli
chen jewei ls eine strikte Zweckbindung. 

Tab. 1 2: Aufkommensverteilung, Zweckbindung und 
Verwaltungsaufwand der Wasserentnahmeentgelte 201 0280 

Bundesland Aufkommen (20 1 0) * Verwaltungsaufwand Zweckbindung * 

in Mio. EUR in % des in % des 

bundesweiten Aufkommens * * 

Aufkommens 

Baden-Württem berg 85,0 22,2 kA Nein 

Bayern - - - -

Berlin 52,6 1 3,7 1 Ja 

Brandenburg 1 9,0 5,0 kA Ja 

Bremen 4,45 1 ,2 kA Ja 

Hamburg 4,85 1 ,3 kA Nein 

Hessen - - - -

Mecklenburg- 5,0 1 ,3 1 5  Ja 
Vorpommern 

Niedersachsen 60,0 1 5,7 5 Ja 

Nordrhein-Westfalen 86,0 (2009) 22,5 1 Teilweise 

Rheinland-Pfalz 20 1 0  noch keine Erhebung Ja 
(lWEntG sieht a b  

20 1 3 ebenfalls 
7weckbindung vor) 

Saarland 2,2 0,6 3 Ja 

Sachsen 5,6 (2009) 1 ,5 7 Ja 

Sachsen-Anhalt 20 1 0  noch keine Erhebung Ja 

Schleswig-Holstein 58,0 1 5, 1  1 Zu 50% 

Thüringen - - - -

Summe / Durchschnitt 383 1 00,0 5 -

* Quelle: An u .  a . :  Branchenbild der dt. Wasserwirtschaft 20 1 1 (nach Haushaltsplänen der Länder 
20 1 0) 
* *  Quelle: Gowef/Köck u. 0. 20 1 1 ,  Abschn itt 2 .4.3 .4. (kA = keine Angabe) 

280 Zu beachten ist h ier, dass d ie aus Haushaltsplänen ermittelten Daten systematisch von den jahresbe
zogenen Veranlagungen abweichen können - vgl .  dazu die NRW-Veranlagungsdaten in Tabelle 1 1 .  
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272. In welcher Höhe Mittel effektiv zur Verfügung stehen/ ist al lerd ings auch abhän
g ig vom Ausmaß des entstehenden Verwaltungsaufwandes, der ebenfal ls typischer
weise aus dem Abgabenaufkommen zu bestreiten ist 

273 . Zwischen den Bundesländern g ibt es damit sowohl h ins ichtl ich der Höhe des 
Aufkommens als auch in dessen Verwendung deutl iche Untersch iede. Die Entwicklung 
des Aufkommens der Wasserentnahmeentgelte lässt sich insgesamt nur schwer nach
vol lziehen, da durchgängige Daten der erhebenden Bundesländer über längere Zeit
räume nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen oder nur vereinzelt über die Landes
min isterien in Erfahrung gebracht werden könne!1. Für das Jahr 2008 wird das gesam
te Aufkommen anhand der Haushaltspläne der Länder nach Informationen der GRÜ
NEN LIGA auf etwa 376 Mill ionen Euro geschätzt.28 1 Das IIBranchenbild der deut
schen Wasserwirtschaft 20 1 1 " kommt für das Jahr 20 1 0  auf ca . 383 Mil l ionen Eu
ro.282 Die Aufkommensvertei lung spiegelt wiederum die Regelungsuntersch iede zwi
schen den einzelnen Bundesländern wider: So wird aus Tabelle 1 2  auch ersichtl ich, 
dass etwa 90 Prozent des gesamten Aufkommens aus den Wasserentnahmeentgelten 
in den Ländern Baden-Württemberg, Berl in, N iedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Sch leswig-Holstein erzielt werden . Die verbleibenden sechs Bundesländer mit Wasser
entnahmeentgelt vereinen lediglich ca . 1 0  Prozent des Aufkommens . Dazu sei ange
merkt, dass sich die Höhe des Aufkommens neben der Ausgestaltung des Wasserent
nahmeentgelts (z. B .  Höhe der Abgabesätze, Befreiungsregelungen) auch an Faktoren 
wie E inwohnerdichte, Verbrauchsverhalten oder Umfang der industriel len Aktivität ori
entiert. 

c) Bewertung 

274. Bei einer Vorteilsabschöpfungsabgabe besteht verfassungsrechtl ich keine Zweck
bindung;283 h ier kann der einfache Gesetzgeber im Rahmen seines budgetären Ermes
sens über die Verwendung des Aufkommens frei entscheiden . Insbesondere wäre er 
auch befugt, die aufkommenden Mittel in den a llgemeinen Haushalt einzustel len . 

275. Umgekehrt bestehen a l lerdings auch keine verfassungsrechtl ichen Beschränkun
gen, die Mittel für einen bestimmten Ausgabe-Zweck zu affizieren. Ob und inwieweit 
diese Zwecke wasserwirtschaftliche Bezüge im Al lgemeinen oder spezifische Bezüge 
zum Lenkungszweck der Abgabe (Wasserentnahme) im Besonderen aufweisen, ist so-

2 8 1  Vgl .  G a u l k e ,  WRRL-Info [GRÜNE LIGA] , Nr. 1 9/2009, S. 3 .  
282 An u. a . ,  Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 20 1 1 , 20 1 1 ,  S. 29. 
283 BVerfGE 93, 3 1 9  ff. - Wasserpfennig . 
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wohl verfassungsrechtl ich als auch ökonomisch n icht relevant. Insbesondere spielt es 
rechtl ich oder finanzwissenschaftl ieh keine Rolle, dass keiner der in § 9 WasEG expli
zit erwähnten Verwendungszwecke direkt auf den sog . Wirkungszweck der Abgabe, 
die vorsorgende Reduzierung des mengen mäßigen Ressourcendrucks auf Wasserkör
per, referieren. 

276. Vor diesem Hintergrund ist die Zweckbindungsregel des § 9 WasEG fi
nanzverfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

277. Aus finanzwissenschaftl icher S icht wird insbesondere der Charakter als lenkende 
Wirkungszweckabgabe durch gesetzliche Vorgaben hinsichtlich der Mittelverwendung 
in keiner Weise berührt: Die Abgabe wirkt lenkend gerade durch die aus der Ent
zugswirkung von Kaufkraft resultierenden Anreize gegenüber den zur Zah lung Ver
pfl ichteten . Die Mittelverwendung ist h iervon unabhängig zu gestalten. 

278 . Der Gesetzgeber kann Affizierungsentscheidungen demzufolge vol lständig nach 
pol itischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen treffen . Dabei gi lt gemeinhin eine Umwelt
lenkungsabgabe, die n icht nur über den Wirkungszweck, sondern zugleich über den 
Verwendungszweck "ähnl iche" umweltbezogene Ziele ansteuert und insoweit die auf
kommenden Mittel aus dem al lgemeinen Haushalt fern hält (sog. kombinierte · Wir
kungszweck-/VerwendungszweckabgabeL als zweifach zweckmäßig: Sie bedient 
wasserwi rtschaftl iehe Ziele sowohl über den Hebel der Verhaltenssteuerung als auch 
über die anschl ießende Mittelverausgabung besonders wirkungsvoll, und sie sichert 
bzw. steigert durch die nachvol lziehbare Mittelverwendung der Abgabe zugleich die 
pol itische Akzeptcinz der Mittelabschöpfung. Insoweit ist die grundsätzliche 
(Teil-) Zweckbindung des § 9 WasEG auch finanzwissenschaftlich und 
umweltökonomisch nicht zu beanstanden. 

279. Vor d iesem H intergrund dienen die Regelungen des § 9 Abs. 1 bis 3 WasEG 
auch der Akzeptanzsicherung; sie vermitteln den Zensiten, dass ein wasserwirt
schaftl icher bzw. umweltpol itischer Finanzbedarf besteht, zu dessen Deckung die Ab
gabe - neben ihrem Wirkungszweck - zugleich dienlich ist. Dabei ist zu beachten, 
dass die Regelungen des § 9 Abs. 1 bis 3 weder die vom Land verausgabten Finanz
mittel für die dort genannten Zwecke auf das Abgabeaufkommen begrenzen (es kann 
auch mehr dafür verausgabt werden) noch umgekehrt d ie aufkommenden Mittel aus 
der Abgabe vollständig für d iese Zwecke verausgabt werden müssen (ein "Rest" kann, 
wie im Gesetz festgelegt, auch a llgemeine Haushaltszwecke finanzieren). 

280. Der biswei len vorgetragene Einwand, über eine Abgabe auf Wasserentnah
men erfolge über die breite Adressierung von Zwecken aus der Umsetzung der Was
serrahmenrichtl in ie eine Quer-Finanzierung auch der bislang abgabefreien 

1 1 1 
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Verursachungsbeträge anderer Wassernutzersektoren,284 greift nicht 
durch:  Zwar werden mit der Mittelverwendung für Zwecke der al lgemeinen Umset
zung der WRRL auch Gewässerprobleme adressiert, die n icht auf Entnahmen, sondern 
insbesondere auf morphologische und ökologische Beeinträchtigungen zurückgehen 
und daher auch im Sinne von Art. 9 WRRL kostendeckende Verursacherbeiträge ande
rer Sektoren erforderl ich machten .  Dies stel lt aber die Berechtigung der eigentlichen 
Abschöpfung bei Wasserentnehmern, d. h .  deren Verursacherverantwortung aus Art. 9 
WRRL weder rechtlich noch ökonomisch in Frage. Inwieweit perspektivisch die Akzep
tanz selektiver Wassernutzungsabgaben Belastungen ausgesetzt sein könnte, soweit 
nur bei bestimmten Wasserdienstleistungen oder Wassernutzungen Bemühungen um 
explizite Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten sichtbar werden und die 
dort aufkommenden Mittel jedenfal ls auch dafür verwendet werden, Maßnahmen zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen zu finanzieren, für die nach dem Kostendeckungs
grundsatz andere Nutzergruppen und -sektoren finanziell in der Verantwortung stehen, 
muss politisch bewertet werden . Zu berücks ichtigen ist jedenfal ls das nachvol lziehbare 
Interesse des Gesetzgebers, das Aufkommen aus den tatsächlich erhobenen Abgaben 
(h ier: dem WasEG) mögl ichst umfassend durch Spezialzwecke jenseits des al lgemei
nen F inanzbedarfs pol itisch zu legitimieren und insoweit auf sämtl iche Maßnahmen 
nach der WRRL und der von ihnen ausgehenden F inanzbedarfe zu verweisen. Verfas
sungsrechtl ich und finanzwissenschaftl ich ist dem Gesetzgeber gerade ein entspre
chender Gesta ltungsspielraum eröffnet. Jedenfal ls bleiben die Abschöpfungen so lange 
gerechtfertigt, wie die Bemessungs-Grenzen der Verhältnismäßigkeit, des Sondervor
tei ls und des Lenkungszwecks nicht überschritten werden - auf die anschließende Mit
telverausgabung kommt es zur rechtl ichen und ökonomischen Rechtfertigung nicht an .  

28 1 .  Akzeptanzsteigernd könnte sich darüber h inaus auswirken, wenn über das lau
fende Aufkommen aus dem WasEG und seine anschließende Verwendung regelmäßig 
öffentlich berichtet würde (Transparenz durch regelmäßige Publizität),. § 1 2  

WasEG, der bislang eine punktuelle Berichtspflicht vorsieht, könnte in d iesem Sinne 
entsprechend weiterentwickelt werden . 

284 So etwa - mit Blick auf die Abwasserabgabe - dezidiert B 0 d e ,  Redlichkeit und Zukunft der Ab
wasserabgqbe, in :  Streitfragen . Die Energie- und Wasserwirtschaft im Dialog 20 1 1 ,  S .94; in diese Rich
tung auch argumentierend B D E W ,  Stel lungnahme anlässlich des Zwischenberichts "Praktische Ausge
staltung einer fortzuentwickelnden Abwasserabgabe sowie mögliche I nhalte einer Regelung" zum For
schungsvorhaben des UBA, 201 3, S .  3 f. 
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IV. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen 

1 • Gesamtergebnis der Evaluierung 

282. Nordrhein-Westfalen hat 2004 eine Wasserentnahmeabgabe geschaffen, d ie 
sich struktu rel l eng an die Regelungen der übrigen Erhebungsländer anlehnt. Besonde
re Akzente werden im Ländervergleich insbesondere h ins ichtl ich der systematischen 
Trennung der Belastungsgründe Entnahme von Wasser und dessen anschl ießender 
Verwertung durch die WasEG-Novelie 20 1 1 gesetzt, auch wenn diese klare Abgren
zung durch die zum gleichen Zeitpunkt eingeführte Rückausnahme zur Befreiung nach 
§ 1 Abs. 2 Nr. 8 in Gestalt eines spezifischen Nutzungsvorbehalts n icht konsequent 
durchgehalten wird .  Hervorzuheben ist auch d ie sch lanke Gesta ltung der Abgabesatz
differenzierungen, die mit ledigl ich drei Abgabesätzen auskommt. Zugleich werden 
problematische Regelungen anderer Ländergesetze vermieden, etwa Differenzierung 
der Entgeltsätze nach Branchen und Verwertungen, ressourcenpol itisch zweifelhafte 
Härtefal lregime285 oder fragwürdige Referenzen auf das Wasserordnungsrecht bei 
Verrechnungen oder T arifermäßigungen . Nordrhein-Westfalen begünstigt ausdrücklich 
n icht die gewässerschutzpol itisch problematische bergbauliche Wasserhaltung, die mit 
erheblichen Ableitungen von Grundwasser verbunden ist. Die Höhe der Abgabesätze 
bewegt sich unauffäl l ig im Mittelfeld der Länderregelungen. Die ökonomische Belas
tung wird zudem durch Freistel lungen, Ermäßigungen und Verrechnungen abgemi ldert. 
Daher dürften kritische Hinweise auf angeblich gefährdete Wettbewerbsfähigkeit von 
gewerblichen Wasserentnehmern oder mangelnde Tragbarkeit der Belastungen für 
private Haushalte kaum durchgreifen, zumal auch d ie benachbarten Bundesländer (bis 
auf Hessen) sowie Belgien und die N iederlande Abgaben auf Wasserentnahmen er
heben . 

283 .  Auch wenn das WasEG in seiner konkreten Ausgestaltung ein ige Schwachstellen 
der bisherigen Länderregelungen (extensives Ausnahmenregime, zurückhaltende Ab
gabesätze, Verrechnungen der Abgabeschuld, Vermischung von Entnahme und Ver
wendung) reproduziert, so stellt das Gesetz doch insgesamt sowohl ressourcen- und 
kl imapol itisch als auch finanzpol itische eine sinnvolle Maßnahme dar. Es ist als öko
nomischer Hebel zu vorsorgendem Schutz der natürl ichen Wasserressourcen vor men
genmäßiger Belastung ("Wasser-Stress") zugleich ein Beitrag zur vorsorgenden An
passung an künftige Klimaveränderungen .  Seine Lenkungswirkungen ergeben sich so
wohl aus Maßnahmen der Abgabepflichtigen zur Vermeidung der Abgabe (Substituti
onseffekte) als auch aus langfristig wirksamen Anpassungen an die zu tragende Zah l
last entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das WasEG ist ein Instrument zur In iti-

285 Wie etwa in § 1 05 Abs. 1 Satz 3 und 4 WG SachsAnh . ;  dazu G a  w e I /  Wasser und Abfall 201 2 /  
H .  3 /  32 /  36  f. 
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ierung eines langfristigen Strukturwandels wasserbasierter Konsum- und Produktions
prozesse unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme knapper Umweltressourcen. Es 
setzt zugleich den Auftrag aus Art. 9 WRRL zur Platzierung angemessener Anreize um, 
mit Wasserressourcen effizient umzugehen, indem auch die zuvor auf d ie Al lgemein
heit überwä lzten Umwelt- und Ressourcenkosten der Wasserentnahme nunmehr durch 
die Verursacher selbst getragen werden . Das WasEG schafft einen Faktorpreis für zu
vor "entgeltfreies" , aber gesellschaftl ich n icht "kostenlose" Wasserentnahmen und hält 
so Entnehmer, Produzenten und Konsumenten zu verantwortl ichen, Nutzen und ökolo
gisch wie ökonomisch "wahre" Kosten abwägenden Ressourcene�tscheidungen an. In 
dieser Effizienzfunktion kann ein Wasserentnahmeentgelt n icht durch ordnungsrechtli
che Eingriffe in Entnahmevorgänge ersetzt werden. Es besitzt instrumentel l  einen ein
zigartigen marktwirtschaftlichen Mehrwert. 

284. D ie spiegelbi ldl ich zum Kaufkraftentzug für nicht vermiedene Ressourcennutzun
gen bei den Wasserntnehmern beim Land aufkommenden Mittel zeigen die Doppelna
tu r des Abgabeaufkommens :  Es verkörpert einerseits den Finanzierungseffekt der Ab
gabe bei der öffentlichen Hand, zugleich aber auch deren a llokativ unerlässl iche E in
kommenseffekte bei den Abgabepfl ichtigen, die sich einem Knappheit signal is ierenden 
Faktorpreis gegenübersehen . Da d ie Abgabe ökonomisch und als nicht-steuerliche Vor
tei lsabschöpfungsabgabe zugleich auch verfassungsrechtlich legitimiert ist, kommt es 
rechtl ich n icht mehr darauf an, dass der Gesetzgeber d ie Abgabe möglicherweise un
ter dem vordringl ichen Gesichtspunkt erhebt oder gestaltet, h ieraus öffentl iche Finanz
mittel zu gewinnen . Aus ökonomischer Sicht ist es gerade s innvol l , dass der vorhande
ne Finanzierungsbedarf öffentlicher Haushalte gerade auch durch Kosten korrigierende 
Verursacherabgaben gedeckt werden kann, welche die fiskal ische und die lenkende 
Funktion sinnvoll miteinander verbinden. 

, 

285. Als Gegenleistungsabgabe ist das Wasserentnahmeentgelt frei von jedweder 
verfassungsrechtlichen Zweckbindung der Mitte l . Der Gesetzgeber kann bestimmen, 
dass das Land frei über die aufkommenden Mittel bestimmen kann .  Die Regelungen 
zur Aufkommensverwendung in § 9 WASEG folgen daher ausschl ießl ich politischen 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen, insbesondere auch der Akzeptanzsicherung bei den 
Abgabepfl ichtigen .  Auch umweltökonomisch können d ie aufkommenden Mittel einer 
Lenkungsabgabe wirkungszweckverwandt eingesetzt werden ;  zwingend ist dies aber 
n icht, da d ie Abgabe bereits durch d ie Verhaltenssteuerung ihrer Lenkungsaufgabe 
nachkommt. 

286. D iese grundsätzliche Funktionalität einer Wasserentnahmeabgabe im Allgemei
nen und des nordrhein-westfäl ischen Wasserentnahmeentgeltes im Besonderen darf 
jedoch nicht den Blick auf E inzel-Probleme bei der konkreten Ausgestaltung des 
WasEG verstel len (dazu unten IV.2) . Eine konsequente Weiterentwicklung des Instru-
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ments, insbesondere auch eine übergreifend anzustrebende Harmonisierung zwischen 
den Ländern und eine verstärkte Ausrichtung auf den Ressourcenschutz bleiben h ier 
frei l ich auf der rechtspol itischen Agenda. 

287. Eine ökonomisch unverzerrte und kosteneffiziente Lenkungswirkung einer Was
serentnahmeabgabe setzt - zugleich im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UAbs . 2 Sp.str. 1 
WRRL ("effiziente Ressourcennutzung") - voraus, dass konsequent auf das Lenkungsziel 
"Mengenextraktion" abgestellt wird .  Nach dem Verursacherprinzip muss gelten: 
"Gleiche Abgabe für g leiche Mengenwirkung" . Konfundierungen mit ansch l ießenden 
Verwertungsvorgängen sind zu vermeiden, denn die Abgabe kann die entnehmenden 
Zugriffe auf den Wasserhaushalt dann bestmöglich (effektiv, kostengünstig) steuern, 
wenn mögl ichst umfassend und mit Blick auf d ie jewei ligen Entzugswirkungen im Ent
nahmegewässer veran lagt wird. Dies bedeutet einerseits eine stri kte Begrenzung von 
Ausnahmen auf konzeptionell tragfäh ige Begründungen (Bagatellfreistel lung, extrem 
hoher Verwaltungsaufwand, Entnahmen im Gemeinwohl interesse, ökologisch proble
matische Wirkungen in anderen umweltpol itischen Feldern , etwa bei , erneuerbaren' 
Energien) . Zudem kommen Abgabesatzdifferenzierungen nur in Betracht, soweit sie 
sich aus Untersch ieden in der Mengen-Signifikanz oder der daraus resu ltierenden Im
missionswirkung im Gewässer ergeben .  So können im Abgabesatz konzeptionell stim
mig Fälle von defin i tivem Wasserverlust aus Sicht des Entnah'megewässers von Vor
gängen untersch ieden werden, die zu baldiger, weitgehend verlustfreier Wiederein lei
tung eigenschaftsunveränderten Wassers führen. I nsbesondere die Art der anschl ie
ßenden Verwertung des entnommenen Wassers oder des dabei erzielten wirtschaftli
chen Verwertungsvortei ls kann aber n icht s innvol l zur Grundlage einer effizient len
kenden Ressourcenextraktionsabgabe gemacht werden. Schl ießlich sind auch Verrech
nungen von Maßnahmenkosten mit der Zahl last ein Fremdkörper bei lenkenden Um
weitabgaben; diese lenken gerade durch den Anreiz zur Vermeidung der Zahl last und 
honorieren entsprechende Maßnahmen der Abgabepfl ichtigen gleichsam von selbst. 
Verrechnungen schwächen daher systematisch die Einkommenseffekte der Lenkung. 

288. Dies bedeutet naturgemäß nicht, dass der Gesetzgeber n icht aus anderen als 
den genannten Gründen (z. B. wirtschaftspolitischer Natur) von den zuvor skizzierten 
Maßgaben einer effizienten Lenkungsabgabe abweichen kann .  Diese Möglichkeit s ieht 
auch Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL ausdrückl ich vor. Allerdings sollte klar sein, wann 
und in welcher Form das Konzept einer effizient lenkenden Abgabe verlassen wird und 
aus welchem zureichenden Grunde. Diese Rechtfertigung fordert auch Art. 9 WRRL -
n icht zuletzt im Rahmen der Berichtspflicht nach Abs. 2 .  

289 . Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des WasEG vor dem H intergrund der 
Sondervortei is lehre des BVerfG steht außer Frage; entgegenstehende Kritik, die an der 
Heranziehung von Entnahmevorgängen ohne anschl ießenden Verwertungsvortei l am 
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entnommenen Wasser abstel len, können n icht ansatzweise überzeugen und verkennen 
zugleich die Rechtsprechung des BVerfG. Rechtfertigender Abgabegrund ist der durch 
individuelle Zugriffe ausgelöste Verbrauch an Nutzungschancen an einer der staatli
chen Bewirtschaftung unterl iegenden Gemeinressource. Der Entnehmer erlangt hier
durch einen Entnahme-Sondervorteil an der Ressource. Ob das dabei entnommene 
Wasser selbst noch werthaltig ist oder n icht (Verwertungs-VorteiIL bleibt für die verfas
sungsrechtl iche Beurtei lung ohne Belang . An der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung 
einer Heranziehung der bergbaul ichen Wasserhaltung zum Wasserentnahmeentgelt 
bestehen daher keine Zweifel . Die daran geübte Kriti k übersieht zudem die Möglich
keit einer alternativen Rechtfertigung als Lenkungsabgabe, die das BVerfG h intange
stellt hatte, wei l sich bereits d ie Vorteilsabschöpfung als tragfähige finanzverfassungs
rechtl iche Grundlage erwies. 

290. Unionsrechtl ich erg ibt sich aus Art. 9 WRRL eine zusätzl iche Legitimation von 
Abschöpfungsinstrumenten, die Umwelt- und Ressourcenkosten bei Wasserentnahmen 
anlasten und Entnehmer zu effizienten Ressourcenentscheidungen anhalten. Die Was
serentnahme ist dabei als Wasserdienstleistung im Sinne von Art. 9 WRRL anzusehen . 
E ine rechtlich verbindl iche Klärung des Wasserdienstlefstungsbegriffs steht derzeit beim 
Europäischen Gerichtshof an. Art. 9 WRRL hält aber zugleich einen Rechtfertigungsauf
trag gegenüber Ausnahmen vom Kostendeckungsprinzip einschl ießlich Umwelt- und 
ressourcen kosten bereit. Dieser Rechtfertigungsbedarf strah lt i nsbesondere auf die um
fangreiche Liste an Befreiungen nach § 1 Abs . 2 WasEG aus. Gel ingt d iese Rechtferti
gung insbesondere nach der Verhältn ismäßigkeitsklausel nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 
WRRL nicht, so wären Ausnahmen von der Abgabepfl icht als sachgrundlose Verscho
nungssubventionen zu betrachten, die mit Unionsrecht n icht vereinbar wären . 

29 1 .  Bei der konkreten Ausgestaltung des WasEG treten aber auch eine Reihe von 
diskuss ionswürd igen Aspekten zu Tage. Diese betreffen die gewäh lte Abgabesatzdiffe
renzierung (Ermäßigung bei Küh lwasser und Verfahren der Durchlaufkühlung bei 
gleichzeitiger Vernach lässigung analoger Fäl le von Entnahmen mit WiederzuführungL 
die un ionsrechtl ich in den Bl ick zu nehmende Verrechnung der Zahl last und Umkeh
rung der Kostenverantwortl ichkeit der Landwirtschaft sowie das umfangreiche und n icht 
in jedem Punkt überzeugende Ausnahmenregime an Befreiungen von der Abgabe
pflicht. Diese näher zu prüfenden E inzelaspekte und die vor diesem H intergrund ab
leitbaren Empfehlungen s ind dem nachfolgenden Abschn itt IV.2 zu entnehmen. 

292. Man mag aus Sicht der zur Zah lung Verpflichteten eine Wasserentnahmeabgabe 
als "Belastung" ansprechen, wie dies die Interessenvertreter der Abgabepflichtigen 
auch erwartbar regelmäßig tun .  Die Abgabe stellt aber wen iger eine Zusatzbelastung 
als vielmehr die teilweise Beendigung eines in einer Marktwirtschaft unübl ichen Zu
standes von "Gütergeschenken" dar: Existenzielle und ökonomisch knappe D ienstleis-
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tungen des natürlichen Wasserhaushaltes waren in NRW zuvor bisher entgeltfrei , n ie- . 
mals aber für die Gesel lschaft "kosten los" . Das WasEG trägt seit 2004 dazu bei ,  die
sen Widerspruch zwischen "Preis" und "Wert" zumindest teilweise aufzuheben. Es 
erscheint daher nicht angängig, die überfäl l ige Wahrnehmung von Kostenverantwor
tung als "Opfergang" gegenüber sinnfreien Belastungen darzustel len . 286 Sieht man

· 

von Detai lkriti k einmal ab, so erfü l len Wasserentnahmeentgelte eine wichtige Funktion 
als marktwirtschaftl icher Faktorpreis: Dadurch wird das knappe und lebenswichtige 
Gut Wasser genauso behandelt wie a l le anderen Marktgüter auch, die selbstverständ
lich ihren Knappheitspreis tragen und so Produzenten und Konsumenten im Gemein
wohli nteresse und auf marktwirtschaftl iehe Weise zu effizienten Ressourcen
Entscheidungen anhalten .  

2. Empfehlungen :zur Weiterentwicklung 
und legislative Gestaltungsspielräume 

293 . Akuter Handlungsbedarf etwa zur Behebung verfassungs- oder unionsrecht
l icher Zuläss igkeitsprobleme oder grober konzeptioneller Friktionen wird - entgegen 
mitunter geäußerter Kritik und mit Blick auf diesbezügl ich anhängige Gerichtsverfahren 
- ausdrückl ich nicht gesehen. Dem Gesetzgeber steht sowohl unionsrechtl ich nach 
Art. 9 Abs. · 1 UAbs. 3 WRRL als auch nach der Vorgabe des BVerfG bei der Gestal
tung von Wasserentnahmeabgaben ein weiter E inschätzungs- und Abwägungspiel
raum zu, der an keiner Stelle evident überschritten wäre. 

294. Allerd ings sollten perspektivisch bestimmte konkrete Ausgestaltungen 
überdacht und im Rahmen künftiger Novellen ggf. korrig iert werden, die un ionsrecht
l ich oder konzeptionell bzw. lenkungspolitisch Fragen einer stimmigen Gesamt
Konzeption aufwerfen . In diesem Sinne wird nachfolgend eine Reihe von zu skizzie
renden Prüfaufträgen für die Gesetzgebung formu l iert. 

295 . WasserentnahmeabgQben als ökonomische Hebel einer vorsorgenden, effizien
ten Ressourcenschonung können ihre besondere Funktional ität dann störungs- und ver
zerrungsfrei zur Geltung bringen , wenn sie bei der Ausgestaltung der Abgabe konse
quent auf d ie Entnahmewirkung im Gewässer ausgerichtet werden. Es gi lt dann der 
auch aus Art. 9 WRRL abzuleitende und effiziente Ressourcennutzung sicherstel lende 
Verursachergrundsatz "gleiche Abgabe für g leiche Entnahmewirkung" . Diesbezügl ich 
ergeben sich Verbesserungspoten:ziale im WasEG hinsichtlich 

286 So aber beispielsweise anlässlich der Einführung des LWEntG in Rheinland-Pfalz: IHK, Stel lungnah
me der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz zum Entwurf eines Landesgesetzes zum Wasserentnah
meentgelt v. 23 .0 1 .20 1 2 . 
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- der Rolle ansch l ießender Verwertungen des entnommenen Wassers a ls Abgabetat
bestand ( §  1 Abs . 2 Nr. 8), 

- der unterschieds lose Behandlung von Oberflächen- und Grundwasserentnahmen (§ 
3) , 

- der Abgabesatzdifferenzierung zwischen verschiedenen Entnahmevorgängen ( §  3 ) ,  
- in Bezug auf d ie umfangreichen Befreiungstatbestände in § 1 Abs . 2 
- und sch l ießlich der Einräumung einer Minderung der Zah l last durch Verrechnungen 

(§ 7) . 

296. In der WasEG-Novelle 20 1 1 hat der Gesetzgeber mit der Streichung des allge
meinen Nutzungsvorbehaltes in § 1 Abs . 1 WasEG die problematische Verschränkung 
von Entnahme und Verwertung von Wasser beseitigt, zugleich aber in § 1 Abs. 2 
Nr. 8 einen spezifischen Nutzungsvorbehalt neu eingeführt - und zwar als Rück
aUsnahme der dort zunächst ausgesprochenen Befreiungen von dauerhaften 
Grundwasserabsenkungen im Gemeinwohl interesse und von baubedingten temporären 
Grundwasserabsenkungen . Das Ergebnis s ind jedoch zweifelhafte Verha ltensanreize: 
Lenkende Auswirkungen hat diese Entgeltpfl ichtigkeit jedenfal ls nur noch auf d ie Ver
wertung selbst, n icht mehr auf die eigentliche Entnahme, die ja bereits aus anderen 
Gründen, und zwar entgeltfrei, veran lasst wurde. Die ansch l ießende Weiternutzung 
des im Gemeinwohl interesse bereits entnommenen Wassers als Trink- oder Brauchwas
ser entspricht gerade in besonderem Maße den Anforderungen an einen sparsamen 
und überlegten Umgang mit der Ressource Wasser, wei l andernfal ls erneut Wasser zu 
diesem Zweck entnommen werden müsste. Wenn und soweit der eigentliche Entnah
mevorteil von der Abgabepfl icht freigestellt ist, ergibt eine nachgelagerte Abschöpfung 
des al lein igen Verwertungsvorteils ressourcenpolitisch wenig S inn : Zur Entlastung des 
Wasserhaushaltes trägt diese Zahlungsverpfl ichtung jedenfa lls typischerweise nicht 
mehr bei . Im Gegentei l könnte sogar eine Steigerung der gesamten Entnahmemenge 
die Folge sein .  Es spricht daher viel dafür, Wasserentnahmeentgelte auch hier konse
quent am Vorl iegen eines Entnahmevorteils auszurichten und Verschränkungen mit an
sch ließenden Verwertungen strikt zu vermeiden . 

297. Bis lang sieht das WasEG - anders a ls al le übrigen Erhebungsländer - eine (fast) 
unterschiedslose Heranziehung von Entnahmen aus Grund- oder Oberflächenwasser 
vor. Geht man von differenten Knappheiten beider Gewässertypen aus, so würden h ier 
Lenkungspotenziale verschenkt. Eine explizite Herkunftsdifferenzierung nach Oberflä
chen- und Grundwasserentnahmen wirkt im Sinne eines vorsorgenden Ressour
censchutzes, i ndem d ie unterschiedliche Verwundbarkeit und damit Knappheit von 
Wasserkörpern und d ie höheren Kosten eventueller Wiederherstellungen angemessen 
im Preissignal zum Ausdruck kämen . Die Idee einer Knappheitsdifferenzierung könnte 
sogar mit B l ick auf regiona l untersch iedl iche Knappheitssituationen proaktiv weiterent-
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wickelt werden/ um Belastungsspitzen und regiona len oder lokalen Wasser-Stress ent
gegen zu wirken . 

298. B is lang s ind in § 3 WasEG nur dre i  versch iedene Abgabensätze vorgesehen . 
Diese Ausgestaltung ist einerseits vorbi ldl ich übers ichtl ich und verzichtet auf schwer 
nachvol lziehbare )ndividualveran lagungenJ/ diverser Entnahmezwecke/ wie sie aus 
anderen Ländergesetzen bekannt s ind. Unter drei Aspekten ergeben sich jedoch auch 
bei der NRW-Regelung gewisse Probleme einer konzeptionell stimmigen Rechtferti
gung: Dies gi lt hins ichtl ich der Ermäßigung für Kühlwasser/ der demgegenüber noch
mal ige Begünstigung der Durchlaufkühlung und in Bezug auf die N ichtberücksichti
gung äqu ivalenter Entnahmevorgänge mit Wiederzuführung des entnommenen Was
sers in dasselbe Entnahmegewässer. 

299. Die in anderen Erhebungsländern zum Tei l gänzlich unbekannte Privi legierung 
von Kühlwasser/ auch soweit gerade keine Wiederzuführung vorliegt/ erscheint 
nicht sachgerecht. In ihrer Entnahmewirkung steht die Verwendung als Küh lwasser mit 
Verdunstungskühlung anderen Formen der Entnahme ohne Wiederzuführung gleich. 
Eine Begünstigung ist daher weder lenkungspol itisch noch unter dem Aspekt von Um
welt- und Ressourcenkosten geboten/ ja sogar zweckwidrig. Zwar dürfte insoweit der 
verfassungsrechtl iche Ermessensspielraum n icht überschritten sein .  Auch un ionsrechtlich 
könnte eine Ausnahmerechtfertigung über Art. 9 Abs . 1 UAbs. 3 in Betracht kommen/ 
um den IIwirtschaftl ichen AuswirkullgenJ/ der Kostendeckungsvorschriften aus den 
UAbs. 1 und 2 IIRechnung zu tragenJ// i nsbesondere da vielfach - je nach Küh ltechno
logie - durchaus große Mengen Kühlwassers benötigt werden und entsprechend hohe 
Zahl lasten die Folge wären/ würde h ier eine Veranlagung zum Standardsatz erfolgen . 
Eine beih i lferechtl iche Würd igung konnte im Rahmen dieses Gutachtens n icht erfolgen. 

300. E in bloßer 11Mengenrabatt für mutmaßliche Großentnehmer ist aber n icht nur 
lenkungspol itiscli zweifelhaft/ sondern auch in seiner Verhältnismäßigkeitsrechtferti
gung fragwürdig: 

- Zunächst zeigen andere Erhebungsländer/ die ohne generelle Begünstigung von 
Küh lwasser auskommen (Baden-Württemberg/ Rhein land-Pfalz/ Sch leswig-HolsteinL 
dass es zur Wahrung der Verhältn ismäßigkeit und zur Vermeidung unvertretbarer 
wirtschaftl icher Belastungen einer entsprechenden Privi legierung nicht bedarf. 

- Zudem gi lt/ dass Kühlwassernutzungen in nahezu al len Wirtschaftszweigen und mit 
unterschiedl ichster Technologie und entsprechendem Wasserbedarf stattfinden; es 
handelt sich daher - je nach Bedarf und Kühltechnologie - keineswegs i.n al len Fäl
len um IIGroßentnehmerll mit entsprechenden Zahl lasten .  Bei Umlaufküh lungen zi r
kul iert etwa die entnommene Wassermenge/ und es werden ausschließlich die Ver
luste aus Verdampfung und Abflut ergänzt/ was den Wasserbedarf stark reduziert. 
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Eine generelle Begünstigung von Küh lwasser trifft daher keineswegs nur Großent
nehmer mit hohen Zah llasten . 

30 1 . I n  der Gesetzesbegründung zu § 2 Abs . 2 Satz 2 WasEG wird dazu ausgeführt, 
dass das zu Kühlwasserzwecken entnommene Wasser "dem Naturhaushalt wieder 
zugeführt wi rd . ,,287 Im Übrigen resultierten d ie Differenzierungen aus dem Prinzip des 
Sondervortei ls .288 Beide Begründungen sind schwer nachvollziehbar. Physikalisch wird 
jedes entnommene Wasser dem Naturhaushalt "wieder zugeführt", da es dem Was
serkreislauf insgesamt ja n icht verloren geht; entscheidend ist aber wohl die Entnah
mewirkung im Entnahmegewässer. I nwieweit eine partiel le Begünstigung nur des 
Kühlwassers einem wie auch immer verstandenen Sondervortei lsprinzip entsprechen 
sol l ,  ist ebenfa lls unklar. Möglicherweise ist der wirtschaftl iche Vortei l beim Entnehmer 
gemeint; warum dieser aber bei Kühlwassernutzungen geringer l iegen sol lte als bei 
anderen Entnehmern, bleibt unerfindl ich . 

302. Insgesamt bleibt die generelle Begünstigung von Kühlwasserentnahmen ohne zu
reichende Begründung; sie ist ressourcenpolitisch zu überdenken . Solange d ie Abwas
serabgabe die Wärmelast von Kühlwassereinleitungen n icht berücksichtigt, spricht ge
gen eine generelle Ermäßigung auch der Umstand, dass das Wasser in seinen E igen: 
schaften insoweit s ignifikant verändert wi rd .  

303 . H ins ichtl ich der besonderen Begünstigung der Durchlaufkühlung um Faktor 
1 0  gegenüber dem Kühlwasser gi lt, dass eine solche E rmäßigung aus der Gewässer
Signifi kanz durchaus konzeptkonform hergeleitet werden kann :  Im Falle einer Ent
nahme mit Wiederein leitung· in dasselbe Entnahmegewässer ist eine 
Abgaben-Ermäßigung sachgerecht, um insoweit den NeHo-Entzug im 
Gewässer zu veranlagen, nicht iedoch die BruHo-Entnahme von Was
ser. Bei defin itiven Entnahmen (z. B. für Trinkwasserversorgung) stimmen beide Grö
ßen überein; bei Entnahmevorgängen mit Wiederzuführung ist diese Unterscheidung 
sachl ich geboten. Dies gi lt jedoch nur insoweit, als es sich um eine zeit- und ortsnahen 
Wiederzuführung in das Entnahmegewässer selbst handelt. Auch die für eine Ermäßi
gung gestel lten Nebenbedingungen einer feh lenden E igenschaftsveränderung oder 
Beachtung wasserrechtl icher Vorgaben für die Wiederzuführung erscheinen im Rah
men des gesetzgeberischen Ermessens für Abgabensatzdifferenzierungen durchaus 
sachgerecht, auch wenn h ier nicht unmittelbar die Mengen-Signifikanz berührt wird, 
sondern d ie E igenschaftsveränderung im Gewässer. 

304. Der Ermäßigungs-Faktor 1 0  dürfte sich zwar im Rahmen des d iesbezügl i
chen gesetzgeberischen Ermessens bewegen. Er erscheint al lerd ings auch besonders 

287 LT-Drs. 1 3/4528/ S. 30. 
288 Ebenda. 
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großzügig bemessen . Rheinland-Pfalz etwa belegt Durchlaufkühlungen mit einer Be
günstigung um den Faktor 3 (0,9 Ct/cbm gegenüber 2 ,4 Ct/cbm als Regelsatz für 
Oberflächenwasser) (§ 2 Abs. 3 LWEntG) . 

305 .  Zu beachten ist, dass das in der Gesetzesbegründung angeführte Argument, we
gen des erhöhten Wasserumschlags der Durchlaufkühlung einen Belastungs-Ausgleich 
im Abgabensatz zu gewähren, lenkungs- und ressourcenpolitisch ersichtlich in die fal
sche Richtung weist: Das Motiv, eine "ausgewogene Belastung innerhalb der Kraft
werksindustrie"289 herzustellen, steht zunächst im Widerspruch zu den Anforderungen 
einer verursachergerechten Heranziehung zu einer Entnahmeabgabe (Prinzip "gleiche 
Abgabe für g leiche Mengen-Sign ifikanz") und zum Kostendeckungsgrundsatz. D ie Dif
ferenzierung ist nämlich bestrebt, auf der Ebene der Zahl last die Untersch iede in der 
eigentl ichen Gewässerinanspruchnahme sachwidrig auszugleichen. Es ist n icht Sinn 
einer Ressourcennutzungsabgabe, bei jedem Betrieb einer bestimmten Branche in etwa 
eine g leiche Zahl last zu gewährleisten, sondern die jewei l ige Ressourcennutzung zu 
bepreisen und insoweit den Nutzern über differente Zahl lasten gerade ihre unter
sch ied liches Ausmaß der tatsächl ichen Ressourcennutzung zu signal isieren . Genau 
durch _ diese D ifferenzierung wird erst ökonomische Wettbewerbsgleichheit unter Be
rücksichtigung der Naturinanspruchnahme hergestel lt. 

306 .  Allerdings ist ebenfal ls zu beachten, dass die erhebl iche Begünstigung der Durch
laufküh lung um Faktor 10  in Bezug auf die bislang abgaberechtl ich n icht erfasste 
Wärmelast der Gewässer zweifelhafte Anreize zugunsten einer Kühl
technologie setzen könnte, die einen um Faktor 75 höheren Wasserbe
darf hat und diese sehr großen Wassermengen regelmäßig erwärmt 
wieder in das Gewässer zurOckleitet. Obgleich die Berücksichtigung der 
Wärmelast systematisch nicht bei Entnahmeabgaben anzusiedeln ist, müssen doch ent
sprechende, von Mengenabgaben ausgehende Anreize beachtet werden. Dies 
könnte im Sinne der in Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL erwähnten "ökolo
gischen Auswirkungen der Kostendeckung" Veranlassung geben, der 
Durchlaufkühlung nicht ihren gesamten, sachlich gebotenen Mengen
vorteil zugutekommen zu lassen. Die insoweit auf Faktor 3 reduzierte 
Begünstigung in Rheinland-Pfalz scheint hier einen gangbaren Weg zu 
weisen. 

307. Das Argumentum der reduzierten Gewässersign ifikanz bei Wiederzuführung in 
dasselbe Entnahmegewässer gi l t auch für andere Vorgänge etwa der Kies- und 
Sandwäsche oder vergleichbarer Vorgänge, die bisher aber nicht mit einer 
zur Durchlaufküh lung analogen Ermäßigung bedacht werden . In diesem Sinne wäre 

289 Anhang 1 zu LT-Drs. 1 3/4890, S. 3 .  
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eine Privilegierung der sog. offenen Kreislaufführung lenkungspol itisch zu rechtfertigen . 
Dabei wird jedoch vorauszusetzen sein , dass das entnommene Wasser nach der Auf
bereitung weder chemisch noch thermisch verändert und dem Abgrabungsgewässer 
unmittelbar wieder zugeleitet wird .  Eine solche Privilegierung könnte insoweit auf Kreis
Iaufführungen an demselben Oberflächengewässer sowie auf Wiederzuführungen oh
ne signifikante Eigenschaftsveränderung bzw. E inhaltung ordnungsrechtlicher E in le i
tungsanforderungen beschränkt werden. Dadurch wäre es z. B. sach l ich begründet 
ausgeschlossen, dass Grundwasserentnahmen, die anschließend ledigl ich einem ande
ren (Oberflächen-) Gewässer zugeführt werden und insoweit im Entnahmegewässer 
Mengensign ifikanz bedeuten, ebenfal ls begünstigt würden . 

308. Aus Konsistenzgründen ist n icht unbedingt ein übereinstimmender Ermäßigungs
faktor wie bei der Durchlaufkühlung anzusetzen .  Die laufende Entzugswirkung im Ent
nahmegewässer könnte auch typischerweise größer oder kleiner ausfallen - je nach 
Umfang der aufgrund der branchentypischen Nutzung im Gewässer ständig feh lenden 
Wassermenge, z. B. aufgrund abweichender Verweildauer des entnommenen Wassers 
im Nutzungssystem. Auch könnte die Überlegung, wegen der Wärmelast keine zu 
starken Anreize zur Durchlaufkühlung zu platzieren, zu Abweichungen beim Abgabe
satz Veran lassung geben. 

309. Zur Vereinfachung könnte jedoch eine übereinstimmende Ermäßigung für beide 
Entnahmetypen real isiert werden . Wegen der mangelnden Rechtfertigung der generel
len Kühlwasserermäßigung (siehe oben Ziff. 299-302) bedeutete dies auch zugleich 
einen absolut übereinstimmenden Abgabensatz - wie auch im Modell des rheinland
pfälzischen LWEntG, das für Aufbereitung von Bodenschätzen und Durch laufkühlung 
denselben Satz vorsieht. Dabei ist der gegenwärtige Ermäßigungsfaktor 1 0  ressour
cenpol itisch zu überprüfen (dazu bereits oben unter Ziff. 306). 

3 1 0. Gegenwärtig werden in § 2 Abs. 2 umfangreiche Befreiungstatbestände 
von der Abgabepfl icht realisiert. Um die Wirkungsweise der Abgabe als ökonomi
schem Hebel zum vorsorgenden effizienten Ressourcenschutz n icht zu gefährden und 
dem Kostendeckungsauftrag aus Art. 9 WRRL, der sachgrundlose Verschonungssubven
tionen ausschließt, gerecht zu werden, ist eine kritische Überprüfung d ieses Kataloges 
erforderl ich. Diese sol lte sich an folgenden Rechtfertigungsargumenten orientieren: 

- Geringfügigkeit: Von einer Abgabenerhebung kann abgesehen werden, wenn 
der Veran lagungsfal l derart geringfügig hinsichtlich Bemessungsgrundlage 
und/oder Zahl last ist, dass der Verwaltungsaufwand der Einziehung sowohl bei 
Abgabepflichtigen als auch bei Vollzugsbehörden im Rahmen einer Abwägung 
nicht mehr angemessen erscheint. 
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- Praktikabilität: Des weiteren könnten Praktikabi l itätserwägungen dazu führen, 
Vorgänge mit besonders aufwendiger Einzel-Veran lagung aus der Abgabepfl icht 
zu entlassen , etwa die Ableitung von Grundwasser bei Bauvorhaben, bei denen 
der konkrete Wasseranfall zunächst n icht bekannt, aufwendig veran lagt und bei 
einer großen Zahl ständig wechselnder Bauherren eingetrieben werden müsste. 

- Signifikanzmangel: Entnahmevorgänge, die ohne sign ifikante mengenmäßige 
Auswirkung im Entnahmegewässer bleiben, könnten mangels Gewässeiwirkung 
außer B.etracht bleiben. Dies würde zugleich bedeuten, dass kein wesentl icher Ver
brauch anderweitiger Nutzungschancen am Gewässer vorliegt und damit ein durch 
Umwelt- und Ressourcenkosten ausgedrückter individuel ler Sondervortei l des Ent
nehmers n icht gegeben wäre. Ökonomisch ausgedrückt: Die Entnahme wäre inso
weit gerade n icht knappheitsrelevant. 

- Gemeinwohl: Eine Heranziehung könnte unterbleiben, soweit die Entnahme im 
Gemeinwohli nteresse erfolgt und dem Entnehmer insoweit entweder keinen indivi
dualisierbaren Sondervorteil zueignet oder aber gar n icht auf seine Veranlassung 
hin erfolgt (Entnehmer als öffentlicher Erfü l lungsgeh i lfe) . 

- Umweltpolitische Zielkonflikte: Die Abgabepfl icht könnte entfal len, wenn 
und soweit die daraus resu ltierende Belastung d ie Erfü l lung anderer umweltpoliti
sche Ziele beeinträchtigt, insbesondere zu Wettbewerbsbeeinträchtigungen ansons
ten umweltfreundl icher Aktivitäten beiträgt (z. B. Veranlagung der klimafreundl i
chen Wasserkraft) ; d ies dürfte auch dem Rechtfertigungsgrund uÖkologische Aus
wirkungen" aus Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL entsprechen. 

- Sonstige wirtschafts- und sozialpolitische Zielkonflikte: Die Belastungs
wirkung aus der Abgabeerhebung könnte auch andere wirtschafts- und sozialpol iti
sche Ziele derart beeinträchtigen, dass in der Abwägung der "Kostendeckungs
grundsatz" und das Verursacherprinzip teilweise oder vorübergehend zurücktreten. 
Diesen Fal l s ieht auch Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL ausdrückl ich vor ("wirtschaftli
che und soziale Auswirkungen der Kostendeckung") :  Allerdings dürfte sich so we
der eine vol lständige noch dauerhafte Suspendierung des unionsrechtlichen Kos
tendeckungsgrundsatzes rechtfertigen lassen.29o 

3 1 1 . Jenseits der zuvor beschriebenen Begründungen eröffnet sich darüber h inaus ein 
weites Feld IIsachgrundloser Verschonungssubventionen"29 1 ,  d ie keine tragfähige ge
meinwohlbezogene Begründung für s ich in Anspruch nehmen können, sondern ledig
lich bestimmte Gruppe von zur Zahlung Verpflichteten verschonen sol len. Die Abgren
zung derartiger sachgrundloser Verschonungen von Maßnahmen zur Mi lderung wirt-

290 Dazu G a  w e I ,  U mwelt- und Ressourcenkosten als Herausforderung des Wasserrechts . . .  , 20 1 4. 
291 B r e  u e r ,  E rhebungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen der sächsischen Wasserentnahmeabgabe, 
2008, S. 47 ff. 
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schafts- und sozialpolitischer Zielkonfl i kte ist zweifellos schwierig . Allerd ings unter
scheiden sich die - auch nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL rechtfertigungsgeeigneten 
- ökologischen, wi rtschaftl ichen und sozialen Belange dadurch, dass sie zunächst als 
abwägungsrelevante Gemeinwohlbelange expl izit zur Begründung angeführt und im 
Rahmen der Berichtspfl icht nach Art. 9 Abs. 2 WRRL in ihrer Abwägung mit dem Kos
tendeckungsgrundsatz auch transparent gemacht werden . Auf diese Weise sol lte eine 
nachvollziehbare politische Abwägung widerstreitender Gemeinwohlbelange durchaus 
gel ingen. 

3 1 2 . Erlaubnisfreie Benutzungen: Da es sich beim Wasserordnungsrecht und 
beim Abgabenrecht um grundsätzlich unabhängige Wertungsregime handelt, ist der 
Gesetzgeber n icht geh indert, in Fällen, in denen Nutzungen weder den Schutzzwe
cken des § 1 WHG noch dem al lgemeinen Bewirtschaftungsermessen nach § 1 2  
Abs. 2 WHG entgegenstehen, unterhalb dieser Schwelle lenkend auf die "entnehmen
de" Inanspruchnahme des Wasserhaushaltes einzuwirken .292 Vor diesem H intergrund 
ist d ie Freistel lung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 WasEG zwar vertretbar, aber weder recht
l ich noch ökonomisch zwingend. 

3 1 3 . Besondere Aufmerksamke it verdienen d ie zahlreichen Freistellungen von 
Entnahmevorgängen mit individuellen Sondervorteil nach § 1 Abs. 2 Nr. 4-
8 und 1 0. Gemessen an den zuvor i n  Ziff. 243 entwickelten Rechtfertigungskriterien 
ergibt sich doch eine Reihe von unionsrechtl ich wie lenkungspol itisch zu h interfragen
den Freistel lungen von der Abgabenpfl icht. 

3 1 4. Bei Entnahmevorgängen, deren Freistel lung mit Geringfügigkeit bzw. fehlender 
Mengen-Sign ifikanz begründbar erscheint (Hei lquellen, Fischerei, Baugruben) wi rd 
empfoh len, eine systematische Überführung in d ie al lgemeine Bagatel lfreistel lung vor
zunehmen . Dies verh indert, dass im E inzelfal l hochsignifi kante Vorgänge (Großbau
vorhaben, Fischzucht m it erhebl ichen Entnahmemengen) freigestellt werden, gewährt 
aber im Regelfal l die beabsichtigte Außerachtlassung von Kleinentnahmefällen, was 
auch unter Vol lzugsgesichtspunkten sinnvol l erscheint. 

3 1 5 . Die Wasserkraft wird zwischenzeitlich in vier Bundesländern mit einer Vor
tei lsabschöpfung belegt (Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Schleswig-Holstein), 
wenn auch z. T. außerhalb von Wasserentnahmeentgelten (Baden-Württemberg, Bay
ern) . Wegen der nahel iegenden energ ie-, kl ima- und umweltpol itischen Zielkonfl ikte ist 
h ier al lerdings eine pol itische Abwägung mit dem Grundsatz der Kostendeckung unter 
Gesichtspunkten des E ingriffs in den Wasserhaushalt vorzunehmen. E ine Freistel lung 
unter Verweis auf Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 WRRL dürfte so kaum unionsrechtl ichen Be-

292 So auch BVerwG, NVwZ-RR 2007, 750 L,Spandauer Schleuse", Rn. 26) . 
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denken begegnen und auch konzeptionel l umweltökonomisch durchaus zu rechtferti
gen sein . 

3 1 6 . Die völlige Freistellung von Bewässerungsmaßnahmen der Landwirt
schaft - trotz ausdrücklicher Erwähnung in Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Sp.str. 2 WRRL als 
zur Kostendeckung von Wasserdienstleistungen lIangemessenll beitragspflichtiger Sek
tor - erscheint bislang unzureichend begründet. Da keine Begründungen einer 
Abwägung mit IIwirtschaftlichen Auswirkungen der Kostendeckung" (entsprechend Art. 
9 Abs . 1 UAbs. 3 WRRL) vorgetragen werden und die bei anderen Freistel lungen be
mühten Geringfügigkeits- und Bürokratieargumente kaum durchgreifen, könnte von ei
ner "sachgrundlosen Verschonungssubvention" auszugehen sein, welche un ions- und 
gleichheitsrechtl ich Probleme aufwerfen würde. Die Freistel lung sol lte insoweit i nsbe
sondere im Lichte von Art. 9 WRRL erneut überprüft werden. 

3 1 7. Die seinerzeitige Gesetzes-Begründung berief sich sowohl auf Signifi kanzmangel 
(Ilkleinere Entnahmen", "für den Wasserhaushalt nicht bedeutsamlI) als auch auf Prak
tikabi l itätserwägungen ("sehr hoher Verwaltungsaufwand" , "Vielzahl an Betrieben", 
"zentral n icht erfasst") .  Betrachtet man die hierzu verfügbaren Daten zum Ausmaß der 
Wasserinanspruchnahme für Bewässerungszwecke (Berieselung, Beregnung, Tröpf
chen- und Wurzelbewässerung) al lein im Sektor Landwirtschaft (ohne Gartenbau und 
Forstwirtschaft) i n Nordrhein-Westfalen, so bietet sich frei l ich ein anderes Bi ld. E ine im 
Rahmen d ieser Studie vorgenommene konservative Schätzung für 20 1 4  kommt auf 
eine zu erwartende Bewässerungsmenge von 20-25 Mio. cbm bei rund 2.400 Betrie
ben, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 0  WasEG jenseits der Bagatellmenge von 3 .000 cbm 
gegenwärtig zusätzl ich abgabefrei ist. Dies macht zwar gegenüber den übrigen veran
lagten Entnahmemengen (ohne Küh lwasser) ledigl ich einen Antei l von rund 1 % aus, 
würde aber insoweit noch den Trink- und Brauchwasserbedarf der nicht befreiten Sek
toren "Energieversorgung" und "Herstel lung von Nahrungs-/Futterm itteln und Geträn
ken" mit je ca . 20 Mio. cbm (20 1 2) klar übertreffen. Der Wegfal l stellte zudem ein 
zusätzl iches verursachergerecht aufgebrachtes Aufkommen von ca. 1 - 1 ,25 Mio. Euro 
bereit. Pro bewässerndem Betrieb wären dies im Durchschnitt voraussichtlich weniger 
als 500 Euro, was kaum als unvertretbar bezeichnet werden kann . Die gegenzurech
nenden Verwaltungsmehrkosten dürften sich nach einmal igem Rüstaufwand der Erfas
sung der neuen Veranlagungsfä l le in der Zukunft i n Grenzen halten. 

3 1 8 . Die Daten machen deutl ich, dass die landwirtschaftl iche Bewässerung zwar kei
nen besonders hohen Antei l am Entnahmegeschehen besitzt, aber zugleich die zu ihrer 
Befreiung herangezogenen Argumente mangelnder Signifi kanz oder unvertretbaren 
Verwaltungsaufwands kaum durchgreifen . Weder g leichheitsrechtl ich noch ressour
cenpol itisch ist nachvollziehbar, dass Sektoren mit noch geringerer Entnahmemenge 
wie d ie Energ ieversorger oder Betriebe der Nahrungs- und Futtermitte l industrie bzw. 
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Getränkehersteller wie selbstverständl ich zu ihren Umwelt- und Ressourcenkosten über 
das WasEG herangezogen werden, n icht aber bewässernde Betriebe, soweit sie die 
Bagatellgrenzen überschreiten. Zudem ist langfristig aufgrund der Kl imaveränderungen 
mit einem Ansteigen des Bewässerungsbedarfs in der Zukunft zu rechnen, was unter 
langfristigen Nachhaltigkeits- und Vorsorgegesichtspunkten ebenfal ls Veranlassung zu 
einer Heranziehung zu den Umwelt- und Ressourcenkosten der Wasserentnahme Ver
an lassung gäbe. 

3 1 9. Auch eine Ausnahmerechtfertigung nach Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 WRRL l iegt je
denfal ls n icht auf der Hand - abgesehen dovon, dass d ies bisher nicht vorgetragen 
wurde. Dagegen spricht schon der Umstand, dass zahlreiche andere, insbesondere 
agrarisch geprägte Erhebungsländer Bewässerungen umstandslos zum (te ilweise er
mäßigten) Wasserentnahmeentgelt heranziehen (z. B. Niedersachen, Mecklenburg
Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen) und so offenbaren, dass es zur Wahrung 
von Verhältn ismäßigkeit oder der Berücksichtigung "wi rtschaftl icher Auswi rkungen der 
Kostendeckung" jedenfalls keiner vollständigen Befreiung bedarf. Auch scheinen dort 
Probleme des Vol lzugsaufwandes durchaus lösbar zu sein .  

320. Insgesamt wird mit Blick auf d ie Ausnahmen empfohlen, dem rhein land
pfälzischen Vorbi ld im dortigen LWEntG zu folgen und künftig die Ausnahmen von der 
Abgabenpflicht im Lichte der Kostendeckungsrundsätze des Art. 9 WRRL und dem Len
kungszweck einer zu effizienter Ressourcenschonung berufenen Lenkungsabgabe ex
pl izit zu rechtfertigen .  Die gesetzlichen Berichtspflichten § 1 2  WasEG und in Art. 9 
Abs. 2 WRRL bieten h ierfü r eine geeignete Plattform. 

32 1 .  Nach der Verrechnungsklausel des § 8 WasEG können Wasserversorger 
ihre Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft zur Schonung der Gewässerqual ität 
von ihrer Zah l last absetzen. Zwar ist ökonomisch auch die Variante "polluter profits" 
mit dem Verursachergedanken zur Lösung von Knappheitskonfl ikten vereinbar. Es ver
bleiben aber gleichwoh l  zwei Aspekte, die eine Überprüfung der Regelung in § 8 
WasEG im Lichte des Art. 9 WRRL notwendig erscheinen lassen : 

- Verrechnungen stellen konzeptionell Fremdkörper in einer Ressourcennut
zungsabgabe dar und schwächen den eigentl ichen Lenkungsanreiz der Zahl last, 
die n icht mehr als Anreizmasse für den eigentl ichen mengenmäßigen Ressourcen
schonungszweck zur Verfügung steht; 

- wichtiger noch : die Regelung widerspricht gleich zweifach den Kostende
ckungsgrundsätzen aus Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Sp.str. 1 und 2 WRRL und bleibt 
ohne ers ichtliche Rechtfertigung aus UAbs. 3 .  

322. Art. 9 Abs . 1 WRRL gebietet n icht nur für Wasserdienstleistungen d ie Berücksich
tigung des Grundsatzes der Kostendeckung einschl ießl ich Umwelt- und Ressourcenkos-
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ten (UAbs. 1 )  bzw. eine Platzierung von angemessenen Anreizen, um Nutzer von 
Wasserdienstleistungen zu effizienten Ressourcenentscheidungen anzuhalten (UAbs. 2 
Spstr. 1 ) . Ferner statu iert UAbs. 2 Sp.str. ausdrücklich für den namentlich genannten 
Sektor der Wasser ledigl ich "nutzenden" Landwirtschaft die Pflicht, "unter Berücksich
tigung des Verursacherprinzips einen angemessenen Beitrag" zu )eisten zur Deckung 
der Kosten der Wasserdienstleistungen" . Zwar stehen al le drei Gebote unter dem Vor
behalt der Verhältn ismäßigkeitsklausel des UAbs. 3 ,  dennoch kann Art. 9 Abs. 1 . 
WRRL insgesamt n icht entnommen werden ,  dass die Landwirtschaft, soweit sie "was
sernutzend" zur Verteuerung der Trinkwasserversorgung beiträgt, dauerhaft und voll
ständig sowie begründungslos n icht nur von Kostendeckungslasten vollständig freige
stellt wird, sondern auch noch durch Verrechnungslösungen staatl ich geförderte Be
günstigungen erfährt. 

323 .  § 8 WasEG etabliert hier eine Entlastungskette, i ndem zunächst d ie Trinkwasser
versorger - entgegen Art. 9 Abs. 1 UAbs. 1 und 2 Sp.str. 1 WRRL - n icht ihre vol len 
Umwelt- und Ressourcenkosten ( in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Höhe) für d ie 
Dienstleistung der Wasserentnahme zu übernehmen haben - und sodann auch der 
ledigl ich "wassernutzende" Sektor Landwirtschaft seinen Beitrag zur Verteuerung der 
Wasserdienstleistung "Wasserentnahme" wiederum n icht zu, tragen hat, sondern viel
mehr im Gegentei l eine über das Verrechnungsinstitut staatl ich geförderte Entlastung 
erfährt. 

324. Es steht außer Zweifel, dass auf d iese Weise ein pragmatischer Beitrag zur 
Verbesserung der Gewässersituation gelingen mag; den Grundsätzen der 
Kostenverantwortlichkeit und der damit beabsichtigten effizienten Res
sourcennutzung wird so jedoch gerade n icht entsprochen . Demnach müssten d ie 
T rinkwasserversorger zunächst ihre vol len (vom Gesetzgeber vorgesehenen) volkswirt
schaftl ichen Entnahmekosten schu ltern; zugleich erführen sie dadurch eine Entlastung, 
dass ein Tei l der Kosten der Trinkwasserbereitstel lung verursachergerecht an die Land
wirtschaft weitergereicht würde, die ursäch lich einen Tei l der Kosten der Wasserd ienst
leistung "Wasserversorgung" (höhere T rinkwasser-Aufbereitungskosten, Fernwasserver
sorgung usw.) zu verantworten hat. 

325. § 8 WasEG steht damit zunächst im Widerspruch zu den Grundsätzen der Kos
tenverantwortl ichkeit aus Art. 9 Abs .  1 UAbs. 1 und 2 WRRL. Diese gebieten eine Ent
lastung gerade in umgekehrter sektoraler Richtung. Die Abweichung im WasEG könnte 
frei l ich unionsrechtl ich nach UAbs. 3 gerechtfertigt erscheinen, soweit der Gesetzgeber 
davon ausgeht, dass d ie "sozialen, ökologischen und wirtschaftl ichen Auswirkungen 
der Kostendeckung" eine solche Abweichung gerade gebieten würde. Dies ist al ler
dings bislang - soweit ers ichtl ich - gar n icht vorgetragen worden und wäre auch sach
l ich n icht unmittelbar ers ichtl ich. E in entsprechender Vortrag würde im Übrigen auch 
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deshalb kaum durchgreifend überzeugen können, wei l  die übrigen Erhebungsländer -
mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz - mit ihren Regelungen aufzeigen, dass es zur 
Wahrung der Verhä ltnismäßigkeit einer entsprechenden Ausnahme von den Kostende
ckungsgeboten des Art. 9 WRRL gar nicht bedarf. 

326. H inzu treten die lenkungspolitischen Bedenken, einer Ressourcennutzungsabgabe 
als ökonomischem Vorsorgehebel bei der Wasserentnahme die Anreizwirkung der 
Zah l last dadurch zu nehmen, dass "andere" Zwecke durch Verrechnung begünstigt 
werden. Dabei ist die in § 8 WasEG gewählte Verrechnungslösung aus S icht des Ge
setzgebers zugleich noch unnötig einschränkend, denn das fü r d ie "sonstigen" Zwecke 
(h ier: Schutz vorrangig der Grundwasserqual ität durch diffuse E inträge) mobi l is ierbare 
Anreizvolumen wird jeweils durch die ( insoweit .sachfremde) individuelle Abgabe
schuld für Wasserentnahmen begrenzt, was sich als wenig zweckmäßig erweisen 
kann, wenn es darum geht, diffuse Stoffeinträge wirksam zu begrenzen. Um diese Zie
le durch Förderanreize zu erreichen, ist eine Verrechnung im Rahmen des WasEG oh
nehin gar nicht nötig. H ierzu könnte auch eine entsprechende Aufkommensverwen
dung eingesetzt werden. 

327. Die Regelung sol lte daher insgesamt rechtspol itisch überdacht werden .  Dies er
scheint auch vor dem H intergrund des Umstandes geboten, dass seit E inführung des 
WasEG 2004 regelmäßig rund 20-25 % des Aufkommens aus der Trinkwasserversor
gung als Folge entsprechende Verrechnungen ausfal len . 

328 .  Bei der derzeit moderaten Höhe der Abgabesätze wird eine regelmäßiger 
Inflationsanpassung empfohlen, um den Realwert des Lenkungsanreizes und der 
Kaufkraft des Aufkommens aufrechtzuerhalten . An der realen Belastung der Abgabe
pfl ichtigen ändert sich dadurch gerade n ichts; es wird led igl ich verh indert, dass An
reiz- und Belastungswirkung jährl ich automatisch schrumpfen . In Sch leswig-Holstein 
wird gegenwärtig eine Gesetzgebungsin itiative zur moderaten Anhebung des Abga
besatzes zutreffend entsprechend begründet. 

329. Mit insgesamt eher zurückhaltenden und im Ländervergleich unauffäl l igen Abga
besätzen, dem Verzicht auf vollen Inflationsausgleich im Zeitablauf, umfangreichen 
Befreiungen , Ermäßigungen und Verrechnungen sowie einer fehlenden knappheitsbe
zogenen Differenzierung nach Herkunftsgewässer (Grund- und Oberflächengewässer) 
und Region (regionale Knappheitsdifferenzierung nach Wasserkörpern) bleibt das 
WasEG derzeit wohl noch deutlich unter seinen auch verfassungs- und 
unionsrechtlich ohne Weiteres eröffneten ressourcenpolitischen Mög
lichkeiten.293 Auch das Finanzierungspotenzial wird so n icht annähernd ausge-

293 So wohl auch R e  e s e ,  JEEPL 20 1 3 , 375, mit Bl ick auf die Landschaft der Landes-Wasserentnahme
abgaben insgesamt: "However, this potential is only partly used, in Germany, as the levy it is not even 
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schöpft. In der Abwägung mit dem Vollzugsaufwand, wirtschafts- und sozia lpoliti
schen, ggf. n icht-wasserbezogen ökologischen Erwägungen und der pol itischen Akzep
tanz der Abgabe mögen s ich rechtspol itisch h ierfü r gute Gründe anführen lassen. Es 
wird empfohlen, diese Abwägungen zwischen ressourcenpol itischem und finanzpol iti
schem Ertrag einer Lenkungsertüchtigung einerseits und ggf. widerstreitenden öffentli
chen Belangen andererseits fortlaufend anzustellen und zum Gegenstand der in § 1 2  
WasEG und in Art. 9 Abs . 2 WRRL statu ierten Berichtspflichten zu machen. 

330. Soweit der Gesetzgeber künftig weitere Finanzbedarfe sieht, die durch das 
Wasserentnahmeentgelt zu decken sein sollen, so empfiehlt es sich, vorrangig solche 
aufkommenserhöhenden Maßnahmen zu ergreifen, die zugleich einen ressourcenpoli
tischen Mehrwert erbringen, Ausgestaltungsdefizite der jetzigen Regelung abbauen 
oder aber noch unausgenutzte Lenkungspotenziale der Abgabe ausschöpfen . Hierfür 
kommt insbesondere ein regelmäßiger I nflationsausgleich der Abgabesätze in Be
tracht, da die reale Lenkungs- und Belastungswirkung in einer inflatorischen Wirtschaft 
fortlaufend schwindet. Die Abgabe wird ohne eine solche Korrektu r von Jahr zu Jahr in 
ihrer Signal- und Lenkungsfunktion geschwächt. Zugleich findet ständig eine automati
sche Belastungsminderung der Abgabepfl ichtigen und umgekehrt eine reale Auszeh
rung der Kaufkraft des Aufkommens für das Land statt. 

33 1 .  Auch eine expl izite Herkunftsdifferenzierung nach Oberflächen- und Grundwas
serentnahmen, d. h. einen Aufschlag auf die Grundwasserextraktionsvorgänge wirkt 
sowohl finanzierend als auch lenkend, indem die unterschiedliche Verwundbarkeit und 
damit Knappheit von Wasserkörpern und die höheren Kosten eventueller Wiederher
stel lungen angemessen im Preissignal zum Ausdruck kämen . 

332 .  Zudem können konzeptkonform Finanzierungsbeiträge durch den Abbau der 
zah lreichen und z. T. ressourcenpolitisch und un ionsrechtlich zweifelhaften Ausnahme
tatbestände in § 1 Abs. 2 WasEG mobilis iert werden . Eine Ausdehnung des Verpfl ich
tetenkreises bzw. eine vermehrte E inbeziehung bislang freigestel lter Entnahmevorgän
ge trüge unzweifelhaft ebenfal ls zur Erhöhung des Aufkommens und damit zur ange
strebten Finanzierungswirkung bei .  

333 . Zur Deckung eines Finanzbedarfs - etwa aus der Umsetzung der WRRL -
l iegt gerade eine Inanspruchnahme der verfassungsrechtlich eröffneten und europa
rechtl ich gebotenen gewässernutzerbezogenen Finanzierungsspielräume nahe. Art. 9 
WRRL statu iert in diesem Zusammenhang gerade das Prinzip einer verursachergerech
ten Lastentragung und schafft insofern auch von der Finanzierungsseite einen Vor-

. appl ied in al l German states, important water uses are relieved in most German states and the rates are 
set at rather low levels." 
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rang zugunsten von Wassernutzungsabgaben anstelle einer Finanzie
rung aus dem allgemeinen Haushalt. 

334. Bei einer Vortei lsabschöpfungsabgabe besteht verfassungsrechtlich keine 
Zweckbindungspflicht. Umgekehrt bestehen fre i l ich auch keine grundgesetzl ichen 
Beschränkungen, d ie Mittel einfachgesetzlich für einen bestimmten Ausgabe-Zweck zu 
affizieren. qb und inwieweit diese Verwendungszwecke wasserwirtschaftl iche Bezüge 
im Al lgemeinen oder spezifische Bezüge zum Lenkungszweck der Abgabe (Wasser
entnahme) im Besonderen aufweisen, ist sowoh l rechtlich als auch ökonomisch n icht 
vorgegeben. Insbesondere ist n icht zu beanstanden, dass keiner der in § 9 WasEG 
expl izit erwähnten Zwecke direkt auf den Wirkungszweck der Abgabe, die vorsor
gende Reduzierung des mengenmäßig�n Ressourcendrucks auf Wasserkörper, referie
ren .  

335 .  Der Gesetzgeber kann Affizierungsentscheidungen demzufolge vol lständig nach 
pol itischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen treffen. Dabei gi lt aber gemeinh in eine 
Umweltlenkungsabgabe, die n icht nur über den Wirkungszweck, sondern zugleich 
über den Verwendungszweck "ähn l iche" umweltbezogene Ziele ansteuert (sog . kom
bin ierte Wirkungszweck-/Verwendungszweckabgabe) und insoweit die aufkommen
den Mittel aus dem al lgemeinen Haushalt fern hä lt, grundsätzl ich a ls lenkungspol itisch 
besonders zweckmäßig und zugleich als akzeptanzerhöhend. Vor d iesem Hintergrund 
sind die Regelungen des § 9 Abs� 1 bis 3 finanzwissenschaftlich und 
umweltökonomisch als durchaus zweckmäßig anzusehen . Sie sind zugleich 
ein politisches Signal zur Akzeptanzsicherung, um den Zensiten zu vermitte ln, 
dass ein "pol itisch legitimer" wasserwirtschaftlicher bzw. umweltpolitischer Finanzbe
darf besteht, zu dessen Deckung die Abgabe d ienl ich ist. 

336. Der bisweilen vorgetragene Einwand, über eine Abgabe auf Wasserentnah
men erfolge über die breite Adressierung von Zwecken aus. der Umsetzung der Was
serrahmenrichtl i n ie eine Quer-Finanzierung auch der bislang abgabefreien 
Verursachungsbeträge anderer Wassernutzersektoren, greift nicht 
durch: Zwar werden mit der Mittelverwendung für Zwecke der a l lgemeinen Umset
zung der WRRL auch Gewässerprobleme adress iert, die n icht auf Entnahmen, sondern 
insbesondere auf morphologische und ökologische Beeinträchtigungen zurückgehen 
und daher auch im Sinne von Art. 9 WRRL kostendeckende Verursacherbeiträge ande
rer Sektoren erforderli ch machten . Dies ste l lt aber die Berechtigung der eigentl ichen 
Abschöpfung bei Wasserentnehmern, d .  h .  deren Verursacherverantwortung aus Art. 9 
WRRL weder rechtlich noch ökonomisch in Frage. Inwieweit perspektivisch die Akzep
tanz selektiver Wassernutzungsabgaben Belastungen ausgesetzt sein könnte, soweit 
nur bei bestimmten Wasserdienstleistungen oder Wassernutzungen Bemühungen um 
expl izite Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten s ichtbar werden und die 
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dort aufkommenden Mittel jedenfa l ls auch dafür verwendet werden, Maßnahmen zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen . zu finanzieren, für die nach dem Kostendeckungs
grundsatz andere Nutzergruppen und -sektoren finanziell i n der Verantwortung stehen, 
muss politisch bewertet werden . Zu berücksichtigen ist jedenfalls das nachvol lziehbare 
Interesse des Gesetzgebers, das Aufkommen aus den tatsäch lich erhobenen Abgaben 
(hier: dem WasEG) mögl ichst umfassend durch Spezia lzwecke jenseits des a llgemei
nen Finanzbedarfs pol itisch zu legitimieren und insoweit auf sämtl iche Maßnahmen 
nach der WRRL und der von ihnen ausgehenden Finanzbedarfe zu verweisen . Verfas
sungsrechtlich und finanzwissenschaftlich ist dem Gesetzgeber insoweit gerade ein 
entsprechender Gesta ltungsspielraum eröffnet. 

337. Es wird zur Akzeptanzverbesserung darüber hinaus empfohlen, über das laufen
de Aufkommen des WasEG und seine Verwendung regelmäßig die Öffentl ichkeit zu 
unterrichten (Transparenz durch regelmäßige Publizität) und dies nicht nur im 
Rahmen singulärer Berichte i .  S. v. § 1 2  WasEG zu tun .  § 1 2  WasEG könnte entspre
chend weiterentwickelt werden .  

1 3 1  
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